
1 

 

 

Wertpapierprospekt 

vom 26. November 2018 

 

 

für das öffentliche Angebot von 

 

 

Stück 10.000.000 

neuen, auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) 

jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 und  

mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2018 

 

 

aus der am 19. Juni 2018 durch die Hauptversammlung der Gesellschaft 

beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlage 

 

 

 

der 

 

 

Coreo AG 
Frankfurt am Main 

 

 

Wertpapierkennnummer (WKN): A0B9VV 

International Security Identification Number (ISIN): DE000A0B9VV6 

Börsenkürzel: NNS 

 

 

 

Coreo AG 

Grüneburgweg 18 

60322 Frankfurt am Main 



2 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 ZUSAMMENFASSUNG DES WERTPAPIERPROSPEKTS 8 

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 8 

Abschnitt B – Angaben zur Emittentin 8 

Abschnitt C - Wertpapiere 14 

Abschnitt D - Risiken 16 

Abschnitt E – Angebot 20 

2 RISIKOFAKTOREN 23 

2.1 Unternehmensbezogene Risiken 23 

2.2 Die Wertpapiere betreffenden Risiken 37 

3 ALLGEMEINE INFORMATIONEN 42 

3.1 Verantwortliche Personen 42 

3.2 Abweichende Darstellung 42 

3.3 Zukunftsgerichtete Aussagen 42 

3.4 Hinweise zu Quellenangaben 43 

3.5 Hinweis zu Finanz- und Zahlenangaben 43 

3.6 Prüfung des Prospekts 44 

3.7 Verkaufsbeschränkungen 44 

3.8 Einsehbare Dokumente 45 

4 DAS ANGEBOT 46 

4.1 Gegenstand des Angebots 46 

4.2 Voraussichtlicher Zeitplan für das Angebot 47 

4.3 Angaben über die Aktien der Gesellschaft 48 

4.3.1 Beschreibung der Art und Gattung der Wertpapiere 48 

4.3.2 Nennwert, Form und Verbriefung der Aktien 48 

4.3.3 Gewinnberechtigung und -verwendung 48 

4.3.4 Bezugsrechte 49 

4.3.5 Teilnahme am Liquidationserlös 49 

4.3.6 Dividendenrechte und Gewinnbeteiligung 49 

4.3.7 Stimmrecht und Aktiengattungen 50 

4.3.8 Übertragbarkeit der Aktien 50 

4.3.9 Anteil am Liquiditätsüberschuss 50 

4.4 Zeitpunkt und Umstand des Widerrufs oder der Aussetzung 50 

4.5 Einzelheiten der Bezugsrechtsausübung und Zeichnung 50 

4.5.1 Mindest- und/ oder Höchstbetrag 50 

4.5.2 Rechtsgrundlage für die Ausgabe der Neuen Aktien 50 

4.5.3 Ausübung des Bezugsrechtsangebots 51 



3 

4.5.4 Reduzierung der Zeichnung 51 

4.6 Kriterien der Zuteilung 51 

4.7 Girosammelverwahrung der Neuen Aktien 52 

4.8 Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien 52 

4.9 Interessen beteiligter Personen an dem Angebot 52 

4.10 Einbeziehung in den Handel 52 

4.10.1 Einbeziehung in den Handel und Handelbarkeit 52 

4.10.2 ISIN/ WKN/ Common Code/ Börsenkürzel 52 

4.10.3 Zahlstelle 53 

4.10.4 Abwicklungsstelle 53 

4.10.5 Designated Sponsor 53 

4.10.6 Stabilisierung 53 

4.11 Wertpapierinhaber mit Verkaufsposition 53 

4.12 Marktschutzvereinbarungen/ Lock-Up-Vereinbarungen 53 

4.13 Verwässerung der Anteile und der Stimmrechte 53 

4.14 Verwendung des Prospekts durch Finanzintermediäre 54 

4.15 Zeichnung durch Hauptaktionäre, Organmitglieder oder durch andere Personen im  

Umfang von mehr als 5 % 54 

5 GRÜNDE FÜR DAS ANGEBOT, VERWENDUNG DES EMISSIONSERLÖSES,  

KOSTEN DER EMISSION 55 

5.1 Gründe für das Angebot 55 

5.2 Emissionserlös und Kosten der Emission 55 

5.3 Verwendung des Emissionserlöses 55 

6 INFORMATIONEN ÜBER DIE GESELLSCHAFT 56 

6.1 Gründung, Handelsregister, Firma, Sitz und Geschäftsanschrift 56 

6.2 Satzung der Gesellschaft 56 

6.2.1 Gegenstand des Unternehmens 56 

6.2.2 Satzungsregelungen hinsichtlich Kapitalveränderungen 56 

6.2.3 Änderung der Rechte von Aktieninhabern 57 

6.2.4 Wechsel in der Kontrolle der Gesellschaft 57 

6.2.5 Offenzulegende Schwellenwerte 57 

6.3 Öffentliche Übernahmeangebote und Squeeze-Out 57 

6.4 Bekanntmachungen 57 

6.5 Wichtige Ereignisse der Unternehmenshistorie 58 

6.6 Corporate Governance 59 

6.7 Abschlussprüfer 59 

6.8 Dividendenpolitik 60 

6.9 Struktur der Gesellschaft 61 

6.9.1 Darstellung der Gesellschaft 61 

6.9.2 Darstellung der Beteiligungen 63 



4 

6.9.2.1 Erste Coreo Immobilien VVG mbH 63 

6.9.2.2 Zweite Coreo Immobilien VVG mbH 64 

6.9.2.3 Dritte Coreo Immobilien VVG mbH 65 

6.9.2.4 Vierte Coreo Immobilien VVG mbH 66 

6.9.2.5 Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) 66 

6.9.2.6 Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 67 

6.9.2.7 Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 68 

6.9.2.8 Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 68 

6.9.2.9 Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 69 

6.9.2.10 Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 69 

6.9.2.11 Lumiphore, Inc. 70 

6.9.2.12 MagForce AG 70 

6.9.2.13 Nanosys, Inc. 71 

6.9.2.14 NanoDimension LP 72 

6.9.3 Eigentumsverhältnisse der Tochtergesellschaften 72 

6.9.4 Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft 73 

7 GESCHÄFTSTÄTIGKEIT 74 

7.1 Tätigkeitsbereich 74 

7.1.1 Tätigkeitsschwerpunkt 74 

7.1.2 Abhängigkeit von limitierter Anzahl von Kunden oder Zulieferern 75 

7.1.3 Abhängigkeit von notwendigen Anlagen für die Produktion, die nicht der Coreo AG  

gehören 75 

7.2 Trendinformationen 75 

7.2.1 Entwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 75 

7.2.2 Entwicklung von Produktion, Umsatz und Vorräten des Unternehmens 75 

7.3 Grundbesitz 76 

7.4 Regulatorische Vorschriften und Erlaubnisse 76 

7.5 Investitionen 76 

7.5.1 Die wichtigsten Investitionen in der Vergangenheit 76 

7.5.2 Die wichtigsten laufenden Investitionen 79 

7.5.3 Die wichtigsten künftigen Investitionen 79 

7.6 Umweltrelevante Fragen hinsichtlich der Sachanlagen 79 

7.7 Versicherungen 79 

7.8 Gewerbliche Schutzrechte 80 

7.8.1 Markenrechte 80 

7.8.2 Domains 80 

7.8.3 Arbeitnehmererfindungen 80 

7.8.4 Forschung und Entwicklung, Abhängigkeit von Schutzrechten oder Verträgen 80 

7.9 Gerichts- und Schiedsverfahren 81 

7.10 Wesentliche Verträge 81 

7.10.1 Optionsanleihe 81 



5 

7.10.2 Patronatserklärung für die Dero Bank 82 

7.10.4 Darlehensverträge mit Tochtergesellschaften 82 

7.11 Marktumfeld 82 

7.11.1 Beschreibung der wichtigsten Märkte 83 

7.11.2 Beeinflussung der Geschäftstätigkeit und des Marktumfelds durch außergewöhnliche  

Faktoren 86 

7.12 Wettbewerbssituation 87 

7.13 Trends, Unsicherheiten, Anfragen, Verpflichtungen oder Vorfälle 87 

7.14 Beeinträchtigung durch staatliche, wirtschaftliche, steuerliche, monetäre oder politische  

Strategien oder Faktoren 88 

8 ORGANE DER GESELLSCHAFT 89 

8.1 Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung 89 

8.1.1 Vorstand 89 

8.1.2 Aufsichtsrat 91 

8.2 Praktiken der Leitungs- und Überwachungsorgane 95 

8.2.1 Sonstige Dienstleistungsverträge mit Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern 95 

8.2.2 Ausschüsse des Aufsichtsrats 95 

8.3 Ergänzende Informationen 95 

8.3.1 Verwandtschaftliche Beziehungen 95 

8.3.2 Entsende- und Bestellungsrechte 95 

8.3.3 Pensionsansprüche 95 

8.3.4 Kontrollwechsel 95 

8.4 Oberes Management 96 

8.5 Hauptversammlung 96 

9 BESCHÄFTIGTE 98 

10 AKTIONÄRSSTRUKTUR 99 

10.1 Hauptaktionäre der Gesellschaft 99 

10.2 Stimmrechte der Aktionäre 99 

10.3 Beherrschungsverhältnisse 99 

10.4 Zukünftige Veränderung der Kontrollverhältnisse 100 

11 GESCHÄFTE MIT VERBUNDENEN PARTEIEN UND NAHESTEHENDEN  

PERSONEN 101 

11.1 Geschäfte mit verbundenen Parteien 101 

11.1.1 Darlehensverträge mit Tochterunternehmen 101 

11.1.2 Immobilienverwaltungsverträge mit Tochterunternehmen 102 

11.2 Geschäfte mit nahestehenden Personen 103 

12 ANGABEN ÜBER DAS KAPITAL DER GESELLSCHAFT 104 

12.1 Aktuelles Grundkapital und Aktien 104 

12.2 Entwicklung des Grundkapitals seit Gründung der Gesellschaft 104 



6 

12.3 Eigene Aktien 105 

12.4 Genehmigtes Kapital 105 

12.5 Bedingtes Kapital 106 

12.6 Satzungsregelungen hinsichtlich Kapitalveränderungen 107 

12.7 Wandelbare, umtauschbare oder mit Optionsscheinen ausgestattete Wertpapiere 108 

13 ANGABEN ZU DEN FINANZINFORMATIONEN 112 

13.1 Ausgewählte Finanzinformationen 112 

13.1.1 Ausgewählte Finanzinformationen der Gesellschaft 112 

13.1.2   Ausgewählte Finanzinformationen der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, 

 der  Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG sowie der  Coreo Göttingen  

Residential  UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 113 

13.2 Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft 115 

13.3 Kapitalflussrechnung der Gesellschaft 115 

13.4 Erläuterung der Zwischenabschlüsse der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

 und der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG für den Zeitraum 27. April 2018 

 bis 31. August 2018 und des Einzelabschlusses Coreo Göttingen Residential UG 

(haftungsbeschränkt) & Co. KG für das Geschäftsjahr 2017 117 

13.5 Diskussion der wesentlichen Veränderungen der Finanzzahlen im Jahresabschluss zum 

Geschäftsjahr 2016 und 2017 sowie im Zwischenabschluss zum 31. August 2018 der  

Coreo AG 118 

13.6 Diskussion der gruppeninternen Zahlungsströme 121 

13.7 Geschäftskapital, Kapitalisierung und Verschuldung 123 

13.7.1 Erklärung zum Geschäftskapital 123 

13.7.2 Beschränkungen hinsichtlich des Rückgriffs auf die Eigenkapitalausstattung 123 

13.7.3 Kapitalisierung und Verschuldung 123 

13.7.4 Eventualverbindlichkeiten 125 

13.8 Bedeutende Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin 125 

13.9 Sonstige geprüfte Angaben 125 

14 BESTEUERUNG IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 126 

14.1 Besteuerung der Gesellschaft 126 

14.2 Besteuerung der Aktionäre 127 

14.2.1 Besteuerung von Dividenden 127 

14.2.2 Besteuerung der in Deutschland ansässigen Aktionäre 128 

14.2.3 Im Ausland ansässige Aktionäre 130 

14.3 Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 130 

14.4 Besondere Regelungen für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute,  

Finanzunternehmen sowie Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen und  

Pensionsfonds 132 

14.5 Verantwortung für die Einbehaltung der Steuern an der Quelle 132 

14.6 Erbschaft- und Schenkungsteuer 133 

14.7 Andere Steuern 133 

15 GLOSSAR 134 



7 

16 FINANZINFORMATIONEN 136 

F WERTGUTACHTEN 1 

 



8 

1 Zusammenfassung des Wertpapierprospekts  

Abschnitt A – Einleitung und Warnhinweise 

Die vorliegende Zusammenfassung ist aus einzelnen Informationsbestandteilen aufgebaut. Diese Infor-
mationsbestandteile sind in den Abschnitten A bis E nummeriert (A.1 bis E.7). 

Die Zusammenfassung enthält all diejenigen Informationsbestandteile, welche für die vorliegende Art des 
Wertpapiers und des Emittenten gesetzlich erforderlich sind. Da manche Informationsbestandteile für die 
vorliegende Art des Wertpapiers und des Emittenten nicht relevant sind und daher in dieser Zusammen-
fassung nicht adressiert werden müssen, können sich Lücken in der Reihenfolge der Nummerierung er-
geben. 

Auch für den Fall, dass Informationsbestandteile für die vorliegende Art des Wertpapiers   oder des Emit-
tenten gesetzlich erforderlich sind, kann es vorkommen, dass hinsichtlich eines Informationsbestandteils 
keine relevanten Informationen vorliegen. Dies ist in der Zusammenfassung an der relevanten Stelle mit 
„entfällt“ vermerkt. 

A.1 Allgemeine 

Informatio-

nen und 

Warnhinwei-

se 

Diese Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Prospekt zu verstehen. 
Anleger sollten jede Entscheidung zur Anlage in die betreffenden Wertpapiere auf 
die Prüfung des gesamten Prospekts stützen.  

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Prospekt 
enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftre-
tende Anleger in Anwendung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften der Staaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Prospekts 
vor Prozessbeginn zu tragen haben.  

Die Coreo AG, Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland (nach-

folgend auch „Coreo AG“, die „Emittentin“ oder die „Gesellschaft“), eingetragen 
im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 74535 über-
nimmt gemäß § 5 Abs. 2b Nr. 4 Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für 
den Inhalt dieser Zusammenfassung. Nur die Coreo AG, die die Verantwortung für 
die Zusammenfassung einschließlich etwaiger Übersetzungen hiervon übernom-
men hat oder von der der Erlass ausgeht, kann haftbar gemacht werden, jedoch 
nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder wider-
sprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gelesen 
wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospekts gele-
sen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermittelt. 

A.2 Zustimmung 

zur Verwen-

dung des 

Prospekts 

Entfällt, da keine Zustimmung zur Verwendung des Prospekts für die spätere Wei-
terveräußerung oder endgültige Platzierung von Aktien durch Finanzintermediäre 
erteilt wurde. 

Abschnitt B – Angaben zur Emittentin 

B.1 Juristische 

und kom-

merzielle 

Bezeich-

nung der 

Emittentin 

Die Firma der Gesellschaft lautet „Coreo AG“. Die Gesellschaft tritt kommerziell 
unter ihrer Firma auf. 

B.2 Sitz, Rechts-

form, maß-

gebliche 

Rechtsord-

nung und 

Land der 

Gründung 

der Emitten-

Die Coreo AG ist eine nach deutschem Recht in der Bundesrepublik Deutschland 
gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main. 

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Maßgebliche 
Rechtsordnung ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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tin 

B.3 Beschrei-

bung der 

Geschäftstä-

tigkeit der 

Emittentin 

Die Gesellschaft war früher als Beteiligungsgesellschaft von Nanotechnologie-
Unternehmen tätig. Jetzt ist die Haupttätigkeit der Gesellschaft der Aufbau eines 
Gewerbe- und Wohn-Immobilienportfolios durch den Erwerb von entsprechenden 
Bestandsimmobilien, bebauten und unbebauten Grundstücken, die Errichtung von 
Gebäuden sowie den Erwerb von Beteiligungen an Immobilienunternehmen. Es ist 
das Ziel der Gesellschaft, sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbe- und 
Wohnimmobilien im deutschen Markt zu positionieren. Die maßgebliche kaufmän-
nische Verwaltung der von Tochtergesellschaften bereits erworbenen Bestandteile 
des Immobilienportfolios soll dabei ebenso durch die Gesellschaft selbst erfolgen 
wie die künftig erworbener Immobilien und/oder Beteiligungen an Immobilienun-
ternehmen.  

B.4 Wichtige 

Trends mit 

Auswirkun-

gen auf die 

Emittentin 

und ihre 

Branche 

Derzeit sind unterschiedliche Trends im Bereich der Immobilienwirtschaft zu be-
obachten, die Auswirkungen auf die Coreo AG und ihre Branche haben werden 
oder könnten. Im europäischen Vergleich bleibt Deutschland ein attraktiver In-
vestmentstandort. Marktbestimmend aber ist die Produktknappheit, die die Preise 
in die Höhe treibt. Zu hohe Preise gepaart mit steigenden Risiken können die 
Transaktionsbereitschaft, was nicht zuletzt ein Grund für sinkendes Transaktions-
volumen ist, hemmen. Auf der Suche nach auskömmlichen Renditen wenden sich 
Investoren vermehrt neuen Teilmärkten -, zum Tel unter Inkaufnahme erhöhter 
Risiken zu. Die Coreo AG geht davon aus, dass eine spürbare Zinswende im Jahr 
2018 nicht stattfinden wird. Diese Einschätzung wird auch vom Trendbarometer 
Immobilien-Investmentmarkt Deutschland 2018 von der Ernst & Young Real Esta-
te GmbH gestützt (abrufbar unter: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-
trendbarometer-immobilien-investmentmarkt-2018-real-estate/$FILE/ey-
trendbarometer-immobilien-investmentmarkt-2018.pdf). Auf Basis dieser Annahme 
geht die Coreo AG nicht davon aus, dass die Immobilienpreisentwicklung in ab-
sehbarer Zeit spürbar von steigenden Zinsen beeinflusst wird.  

B.5 Stellung der 

Emittentin 

innerhalb 

der Gruppe 

Die Emittentin ist die Obergesellschaft. Als Obergesellschaft übt die Emittentin 
bestimmte Steuerungsaufgaben, bspw. in den Bereichen Strategie, Mergers & 
Acquisitions, Beteiligungs-controlling, Investor Relations, Steuern und Legal aus. 
Das operative Geschäft der Coreo-Gruppe wird ausschließlich durch die jeweiligen 
unmittelbaren operativen Tochtergesellschaften der Emittentin durchgeführt 

Die Gesellschaft ist als Obergesellschaft an den folgenden Gesellschaften (nach-

folgend auch Coreo-Gruppe) direkt beteiligt:  

Verbundene Unternehmen: 

 mit 100 % an Erste Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt a. M., Deutsch-
land; 

 mit 100 % an der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt a. M., 
Deutschland 

 mit 100 % an der Dritte Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt a. M., 
Deutschland 

 mit 100 % an der Vierte Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt a. M., 
Deutschland 

 mit 100 % an der Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt a. 
M., Deutschland 

 mit 94 % an der Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. 
KG, Frankfurt a. M., Deutschland 

 mit 100 % an der Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt a. M., 
Deutschland 

 mit 100 % an der Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt a. M., 
Deutschland 

 mit 100 % an der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt 
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a. M., Deutschland 

 mit 100 % an der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt 
a. M., Deutschland 

 

Beteiligungen: 

 mit 21,4 % an der Lumiphore, Inc., Berkeley, Kalifornien, USA 

 mit 6,72 % an der MagForce AG, Berlin, Deutschland; 

 mit 0,3 % an der Nanosys, Inc., Milipitas, Kalifornien, USA; 

 mit 1,12 % an der NanoDimension LP, Kaimaninseln (Fondsbeteiligung) 

Nach Kenntnis der Gesellschaft sind als Hauptaktionäre der Gesellschaft mit ei-
nem Anteil von derzeit 25,29 % am Grundkapital die BF Holding GmbH, Kulm-
bach, mit einem Anteil von derzeit 10,68 % die GfBk Gesellschaft für Börsen-
kommunikation mbH, eine 100 % Tochtergesellschaft der BF Holding GmbH und 
mit einem Anteil von derzeit 31,24 % die Apeiron Investment Group Ltd., Sliema 
(Malta), beteiligt. 

Darüber hinaus ist die Gesellschaft nicht Teil einer Gruppe und hält keine weiteren 
Beteiligungen. 

B.6 Beschrei-

bung der 

Aktionäre 

der Emitten-

tin 

Aufgrund fehlender gesetzlicher Meldepflichten mit Ausnahme der §§ 20, 21 AktG 
hat die Gesellschaft keine genaue Kenntnis über die konkrete Aktionärsstruktur. 
Die in der folgenden Tabelle wiedergegebenen Daten beruhen auf Angaben, die 
der Gesellschaft von ihren Aktionären gemacht wurden. Die BF Holding GmbH 
wird maßgeblich durch ihren Gesellschafter Bernd Förtsch beherrscht, so dass 
dieser mittelbar an der Coreo AG beteiligt ist. Die Aktien der Apeiron Investment 
Group Ltd. werden von Herrn Christian Angermayer, London, UK gehalten, so 
dass er mittelbar an der Gesellschaft beteiligt ist. 

Übersicht der Aktionärsstruktur 

Aktionär Anzahl der gehaltenen bzw. zuzurech-

nenden Aktien bzw. Stimmrechte 

Stimmrechtsanteil 

BF Holding GmbH 2.367.069 ca. 25,29 % 

*GfBk Gesellschaft für Bör-
senkommunikation mbH 

1.000.000 ca. 10,68 % 

Apeiron Investment Group 
Ltd. 

2.924.281 ca. 31,24 % 

**Freefloat 3.068.650 ca. 32.78 % 

Gesamt 9.360.000 ca. 100 % 

*Die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der BF Holding GmbH. 

**Dem Freefloat gemäß den Bestimmungen in Ziff. 2.3 des Leitfadens zu den Aktienindizes der Deutsche Börse AG in der 
zuletzt veröffentlichten Version 8.2.2 von Mai 2018 sind die Aktien von allen Aktionären zuzurechnen, die jeweils weniger 
als 5 % des Grundkapitals der Emittentin halten. 

 Angabe ob unter-

schiedliche 

Stimmrechte be-

stehen 

Sämtliche Aktionäre haben, ungeachtet der von ihnen gehaltenen Gesamt-
zahl an Aktien, gemäß § 23 Abs. 3 der Satzung der Coreo AG die gleichen 
Stimmrechte pro Aktie. Darüber hinaus ist der Coreo AG nicht bekannt, 
welche unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen oder Beherrschungs-
verhältnisse an ihr bestehen, oder wer diese Beteiligungen hält bzw. diese 
Beherrschung ausübt und welcher Art die Beherrschung ist. 

B.7 Ausgewählte we-

sentliche histori-

sche Finanzinfor-

mationen der 

Emittentin, die für 

Nachfolgende Übersicht enthält ausgewählte Finanzinformationen der 
Coreo AG aus den geprüften Einzelabschlüssen (nach HGB) zum 31. De-
zember 2016, zum 31. Dezember 2017 und zum 31. August 2018 sowie aus 
der internen Buchhaltung zum 31. August 2017 (ungeprüft): 
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jedes Geschäfts-

jahr des von den 

historischen Fi-

nanzinformationen 

abgedeckten Zeit-

raums vorgelegt 

werden; erhebli-

che Änderung der 

Finanzlage oder 

des Betriebser-

gebnisses 

Zeitraum 01.01.2018- 

31.08.2018 
(in TEUR) 
(geprüft) 

01.01.2017 - 

31.08.2017 
(in TEUR) 

(unge-
prüft)** 

01.01.2017- 

31.12.2017 
(in TEUR) 
(geprüft) 

01.01.2016 -

31.12.2016 
(in TEUR) 
(geprüft) 

Umsatzerlöse 316 19 59 0† 

Sonstige betriebli-
che Erträge 

74 96 
4.101 

 

25 

Erträge aus Anteils-
verkäufen‡  

 
0 1.351 1.380* 

 
0 

Personalaufwand -467 -234 -370 -297 

Abschreibungen -11 -6 -10 -7 

Sonstige betriebli-
che Aufwendungen 

-1.090 -412 -821 
-2.267 

Finanz- und Beteili-
gungsergebnis***  

 
-792 20 33 

-4.720 

Ergebnis nach 
Steuern  

-1.970 833 2.992 -7.265 

Jahresfehlbetrag 
 (-)/  

Jahresüberschuss 
-1.970 833 2.991 -7.265 

Stichtag zum 

31.08.2018 
(in TEUR) 
(geprüft) 

zum 

31.08.2017 
(in TEUR) 

(unge-
prüft)**** 

zum 31.12.2017 
(in TEUR) 
(geprüft) 

zum 31.12.2016 
(in TEUR) 
(geprüft) 

Anlagevermögen 13.089 11.597 12.232 10.696 

Forderungen und 
sonstige Vermö-
gensgegenstände 

21.477 767 1.855 8 

Kassenbestand, 
Bundesbankgut-
haben,  
Guthaben bei Kre-
ditinstituten, 
Schecks 

 
324 

 
3.979 4.489 4.778 

Eigenkapital 16.291 16.103 18.261 15.270 

Verbindlichkeiten 18.291 57 94 64 

Rückstellungen 330 183 242 175 
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Bilanzsumme 34.912 16.343 18.597 15.508 

Abweichungen zu den geprüften Jahresabschlüssen/Zwischenabschlüssen der Gesellschaft ergeben sich aus Rundungs-
differenzen bei arithmetischer Rundung auf TEUR. 
*
 Die Kennzahlen zu den Erträgen aus Anteilsverkäufen für das Geschäftsjahr 2017 sind von der internen Buchhaltung aus 
dem Jahresabschluss 2017 ermittelt worden und ungeprüft.  
† Soweit die Kennzahlen mit "0" angegeben wurden, sind den geprüften Abschlüssen keine Finanzkennzahlen zu entneh-
men. Es handelt sich somit um ungeprüfte Kennzahlen. 
‡
Erträge aus Anteilsverkäufen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 sowie dem Zwischenabschluss zum 31. August 

2018 nicht zu entnehmen, weshalb diese mit 0 angegeben werden. Es handelt sich somit um ungeprüfte Kennzahlen. 
**Die Zahlen für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.08.2017 stammen aus der internen Buchhaltung und sind ungeprüft. 
*** Die Kennzahlen zu dem Finanz- und Beteiligungsergebnis stammen aus der internen Buchhaltung und sind ungeprüft. 
****Die Zahlen zum 31.08.2017 stammen aus der internen Buchhaltung und sind ungeprüft. 

  Coreo hat das Geschäftsjahr 2017 nach deutschem Handelsrecht (HGB) mit ei-
nem Ergebnis in Höhe von TEUR 2.992 (Vorjahr TEUR -7.265) abgeschlossen. 
Der Anstieg ist mit TEUR 2.619 in erster Linie auf die Zuschreibung der Anteile an 
der MagForce AG, aufgrund des Wegfalls der dauerhaften Wertminderung der 
Anteile, zurückzuführen. Das Eigenkapital der Gesellschaft nach HGB beträgt 
TEUR 18.261 (Vorjahr: TEUR 15.270). Die Bilanzsumme erhöhte sich im Be-
richtszeitraum um TEUR 3.089 von TEUR 15.508 im Vorjahr auf TEUR 18.597 
zum 31. Dezember 2017. Bei den Finanzanlagen ist ein Anstieg um rund TEUR 
1.536 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 10.696) auf TEUR 12.232 zu verzeichnen. 
Der Anstieg der Finanzanlagen von TEUR 10.669 um TEUR 1.537 auf TEUR 
12.206 resultiert aus diversen Sachverhalten, die im Folgenden erläutert werden. 
Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte eine Zuschreibung der Aktien an der MagForce AG 
von TEUR 2.619 auf die historischen Anschaffungskosten in Höhe von TEUR 
10.445, da der Grund für die dauerhafte Wertminderung der Aktien nicht mehr 
besteht. Gegenläufig wurden in 2017 Aktien an der MagForce AG mit einem 
Buchwert von TEUR 2.143 zu einem Gesamtpreis in Höhe von TEUR 3.183 ver-
äußert. Die MagForce Aktien stellen frei veräußerbare Wertpapiere dar, bei denen 
die grundsätzliche Absicht einer langfristigen Haltedauer besteht. Darüber hinaus 
wurden in 2017 die Anteile an der New Asia Investments mit einem Buchwert von 
TEUR 200 zu einem Gesamtpreis in Höhe von TEUR 540 veräußert. 

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte durch die Neuausrichtung der Coreo AG auf den 
Immobiliensektor die Gründung von vier Gesellschaften mit einem Stammkapital 
von jeweils TEUR 25 (Erste bis Vierte Coreo Immobilien VVG mbH). Die Coreo 
AG hält an allen Gesellschaften 100 % der Anteile.  

An die Tochtergesellschaft Erste Coreo Immobilien VVG mbH wurde im Ge-
schäftsjahr ein langfristiges Rahmendarlehen zur Kaufpreisfinanzierung der Im-
mobilie in Bad Köstritz in Höhe von insgesamt TEUR 3.150 ausgereicht. Von die-
sem Rahmendarlehen hat die Erste Coreo Immobilien VVG mbH zum 31. Dezem-
ber 2017 TEUR 1.150 in Anspruch genommen. 

Die Forderungen im Verbundbereich in Höhe von TEUR 1.771 betreffen im We-
sentlichen kurzfristige Darlehensforderungen gegen die Zweite (TEUR 275) und 
Dritte Coreo Immobilien VVG mbH (TEUR 1.495). Die Veränderungen des Eigen-
kapitals resultieren ausschließlich aus dem Jahresüberschuss des aktuellen Ge-
schäftsjahres. 

Zum 31. August 2018 ergaben sich gegenüber dem Geschäftsjahr 2017 folgende 
Änderungen: 

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich zum 31. August 2018 um 
TEUR 16.316 auf TEUR 34.913. 

Der Anstieg der Finanzanlagen von TEUR 12.206 um TEUR 864 auf TEUR 13.070 
resultiert mit TEUR 840 aus dem Erwerb von 94% der Anteile an der Coreo Göt-
tingen Residential UG & Co. KG (vormals HS Wohnen GmbH & Co. KG), die das 
Immobilienportfolio in Göttingen und Umgebung hält. Der rechtliche und wirtschaft-
liche Übergang der Anteile an der Gesellschaft erfolgte Anfang Juli 2018. 

Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2018 fünf Gesellschaften gegründet. Die 
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Coreo AG hält an allen neu gegründeten Gesellschaften 100% der Anteile. Die 
Beteiligungsbuchwerte betragen insgesamt TEUR 8. 

An die Tochtergesellschaft Erste Coreo Immobilien VVG mbH wurde im Ge-
schäftsjahr 2017 ein langfristiges Rahmendarlehen zur Kaufpreisfinanzierung der 
Immobilie in Bad Köstritz in Höhe von insgesamt TEUR 3.150 ausgereicht. Von 
diesem Rahmendarlehen hat die Erste Coreo Immobilien VVG mbH zum 31. Au-
gust 2018 TEUR 1.150 in Anspruch genommen. 

Die Forderungen im Verbundbereich in Höhe von TEUR 21.084 betreffen im We-
sentlichen kurzfristige Darlehensforderungen nebst Zinsen gegen die Zweite 
Coreo Immobilien VVG mbH (TEUR 280), Dritte Coreo Immobilien VVG mbH 
(TEUR 1.505) sowie im Jahr 2018 gegebene kurzfristige Darlehen nebst Zinsen an 
die Coreo Göttingen Residential UG & Co. KG (TEUR 4.411), Coreo Solo UG & 
Co. KG (TEUR 5.683) und Coreo Han UG & Co. KG (TEUR 9.021). 

Der Rückgang der liquiden Mittel um TEUR 4.165 auf TEUR 324 hängt in erster 
Linie mit der Bereitstellung liquider Mittel für die Tochtergesellschaften zum Er-
werb der Immobilienportfolios zusammen. 

Die Veränderungen des Eigenkapitals resultieren ausschließlich aus dem Jahres-
fehlbetrag des aktuellen Geschäftsjahres.  

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Coreo AG wurde am 30. Januar 
2018 eine Anleihe ausgegeben. Die Anleihe hat ein Volumen von TEUR 20.000 
und ist mit einem Kupon von 10 % p. a. ausgestattet und in Teilbeträge von TEUR 
100 gestückelt denen jeweils 3.120 Optionsscheine anhängen. Die Optionsschei-
ne können von der Anleihe getrennt und separat gehandelt und ausgeübt werden. 
Dabei berechtigt jeder Optionsschein zum Bezug einer Aktie zu einem Bezugs-
preis von EUR 2,50. Die Anleihe wurde vollständig bei Investoren der Serengeti 
Asset Management LP, einer bei der United States Securities and Exchange 
Commission (SEC) registrierten Investmentgesellschaft, platziert. 

Die Anleihe ist zwar an einer Börse notiert, ein Handel findet aber nicht statt. Die 
Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2022, kann allerdings nach einem 
Jahr vollständig zurückgezahlt werden. Die Auszahlung der Anleihe durch den 
Investor ist derzeit in Höhe von EUR 18,0 Mio. erfolgt. 

Die Auszahlungen sind an ein entsprechendes Immobilieninvestment geknüpft. 
Die bis zum 31. August 2018 aufgelaufenen und noch nicht gezahlten kurzfristigen 
Zinsen betragen TEUR 167. Aktienoptionen wurden bisher nicht ausgeübt. Zur 
Absicherung der Anleihe wurden die von der Gesellschaft an der MagForce AG 
gehaltenen Aktien verpfändet. Des Weiteren wurden folgende Geschäftsanteile 
verpfändet: 

- Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co.     
  KG 

Die Erträge aus Anteilsverkäufen im Vorjahr enthalten die Gewinne aus der Ver-
äußerung von MagForce Aktien (TEUR 1.040) sowie aus der Veräußerung der 
Beteiligung an der New Asia Investments (TEUR 340). 

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 
2.647 auf insgesamt TEUR 74 (Vj. TEUR 2.721) vermindert. Die Verminderung ist 
mit TEUR 2.619 auf die im Vorjahr erfolgte Zuschreibung auf die Aktien an der 
MagForce AG, aufgrund des Wegfalls der dauerhaften Wertminderung der Anteile, 



14 

zurückzuführen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.090 (i. Vj. TEUR 
822) haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 268 erhöht. Dieser Anstieg 
hängt im Wesentlichen mit Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Ver-
mittlung der Anleihe stehen, zusammen. 

Das Finanz- und Beteiligungsergebnis verminderte sich von TEUR 33 um TEUR -
825 auf TEUR -792. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahr begründet sich 
hauptsächlich durch die im Geschäftsjahr aufgelaufenen Zinsaufwendungen in 
Höhe von TEUR 1.167 auf die Anleihe. Gegenläufig haben sich die Zinserträge 
aufgrund an Tochtergesellschaften ausgereichte Darlehen um TEUR 368 auf 
TEUR 416 erhöht. 

B.8 Ausgewählte 

wesentliche 

Pro-Forma-

Finanzin-

formationen 

Entfällt, da die Voraussetzung für die Erstellung von Pro-Forma-
Finanzinformationen nicht gegeben ist. 

B.9 Gewinn-

prognosen 

oder Ge-

winnschät-

zungen 

Entfällt, da dieser Prospekt keine Gewinnprognosen oder Gewinnschätzungen 
enthält. 

 

B.10 Beschrän-

kungen in 

den Bestäti-

gungsver-

merken der 

Wirtschafts-

prüfer 

Die Bestätigungsvermerke für die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2016 und 
31. Dezember 2017 (nach HGB) der Coreo AG und dem Zwischenabschluss zum 
31. August 2018 der Coreo AG wurden ohne Einschränkungen erteilt. 

B.11 Erläuterung 

zum Ge-

schäftskapi-

tal 

Die Coreo AG verfügt zum Zeitpunkt des Datums dieses Prospekts über ausrei-
chendes Geschäftskapital, um den gegenwärtigen, innerhalb der kommenden 
zwölf Monate fällig werdenden Zahlungsverpflichtungen nachzukommen. 

Abschnitt C - Wertpapiere 

C.1 Beschrei-

bung der Art 

und Gattung 

der Wertpa-

piere 

Bei den angebotenen Stück 10.000.000 Aktien der Gesellschaft handelt es sich 
um auf den Inhaber lautende Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag), jeweils mit 
einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 und mit voller Gewinn-
anteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2018. Die Neuen Aktien erhalten dieselbe 
Wertpapierkennnummer (WKN) wie die alten Aktien (WKN: A0B9VV/ ISIN: 
DE000A0B9VV6). 

C.2 Währung der 

Wertpa-

pieremission 

Die Wertpapiere werden in Euro (EUR) angeboten. 

 

C.3 Zahl und 

Nennwert 

der ausge-

gebenen 

Aktien 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt gemäß § 4 Abs. 1 der Satzung der 
Coreo AG EUR 9.360.000,00 und ist eingeteilt in 9.360.000 Stückaktien (Aktien 
ohne Nennbetrag). Die Aktien lauten auf den Inhaber, § 4 Abs. 3 der Satzung der 
Coreo AG. Alle Aktien sind voll eingezahlt. 

 

C.4 Beschrei-

bung der mit 

den Wertpa-

pieren ver-

Stimmrecht 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung der Gesellschaft eine Stimme 
(§ 23 Abs. 3 der Satzung der Coreo AG). Beschränkungen des Stimmrechts be-
stehen nicht. Es gibt keine unterschiedlichen Stimmrechte für bestimmte Aktionäre 
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bundenen 

Rechte 

der Gesellschaft. 

Gewinnanteilberechtigung und Anteil am Liquidationserlös 

Die angebotenen Aktien sind mit voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 
2018 ausgestattet. An einem etwaigen Liquidationserlös nehmen sie entsprechend 
ihrem rechnerischen Anteil am Grundkapital teil. 

Vorzugsrechte 

Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen. Jede Aktie gewährt die 
gleichen Dividendenrechte. Es gibt keine Vorzugsrechte im Hinblick auf die Betei-
ligung der Aktionäre am Vermögen der Gesellschaft und im Hinblick auf Bezugs-
rechte auf Neue Aktien. 

Form und Verbriefung der Aktien  

Der Vorstand entscheidet nach § 5 Abs. 2 der Satzung der Coreo AG über Form 
und Inhalt von Aktienurkunden und etwaigen Gewinnanteils- und Erneuerungs-
scheinen. Der Anspruch der Aktionäre auf Verbriefung ihrer Aktien ist gemäß 
§ 5 Abs. 3 der Satzung der Coreo AG ausgeschlossen. Die bestehenden Aktien 
der Gesellschaft sind in einer Globalurkunde ohne Gewinnanteilschein verbrieft 
und bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 
Deutschland, zum Zwecke der Herstellung der Girosammelverwahrung hinterlegt. 
Mit den angebotenen Aktien wird ebenso verfahren werden. 

Bezugsrechte 

Jedem Aktionär der Coreo AG steht grundsätzlich ein gesetzliches Bezugsrecht 
zu, das besagt, dass ihm bei Kapitalerhöhungen auf sein Verlangen ein seinem 
Anteil an dem bisherigen Grundkapital entsprechender Teil der Neuen Aktien zu-
geteilt werden muss. Bezugsrechte sind frei übertragbar. Der Vorstand ist gemäß 
§ 4 der Satzung der Coreo AG in bestimmten Fällen ermächtigt, mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. 

Übertragbarkeit 

Die Aktien der Gesellschaft unterliegen keinen Veräußerungsbeschränkungen und 
sind frei übertragbar. 

C.5 Beschrän-

kungen für 

die freie 

Übertrag-

barkeit der 

Aktien 

Entfällt. Die Aktien der Coreo AG können frei übertragen werden. Es bestehen 
keine Veräußerungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf die Übertrag-
barkeit der Aktien der Gesellschaft. 

C.6 Zulassung 

zum Bör-

senhandel 

Entfällt. Die Aktien der Gesellschaft sind weder Gegenstand eines Antrags auf 
Zulassung zum Handel in einem regulierten Markt, noch sollen die Aktien derzeit 
in sonstigen gleichwertigen Märkten vertrieben werden. 

Die bestehenden Aktien der Coreo AG sind im Teilbereich Basic Board des Open 
Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Es ist vor-
gesehen, die angebotenen Aktien der Gesellschaft in die Preisfeststellung der 
bestehenden Aktien der Coreo AG im Basic Board des Open Market (Freiverkehr) 
an der Frankfurter Wertpapierbörse einbeziehen zu lassen. Der Handel der Aktien 
der Gesellschaft im Teilbereich Basic Board des Open Market (Freiverkehr) unter-
liegt den relevanten Vorschriften der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapier-
börse und anderen Handelsregeln, insbesondere den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse. 

C.7 Beschrei-

bung der 

Dividenden-

politik 

Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung war es der Coreo AG bislang nicht 
möglich, Dividendenzahlungen zu leisten. Die Coreo AG verfügt derzeit über einen 
erheblichen Verlustvortrag, der sich kurz- und mittelfristig voraussichtlich noch 
erhöhen wird. Dieser Verlustvortrag lässt eine Dividendenzahlung auf absehbare 
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Zeit als wenig wahrscheinlich erscheinen. Ein zukünftiger Jahresüberschuss ist 
zunächst zur Reduzierung des Verlustvortrages einzusetzen, erst wenn dieser 
ausgeglichen ist, ist eine Dividendenzahlung rechtlich überhaupt möglich. Lang-
fristig strebt die Coreo AG eine ausgeglichene Dividendenpolitik an, die die Inte-
ressen der Gesellschaft und die der Aktionäre gleichermaßen berücksichtigt. 

Abschnitt D - Risiken 

Potenzielle Anleger sollten vor der Entscheidung über den Kauf von Aktien des Unternehmens die nach-
folgend beschriebenen Risiken und die übrigen in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sorgfältig 
lesen und bei ihrer Anlageentscheidung berücksichtigen. Die Verwirklichung dieser Risiken kann, einzeln 
oder zusammen mit dem Eintritt anderer Risiken bzw. anderen Umständen, die Geschäftstätigkeit 
und/oder Refinanzierbarkeit der Coreo AG wesentlich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens haben. Dies könnte so weit füh-
ren, dass die Coreo AG gezwungen ist, in Liquidation zu gehen oder Insolvenz anzumelden. Der Börsen-
preis der Aktien des Unternehmens könnte aufgrund der Verwirklichung jedes dieser Risiken fallen, und 
Anleger könnten ihre Anlage teilweise verlieren oder sogar einen Totalverlust erleiden. Die nachfolgend 
aufgeführten Risiken könnten sich rückwirkend betrachtet als nicht abschließend herausstellen und daher 
nicht die einzigen Risiken sein, denen die Coreo AG ausgesetzt ist. Weitere Risiken und Unsicherheiten, 
die dem Unternehmen aus heutiger Sicht nicht bekannt sind oder als nicht wesentlich eingeschätzt wer-
den, könnten ebenfalls die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Coreo AG wesentlich beeinträchti-
gen. Die gewählte Reihenfolge der Risikofaktoren stellt weder eine Aussage über die Wahrscheinlichkeit 
der Verwirklichung noch über die Bedeutung und Schwere der darin genannten Risiken oder das Ausmaß 
potenzieller Beeinträchtigungen des Geschäfts des Unternehmens dar. Die genannten Risiken können 
sich einzeln oder kumulativ verwirklichen. 

D.1 Angaben zu 

den zentra-

len Risiken, 

die die Emit-

tentin oder 

ihrer Bran-

che betref-

fen 

Branchen- und marktbezogene Risiken 

- Die Gesellschaft unterliegt dem Risiko, die bisherigen Beteiligungen an Nano-
technologieunternehmen nicht oder nur mit Verlust veräußern zu können. Der 
Versicherungsschutz und/oder –umfang könnten nicht ausreichen, um die Ge-
sellschaft schadlos zu halten. Durch Prämienerhöhungen oder Selbstbehalte 
können der Gesellschaft weitere Schäden entstehen. 

- Die Gesellschaft unterliegt einem Blindpool-Risiko. 

- Es besteht das Risiko, dass die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Portfolioun-
ternehmen negativ ist. 

- Die Coreo-Gruppe unterliegt den typischen Risiken des deutschen und europäi-
schen Immobilienmarktes und der allgemeinen Entwicklung der deutschen und 
europäischen Wirtschaft. 

- Die Coreo-Gruppe befindet sich im Wettbewerb mit anderen Unternehmen, die 
über überlegene Finanzmittel und personelle Ressourcen verfügen. Zudem 
könnten Wettbewerber durch große finanzstarke Unternehmen aufgekauft wer-
den oder neue Wettbewerber können in den Markt eintreten. Der dadurch verur-
sachte oder verstärkte Wettbewerbsdruck kann zu sinkenden Absatzpreisen, 
Margendruck und/oder dem Ausbleiben von in der Unternehmenszielsetzung 
eingeplanten Zukäufen führen und in der Folge die Geschäftstätigkeit der Coreo-
Gruppe erheblich negativ beeinflussen 

- Die Coreo-Gruppe könnte mit der Umsetzung der geplanten Investitionen 
scheitern, wenn es der Gesellschaft nicht gelingt, hierfür ausreichend Kapital 
aufzunehmen. Dies würde das dazu führen, dass die Gesellschaft entsprechend 
nur weniger oder kleinere Objekte erwerben könnte. Dies wiederum könnte dazu 
führen, dass eine von der Gesellschaft angestrebte Rendite nicht erzielt werden 
kann und sich somit erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit der Coreo-
Gruppe auswirken.  

- Auf dem Immobilienmarkt besteht derzeit die nicht unerhebliche Gefahr von 
Terroranschlägen, die verheerende Auswirkungen auf die Miet- und Kaufnach-
frage in den betroffenen Regionen haben könnten.  



17 

- Es besteht das Risiko, dass in weiteren europäischen Mitgliedsstaaten Referen-
den nach dem Vorbild des EU-Mitgliedschaftsreferendums 2016 des vereinigten 
Königreichs durchgeführt werden und aufgrund dessen weitere derzeitige Mit-
gliedsstaaten mit unabsehbaren Auswirkungen nicht nur für die Immobilienmärk-
te aus der EU austreten. 

- Ein Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus würde die Finanzierungskosten der 
Coreo-Gruppe erhöhen und könnte den Verkauf von Immobilien behindern, die 
Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von Immobilien erschweren 
und damit die Attraktivität des Immobilienbestandes beeinträchtigen und sich 
negativ auf den Immobilienmarkt auswirken. 

- Die Coreo-Gruppe ist von demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in 
Deutschland und Europa abhängig. 

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 

- Die Coreo AG ist, solange sie keine ausreichenden Erträge erwirtschaftet, zur 
Deckung ihres Finanzierungsbedarfes auf weitere Eigen- und/oder Fremdfinan-
zierungen angewiesen. 

- Die Coreo AG hat sich seit Mitte 2016 zum Immobilienunternehmen mit Fokus 
auf Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland ausgerichtet. Der angestreb-
te Marktwert des Akquisitionsportfolios ist im Vergleich zu potentiellen Wettbe-
werbern gering und es ist nicht sicher, dass die Gesellschaft nachhaltig profita-
bel werden wird. Ein Scheitern der geplanten Immobilienakquisitionen könnte die 
geplante Wachstumsstrategie erheblich beeinträchtigen. 

- Die Coreo AG beschäftigt derzeit 5 Mitarbeiter (ohne den Vorstand), die teilwei-
se bedeutende Funktionen allein besetzen oder mehrere wichtige Funktionen 
wahrnehmen. Fällt ein Mitarbeiter aus, verliert die Gesellschaft Mitarbeiter oder 
ist sie nicht in der Lage, weitere geeignete Fach- und Führungskräfte dauerhaft 
zu gewinnen, kann dies ihren Geschäftsbetrieb gefährden.  

- Im Geschäftsbetrieb der Coreo AG Know-how zum Einsatz, das sich auf wenige 
Mitarbeiter verteilt. Ein Ausscheiden dieser Mitarbeiter kann erhebliche nachteili-
ge Auswirkungen haben. Die vergleichsweise kleine Führungs- und Organisati-
onsstruktur der Coreo AG könnte dazu führen, dass sie nicht rechtzeitig und an-
gemessen auf kurzfristig anstehende Projekte oder Störungen der Geschäftsab-
läufe reagiert oder es zu einer Beeinträchtigung des Geschäftsablaufs kommt. 

- Es besteht ein Risiko aus der Bestellung von Sicherheiten im Zusammenhang 
mit der Anleihe vom 30. Januar 2018. Zur Absicherung der Anleihe wurden die 
von der Gesellschaft an der MagForce AG gehaltenen Aktien verpfändet. Des 
Weiteren wurden weitere von der Coreo AG gehaltene Geschäftsanteile ver-
pfändet. Wird die Anleihe nicht oder nicht ordnungsgemäß bedient, besteht das 
Risiko, dass die verpfändeten Beteiligungen und/oder Aktien verwertet werden. 

- Es besteht das Risiko, dass die Gesellschaft aufgrund einer Patronatserklärung 
zugunsten der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH durch den Insolvenzverwalter 
der Dero Bank AG in Anspruch genommen wird.  

- Die Coreo-Gruppe ist durch ihre geplanten Beteiligungen an Immobilien-

Unternehmen („Beteiligungsunternehmen“) von der Entwicklung des deut-
schen und europäischen Immobilienmarktes abhängig sowie von ihrer Fähigkeit, 
sich an diese Entwicklung anzupassen. Der deutsche und der europäische Im-
mobilienmarkt wiederum ist von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der 
Nachfrage nach Immobilien abhängig. Eine negative Entwicklung der gesamt-
wirtschaftlichen Lage könnte sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit der Coreo 
AG auswirken.  

- Es besteht das Risiko, dass die Coreo –Gruppe keine geeigneten Immobilien zu 
wirtschaftlich sinnvollen Preisen angeboten bekommen, bzw. keine Angebote 
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akquirieren kann. 

-  Es besteht das Risiko, dass die Coreo-Gruppe Immobilien fehlerhaft bewerten. 
Außerdem ist die Coreo-Gruppe Risiken im Zusammenhang mit dem Zustand 
der Bausubstanz der Immobilien der Unternehmen an denen sie beteiligt ist so-
wie den Kosten für die Instandhaltung und Reparatur ausgesetzt. 

- Der Ausfall oder eine Reduktion der Mieteinnahmen, höhere Leerstandsquoten 
oder die Unfähigkeit der Beteiligungsunternehmen, wirtschaftlich angemessene 
Mieten zu verlangen, könnten sich nachteilig auf die Umsatzerlöse der Coreo-
Gruppe auswirken.  

-  Die Rentabilität der Coreo-Gruppe könnte beeinträchtigt werden, wenn Neben-
kosten wie Betriebs- und Energiekosten sowie sonstige mit der Bewirtschaftung 
und Bestandshaltung der Gewerbe- und Wohnimmobilienportfolios verbundene 
Kosten ansteigen. Es besteht die Gefahr, dass die Coreo-Gruppe unerwarteten 
Gewährleistungsansprüchen aus dem Verkauf von Immobilien ausgesetzt ist 
und/oder Regressansprüche nicht erfolgreich durchsetzen kann.  

- Die Gesellschaft und/oder ein Beteiligungsunternehmen unterliegen dem Risiko, 
für nicht bezahlte Steuern des Veräußerers der Immobilie zu haften. 

- Die Coreo AG und/oder ein Beteiligungsunternehmen ist bei einem nicht plan-
gemäßen Verkauf von Immobilien Kostenrisiken im Zusammenhang mit der vor-
fälligen Beendigung von Darlehens-verträgen bzw. der außerplanmäßigen Pro-
longation von Finanzierungen ausgesetzt. 

- Störungen, Ausfälle und Manipulationen der IT-Systeme von der Coreo-Gruppe 
sowie unautorisierte Zugriffe auf die Unternehmens-IT könnten die Geschäftsab-
läufe der Coreo-Gruppe erheblich beeinträchtigen.  

- Es können sich Risiken aus dem Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen 
ergeben. 

- Die erfolgreiche Integration und Bewirtschaftung der zu erwerbenden Immobilien 
bzw. der Beteiligungsunternehmen, insbesondere die dafür erforderliche Anpas-
sung und Erweiterung der Unternehmensstrukturen, könnten misslingen. Die 
Coreo AG könnte nicht in der Lage sein, ihre internen Organisations-, Informa-
tions-, Risikoüberwachungs- und Risikomanagementstrukturen sowie das Rech-
nungswesen angemessen weiterzuentwickeln und dem geplanten Wachstum 
anzupassen. Sollte es der Coreo-Gruppe nicht gelingen, die internen Kontroll- 
und Steuerungssysteme im Rahmen des angestrebten Wachstums der Gesell-
schaft anzupassen, kann dies dazu führen, dass Ressourcen nicht effizient ein-
gesetzt und das weitere Wachstum oder den Bestand der Gesellschaft selbst 
gefährdende Entwicklungen nicht rechtzeitig erkannt werden.  

- Die Gesellschaft könnte Wechselkursrisiken ausgesetzt werden, die sich in Ab-
hängigkeit von globalen wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die außerhalb 
der Einflusssphäre der Gesellschaft liegen, auf den Geschäftserfolg der Gesell-
schaft auswirken können. 

- Bislang haben bei der Gesellschaft Umsatzsteuersonderprüfungen und andere 
steuerliche Betriebsprüfungen für zurückliegende Zeiträume, jedoch noch keine 
sozialversicherungsrechtlichen Außenprüfungen stattgefunden. Derartige Au-
ßenprüfungen sowie steuerliche Betriebsprüfungen können zu Mehrbelastungen 
der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft führen. 

-  Es besteht das Risiko von wesentlichen Änderungen der rechtlichen Rahmen-
bedingungen. 

Die Wertpapiere betreffende Risiken 

- Ein wesentlicher Anteil der von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien befindet 
sich nach Kenntnis der Gesellschaft im Eigentum von Großaktionären. Es be-
steht das Risiko des möglicherweise auch nach Durchführung der Bezugs-
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rechtsemission bestehenden wesentlichen Einflusses der BF Holding GmbH, der 
GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH und/ oder der Apeiron In-
vestment Group Ltd. auf die Gesellschaft. Aufgrund des Umfangs der diesem 
Angebot zugrundeliegenden Barkapitalerhöhung besteht auch das Risiko, dass 
im Rahmen der Privatplatzierung von nicht bezogenen Angebots-Aktien ein qua-
lifizierter Anleger als neuer Aktionär der Gesellschaft mit wesentlichem Einfluss 
auf die Gesellschaft wird.  

- Nach der Durchführung der Bezugsrechtsemission könnten Dritte mit mehr als 
25 % oder mit mehr als 50 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt sein 
und damit über ein Stimmgewicht verfügen, mit welchen Beschlussfassungen 
verhindert oder allein herbeigeführt werden könnten. 

- Die Gesellschaft ist darauf angewiesen zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit 
und ihres Wachstums in Zukunft weitere Kapitalerhöhungen durchzuführen. Dies 
kann zur Verwässerung der Beteiligung der bestehenden Aktionäre führen. 

- Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass ein ausreichend liqui-
der Handel mit Aktien der Gesellschaft nach Beendigung dieses Angebots be-
steht oder sich entwickelt. Infolge eines geringen oder gar nicht stattfindenden 
Handels der Aktien kann es dazu kommen, dass Aktionäre ihre Aktien entweder 
überhaupt nicht, nicht zu jeweiligen Tageskursen oder nicht in der gewünschten 
Stückzahl veräußern können. 

- Nach Durchführung der Bezugsrechtsemission könnte sich ferner nur eine ver-
gleichsweise geringe Zahl von Aktien der Coreo AG im Umlauf befinden; einzel-
ne Orders könnten deshalb einen erheblichen Einfluss auf den Börsenkurs ha-
ben. Aufgrund der geringen Liquidität im Handel der Aktie kann es dazu kom-
men, dass schon kleinere Kauf- oder Verkaufsaufträge zu erheblichen Kursaus-
schlägen führen, die sich nicht mit einer entsprechenden Veränderung des Un-
ternehmenswertes erklären lassen. 

- Der Aktienkurs kann generell signifikanten Schwankungen unterliegen. Diese 
Volatilität hängt häufig nicht mit der operativen Leistungsfähigkeit des jeweiligen 
Unternehmens zusammen. Auch sind gerade die Börsenkurse von Unterneh-
men mit einer kurzen Historie, die noch keine nennenswerten Umsätze erzielt 
haben, häufig starken Schwankungen ausgesetzt. Zudem besteht das Risiko, 
dass Änderungen der Betriebsergebnisse der Coreo AG und der Wettbewerber 
sowie Änderungen der allgemeinen Lage der Branche, der Gesamtwirtschaft 
und der Finanzmärkte erhebliche Kursschwankungen bis hin zu einem Totalver-
lust bei den notierten Aktien hervorrufen. 

- Die Gesellschaft hat bislang keine Dividenden auf ihre Aktien ausgeschüttet und 
wird dies möglicherweise auch in Zukunft nicht tun. Die Erzielung jeglicher Anla-
gerendite durch die Aktionäre hängt daher aktuell von der Wertsteigerung der 
Aktien ab. 

- Die Übertragung von Aktien unterliegt Beschränkungen nach den Wertpapierge-
setzen der Vereinigten Staaten und anderer Jurisdiktionen. 

- Die Aktien der Coreo AG werden nicht in einem regulierten Markt einbezogen, 
weshalb wichtige Anlegerschutzbestimmungen des organisierten Marktes nicht 
gelten. 

- Der Kurs der Aktien könnte durch Analysteneinschätzungen und/oder sonstige in 
Internetforen, Börsenbriefen oder sonstigen Medien geäußerte Meinungen be-
einflusst werden. Solche Empfehlungen von Dritten können den Kurs sowohl 
positiv als auch negativ erheblich beeinflussen. Zudem sind in den letzten Jah-
ren sogenannte Fax- bzw. Email-Spams sprunghaft angestiegen, wodurch eben-
falls erhebliche Risiken für den Kursverlauf entstehen können. Es besteht zum 
Beispiel das Risiko, dass die Aufsichts- und Ermittlungsbehörden aufgrund sol-
cher Spamaktivitäten die Notierung der Aktie einstellen bzw. Ermittlungen auf-
nehmen, welche die Emittentin in ihrer operativen Tätigkeit einschränken und 
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sogar schaden können. 

- Zum Prospektdatum ist die Kapitalerhöhung noch nicht durchgeführt worden. Es 
besteht das Risiko, dass die Kapitalerhöhung letztlich nicht durchgeführt wird, 
bspw. im Falle eines Rücktritts des die Emission begleitenden Kreditinstituts. 
Falls ein Anleger nach Zeichnung der Neuen Aktien, aber vor Auslieferung der 
Neuen Aktien bereits Leerverkäufe tätigt, besteht das Risiko, dass der Leerver-
käufer seine durch den Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch 
rechtzeitige Lieferung von Aktien der Emittentin erfüllen kann. 

Der Eintritt eines oder mehrerer der vorstehend beschriebenen Risiken 

könnte sich nachteilig auf die Geschäftstätigkeit sowie die Ertrags- oder 

Finanzlage der Coreo AG auswirken. Der Kurs, zu dem die Aktien der Gesell-

schaft gehandelt werden, kann aufgrund des Eintretens eines jeden dieser 

Risiken erheblich fallen, und Anleger könnten ihre Anlage ganz oder teilwei-

se verlieren.  

D.3 Angaben zu 

den zentra-

len Risiken, 

die die 

Wertpapiere 

betreffen 

-  Es bestehen Risiken aus der beherrschenden Einflussnahme durch die der-
zeitigen Hauptaktionäre insbesondere in Hauptversammlungen der Emitten-
tin. 

-  Die Aktien werden nicht in einen organisierten Markt einbezogen. Wichtige 
Anlegerschutzbestimmungen des organisierten Marktes gelten daher nicht. 

-  Es bestehen Risiken im Zusammenhang mit der Volatilität des Aktienkurses. 

-  Es gibt keine Gewissheit, dass sich für die Aktien ein liquider Markt entwi-
ckelt. 

-  Der Kurs der Aktien könnte durch Analysteneinschätzungen und sonstigen in 
Internetforen, Börsenbriefen oder sonstigen Medien geäußerten Meinungen 
beeinflusst werden. 

-  Die Kapitalerhöhung ist zum Prospektdatum noch nicht durchgeführt.  

Abschnitt E – Angebot 

E.1 Gesamtnet-

toerlöse und 

geschätzte 

Emissions-

kosten 

Die Gesamtnettoerlöse des Angebots können sich bei vollständiger Ausnutzung 
sämtlicher Bezugsrechte und entsprechender Durchführung der Kapitalerhöhung 
auf ca. EUR 15.125.000,00 belaufen. Die voraussichtlichen Gesamtkosten des 
Angebotes belaufen sich auf ca. EUR 875.000,00 und werden von der Gesell-
schaft getragen.  

E.2a Gründe für 

das Ange-

bot, Zweck-

bestimmung 

der Erlöse, 

geschätzte 

Nettoerlöse 

Die Gesellschaft beabsichtigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlage unter Gewährung der Bezugsrechte für die Altaktionäre mit anschließen-
der Privatplatzierung nicht bezogener Aktien. Der der Gesellschaft mit der Kapital-
erhöhung zufließende Nettoemissionserlös führt zu einer Stärkung der Eigenkapi-
talausstattung. Die Gesellschaft plant, mit den ihr aus dem öffentlichen Angebot 
zufließenden Mitteln in der Hauptsache weitere Tochtergesellschaften zu gründen 
und/oder (Mehrheits-)Beteiligungen zu erwerben und diesen sowie ggf. den beste-
henden Mehrheitsbeteiligungen durch Ausleihungen oder der Vergabe von Darle-
hen den Erwerb von entsprechenden Bestandsimmobilien, bebauten und unbe-
bauten Grundstücken sowie die Errichtung von Gebäuden zu ermöglichen, um so 
das Gewerbe- und Wohnimmobilienportfolios auszubauen. Die der Gesellschaft 
aus der Kapitalerhöhung zufließenden Erlöse unterliegen keiner rechtlich verbind-
lichen Zweckbestimmung. Solange und soweit der Nettoemissionserlös keiner der 
vorgenannten Verwendungen zugeführt worden ist, beabsichtigt die Gesellschaft 
die Mittel für allgemeine Gesellschaftszwecke, zur Absenkung des Verschul-
dungsgrades, zur Rückzahlung von Darlehen oder als Bankguthaben zu verwen-
den 

E.3 Beschrei-

bung der 

Angebots-

Das Angebot umfasst 10.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne 
Nennbetrag (Stückaktien) der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag am Grund-
kapital von jeweils EUR 1,00 und voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 
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konditionen 2018 aus der am 19. Juni 2018 durch die Hauptversammlung der Gesellschaft 
beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen von EUR 9.360.000,00 um bis 
zu EUR 10.000.000,00 auf bis zu EUR 19.360.000,00 unter Gewährung des mit-

telbaren Bezugsrechts für die Altaktionäre (im Folgenden auch „angebotene Ak-

tien“, „Angebots-Aktien“ oder „Neue Aktien“) zu erhöhen. Der Bezugspreis pro 
neuer Aktie liegt bei EUR 1,60. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 
Zahl der letztendlich bei Aktionären und im Wege der Privatplatzierung der nicht 
von Altaktionären bezogenen Aktien bei qualifizierten Anlegern platzierten Aktien 
auch deutlich unterhalb der vorgenannten Anzahl angebotener Aktien liegen kann. 
Die Zuteilung einer geringeren Zahl an Aktien an die Anleger als die gesamte Zahl 
der angebotenen Aktien bedeutet keine Veränderung der Bedingungen des Ange-
bots und löst damit keine Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Nachtrags nach 

dem Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) aus. Die Neuen Aktien werden den 
Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 9:10 zu einem Bezugspreis von 
EUR 1,60 im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Die Bezugsfrist der 
Aktionäre wird zwei Wochen betragen und vom 29. November 2018 bis zum 13. 
Dezember 2018 (jeweils einschließlich) laufen. Eine Schließung des Bezugsange-
bots vor dem 13. Dezember 2018 ist nicht möglich. Ein Bezugsrechtshandel findet 
nicht statt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos. Ferner soll den Aktio-
nären ein Überbezug auf nicht bezogene Aktien angeboten werden. Darüber hin-
aus sollen nicht bezogene Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten 
qualifizierten Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Bezugswünsche können 
während der Bezugsfrist ausschließlich über die Depotbanken der Aktionäre bei 

der Baader Bank Aktiengesellschaft (im Folgenden auch: Baader Bank) abgege-
ben werden. Eine unmittelbare Bezugsausübung von Aktionären bei der Baader 
Bank ist nicht möglich. Hinsichtlich der Privatplatzierung behält sich die Emittentin 
die konkrete Benennung der Zeichnungswege vor. Die Baader Bank wird die be-
zogenen und die im Rahmen der Privatplatzierung platzierten Neuen Aktien am 
zweiten Tag nach dem Ablauf der Bezugsfrist zeichnen und übernehmen. Am Tag 
der Zeichnung wird die Baader Bank für die bezogenen und die im Rahmen der 
Privatplatzierung platzierten Neuen Aktien ein Viertel des geringsten Ausgabebe-
trags, also EUR 0,25 je gezeichneter Neuer Aktie, auf das Kapitalerhöhungsson-
derkonto der Gesellschaft einzahlen und der Vorstand sowie der Aufsichtsratsvor-
sitzende der Gesellschaft werden die Durchführung der Kapitalerhöhung zur Ein-
tragung in das Handelsregister anmelden. Die verbleibenden Teile des Gesamt-
ausgabebetrages je gezeichneter Neuer Aktie in Höhe von EUR 0,75 werden von 
der Baader Bank für die bezogenen und die im Rahmen der Privatplatzierung plat-
zierten Neuen Aktien unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das 
Handelsregister auf das Kapitalerhöhungskonto der Gesellschaft eingezahlt. Die 
Aktien werden nach Eintragung und Durchführung der Kapitalerhöhung in das 
Handelsregister durch Hinterlegung der Globalurkunde für die neuen Aktien bei 
der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutsch-
land, girosammelverwahrt und erhalten, da die neuen Aktien ab dem 1. Januar 
2018 gewinnberechtigt sein sollen, dieselbe Wertpapierkennnummer (WKN) wie 
die alten Aktien (WKN: A0B9VV/ ISIN: DE000A0B9VV6). Die Baader Bank hat 
sich in der mit der Gesellschaft abgeschlossenen Mandatsvereinbarung das Recht 
vorbehalten, diese unter bestimmten Umständen zu kündigen. Im Falle der Kündi-
gung der Mandatsvereinbarung oder wenn die Kapitalerhöhung nicht in das beim 
Amtsgericht Frankfurt am Main geführte Handelsregister der Gesellschaft einge-
tragen wird, entfällt das Bezugsrecht und bereits erteilte Bezugserklärungen für 
Neue Aktien werden unwirksam. Es erfolgt eine Rückabwicklung der Bezugsan-
meldungen. 

E.4 Beschrei-

bung etwai-

ger Interes-

senkonflikte 

Die Baader Bank steht als Abwicklungsstelle im Zusammenhang mit der wertpa-

piertechnischen Abwicklung des Angebots (nachfolgend auch die „Transaktion“) 
in einem vertraglichen Verhältnis gemäß der Mandatsvereinbarung vom 22. Okto-
ber 2018 mit der Gesellschaft. Für diese Tätigkeit erhält die Baader Bank als Ab-
wicklungsstelle eine Vergütung und hat daher ein geschäftliches Interesse an der 
Durchführung der Transaktion. Darüber hinaus sind der Gesellschaft keine, auch 
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keine potentiellen, Interessenkonflikte mit an dem Angebot Beteiligten bekannt. 
Die Baader Bank sowie die Gesellschaft können die abgeschlossene Mandatsver-
einbarung bei Vorliegen eines wichtigen Grundes jederzeit das kündigen. 

E.5 Name des 

Unterneh-

mens, das 

das Wertpa-

pier zum 

Verkauf an-

bietet; Ggf. 

Lock-Up-

Vereinba-

rungen 

Entfällt. Die angebotenen Wertpapiere stammen aus nicht ausgeübten Bezugs-
rechten von Altaktionären im Rahmen einer Kapitalerhöhung und werden nicht 
zum Verkauf angeboten. Es gibt keine Lock-Up-Vereinbarung. 

 

E.6 Verwässe-

rung 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Neuen Aktien gewährleistet, dass jeder 
Aktionär, sofern er sein Bezugsrecht ausübt, mindestens mit seinem ursprüngli-
chen prozentualen Anteil an der Gesellschaft beteiligt bleibt. Sofern ein Aktionär 
sein Bezugsrecht nicht ausübt, würde sich sein Anteil am Grundkapital der Ge-
sellschaft verringern und somit eine Verwässerung eintreten. 

Der Nettobuchwert der Emittentin entspricht dem bilanziellen Eigenkapital der 
Gesellschaft, ermittelt durch Abzug der Schulden von den Vermögenswerten. Die-
ser beträgt vor Durchführung der Kapitalerhöhung zum Stichtag des letzten Zwi-
schenabschlusses der Emittentin am 31. August 2018 EUR 16.291.025,02 
bzw.ca. EUR 1,74 je Aktie (verteilt auf 9.360.000 bestehende Aktien). 

Unter der Annahme, dass alle 10.000.000 Neuen Aktien zu einem Angebotspreis 
von EUR 1,60 je Neuer Aktie im Zuge des Angebots verkauft werden, fließt der 
Emittentin ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. EUR 16.000.000,00 zu; abzü-
glich der geschätzten Gesamtkosten der Emission in Höhe von ca. EUR 
875.000,00 ergibt sich ein Nettoemissionserlös in Höhe von EUR 15.125.000,00. 
Der Nettobuchwert der Emittentin nach vollständiger Durchführung der Kapitaler-
höhung beträgt in diesem Falle ca. EUR 31.416.025,02. Somit ergibt sich nach 
vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung (d.h. verteilt auf 19.360.000 be-
stehende Aktien) ein Nettobuchwert je Aktie von ca. EUR 1,62. 

Hiernach ergibt sich zu Lasten der bisherigen Aktionäre, die bislang an der Emit-
tentin beteiligt waren, im Vergleich zum Nettobuchwert der Emittentin nach voll-
ständiger Durchführung der Kapitalerhöhung eine unmittelbare Verwässerung von 
ca. EUR 0,12 je Aktie bzw. ca. 6,9  % je Aktie. 

Aus Sicht der neuen Investoren, und für die Neuen Aktien einen Angebotspreis 
von EUR 1,60 je Aktie bezahlt haben, ergibt sich dagegen durch das Angebot un-
ter Zugrundelegung der vorgenannten Annahmen eine unmittelbare Zunahme des 
Nettobuchwerts von ca. EUR 0,02 je Aktie bzw. ca. 1,25 % je Aktie. 

E.7 Schätzung 

der Ausga-

ben, die dem 

Anleger in 

Rechnung 

gestellt wer-

den 

Weder die Gesellschaft noch die Baader Bank stellen Anlegern im Rahmen dieses 
Angebotes Kosten in Rechnung. Für den Bezug von Angebotsaktien können dem 
Anleger aber unter Umständen von der depotführenden Bank die bankübliche 
Effektenprovision berechnet werden. 
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2 Risikofaktoren 

Anleger sollten vor der Entscheidung über einen Kauf von Aktien der Gesellschaft alle nachfol-

genden besonderen Risikofaktoren und die anderen in diesem Prospekt enthaltenen Informatio-

nen eingehend lesen und diese bei ihrer Anlageentscheidung sorgfältig berücksichtigen. Die Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft könnte durch den Eintritt jedes dieser Risiken, 

einzeln oder zusammen mit anderen Umständen, wesentlich nachteilig beeinflusst werden. Die 

nachstehend aufgeführten Risiken können auch kumulativ eintreten; sie könnten sich als nicht 

abschließend erweisen und nicht die einzigen Risiken sein, denen die Gesellschaft ausgesetzt ist. 

Die Reihenfolge der nachstehenden Auflistung der Risikofaktoren stellt keine Aussage über die 

Realisierungswahrscheinlichkeit oder die Relevanz des Risikos für das Unternehmen dar, auch 

kann die Vollständigkeit der nachfolgend aufgeführten Risikofaktoren nicht gewährleistet werden. 

Der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft kann aufgrund der Realisierung jedes dieser Risiken 

erheblich fallen und Anleger könnten ihr investiertes Kapital ganz oder teilweise verlieren. 

2.1 Unternehmensbezogene Risiken  

Branchen- und marktbezogene Risiken 

Risiken aus der Veräußerung derzeitiger Beteiligungen 

Die Gesellschaft unterliegt dem Risiko, die bisherigen Beteiligungen an Nanotechnologie-

Unternehmen nicht oder nur mit Verlust veräußern können. 

Die Coreo AG ist derzeit noch an unterschiedlichen Nanotechnologie-Unternehmen weltweit beteiligt. Zur 

Finanzierung des Strategiewechsels sollen die Beteiligungen zu möglichst guten Konditionen veräußert 

werden. Die Coreo AG hat auf die Vermögens- oder Ertragslage der Nanotechnologie-Unternehmen kei-

nen Einfluss, sie kann daher auch den Wert ihrer Beteiligungen nicht wesentlich beeinflussen. Es besteht 

die Gefahr, dass die Beteiligungen an Nanotechnologie-Unternehmen an Wert verlieren und die Coreo 

AG keinen guten Preis für diese erzielen kann. Außerdem könnte die Coreo AG den Wert der Beteiligun-

gen falsch einschätzen oder sie zu einem ungünstigen Zeitpunkt veräußern, was sich negativ auf den er-

zielbaren Preis und damit auf die Vermögenslage der Coreo AG auswirken könnte und den Strategie-

wechsel hin zum Immobilienunternehmen erheblich erschweren könnte. 

 

Risko aufgrund nicht ausreichender Versicherung 

Es ist nicht auszuschließen, dass die von der Gesellschaft  abgeschlossenen Versicherungen im 

Schadensfall nicht ausreichen und erhebliche Kosten entstehen.  

Die Gesellschaft hat verschiedene Versicherungen für bestimmte Geschäftsrisiken abgeschlossen. Die 

Versicherungen sind nicht unbegrenzt, sondern unterliegen Haftungsbeschränkungen und Haftungsaus-

schlüssen. Die Gesellschaft kann daher nicht gewährleisten, dass ihr keine Verluste entstehen oder dass 

keine Ansprüche erhoben werden, die über die Art oder den Umfang des bestehenden Versicherungs-

schutzes hinausgehen. Der Gesellschaft könnten daher Schäden entstehen, gegen die kein oder ein nur 

unzureichender Versicherungsschutz besteht. Daneben sind für die Versicherungen regelmäßig Selbst-

behalte vereinbart, so dass die Gesellschaft in jedem Versicherungsfall in Höhe des Selbstbehaltes Kos-

ten entstehen würden. Außerdem ist es nicht gewährleistet, dass die Gesellschaft  auch in Zukunft die mit 

ihrer Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen in für sie als aus-

reichend empfundenem Umfang versichern kann. Insbesondere können Prämienerhöhungen auch dann 

eintreten, wenn die Versicherung wegen eines Haftungsfalls in Anspruch genommen wird. 

Prämienerhöhungen, nicht ausreichend abgedeckte Schadensfälle und Zahlungsverpflichtungen, die aus 

Selbstbehalten resultieren, können sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Coreo AG erheblich negativ auswirken. 
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Blindpoolrisiko 

Es besteht ein Blindpool-Risiko im Hinblick auf die geplante Verwendung des Emissionserlöses. 

Der mit dem Angebot erzielte Emissionserlös soll vorrangig für den Ausbau des Beteiligungsportfolios 

verwendet werden. Allerdings stehen zum Datum dieses Prospekts noch keine konkreten Investitionsob-

jekte bzw. Investitionsvorhaben in konkrete Zielgesellschaften bzw. Märkte oder Regionen fest. Aus die-

sem Grund kann die konkrete Mittelverwendung nur zum Teil aufgezeigt und auch nicht mit Sicherheit 

vorhergesagt werden. Eine Investition in die Gesellschaft hat daher einen sog. Blind-Pool-Charakter. Auch 

haben die Anleger keinen Einfluss darauf, wie die Gesellschaft den Emissionserlös verwenden wird und 

ob die Verwendung des Emissionserlöses einen positiven Einfluss auf die Entwicklung der Gesellschaft 

nehmen wird. 

All diese Faktoren können sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Coreo AG erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko der negativen Entwicklung der Portfoliounternehmen 

Es besteht das Risiko, dass die wirtschaftliche Entwicklung einzelner Portfoliounternehmen nega-

tiv ist. 

Für Portfoliounternehmen steht die Wertsteigerung der Portfoliounternehmen durch die Realisierung der 

in dem jeweiligen Unternehmen vorhandenen Ergebnissteigerungspotenziale im Vordergrund. 

Sollte es nicht gelingen, die Potenziale des jeweiligen Unternehmens zu realisieren, so könnte die Emit-

tentin den geplanten Veräußerungsgewinn nicht erzielen und müsste gegebenenfalls sogar einen Verlust 

hinnehmen. Die Veränderung des Wertes einer Beteiligung, gleichgültig auf welcher Ursache sie beruht, 

könnte auch während der Dauer der Beteiligung zur Folge haben, dass die Wertveränderung in den Peri-

odenergebnissen der Emittentin und/oder des Beteiligungsunternehmens auszuweisen wäre. 

Sollten sich ein oder mehrere Portfoliounternehmen der Coreo-Gruppe wirtschaftlich nicht wie geplant o-

der negativ entwickeln, so könnte sich dies erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-

lage der Coreo-Gruppe auswirken. 

Bei einer negativen Entwicklung eines oder mehrerer Portfoliounternehmen kann sich die Emittentin bzw. 

die Coreo-Gruppe entscheiden oder gezwungen sein, zur Begrenzung des Wertverlustes oder zur Verhin-

derung eines vollständigen Verlustes der Beteiligung eine nicht geplante Nachfinanzierung des Portfoli-

ounternehmens vorzunehmen. Dies erhöht das Risiko, dem der Coreo-Gruppe bei dem betreffenden Port-

foliounternehmen ausgesetzt ist, und kann einen erheblich nachteiligen Effekt auf die Rendite des von der 

Coreo-Gruppe eingesetzten Kapitals haben. 

Würde ein negatives wirtschaftliches Umfeld einen Ertragsrückgang bei den Portfoliounternehmen bewir-

ken, hätte dies auch einen erheblichen Einfluss auf die Fähigkeit dieser Portfoliounternehmen, Gewinne 

an die Coreo-Gruppe auszuschütten und/oder eine bestehende Verschuldung planmäßig zu reduzieren. 

Der Abbau der bestehenden, teilweise akquisitionsbedingten Verschuldung ist häufig ein wesentlicher Be-

standteil der Wertsteigerung des Portfoliounternehmens. Kommt ein Portfoliounternehmen mit dem Ab-

bau seiner Verschuldung in Verzug, kann dies außerdem zu einer Verletzung von Verpflichtungen aus 

den mit den Fremdkapitalgebern geschlossenen Darlehensverträgen führen. In einem solchen Fall wären 

die Fremdkapitalgeber unter Umständen beispielsweise berechtigt, die Darlehensvereinbarungen zu kün-

digen und die Verwertung von Sicherheiten zu betreiben. 

Eine Minderung des Wertes, die Realisierung von Wertverlusten oder der vollständige Verlust von Beteili-

gungen, eine Nachfinanzierung sowie der Ausfall oder die Reduzierung der Ausschüttung von Erträgen, 

die Unfähigkeit oder die eingeschränkte Fähigkeit, bestehende Verschuldungen zu reduzieren bzw. der 

Verstoß eines Portfoliounternehmens gegen Verpflichtungen aus Darlehensvertragen könnte sich erheb-
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lich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe auswir-

ken. 

 

Risiken des Immobilienmarktes und der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung 

Die Coreo-Gruppe unterliegt den typischen Risiken des deutschen und europäischen Immobilien-

marktes und der allgemeinen Entwicklung der deutschen und europäischen Wirtschaft. 

Der deutsche und europäische Markt für Gewerbe- und Wohnimmobilien, der teilweise von hohen Leer-

ständen betroffen sein kann, wird von dem gesamtwirtschaftlichen Umfeld und der damit verbundenen 

Nachfrage nach Mietflächen sowie der Werteinschätzung und der Wertentwicklung von Immobilien in 

Deutschland und Europa beeinflusst. Diese Größen unterliegen vielfältigen Schwankungen, weil sie von 

zahlreichen, sich gegenseitig beeinflussenden Faktoren abhängig sind. Solche Faktoren des gesamtwirt-

schaftlichen Umfelds in Deutschland und Europa sind insbesondere die jeweilige Binnenkonjunktur sowie 

der Weltwirtschaft, die Entwicklung der Rohstoff- und Energiepreise, Währungsschwankungen, die Inflati-

onsrate, das Zinsniveau, aber auch Sonderfaktoren im Euroraum wie die Staatsschulden- und Bankenkri-

se verschiedener Mitgliedsstaaten der Europäischen Union ("EU-Mitgliedsstaaten"). Mögliche Risiken in 

Bezug auf die allgemeine konjunkturelle Lage resultieren auch aus den politischen und wirtschaftlichen 

Rahmenbedingungen im Zusammenhang mit der Euro-Krise sowie den Ausbau internationaler Handels-

beschränkungen etwa durch Zölle. All diese Faktoren sind durch die Gesellschaft Coreo-Gruppe nicht zu 

beeinflussen. Das gilt auch für die Nachfrage nach Immobilien. 

Auf die Nachfrage auf dem deutschen Immobilienmarkt wirken sich insbesondere auch die demographi-

sche Entwicklung, die Binnenwanderung, die Entwicklung des Arbeitsmarktes, das Ausmaß der Verschul-

dung potenzieller Käufer, die Mieterbonität und die Entwicklung der individuellen Realeinkommen sowie 

die Attraktivität des Standortes Deutschland und der EU-Mitgliedsstaaten im Vergleich zu anderen Län-

dern und globalen Märkten aus. Aber auch die gesetzlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen und 

die zyklischen Schwankungen des Immobilienmarktes selbst sind entscheidende Faktoren. Die Nachfrage 

nach Immobilien wird insbesondere durch Faktoren wie die Investitionstätigkeit von Unternehmen, Aktivi-

tät ausländischer Investoren und auch Standortentscheidungen von Großmietern bestimmt. Die Konsum-

neigung kann sich durch eine Verringerung der Kaufkraft abschwächen, die wiederum durch die Entwick-

lung des Arbeitsmarktes sowie weitere gesamtwirtschaftliche Faktoren beeinflusst wird. Die Nachfrage 

nach Immobilien wird überdies auch durch die Erwartungen bestimmt, die potentielle Investoren im Hin-

blick auf alle vorgenannten Faktoren hegen. Hierbei können die potentiellen Investoren auch Fehlein-

schätzungen unterliegen. Der Erfolg der Coreo-Gruppe ist zukünftig von diesen, sich fortlaufend ändern-

den, Faktoren abhängig und von den betreffenden Schwankungen und Entwicklungen beeinflusst, auf die 

die Coreo-Gruppe keinen Einfluss hat. Eine negative gesamtwirtschaftliche Entwicklung oder eine negati-

ve Entwicklung des Immobilienmarktes könnten sich erheblich negativ auf die Geschäftstätigkeit und die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe auswirken. 

 

Risiken aufgrund hohen Wettbewerbs 

Die Coreo-Gruppe unterliegt erheblichen Risiken aus dem Wettbewerb mit anderen, teils sehr fi-

nanzstarken und etablierten Wettbewerbern. 

Der Wettbewerb, in dem sich die Coreo-Gruppe beim An- und Verkauf von Immobilien sowie bei der 

Vermietung sowie der effizienten kaufmännischen Verwaltung dieser Immobilien befindet, besteht einer-

seits regional am jeweiligen Standort einer Einzelinvestition und andererseits überregional, insbesondere 

bei Portfolio-Transaktionen. Die Eintrittsschwelle für Wettbewerber ist auf den Immobilienmärkten generell 

niedrig, d.h. die Coreo-Gruppe ist an allen potentiellen Standorten einem intensiven Wettbewerb mit un-

terschiedlichen Wettbewerbern ausgesetzt, der sich im Zuge einer weitergehenden Konsolidierung in der 

Immobilienbranche noch zusätzlich verstärken kann. Dabei treten sowohl regionale Investoren, die die re-

gionalen Märkte gut kennen, als auch andere Immobilienportfoliogesellschaften, national und international 

investierende institutionelle Anleger sowie private Einzelinvestoren aus dem In- und Ausland auf. Insbe-
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sondere die institutionellen Anleger und andere internationale Investoren verfügen teilweise über erheblich 

umfangreichere Mittel zur Finanzierung ihrer Akquisitionen und zahlen teilweise auch strategisch motivier-

te, das heißt über den Marktwert hinausgehende, Preise. 

Die Coreo-Gruppe befindet sich demnach auf dem Markt für Immobilien im Wettbewerb mit anderen Un-

ternehmen, die über überlegene Finanzmittel und personelle Ressourcen verfügen. Zudem könnten Wett-

bewerber durch große finanzstarke Unternehmen aufgekauft werden oder neue Wettbewerber können in 

den Markt eintreten. Dadurch verursachter oder verstärkter Wettbewerbsdruck kann zu sinkenden Ab-

satzpreisen, Margendruck und/ oder dem Verlust von in der Unternehmenszielsetzung eingeplanten 

Marktanteilen führen. Der deutsche Immobilienmarkt ist derzeit durch einen intensiven Wettbewerb zwi-

schen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Investoren geprägt. Die Coreo-Gruppe wird in 

allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit weiterhin unterschiedlichen Wettbewerbern gegenüber stehen. 

Die Geschäftsstrategie und das Ziel der Coreo-Gruppe ist es, ihre Geschäftstätigkeit durch den Erwerb 

von weiteren Immobilien bzw. Beteiligungsunternehmen auszuweiten, die sie profitabel verwalten oder 

weiterveräußern kann. Diese Ankäufe oder Einbringungen im Rahmen von Sachkapitalerhöhungen kön-

nen nur durchgeführt werden, wenn entsprechende Immobilienportfolien oder Einzelobjekte zu angemes-

senen Preisen am Markt verfügbar sind. Aufgrund der Vielzahl an Marktteilnehmern und der Größe und 

Fragmentierung des deutschen Immobilienmarktes ist die Coreo-Gruppe einem intensiven Wettbewerb 

ausgesetzt, der sich zukünftig im Zuge einer möglichen Branchenkonsolidierung oder im Zuge des mögli-

chen Eintritts zusätzlicher Wettbewerber noch verstärken kann. Wettbewerber der Coreo-Gruppe verfü-

gen über erheblich größere finanzielle Mittel bzw. bessere Finanzierungsmöglichkeiten, über größere oder 

diversifiziertere Immobilienbestände oder umgekehrt, aufgrund einer höheren Spezialisierung, über ziel-

gruppenspezifischere Immobilienbestände oder über andere Wettbewerbsvorteile gegenüber der Coreo-

Gruppe. Der intensive Wettbewerb, dem die Coreo-Gruppe ausgesetzt ist bzw. sein wird, könnte in Zu-

kunft, insbesondere im Falle einer zunehmenden Marktsättigung auf der Vermietungsseite, unter anderem 

niedrigere Mieteinnahmen beziehungsweise Verkaufserlöse und darüber hinaus ggf. Abschreibungen zur 

Folge haben. Beim Erwerb von Immobilienportfolios könnte der Wettbewerbsdruck und mögliche Markt-

konsolidierungen umgekehrt dazu führen, dass die Ankaufspreise erheblich steigen, so dass es für die 

Coreo-Gruppe schwierig oder gar unmöglich wird, weitere Immobilien zu akzeptablen Marktpreisen zu er-

werben und damit die Geschäftsstrategie der Coreo-Gruppe gefährdet wird. 

Sollte es der Coreo-Gruppe nicht gelingen, sich im Wettbewerb zu behaupten oder sich hinreichend ge-

genüber ihren Wettbewerbern abzusetzen, könnte sich dies auf die Geschäftstätigkeit und die Vermö-

gens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko aus mangelnder Umsetzung der geplanten Investitionen 

Die Umsetzung der geplanten Investitionen der Gesellschaft könnte scheitern. Dies könnte dazu 

führen, dass eine von der Gesellschaft angestrebte Rendite nicht erzielt werden kann und sich 

somit erheblich negative Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit der Coreo-Gruppe ergeben  

könnten.  

Sollte es der Coreo-Gruppe nicht gelingen, ausreichend Kapital aufzunehmen, würde dies dazu führen, 

dass die Coreo-Gruppe entsprechend weniger oder nur kleinere Objekte erwerben könnte. Die Folge wä-

ren dann weniger Mieteinnahmen und eine im Vergleich zu Wettbewerbern zu geringe Rentabilität, sowohl 

auf Objekt- als auch auf Gesellschaftsebene.  Sollte nur eine größere Anzahl von kleineren Objekten statt 

weniger größerer Objekte erworben werden können, könnte dies dazu führen, dass die größere Anzahl 

kleinerer Mieter den Managementaufwand der Gesellschaft erhöht und die Gesellschaft zur Abdeckung 

dieses Aufwands möglicherweise weiteres Personal einstellen muss. 

Außerdem könnte es auch zu Defiziten in Bezug auf Qualität und/oder Lage der Objekte sowieder Bonität 

der Mieter führen. Weiter könnte es zu häufigen Mieterwechseln, zu Leerständen und zu erhöhten Reno-

vierungskosten kommen, was wiederum den Deckungsbeitrag entsprechend negativ beeinflussen könnte.  
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Trotz einer erfolgreichen Erhöhung des Eigenkapitals könnte es der Coreo-Gruppe auch mangels ent-

sprechender Investitionsmöglichkeiten unmöglich oder nur langsamer als geplant möglich sein zu wach-

sen. In der Folge würde die Eigenkapitalrendite sinken und die Geschäftstätigkeit negativ beeinflusst wer-

den. 

 

All diese Risiken bei der Umsetzung der geplanten Investitionen der Gesellschaft könnten sich auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko aufgrund von Terror und Anschlägen 

Auf dem Immobilienmarkt besteht derzeit die nicht unerhebliche Gefahr von Terroranschlägen, die 

verheerende Auswirkungen auf die Miet- und Kaufnachfrage in den betroffenen Regionen. 

Aufgrund der derzeitigen geopolitischen Lage besteht im gesamten europäischen Raum gegenüber ver-

gangenen Jahren eine erhöhte Terrorgefahr. Terroranschläge an Standorten, an denen die Coreo-Gruppe 

zu einem angemessenem Preis Immobilien oder Immobilienportfolios erwerben könnte, könnten einen 

solchen Standort uninteressant werden lassen. Von der Coreo-Gruppe oder von Unternehmen an denen 

diese beteiligt ist an betroffenen Orten gehaltene Immobilienbestände könnten in der Folge stark an Wert 

verlieren.  Dies gilt vollkommen unabhängig von der Asset-Klasse der Immobilien und deren Standort. 

Das Risiko von Anschlägen lässt sich so gut wie nicht abschätzen, es dürfte im Allgemeinen aber in den 

Kernlagen von Metropolen höher als außerhalb von Ballungsgebieten sein. 

Aus Anschlägen resultierende hohe Leerstandsquoten und sinkende Wiederverkaufswerte könnten sich 

auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-

Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko weiterer Referenden nach „Brexit“-Vorbild 

Es besteht das Risiko, dass in weiteren europäischen Mitgliedsstaaten Referenden bzw. Volksab-

stimmungen nach dem Vorbild des EU-Mitgliedschaftsreferendums 2016 des vereinigten König-

reichs durchgeführt werden und aufgrund dessen weitere derzeitige Mitgliedsstaaten aus der Eu-

ropäischen Union austreten. 

Andere EU-Mitgliedsstaaten, in denen EU-skeptische oder sogar -feindliche bzw. nationalistische Parteien 

Wahlerfolge erzielen oder in denen die Ablehnung gegenüber der Europäischen Union weiter steigt, könn-

ten sich das Brexit-Referendum zum Vorbild nehmen. Weitere Austritte aus der EU könnten zur Verunsi-

cherung auf den Finanzmärkten, einer allgemeinen Verschlechterung der Wirtschaftslage in der Bundes-

republik und in der gesamten EU, einschließlich des Immobilienmarktes sowie zu einem Wechselkurs-

Absturz des Euros führen. Das Risiko solcher Referenden und die politische Lage im gesamten EU-

Gebiet lassen sich aus Sicht der Coreo-Gruppe kaum einschätzen, es ist jedoch zu beobachten, dass die 

Skepsis gegenüber der Europäischen Union in vielen Mitgliedsstaaten erheblich zugenommen hat. Dar-

über hinaus sind die jeweiligen Folgen eines Austritts von Mitgliedstaaten kaum abschätzbar und je nach 

Mitgliedsstaat anders. 

Die Folgen könnten sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko aufgrund eines Anstiegs des Zinsniveaus 

Es besteht das Risiko, dass das allgemeine Zinsniveau erheblich ansteigt. 

Ein Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus würde die für den Unternehmenserfolg der Coreo -Gruppe we-

sentliche Aufwandsposition der Finanzierungskosten erhöhen und könnte den Verkauf von Immobilien 

behindern, die Modernisierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen von Gewerbe- und Wohnimmobilien 
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erschweren und damit die Attraktivität des Immobilienbestandes beeinträchtigen und sich negativ auf den 

Immobilienmarkt und die wirtschaftliche Lage der Coreo-Gruppe auswirken.  

Ein Zinsanstieg könnte sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-

Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko aufgrund demografischer und wirtschaftlicher Entwicklungen 

Die Coreo-Gruppe unterliegt Risiken aus dem demografischen Wandel und der wirtschaftlichen 

Entwicklung in Deutschland und in den EU-Mitgliedstaaten. 

Die Coreo-Gruppe ist von demografischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Deutschland und den 

EU-Mitgliedstaaten abhängig. Niedrigere Bevölkerungszahlen und daraus resultierend niedrigerer Immobi-

lienbedarf könnten sich nachteilig auf die wirtschaftliche Lage der Coreo-Gruppe auswirken.  

Die derzeitige Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und den EU-

Mitgliedstaaten haben erhebliche Auswirkungen auf den deutschen Immobilienmarkt. Zurzeit bewirkt die-

se Unsicherheit vergleichsweise hohe Bewertungen von Immobilienportfolios in Deutschland und den EU-

Mitgliedstaaten und ein vorteilhaftes Niedrigzinsumfeld. 

Eine Verschlechterung der Wirtschaftslage könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den deut-

schen und europäischen Immobilienmarkt und die Beteiligungen der Coreo AG haben und sich auf die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken.  

 

 

Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft 

Risiko fehlender Finanzmittel zum Ausbau eines Immobilienportfolios 

Die Coreo AG wird für den Ausbau eines Bestandsimmobilienportfolios bzw. für die Umsetzung 

der Unternehmensplanung erheblichen weiteren Finanzierungsbedarf haben, der möglicherweise 

nicht gedeckt werden kann. Sollte es nicht gelingen, den weiteren Finanzierungsbedarf am Kapi-

talmarkt oder anderweitig zu decken, kann dies zur Insolvenz der Gesellschaft und für die Aktionä-

re zu einem vollständigen Verlust ihres Kapitals führen. 

Solange die Gesellschaft keine ausreichenden Erträge erzielt, ist sie zur Deckung ihres Finanzierungsbe-

darfes auf weitere Eigen- und/oder Fremdfinanzierung angewiesen. Die vorhandenen und zugesagten Fi-

nanzmittel erlauben der Gesellschaft eine Aufrechterhaltung ihres Geschäftsbetriebes nach ihren derzeiti-

gen Bedürfnissen für die Dauer der Gültigkeit dieses Prospektes. Die Gesellschaft ist für die Deckung des 

darüber hinaus gehenden Finanzierungsbedarfs bis zur Erzielung ausreichender Erträge für den Aufbau 

eines Bestandsimmobilienportfolios bzw. für die Umsetzung der Unternehmensplanung auf die Bereit-

schaft des Kapitalmarktes und/ oder von Finanzinvestoren angewiesen, um ihren weiteren Finanzierungs-

bedarf zu decken. 

All diese Faktoren könnten sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Coreo AG erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko fehlender Profitabilität 

Die Gesellschaft hat in der Vergangenheit teilweise operative Verluste erzielt und wird möglicher-

weise weiterhin operative Verluste erzielen. 

Das operative Geschäft der Gesellschaft befindet sich nach der strategischen Neuausrichtung auf den 

Immobiliensektor im Moment im Entwicklungsstadium. Seit Aufnahme der Geschäfte hat die Gesellschaft 

zum Teil erhebliche Verluste erwirtschaftet (2016). Diese Verluste stammen vor allem aus Abschreibun-

gen auf Finanzanlagen, die sich negativ entwickelt haben.  
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Die Verluste haben sich, neben anderen Faktoren, in der Vergangenheit zu Teilen negativ auf die liquiden 

Mittel, das Nettoumlaufvermögen, das Gesamtvermögen und das Gesellschaftsvermögen ausgewirkt und 

könnten sich auch in Zukunft nachteilig auswirken. 

Da im Hinblick auf die strategische Neuausrichtung der Gesellschaft zahlreiche Risiken und Unsicherhei-

ten bestehen, kann die Gesellschaft keine gesicherte Aussage darüber treffen, zu welchem Zeitpunkt sie 

profitabel werden wird. Zudem ist es möglich, dass die Gesellschaft nie profitabel arbeiten wird. Selbst 

wenn die Gesellschaft profitabel werden sollte, wird sie möglicherweise nicht in der Lage sein, diese Profi-

tabilität auf Halbjahres- oder Jahresbasis aufrechtzuerhalten oder zu verbessern.  

Sollte die Gesellschaft nicht in der Lage sein, profitabel zu werden und zu bleiben, könnte der Kurs ihrer 

Aktien fallen oder ein Totalverlust von Investitionen in die Gesellschaft eintreten. 

 

Risiken aus geringer Anzahl von Mitarbeitern 

Die Gesellschaft beschäftigt zum Datum des Prospekts 5 Mitarbeiter, die teilweise bedeutende 

Funktionen allein besetzen oder mehrere wichtige Funktionen wahrnehmen. Fällt ein Mitarbeiter 

aus, verliert die Gesellschaft Mitarbeiter oder ist sie nicht in der Lage, weitere geeignete Fach- und 

Führungskräfte dauerhaft zu gewinnen, kann dies ihren Geschäftsbetrieb gefährden. 

Die Führungskräfte und Mitarbeiter der Gesellschaft sind wesentlich für den Erfolg der Gesellschaft ver-

antwortlich. Aufgrund der knappen personellen Ressourcen sind wesentliche Funktionen mit jeweils nur 

einem Mitarbeiter besetzt. Einige Mitarbeiter nehmen mehrere wichtige Funktionen war. Ein Ausfall eines 

Mitarbeiters kann deshalb zu einer Störung des Unternehmensablaufs führen, die nicht oder nur einge-

schränkt durch den Einsatz anderer Mitarbeiter behoben werden kann. Auch kann nicht gewährleistet 

werden, dass die Gesellschaft neue Mitarbeiter mit ausreichender fachlicher Eignung in angemessener 

Zeit rekrutieren kann. 

Zur Weiterentwicklung ihres Geschäftsbetriebes ist die Gesellschaft darauf angewiesen, weitere qualifi-

zierte Mitarbeiter auf allen Ebenen des Unternehmens zu gewinnen und an sich zu binden, Sowohl in Be-

zug auf die Beschäftigung ihrer vorhandenen Mitarbeiter als auch hinsichtlich der Gewinnung weiterer 

Mitarbeiter steht die Gesellschaft in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. 

Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, ihre bisherigen Führungskräfte und sonstigen Mitarbeiter an sich 

zu binden und weitere qualifizierte Personen für das Unternehmen zu gewinnen, könnte sich das auf die 

Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG erheblich negativ auswir-

ken. 

 

Abhängigkeit vom Know-how einzelner Mitarbeiter und des derzeitigen Vorstands 

Im Geschäftsbetrieb der Gesellschaft kommt Know-how zum Einsatz, das sich auf wenige Mitar-

beiter verteilt. Ein Ausscheiden dieser Mitarbeiter kann erhebliche nachteilige Auswirkungen ha-

ben. Zudem hat die Coreo AG nur einen Vorstand. Die Umsetzung der Geschäftsstrategie und Un-

ternehmensziele und damit die Entwicklung der Gesellschaft basiert somit insbesondere auf den 

Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen ihres bisherigen Vorstands, Herrn Marin N. Marinov.  

Sollte es der Gesellschaft nicht gelingen, vorhandene qualifizierte Mitarbeiter langfristig an die Gesell-

schaft zu binden und auch weiterhin qualifizierte Mitarbeiter in ausreichendem Maß zu gewinnen und zu 

halten, könnte die die Durchführung von weiteren Immobilienerwerben und/oder der Vertrieb der von der 

Gesellschaft angebotenen Immobilien und/oder der von der Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen 

verhindert, verzögert oder erheblich eingeschränkt werden. 

Zudem kommt im Geschäftsbetrieb der Coreo AG Know-how zum Einsatz, das sich auf wenige Mitarbei-

ter verteilt. Ein Ausscheiden dieser Mitarbeiter kann erhebliche nachteilige Auswirkungen haben. Die ver-

gleichsweise kleine Führungs- und Organisationsstruktur der Coreo AG könnte dazu führen, dass sie 
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nicht rechtzeitig und angemessen auf kurzfristig anstehende Projekte oder Störungen der Geschäftsab-

läufe reagiert oder es zu einer Beeinträchtigung des Geschäftsablaufs kommt. 

Außerdem ist der derzeitige Vorstand der Gesellschaft wesentlicher Know-how-Träger. Sollte der derzeiti-

ge Vorstand ausscheiden, könnte wertvolles Know-how der Gesellschaft zugunsten eines Wettbewerbers 

verloren gehen. Daneben besteht das Risiko, dass es der Gesellschaft nicht gelingen wird, den Vorstand 

dauerhaft im Unternehmen zu halten oder erforderlichenfalls neue Vorstandsmitglieder zu gewinnen. Der. 

Jedes einzelne dieser Risiken könnte sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Er-

tragslage der Coreo AG erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko aus der Bestellung von Sicherheiten im Zusammenhang mit der Anleihe vom 30. Januar 

2018 

Die Gesellschaft kann bei Nichtzahlung von Anleihe-Zinsen oder Anleihe-Kapital die wesentlichen 

Beteiligungen verlieren. 

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Coreo AG wurde am 30. Januar 2018 eine Anleihe ausge-

geben. Zur Absicherung der Anleihe wurden die von der Gesellschaft an der MagForce AG gehaltenen 

Aktien verpfändet. Des Weiteren wurden folgende Geschäftsanteile verpfändet: 

- Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Wird die Anleihe nicht oder nicht ordnungsgemäß bedient, besteht das Risiko, dass die verpfändeten Be-

teiligungen und/oder Aktien bei einer Zwangsverwertung unter Wert verwertet werden. Zudem kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass es bei einer Verwertung der Anteile auch zu einem Verkauf, ggf. auch un-

ter Wert, der jeweils gehaltenen Immobilien kommt, mithin die von den Beteiligungsunternehmen gehalte-

nen Immobilien mittelbar als Sicherheit für die Anleihegläubiger dienen. 

All diese Faktoren können sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Coreo AG erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko aus der Insolvenz der Dero Bank 

Die Gesellschaft könnte bei Geltendmachung von Ansprüchen durch den Insolvenzverwalter der 

Dero Bank AG aus einer Patronatserklärung, die sie für eine Verbindlichkeit der Zweite Coreo Im-

mobilien VVG mbH abgegeben hat, in Liquiditätsschwierigkeiten geraten. 

Die Coreo AG hat mit Datum vom 14. Juli 2017 eine Patronatserklärung gegenüber der Dero Bank AG 

aufgrund einer Geschäftsverbindung zwischen der Dero Bank AG und der Zweite Coreo Immobilien VVG 

mbH abgegeben. Mit Beschluss vom 14. März 2018 hat das Amtsgericht München über das Vermögen 

der Dero Bank AG das Insolvenzverfahren eröffnet. Es besteht das Risiko, dass der Insolvenzverwalter 

aus dieser Patronatserklärung Ansprüche gegen die Gesellschaft oder die Zweite Coreo Immobilien VVG 

mbH geltend macht und die Gesellschaft und/oder die Zweite Coreo Immobilien VVG mbH in Liquiditäts-

schwierigkeiten geraten, bis hin zur Insolvenz der Gesellschaft und/oder der Zweite Coreo Immobilien 

VVG mbH. 

 

 



31 

Risiko des Scheiterns der strategischen Neuausrichtung 

Es besteht das Risiko, dass die strategische Neuausrichtung der Coreo-Gruppe scheitert. 

Die Coreo-Gruppe ist durch ihren geplanten Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilien, bebauten und 

unbebauten Grundstücken, die Errichtung von Gebäuden sowie Beteiligungen an Immobilien-

Unternehmen („Beteiligungsunternehmen“) von der Entwicklung des deutschen Immobilienmarktes ab-

hängig sowie von ihrer Fähigkeit, sich an diese Entwicklung anzupassen. Der deutsche Immobilienmarkt 

wiederum ist von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der Nachfrage nach Immobilien abhängig. 

Eine negative Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage könnte sich nachteilig auf die Geschäftstätig-

keit der Coreo AG und der Coreo-Gruppe auswirken. 

Die Beteiligungsunternehmen könnten bei der Umsetzung ihrer Strategie, Beteiligungen an Immobilienge-

sellschaften und deren Immobilienportfolios in ganz Deutschland zu attraktiven Bedingungen zu erwerben, 

diese Immobilien zu integrieren und zu attraktiven Preisen zu verkaufen und ihren Bestand an Immobilien 

zu vergrößern, zunehmend Schwierigkeiten haben. Dies könnte auf die derzeit relativ hohen Marktpreise 

und den intensiven Wettbewerb anderer Immobiliengesellschaften zurückzuführen sein. 

Aufgrund des erst kürzlich erfolgten operativen Neustarts der Gesellschaft mit strategischer Neuausrich-

tung auf Immobilien verfügt die Gesellschaft über keine nachhaltige operative Leistungsbilanz und es ist 

nicht sicher, dass die Gesellschaft nachhaltig profitabel sein wird oder ihre Wachstumsstrategie umsetzen 

kann. Der zukünftige Geschäftserfolg der Coreo AG und der Coreo--Gruppe hängt davon ab, ob es ihr ge-

lingt, ein wesentliches Immobilienportfolio aufzubauen, erfolgreich zu verwalten und zu vermarkten. Die 

Coreo-Gruppe ist außerdem davon abhängig, überhaupt geeignete Immobilien und veräußerungswillige 

Eigentümer zu finden.  

Auch bei Gelingen der geplanten Immobilienakquisitionen und der weiteren Wachstumsstrategie ist nicht 

sicher, dass die Coreo-Gruppe nachhaltig profitabel werden wird. Falls die Gesellschaft oder eine Beteili-

gungsgesellschaft nicht nachhaltig profitabel wird, kann dies zur Insolvenz der Gesellschaft oder der Be-

teiligungsgesellschaft führen. 

Die Coreo-Gruppe ist dem Risiko ausgesetzt, dass es ihr nicht gelingt, An- und Verkäufe von Immobilien 

zum richtigen Zeitpunkt zu angemessenen Konditionen zu realisieren. Um eine zufriedenstellende Eigen-

kapitalverzinsung zu erhalten, ist die Coreo-Gruppe darauf angewiesen, in Immobilienbestände bzw. Port-

folien oder Einzelobjekte zu angemessenen Konditionen zu investieren und deren Wertschöpfungspoten-

zial auszuschöpfen. Der Erfolg der Coreo-Gruppe ist dabei von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z. 

B. der Verfügbarkeit eines entsprechenden Immobilienangebots, günstigen Einkaufs- und Verkaufsbedin-

gungen, angemessenen Finanzierungsmöglichkeiten, der Nachfrage nach Gewerbemietflächen am jewei-

ligen Standort, der Wettbewerbssituation, aber auch öffentlich rechtlichen Einflüssen wie z. B. der Ertei-

lung von erforderlichen Baugenehmigungen. 

Ein Scheitern der geplanten Immobilienakquisitionen und der weiteren Wachstumsstrategie könnte sich 

auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-

Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiko fehlerhafter Immobilienbewertung 

Es besteht das Risiko, dass die Coreo-Gruppe Immobilien fehlerhaft bewerten. Außerdem ist die 

Coreo-Gruppe Risiken im Zusammenhang mit dem Zustand der Bausubstanz der Immobilien der 

Unternehmen an denen sie beteiligt ist sowie den Kosten für Instandhaltung und Reparatur aus-

gesetzt. 

Beim Erwerb von Immobilien oder Immobilienportfolios besteht die Gefahr, dass die Coreo-Gruppe oder 

ein Beteiligungsunternehmen den Wert der Objekte nicht zutreffend einschätzt und einen zu hohen Er-

werbspreis zahlt. Sofern die Coreo AG sich an weiteren Immobiliengesellschaften beteiligt, besteht die 

Gefahr, dass die Coreo AG den Wert der erworbenen Unternehmensbeteiligung zu hoch einschätzt. Zu-

dem könnten sich für einen solchen Erwerb aufgewandten Transaktionskosten im Falle des Scheiterns 
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der Transaktion als nutzlos erweisen. Bei der Bewertung von Immobilien ist eine Vielzahl von Faktoren zu 

berücksichtigen, in die vielfach auch subjektive Einschätzungen einfließen. Neben dem tatsächlich gezahl-

ten Kaufpreis sowie der tatsächlich erzielten Miete zählen zu diesen Faktoren unter anderem die voraus-

sichtliche Nutzungsdauer der betreffenden Immobilie, die zu erwartenden Investitionsmaßnahmen, mögli-

che Wertminderungen durch öffentlich-rechtliche Belastungen oder nachbarschaftliche Einflüsse, die 

Marktwerte vergleichbarer Immobilien sowie die Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt im Allgemei-

nen und in der jeweiligen Region im Besonderen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Coreo-Gruppe bei 

einer Ankaufsentscheidung einzelne Bewertungsmerkmale falsch einschätzt oder Gutachten, auf die die 

Coreo-Gruppe ihre Entscheidung stützt, fehlerhaft sind. Ebenso können sich zu einem Zeitpunkt noch als 

richtig erachtete Einschätzungen durch die Veränderung einzelner oder mehrerer, der getroffenen Ent-

scheidung zugrunde liegender Parameter ex post als nicht nachhaltig richtig erweisen. Solche Fehlein-

schätzungen können zu einer insgesamt fehlerhaften Analyse des Wertes durch die Coreo-Gruppe bei ei-

ner Investitionsentscheidung führen, die wiederum dazu führen kann, dass die Coreo-Gruppe -Gruppe ei-

nen zu hohen Kaufpreis zahlt und eine etwaige Rendite nicht  erwirtschaftet werden kann, was sich 

schließlich erheblich negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-

Gruppe auswirken kann. 

Zudem können Immobilien, auch wenn ihre Auswahl sorgfältig vorgenommen wird, mit verborgenen Män-

geln, z. B. an der Bausubstanz oder infolge von Altlasten auf Grundstücken, behaftet sein, die der Coreo-

Gruppe beim Erwerb nicht oder nicht in vollem Umfang bekannt geworden sind. Sofern die Mängel zu ei-

nem späten Zeitpunkt vor Abschluss eines Erwerbs bekannt werden, kann dies zum Abbruch der betref-

fenden Transaktion führen, wobei die Gesellschaft gleichwohl die ihr zuvor entstandenen Transaktions-

nebenkosten tragen muss. Sofern die Mängel nach Abschluss des Erwerbs bekannt werden, kann es 

hierdurch zu Verzögerungen bei Entwicklungs- oder Vermietungsmaßnahmen und zu nicht kalkulierbaren 

zusätzlichen Kosten bei der Mängelbeseitigung kommen, wobei auch das Risiko besteht, dass die Ver-

käufer der betreffenden Immobilie nicht oder nicht vollständig in Regress genommen werden können. 

Darüber hinaus besteht grundsätzlich das Risiko, dass eine durchzuführende Sanierung oder geplante 

Entwicklung von Immobilien aus anderen Gründen mit erheblichen zusätzlichen, nicht überschaubaren 

Kosten für die Coreo-Gruppe verbunden ist. 

Jede Fehleinschätzung bei der Bewertung von Immobilien, von Immobilienportfolios oder von Beteiligun-

gen an Immobilienunternehmen im Vorfeld eines Ankaufs, verborgene Mängel und nicht geplante Sanie-

rungskosten sowie eine größere Zahl abgebrochener Transaktionen und damit verbundene vergebliche 

Aufwendungen könnten sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiken aufgrund von Mietausfällen oder Leerständen 

Die Coreo-Gruppe unterliegt dem Mietausfall- und dem Mietminderungsrisiko sowie dem Risiko 

des Leerstandes von Bestandsflächen. 

Der Ausfall oder eine Reduzierung der Mieteinnahmen, höhere Leerstandsquoten oder die Unfähigkeit der 

Beteiligungsunternehmen wirtschaftlich angemessene Mieten zu verlangen, könnten sich nachteilig auf 

deren Umsatzerlöse und damit deren Wert auswirken. Das Ausbleiben erwarteter Verlängerungen von 

langfristigen Mietverträgen, außerordentliche Kündigungen von Mietverträgen, das Ausbleiben einer regu-

lären Nachvermietung oder die Insolvenz eines oder mehrerer Hauptmieter könnte zu einer erheblichen 

Belastung für den Cashflow der Coreo-Gruppe führen. Wird ein Mietvertrag nicht verlängert, kann eine 

Folgewirkung bei etwaigen anderen Mietern im selben Objekt nicht ausgeschlossen werden. Dieses Risi-

ko besteht insbesondere auch, wenn sich wesentliche Mieter entscheiden sollten, ihre Standorte zu kon-

solidieren oder diese zu verlagern und das Mietverhältnis mit einem der beteiligungsunternehmen der 

Coreo-Gruppe zu beenden. Dieses Risiko erhöht sich in der Regel zusätzlich, wenn ein Standort stark von 

einer bestimmten Branche oder einer bestimmten Nutzungsart abhängig ist.  

Neben den aus einem Mietausfall resultierenden fehlenden Einnahmen können solche Ausfälle auch zu 

nicht vorhergesehenen oder zusätzlichen Ausgaben führen, da Betriebs- und Nebenkosten von Leer-
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standsflächen weiter gezahlt werden müssen, aber nicht von Mietern erstattet werden. Entsprechendes 

gilt hinsichtlich der Leerstandsflächen für Unterhalts-, Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnah-

men, deren Kosten nicht an die Mieter weitergegeben werden können. Sollte die Coreo-Gruppe eine Ver-

schlechterung ihrer vermieteten Objekte nicht oder nicht umfassend durch entsprechende Instandhal-

tungs- und/oder Modernisierungsmaßnahmen verhindern, könnte dies zu einer Erhöhung des Leerstands 

führen und damit erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Einnahmen aus bestehenden oder zukünfti-

gen Mietverträgen und auf die hiermit verbundenen Kosten haben. 

All diese Faktoren könnten sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiken aus steigenden Nebenkosten 

Die Rentabilität der Coreo-Gruppe könnte beeinträchtigt werden, wenn Nebenkosten wie Betriebs- 

oder Energiekosten sowie sonstige mit der Bewirtschaftung und Bestandshaltung der Gewerbe- 

und Wohnimmobilienportfolios verbundene Kosten ansteigen. 

Die Nebenkosten der Vermietung und insbesondere die Energiekosten unterliegen erheblichen Schwan-

kungen, beispielsweise durch Veränderungen der Rohölpreise oder den Wegfall von Förderungen für er-

neuerbare Energien. Die Coreo-Gruppe AG und ihre Beteiligungsunternehmen haben auf diese Schwan-

kungen keinen Einfluss und können diese unter Umständen nicht an ihre Mieter weitergeben. 

Eine Realisierung dieser Risiken könnte sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiken aus Gewährleistungsansprüchen 

Es besteht die Gefahr, dass die Coreo-Gruppe unerwarteten Gewährleistungsansprüchen aus dem 

Verkauf von Immobilien ausgesetzt ist oder Regressansprüche nicht erfolgreich durchsetzen 

kann. 

Die Coreo-Gruppe könnte bei der Vermietung und Veräußerung von Immobilien wegen Sach- oder 

Rechtsmängeln in Anspruch genommen werden. Das gilt insbesondere für Mängel an Objekten, die der 

Coreo-Gruppe verborgen geblieben sind, die sie aber hätte erkennen können oder müssen. Etwaige 

Rückgriffsansprüche können an dem Ablauf von Verjährungsfristen, an der fehlenden Nachweismöglich-

keit der Kenntnis oder des Kennenmüssens der Mängel auf Seiten des Vorveräußerers, an dessen Insol-

venz oder aus anderen Gründen scheitern. Die Coreo-Gruppe oder ihre Beteiligungsunternehmen tragen 

damit das Risiko der Beweislast, der Verjährung der Forderungen und der Insolvenz ihrer Vertragspartner 

beim Erwerb von Objekten. Nach § 566 Abs. 2 BGB haftet bei Veräußerung einer Immobilie der Verkäufer 

wie ein Bürge gegenüber dem Mieter für die Erfüllung der Pflichten des Erwerbers des Objektes aus dem 

Mietvertrag, der auf den Erwerber übergeht. Hiervon kann sich die Coreo-Gruppe nur eingeschränkt frei-

zeichnen. Falls Erwerber ihre Pflichten aus den übergegangenen Mietverträgen nicht erfüllen, müsste die 

jeweilige verkaufende Objektgesellschaft hierfür möglicherweise einstehen. Dies kann zu unerwarteten 

Verbindlichkeiten für die Coreo-Gruppe führen. 

Die Gewährleistungs-, Haftungs- und sonstigen Risiken aus Vermietung oder Verkauf könnten sich auf 

die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe 

erheblich negativ auswirken. 

 

Risiken aufgrund nicht entrichteter Steuern 

Die Gesellschaft und/oder ein Beteiligungsunternehmen unterliegen dem Risiko, für nicht bezahlte 

Steuern des Veräußerers einer Immobilie zu haften. 
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Die Coreo AG und/oder ein Beteiligungsunternehmen könnte für nicht bezahlte Steuern des Veräußerers 

für die von ihm erworbene/n Immobilie/n oder eines anderen Rechtsvorgängers haften. Die Finanzbehör-

den können den Erwerber von Immobilien unter bestimmten Voraussetzungen für Steuerschulden des 

Veräußerers als Haftungsschuldner in Anspruch nehmen. Gesetzliche Grundlagen für eine Haftung des 

Erwerbers finden sich insbesondere in § 75 Abgabenordnung (AO) für Steuern, bei denen sich die Steu-

erpflicht auf den Betrieb gründet, sowie in § 11 Abs. 2 Grundsteuergesetz (GrStG). Daneben kann der 

Erwerber, wenn der Erwerb des Grundstücks umsatzsteuerlich als Geschäftsveräußerung im Ganzen an-

zusehen ist, für Vorsteuern, die der Veräußerer geltend gemacht hat, im Wege der sogenannten Vorsteu-

erberichtigung in Anspruch genommen werden, auch wenn sich die für den Vorsteuerabzug maßgeben-

den Verhältnisse bereits vor dem Erwerb verändert haben. Es lässt sich nicht ausschließen, dass ein sol-

ches Risiko etwa in Bezug auf von Beteiligungsgesellschaften erworbene Grundstücke besteht. 

Sollten die Corea AG und/oder eine ihrer Beteiligungsgesellschaften für solche Steuern in Anspruch ge-

nommen werden, könnte sich diese Inanspruchnahme erheblich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Beteiligungsunternehmen und sich damit auch auf die Geschäftstätigkeit und die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiken bei vorzeitigem Verkauf von Immobilien 

Die Coreo AG und/oder ein Beteiligungsunternehmen ist bei einem nicht plangemäßen Verkauf 

von Immobilien Kostenrisiken im Zusammenhang mit der vorfälligen Beendigung von Darlehens-

verträgen bzw. der außerplanmäßigen Prolongation von Finanzierungen ausgesetzt. 

Die Coreo AG und/oder ein Beteiligungsunternehmen ist bei einem vorzeitigen Verkauf eines der von ihr 

oder einem Beteiligungsunternehmen gehaltenen beziehungsweise der zu erwerbenden Objekte und ei-

ner damit einhergehenden frühzeitigen Rückführung des anteiligen Darlehensbetrages den Risiken der 

Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung für das aufgenommene Darlehen und/oder der Bestellung von 

Ersatzsicherheiten ausgesetzt. Außerdem besteht ein besonderes Risiko bei Zinsänderungen, wenn der 

Verkauf der betroffenen Immobilie nach Ablauf des Finanzierungszeitraums nicht wie geplant gelingt und 

die Zinskonditionen für das überplanmäßige Volumen angepasst werden müssen.  

Eine Realisierung dieser Risiken könnte sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Risiken aus Störungen und Ausfällen der IT-Systeme 

Es bestehen Risiken aus der Störung und Ausfällen von IT-Systemen. 

Störungen, Ausfälle und Manipulationen der IT-Systeme von der Coreo-Gruppe sowie unautorisierte Zu-

griffe auf die Unternehmens-IT könnten die Geschäftsabläufe der Coreo-Gruppe erheblich beeinträchtigen 

und sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der -

Gruppe erheblich negativ auswirken.  

 

Risiken aus dem Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen 

Es bestehen Risiken bei einem Verstoß gegen Datenschutzbestimmungen. 

Die Verwendung von Daten durch die Coreo-Gruppe, insbesondere von Daten ihrer Mieter, unterliegt den 

Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und ähnlichen Regelungen. Wenn Dritte unbefugt Zu-

gang zu den von der Coreo-Gruppe verarbeiteten Daten erhielten, oder wenn die Coreo AG-Gruppe 

selbst Datenschutzbestimmungen verletzen würde, könnte dies zu Schadensersatzansprüchen führen 

und der Reputation der Coreo-Gruppe schaden. Beides könnte sich auf die Geschäftstätigkeit und die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 
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Infrastruktur- und wachstumsbezogene Risiken 

Es könnten sich Risiken im Zusammenhang mit einem möglichen künftigen schnellen Wachstum 

der Coreo-Gruppe ergeben. 

Die Coreo-Gruppe ist dabei, sich mit dem Erwerb von Immobilien und Immobilienportfolios sowie Beteili-

gungen an Immobilienunternehmen auf dem Markt zu positionieren. Es ist möglich, dass die Coreo-

Gruppe in der Zukunft schnell wachsen wird, woraus auch Risiken für den Anleger resultieren könnten. 

Sollte ein schnelles Wachstum der Coreo-Gruppe einsetzen, so wäre eine entsprechende kontinuierliche 

Weiterentwicklung angemessener interner organisatorischer Strukturen (insbesondere im Hinblick auf die 

Einstellung einer dem Wachstum angemessenen Anzahl qualifizierter Mitarbeiter und deren Integration) 

und Managementprozesse umzusetzen, was eine Herausforderung für die Gesellschaft darstellen und er-

hebliche Managementressourcen binden würde. Dies beträfe insbesondere die Bereiche Administration, 

Portfoliomanagement, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling und Personalführung.  

Im Rahmen des angestrebten Wachstums ist auch die Anpassung der internen Kontroll- und Steuerungs-

systeme notwendig. 

Aus einem schnellen Wachstum der Coreo-Gruppe ergäbe sich außerdem eine ständige Herausforde-

rung für die Gesellschaft, in angemessener Geschwindigkeit und mit der angemessenen Sorgfalt ausrei-

chende Risikomanagementstrukturen zu schaffen, die eine frühzeitige Erkennung von Fehlentwicklungen 

und Risiken ermöglichen würden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass das bestehende Risiko-

managementsystem der Coreo-Gruppe sich in der fortlaufenden Praxis als unzureichend erweist und Lü-

cken bzw. Mängel des Systems erkennbar werden. Es ist auch nicht gewährleistet, dass es dem Vorstand 

der Gesellschaft gelingt, im Zusammenhang mit dem geplanten weiteren Wachstum das Risikomanage-

mentsystem in angemessenem Umfang weiterzuentwickeln. Dies könnte die Fähigkeit der Coreo-Gruppe, 

Risiken, Trends und Fehlentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und zu steuern, beeinträchtigen. 

Sollte es der Coreo-Gruppe nicht gelingen, die internen Kontroll- und Steuerungssysteme an das Wachs-

tum anzupassen, kann dies dazu führen, dass Ressourcen nicht effizient eingesetzt und das weitere 

Wachstum oder den Bestand der Gesellschaft selbst gefährdende Entwicklungen nicht rechtzeitig erkannt 

werden. Dies kann nachteilige Auswirkungen auf die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sowie den all-

gemeinen Geschäftslauf der Coreo-Gruppe haben. 

All diese Faktoren könnten sich auf die Geschäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Wechselkursschwankungen könnten nachteilige Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft haben. 

Die Coreo-Gruppe könnte Wechselkursrisiken ausgesetzt werden, die sich in Abhängigkeit von 

globalen wirtschaftlichen und politischen Faktoren, die außerhalb der Einflusssphäre der Gesell-

schaft liegen, auf den Geschäftserfolg der Gesellschaft auswirken können.  

Das Kapital der Coreo-Gruppe wird in Euro aufgenommen, und die Erlöse der Coreo-Gruppe lauten ge-

genwärtig auf Euro. Die Coreo-Gruppe könnte zukünftig Teile ihres Umsatzes in anderen Währungen er-

wirtschaften, insbesondere in anderen europäischen Währungen. In diesem Fall würden auch geringfügi-

ge Teile der Ausgaben der Gesellschaft in anderen Währungen getätigt werden. Da Mieten in der Regel in 

der jeweiligen Landeswährung zu zahlen sind, würde ein Kursanstieg des Euro in niedrigeren Euroumsät-

zen und -erträgen sowie einer niedrigeren Marge, sofern diese Effekte nicht durch Mietpreisanpassungen 

ausgeglichen werden können. Die Absicherung gegen solche Währungsrisiken ist nicht immer möglich 

oder kann mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden sein. 

Sollten sich die Wechselkurse nachteilig für die Coreo-Gruppe entwickeln, könnte sich dies auf die Ge-

schäftstätigkeit und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe er-

heblich negativ auswirken. 
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Steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Risiken 

Bislang haben bei der Coreo-Gruppe Umsatzsteuersonderprüfungen und andere steuerliche Be-

triebsprüfungen und sozialversicherungsrechtlichen Außenprüfungen für zurückliegende Zeit-

räume stattgefunden. Derartige Außenprüfungen sowie steuerliche Betriebsprüfungen können zu 

Mehrbelastungen der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaft führen. 

Seit der Gründung der Gesellschaft haben im Jahr 2010 für den Zeitraum von 2006 bis 2009 und im Jahr 

2014 für den Zeitraum 2010 bis 2013 steuerliche Außenprüfungen und Lohnsteuerprüfungen stattgefun-

den. Eine Betriebsprüfung nach den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches für den Zeitraum 2004 bis 

2006 hat im Jahr 2010/2011 sowie eine Prüfung der Zahlung der Künstlersozialabgabe für den Zeitraum 

2011 bis 2015 hat 2016 stattgefunden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass zukünftige derartige 

Prüfungen im Hinblick auf noch nicht geprüfte Veranlagungszeiträume zu Mehrbelastungen der Gesell-

schaft führen. 

Bei der Gesellschaft bestehen körperschaftssteuerliche und gewerbesteuerliche Verlustvorträge. Es ist 

nicht auszuschließen, dass diverse in der Vergangenheit durchgeführte Anteilsübertragungen und gege-

benenfalls in Zukunft noch erfolgende Kapitalerhöhungen dazu führen können, dass diese Verlustvorträge 

nur noch teilweise oder gar nicht mehr genutzt werden können. 

Derartige steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Risiken könnten sich auf die Vermögens-, Finanz- 

und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswirken. 

 

Rechtliche Risiken im Hinblick auf Änderungen im anwendbaren Recht 

Es besteht das Risiko von wesentlichen Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Die Geschäftstätigkeit der Coreo-Gruppe und deren Beteiligungsunternehmen ist in erheblichem Maße 

von den geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen für Immobilienaktiengesellschaften mit Anlagefokus 

auf Immobilien in Deutschland abhängig. Diese umfassen neben dem Steuerrecht insbesondere auch das 

Mietrecht und die Vorschriften des Baurechts inklusive Brand- und Schallschutzbestimmungen, des Um-

weltrechts, des Energierechts, des Bodenrechts und der Betreiberhaftung 

Wesentliche Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen wurden in den vergangenen Jahren bei-

spielsweise im Umwelt- bzw. Energierecht vorgenommen. Dies betrifft etwa die Regelungen zum Ener-

gieausweis, das Energiekonzept der Bundesregierung in Bezug auf die energetische Sanierung von Ge-

bäuden in Deutschland und andere umweltrechtliche Bestimmungen. Aufgrund der Umsetzung der Richt-

linie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds ("AIFM-Richtlinie") in deutsches Recht 

und der bestehenden Unklarheiten hinsichtlich des Anwendungsbereichs auf Immobilienaktiengesell-

schaften kann nicht generell ausgeschlossen werden, dass die Vorschriften des Kapitalanlagegesetz-

buchs, welches für Deutschland den investmentaufsichtsrechtlichen Rahmen schafft, auf die Coreo AG 

Anwendung finden. Dies könnte zu einer erheblichen Umstrukturierung des Geschäftsbetriebes sowie ei-

nem wesentlich höheren Organisationsaufwand infolge umfangreicher zusätzlicher Berichts- und Doku-

mentationspflichten führen, was mit erheblichen zusätzlichen Kosten für die Coreo-Gruppe verbunden wä-

re. 

Auch in Zukunft kann es zu Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen kommen. Eine Verschär-

fung der rechtlichen Rahmenbedingungen, etwa hinsichtlich des Brand- und Schallschutzes, des Umwelt-

schutzes (beispielsweise zur Energieeinsparung im Rahmen der Neufassung der Energieeinsparverord-

nung), des Schadstoffrechts, der Betreiberhaftung und daraus resultierender Sanierungspflichten sowie 

hinsichtlich der weiteren Rahmenbedingungen für Immobilieninvestitionen inklusive der aktien-, kapital-

markt- und investmentrechtlichen Vorschriften oder deren Auslegung kann sich erheblich nachteilig auf 

die Rentabilität von Investitionen sowie die Geschäftstätigkeit und insbesondere die Ertragslage der 

Coreo-Gruppe auswirken. Aber auch Änderungen in Bezug auf die Mietpreisbremse oder eine etwaige 
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Beschränkung der Modernisierungsumlage bergen Risiken. Zudem können veränderte rechtliche Rah-

menbedingungen einen erheblichen Handlungsbedarf der Coreo-Gruppe auslösen und hierdurch ganz er-

hebliche Zusatzkosten verursachen, die aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nur begrenzt oder 

gar nicht an die Mieter weiterbelastet werden können. 

Jede Verschlechterung der rechtlichen Rahmenbedingungen könnte sich auf die Geschäftstätigkeit und 

die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Coreo AG und der Coreo-Gruppe erheblich negativ auswir-

ken.  

 

2.2 Die Wertpapiere betreffenden Risiken 

Risiko aus bestehendem wesentlichem Einfluss von Hauptaktionären 

Risiko des möglicherweise auch nach Durchführung der Bezugsrechtsemission bestehenden we-

sentlichen Einflusses der BF Holding GmbH, der GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation 

mbH und/ oder der Apeiron Investment Group Ltd. auf die Gesellschaft. 

Die BF Holding GmbH hält derzeit ca. 25,29 % des Grundkapitals, die GfBk Gesellschaft für Börsenkom-

munikation mbH, eine 100 % Tochtergesellschaft der BF Holding GmbH, 10,68 % des Grundkapitals und 

die Apeiron Investment Group Ltd. 31,24 % des Grundkapitals. Die BF Holding GmbH wird maßgeblich 

durch ihren Gesellschafter Bernd Förtsch beherrscht, so dass dieser mittelbar an der Gesellschaft betei-

ligt ist. Die Aktien der Apeiron Investment Group Ltd. werden Herrn Christian Angermayer, gehalten, so 

dass er mittelbar an der Gesellschaft beteiligt ist. Es lässt sich nicht ausschließen, dass Interessen dieser 

Großaktionäre mit den Interessen der anderen Aktionäre der Gesellschaft in Konflikt treten. Durch ein 

Stimmgewicht von jeweils mehr als 30 % sind die jeweiligen Großaktionäre in der Lage, unabhängig von 

dem Abstimmungsverhalten der anderen Aktionäre, bedeutenden Einfluss auf alle wesentlichen Entschei-

dungen, die die Geschäfte der Gesellschaft betreffen, wie etwa die Ausschüttung von Dividenden, die 

künftige Zusammensetzung des Aufsichtsrats und somit mittelbar auch die Besetzung des Vorstandes, 

Beschlüsse über Kapitalerhöhungen mit oder ohne Ausschluss des Bezugsrechts, Satzungsänderungen, 

Kapitalherabsetzungen, die Schaffung eines genehmigten oder bedingten Kapitals, bestimmte Umwand-

lungsmaßnahmen, wie Verschmelzungen und Spaltungen, der Liquidation der Gesellschaft oder die 

formwechselnde Umwandlung zu nehmen. Aufgrund des Umfangs der diesem Angebot zugrunde liegen-

den Barkapitalerhöhung besteht auch das Risiko, dass im Rahmen der Privatplatzierung von nicht bezo-

genen Angebots-Aktien ein qualifizierter Anleger neuer Aktionär mit wesentlichem Einfluss auf die Gesell-

schaft wird. 

 

Risiko einer Sperrminorität 

Es besteht das Risiko der Beteiligung eines neuen Großaktionärs über die Privatplatzierung von 

nicht bezogenen Angebots-Aktien. 

Nach Durchführung der Bezugsrechtsemission könnten Zeichner je nach endgültigem Umfang der Be-

zugsrechtsemission mit mehr als 25 % oder mit mehr als 50 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt 

sein. Damit könnten auch Dritte über ein Stimmengewicht verfügen, mit welchem sie Beschlussfassungen 

der Hauptversammlung der Gesellschaft allein verhindern können oder gar wesentliche Beschlussfassun-

gen der Hauptversammlung (ggf. in Abhängigkeit von der Teilnahme der Aktionäre insgesamt an der 

Hauptversammlung) allein herbeiführen zu können. 

 

Risiko der Verwässerung 

Zukünftige Kapitalmaßnahmen und/oder die Ausübung von Aktienoptionen könnten zu einer er-

heblichen Verwässerung der Beteiligung der Aktionäre an der Gesellschaft führen. 
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Die Gesellschaft ist darauf angewiesen zur Finanzierung ihrer Geschäftstätigkeit und ihres Wachstums in 

Zukunft weitere Kapitalerhöhungen durchzuführen. Sowohl die Beschaffung weiteren Eigenkapitals durch 

Ausgabe neuer Aktien als auch die mögliche Ausübung von Wandel- und Optionsrechten durch die Inha-

ber möglicherweise noch auszugebender Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, die Durchführung 

von Sachkapitalerhöhungen zur Durchführung einer Wandlung von Darlehen der Gesellschaft in Eigenka-

pital, der Erwerb anderer Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen durch noch auszugebende Ak-

tien der Gesellschaft sowie sonstige Kapitalmaßnahmen können zu einer Verwässerung der Beteiligung 

der Aktionäre führen.  

Zudem können der Erwerb anderer Unternehmen oder Unternehmensbeteiligungen gegen neu auszuge-

bende Aktien der Gesellschaft sowie die Ausübung von Aktienoptionen durch Mitarbeiter der Gesellschaft 

im Rahmen von künftigen Aktienoptionsplänen oder die Ausgabe von Aktien an Mitarbeiter im Rahmen 

von künftigen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu einer solchen Verwässerung führen. 

 

Risiko der Veräußerbarkeit der Aktien 

Vor Durchführung dieses Angebots bestand ein Markt für Aktien der Gesellschaft. Es kann jedoch 

keine Gewähr dafür übernommen werden, dass ein ausreichend liquider Handel mit Aktien der 

Gesellschaft nach Beendigung dieses Angebots besteht oder sich entwickelt. 

Die Aktien der Gesellschaft sind im Teilbereich Basic Board des Open Market (Freiverkehr) an der Frank-

furter Wertpapierbörse gelistet. Es ist nicht sichergestellt, dass jederzeit ein aktiver Handel stattfindet. In-

folge eines geringen oder gar nicht stattfindenden Handels kann es dazu kommen, das Aktionäre ihre Ak-

tien entweder überhaupt nicht, nicht zu jeweiligen Tageskursen oder nicht in der gewünschten Stückzahl 

veräußern können. Die Aktienkurshistorie für Aktien der Gesellschaft lässt keinen Rückschluss darauf zu, 

welcher Börsenpreis sich bilden wird. 

 

Risiko von Kursausschlägen wegen geringer Liquidität im Handel der Aktie 

Nach Durchführung der Bezugsrechtsemission könnte sich nur eine vergleichsweise geringe Zahl 

von Aktien der Coreo AG im freien Handel befinden; einzelne Orders könnten deshalb einen erheb-

lichen Einfluss auf den Börsenkurs haben. 

Aufgrund der Kenntnisse der Gesellschaft über die Aktionärsstruktur kann zum Zeitpunkt dieses Wertpa-

pierprospekts nicht ausgeschlossen werden, dass nur ein geringer Free Float besteht. Ob ein Handel in 

der Aktie stattfindet, hängt zunächst von der Bereitschaft der bestehenden Aktionäre ab, Aktien zu veräu-

ßern. Künftige Verkäufe von Aktien der Gesellschaft durch die gegenwärtigen Aktionäre der Gesellschaft, 

die auch nach möglichen Kapitalerhöhungen die Mehrheit der Aktien an der Gesellschaft halten könnten, 

könnten den Aktienkurs negativ beeinflussen. Aufgrund der geringen Liquidität im Handel der Aktie kann 

es dazu kommen, dass schon kleinere Kauf- oder Verkaufsaufträge zu erheblichen Kursausschlägen füh-

ren, die sich nicht mit einer entsprechenden Veränderung des Unternehmenswertes erklären lassen. 

 

Risiko von generellen Schwankungen (Volatilität) der Aktienkurse 

Der Aktienkurs der Gesellschaft könnte signifikanten Schwankungen unterliegen. 

Eine Vielzahl von Faktoren kann zu erheblichen Schwankungen des Kurses der Aktien der Gesellschaft 

führen, darunter unter anderem: 

 Veröffentlichungen über Wettbewerber der Gesellschaft oder Branche im Allgemeinen; 

 neue behördliche Veröffentlichungen, sowie Änderungen behördlicher Richtlinien und der Dauer 

behördlicher Genehmigungsverfahren; 

 allgemeine und industriespezifische wirtschaftliche Umstande; 
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 Zugänge oder Abgänge wesentlicher Mitarbeiter der Gesellschaft; 

 Änderungen von Ergebnisschätzungen oder Empfehlungen von Wertpapieranalysten; 

 Schwankungen bei dem operativen Ergebnis der Gesellschaft; 

 Änderungen in der Marktbewertung anderer Unternehmen, die im Geschäftsfeld oder Industrie-

zweig der Gesellschaft tätig sind; 

 ein mangelndes Handelsvolumen in den Aktien der Gesellschaft an den Börsenplätzen; 

 Veröffentlichungen über Geschäftspartner der Gesellschaft; 

 Änderungen der Bilanzierungsgrundsatze, und 

 die allgemeine Marktlage. 

Es besteht weiter das Risiko, dass Änderungen der Betriebsergebnisse der Coreo AG und der Wettbe-

werber sowie Änderungen der allgemeinen Lage der Branche, der Gesamtwirtschaft und der Finanzmärk-

te erhebliche Kursschwankungen bis hin zu einem Totalverlust bei den notierten Aktien hervorrufen. Das 

Zusammenwirken aller Einflussgrößen kann jedoch durch die Coreo AG selbst kaum beeinflusst werden. 

Generell haben Wertpapiermärkte in der Vergangenheit deutliche Kurs- und Umsatzschwankungen erfah-

ren. Solche Schwankungen können sich in Zukunft ungeachtet der Betriebsergebnisse oder der Finanzla-

ge der Coreo AG auf den Kurs der notierten Aktien vor- oder nachteilig auswirken. 

Es besteht das Risiko, dass Investitionen in Aktien unter Berücksichtigung des Wertpapieren immanenten 

Risikos auch die Entwertung und somit den Totalverlust des getätigten Investments zur Folge haben kön-

nen. 

 

Fehlende Dividendenausschüttungen 

Die Gesellschaft hat bislang keine Dividenden auf ihre Aktien ausgeschüttet und kann dies auch 

auf absehbare Zeit nicht tun. Die Erzielung jeglicher Anlagerendite durch die Aktionäre kann daher 

derzeit nur von der Wertsteigerung ihrer Aktien abhängen. 

Die Gesellschaft hat bislang keine Dividenden auf ihre Aktien ausgeschüttet und geht nicht davon aus, 

dass sie in absehbarer Zeit Dividenden auf Aktien der Gesellschaft ausschütten wird. Jegliche Ausschüt-

tung von Dividenden hängt von der Finanzlage der Gesellschaft, ihrem operativen Ergebnis, ihrem Kapi-

talbedarf und anderen Faktoren ab und wird vom Ermessen des Vorstands beeinflusst. Bei der Gesell-

schaft bestehen aus den bisherigen Geschäftsjahren Verlustvorträge. Daher sind Investoren zur Erzielung 

einer Rendite auf ihre Investition in Aktien der Gesellschaft derzeit allein auf Wertsteigerungen angewie-

sen, deren Eintritt nicht gewährleistet werden kann. Ferner könnte die Gesellschaft künftig vertraglichen 

Beschränkungen oder Verboten hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden unterworfen sein. 

Sollte die Gesellschaft in Zukunft Dividenden auf ihre Aktien ausschütten, so unterliegen diese Dividenden 

im Grundsatz der Besteuerung auf Ebene der Anteilseigner. 

 

Übertragungsbeschränkungen 

Die Übertragung von Aktien unterliegt Beschränkungen nach den Wertpapiergesetzen der Verei-

nigten Staaten und anderer Jurisdiktionen. 

Die Gesellschaft hat die Aktien nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der gegenwärtig gültigen 

Fassung oder den Wertpapiergesetzen anderer Jurisdiktionen als der Bundesrepublik Deutschland zuge-

lassen. Die Aktien dürfen, auch von Investoren, die Aktien aufgrund dieses Prospekts während der Gel-

tungsdauer dieses Prospekts erwerben, nicht in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person (wie in 

Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 definiert) oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, in der eine 

solche Registrierung der Wertpapiere erforderlich, aber nicht erfolgt ist, angeboten oder verkauft werden, 
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sofern nicht eine Ausnahmeregelung von den Registrierungsbestimmungen des U.S. Securities Act von 

1933 und den anderen geltenden Wertpapiergesetzen vorliegt oder dies im Rahmen einer Transaktion 

geschieht, die diesen Bestimmungen nicht unterliegt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 

dies nachteilig auf die Liquidität im Sekundärmarkt auswirkt. Darüber hinaus ist nicht gewährleistet, dass 

Aktionäre, die in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Jurisdiktion außerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland wohnhaft oder ansässig sind, an zukünftigen Kapitalerhöhungen teilnehmen oder Bezugs-

rechte ausüben können. 

 

Risiko der Nichteinbeziehung in einem regulierten Markt 

Die Aktien werden nicht in einen organisierten Markt einbezogen. Wichtige Anlegerschutzbestim-

mungen des organisierten Marktes gelten daher nicht.  

Da eine Einbeziehung der Neuen Aktien der Coreo AG in den Teilbereich Basic Board des Open Market 

(Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse nicht einer Börsennotierung an einem organisierten 

Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG entspricht, gelten wichtige Anlegerschutzbestimmungen für orga-

nisierte Märkte nicht. So finden u.a. die folgenden Anlegerschutzbestimmungen keine Anwendung:  

- Meldepflichten bei Erreichen von Beteiligungen in bestimmter Höhe (Schwellenwerte) gemäß §§ 33 

ff. WpHG,  

- Pflichtangebot bei Kontrollwechsel nach dem WpÜG.  

Für einen potenziellen Aktienkäufer ist es daher schwierig, sich ein umfassendes Bild von der Lage der 

Emittentin zu machen. Investoren sollten sich daher des erhöhten Risikos einer Anlage in die Aktien der 

Coreo AG im Teilbereich Basic Board des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapierbörse 

bewusst sein. 

 

Risiko von negativer Analysteneinschätzung und/oder sonstige negative Meinungen 

Der Kurs der Aktien könnte durch Analysteneinschätzungen und sonstigen in Internetforen, Bör-

senbriefen oder sonstigen Medien geäußerten Meinungen beeinflusst werden.  

Der Aktienkurs kann aufgrund von Analysteneinschätzungen, öffentlichen Äußerungen in Anleger-Foren, 

Börsenbriefempfehlungen und Meinungsäußerungen in sonstigen Medien stark beeinflusst werden. Sol-

che Empfehlungen von Dritten können den Kurs sowohl positiv als auch negativ erheblich beeinflussen. 

Zudem sind in den letzten Jahren sogenannte Fax- bzw. Email-Spams sprunghaft angestiegen, wodurch 

ebenfalls erhebliche Risiken für den Kursverlauf entstehen können. Es besteht zum Beispiel das Risiko, 

dass die Aufsichts- und Ermittlungsbehörden aufgrund solcher Spamaktivitäten die Notierung der Aktie 

einstellen bzw. Ermittlungen aufnehmen, welche die Emittentin in ihrer operativen Tätigkeit einschränken 

und sogar schaden können. 

 

Risiko des Scheiterns der Kapitalerhöhung 

Die Kapitalerhöhung ist zum Prospektdatum noch nicht durchgeführt worden und könnte noch 

scheitern. 

Zum Prospektdatum ist die Kapitalerhöhung noch nicht durchgeführt worden. Es besteht das Risiko, dass 

die Kapitalerhöhung letztlich nicht durchgeführt wird, bspw. im Falle eines Rücktritts des die Emission be-

gleitenden Kreditinstituts, die Baader Bank. Falls ein Anleger nach Zeichnung der Neuen Aktien, aber vor 

Auslieferung der Neuen Aktien bereits Leerverkäufe tätigt, besteht das Risiko, dass der Leerverkäufer 

seine durch den Leerverkauf eingegangenen Verpflichtungen nicht durch rechtzeitige Lieferung von Aktien 

der Emittentin erfüllen kann. 
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Der Eintritt eines oder mehrerer der vorstehend beschriebenen Risiken könnte sich nachteilig auf 

die Geschäftstätigkeit sowie die Ertrags- oder Finanzlage der Gesellschaft auswirken. Der Kurs, zu 

dem die Aktien der Gesellschaft gehandelt werden, kann aufgrund des Eintretens eines jeden die-

ser Risiken erheblich fallen, und Anleger könnten ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.  
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3 Allgemeine Informationen 

3.1 Verantwortliche Personen 

Die Coreo AG übernimmt gemäß § 5 Abs. 4 Wertpapierprospektgesetz die Verantwortung für den Inhalt 

dieses Wertpapierprospekts (nachfolgend „Prospekt“) und erklärt hiermit, dass ihres Wissens nach die 

Angaben in diesem Prospekt richtig sind und keine wesentlichen Umstände ausgelassen worden sind. 

Des Weiteren erklärt die Coreo AG, dass sie die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, um sicherzustel-

len, dass die in diesem Prospekt genannten Angaben ihres Wissens nach richtig sind und keine Tatsa-

chen ausgelassen worden sind, die die Aussage des Prospekts wahrscheinlich verändern könnten. 

Für den Fall, dass von einem Anleger vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der im Prospekt enthaltenen 

Informationen geltend gemacht werden, ist der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung der einzel-

staatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des europäischen Wirtschaftsraums gegebenenfalls verpflich-

tet, die Kosten für die Übersetzung des Prospekts vor Prozessbeginn zu tragen. 

3.2 Abweichende Darstellung 

Niemand ist berechtigt, Informationen oder Darstellungen zu geben, die von den in diesem Prospekt ge-

machten Angaben abweichen. Jegliche von diesem Prospekt abweichenden Informationen oder Darstel-

lungen, mit Ausnahme einer oder mehrerer etwaiger Nachtragsveröffentlichungen durch die Gesellschaft, 

ist als nicht von der Gesellschaft autorisiert anzusehen. 

3.3 Zukunftsgerichtete Aussagen 

Dieser Prospekt enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind alle 

Aussagen, die sich nicht auf historische Tatsachen und Ereignisse beziehen. Dies gilt auch für Aussagen 

in den Abschnitten „Risikofaktoren“ und überall dort, wo der Prospekt Angaben über die zukünftige finan-

zielle Ertragsfähigkeit, Pläne und Erwartungen in Bezug auf das Geschäft der Gesellschaft, über Wachs-

tum und Profitabilität sowie über wirtschaftliche Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetzt 

ist, enthält. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen basieren auf der gegenwärtigen, nach bestem Wis-

sen vorgenommenen Einschätzung durch die Gesellschaft. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen 

basieren auf Annahmen und Faktoren und unterliegen daher Risiken und Ungewissheiten. Deshalb sollte 

unbedingt insbesondere der Abschnitt „Risikofaktoren“ gelesen werden, der eine ausführliche Darstellung 

von Faktoren enthält, die Einfluss auf die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und auf die Branche, in 

der die Gesellschaft tätig ist, nehmen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den ge-

genwärtigen Plänen, Schätzungen, Prognosen und Erwartungen der Gesellschaft sowie auf bestimmten 

Annahmen, die sich als fehlerhaft erweisen können. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die 

tatsächliche Entwicklung oder die erzielten Erträge oder Leistungen der Gesellschaft wesentlich von der 

Entwicklung, den Erträgen oder den Leistungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen 

ausdrücklich oder implizit angenommen werden. 

Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: 

 Veränderungen allgemeiner wirtschaftlicher, geschäftlicher oder rechtlicher Bedingungen, 

 politische oder regulatorische Veränderungen, 

 Veränderungen im Wettbewerbsumfeld der Gesellschaft, 

 sonstige Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ näher erläutert sind und 

 Faktoren, die der Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind. 

Sollten aufgrund dieser Faktoren in einzelnen oder mehreren Fällen Risiken oder Unsicherheiten eintreten 

oder sollten sich von der Gesellschaft zugrunde gelegte Annahmen als unrichtig erweisen, ist nicht auszu-

schließen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesem Prospekt 
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als angenommen, geglaubt, geschätzt oder erwartet beschrieben werden. Die Gesellschaft könnte aus 

diesem Grund daran gehindert werden, ihre finanziellen und strategischen Ziele zu erreichen. 

Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, über ihre gesetzlichen Verpflichtungen nach § 16 WpPG hinaus, der-

artige in die Zukunft gerichtete Aussagen fortzuschreiben und/ oder an zukünftige Ereignisse oder Ent-

wicklungen anzupassen. 

3.4 Hinweise zu Quellenangaben 

Die Angaben zum Branchen- und Marktumfeld der Gesellschaft, die in diesem Prospekt gemacht werden, 

beruhen im Wesentlichen auf den Einschätzungen der Gesellschaft. Grundlage hierfür sind die langjähri-

ge Erfahrung ihrer Entscheidungsträger in der Immobilienbranche, sowie die Auswertung von öffentlich 

zugänglichen Daten, Fachpublikationen und Marktanalysen. Die Quellen der jeweiligen Informationen 

werden an den entsprechenden Stellen im Prospekt genannt. 

Sofern Angaben auf Schätzungen der Gesellschaft beruhen, können diese durchaus von den Einschät-

zungen seitens Dritter, wie etwa Wettbewerbern oder Marktforschungsunternehmen abweichen.  

Die in diesem Prospekt enthaltenen Marktinformationen wurden größtenteils von der Gesellschaft auf Ba-

sis verschiedener Studien zusammengefasst und abgeleitet. Einzelne Studien wurden lediglich dann zi-

tiert, wenn die betreffende Information dieser Studie unmittelbar entnommen werden konnte. Im Übrigen 

beruhen die Einschätzungen der Gesellschaft, soweit in diesem Prospekt nicht ausdrücklich anders dar-

gestellt, auf internen Quellen. 

Öffentlich zugängliche Quellen, Branchen- und Marktforschungsberichte sowie kommerzielle Veröffentli-

chungen geben im Allgemeinen an, dass die Informationen, die sie enthalten, aus Quellen stammen, von 

denen man annimmt, dass sie verlässlich sind. Die in öffentlichen Quellen enthaltenen Zahlenangaben, 

Marktdaten oder sonstigen Angaben wurden jedoch nicht von der Emittentin auf die Richtigkeit überprüft, 

so dass keine Gewähr für die aus diesen Quellen entnommenen Informationen übernommen werden 

kann. 

Es ist zu berücksichtigen, dass Marktstudien häufig auf Annahmen und Informationen basieren, die mög-

licherweise weder exakt noch sachgerecht sind und von Natur aus spekulativ und vorausschauend sind. 

Anleger sollten bedenken, dass Einschätzungen der Emittentin auf solchen Marktstudien Dritter beruhen 

Sofern in dem Prospekt Angaben von Seiten Dritter übernommen wurden, etwa Angaben aus Studien 

Dritter, sind diese korrekt wiedergegeben worden. Nach Wissen der Gesellschaft, und soweit die Gesell-

schaft aus den von Dritten veröffentlichten Angaben ersichtlich, sind die Angaben nicht durch Auslassun-

gen unkorrekt oder irreführend gestaltet worden. 

3.5 Hinweis zu Finanz- und Zahlenangaben 

Einzelne Zahlenangaben (darunter auch Prozentangaben) in diesem Prospekt können kaufmännisch ge-

rundet sein. In Tabellen addieren sich solche kaufmännisch gerundeten Zahlenangaben unter Umständen 

nicht genau zu den in der Tabelle gegebenenfalls gleichfalls enthaltenen Gesamtsummen. Für die Be-

rechnung der im Text verwendeten Prozentangaben wurde dagegen nicht von kaufmännisch gerundeten, 

sondern von den tatsächlichen Werten ausgegangen. Daher kann es in einigen Fällen dazu kommen, 

dass Prozentzahlen im Text von Prozentsätzen abweichen, die sich auf der Basis von gerundeten Werten 

ergeben.  

Dieser Prospekt enthält Währungsangaben in Euro. Währungsangaben in Euro wurden mit „EUR“ und 

Währungsangaben in tausend Euro wurden mit „TEUR“ vor dem Betrag kenntlich gemacht und abge-

kürzt. Sofern Zahlenangaben in einer anderen Währung aufgeführt sind, ist dies ausdrücklich bei der be-

treffenden Zahl durch die Bezeichnung der entsprechenden Währung oder des Währungssymbols ver-

merkt. 
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3.6 Prüfung des Prospekts 

Dieser Prospekt wurde von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gemäß § 13 WpPG nur 

auf Vollständigkeit der nach § 7 WpPG vorgeschriebenen Angaben sowie auf Kohärenz und Verständlich-

keit der vorgelegten Informationen geprüft. Die inhaltliche Richtigkeit der Angaben wurde von der Bun-

desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nicht geprüft. 

3.7 Verkaufsbeschränkungen 

Die Aktien der Gesellschaft sind und werden weder nach den Vorschriften des United States Securities 

Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung („Securities Act“) noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden 

von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Sie werden demzufolge dort weder öf-

fentlich angeboten noch verkauft noch direkt oder indirekt dorthin geliefert, außer in Anwendung einer 

Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act. Insbesondere stellt dieser Prospekt 

weder ein öffentliches Angebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Neuen 

Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika dar und darf daher auch dort nicht verteilt werden. 
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3.8 Einsehbare Dokumente 

Während der Gültigkeitsdauer dieses Prospekts, d.h. bis zum Ablauf von zwölf Monaten nach seiner Billi-

gung, können die folgenden Dokumente oder deren Kopien in Papierform während der üblichen Ge-

schäftszeiten bei der Coreo AG, Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main, oder elektronisch auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter www.coreo.de eingesehen werden: 

 die aktuelle Satzung der Emittentin, 

https://www.coreo.de/fileadmin/Satzung/Satzung_Coreo_AG_Juli_2018.pdf 

 ein aktueller Handelsregisterauszug der Emittentin, 

https://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Aktie/2018/WPP/2018_11_08_HRB74535Core

oAG.pdf; 

 der geprüfte Jahresabschluss nach HGB der Emittentin zum 31. Dezember 2016,  

https://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Finanzberichte/2016/GB_Coreo_2016_DEU_fi

nal.pdf 

 der geprüfte Jahresabschluss nach HGB der Emittentin zum 31. Dezember 2017, 

http://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Finanzberichte/2017/2017_Coreo_GB_DE.pdf ; 

 der geprüfte Zwischenabschluss nach HGB der Emittentin zum 31. August 2018, 

https://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Aktie/2018/WPP/2018_08_31_Zwischenabschl

uss_Coreo.pdf 

 

 der geprüfte Zwischenabschluss der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG nach HGB 

zum31. August 2018, 

https://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Aktie/2018/WPP/2018_08_31_Zwischenabschl

uss_Testat_Han.pdf 

 

 der geprüfte Zwischenabschluss der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG nach HGB 

zum 31. August 2018, 

https://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Aktie/2018/WPP/2018_08_31_Zwischenabschl

uss_Testat_Solo.pdf 

 

 der geprüfte Jahresabschluss der Coreo Göttingen Residential UG & Co. KG nach HGB zum 

31. Dezember 2017, 

https://www.coreo.de/fileadmin/Investor_Relations/Aktie/2018/WPP/2017_12_31_Testat_HS_Wo

hnen_GmbH_Co._KG.pdf 

 



46 

4 Das Angebot 

4.1 Gegenstand des Angebots 

Das Angebot umfasst insgesamt 10.000.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien (Aktien ohne 

Nennbetrag) der Gesellschaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie und 

voller Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2018 aus der am 19. Juni 2018 durch die Hauptversamm-

lung der Gesellschaft beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen von EUR 9.360.000,00 um bis 

zu EUR 10.000.000,00 auf bis zu EUR 19.360.000,00 unter Gewährung des mittelbaren Bezugsrechts für 

die Altaktionäre (im Folgenden auch „angebotene Aktien“, „Angebots-Aktien“ oder „Neue Aktien“). Die 

Neuen Aktien haben volle Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2018.  

Der auf die Angebotsaktien entfallende anteilige Betrag am Grundkapital der Gesellschaft beträgt je nach 

Umfang der Durchführung des Angebots EUR 10.000.000,00. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass die Zahl der letztendlich bei Aktionären und im Wege der Privatplatzierung der nicht von Altaktionä-

ren bezogenen Aktien bei qualifizierten Anlegern platzierten Aktien auch deutlich unterhalb der vorge-

nannten Anzahl angebotener Aktien liegen kann. Die Zuteilung einer geringeren Zahl an Aktien an die An-

leger als die gesamte Zahl der angebotenen Aktien bedeutet keine Veränderung der Bedingungen des 

Angebots und löst damit keine Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Nachtrags nach dem Wertpapier-

prospektgesetz („WpPG“) aus. 

Der Bezugspreis für die Neuen Aktien wurde mit Beschluss des Vorstands vom 21. November 2018 und 

Zustimmung des Aufsichtsrats vom 21. November 2018 auf  EUR 1,60 pro Aktie festgelegt. Die Neuen 

Aktien werden den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 9:10 zum Bezug angeboten, das heißt 9 Be-

zugsrechte berechtigen zum Bezug von 10 Neuen Aktien. Die Bezugsfrist der Aktionäre wird zwei Wo-

chen betragen und vom 29. November 2018 bis zum 13. Dezember 2018 (jeweils einschließlich) laufen. 

Eine Schließung des Bezugsangebots vor dem 13.Dezember 2018 ist nicht möglich. Die Coreo AG hat die 

Baader Bank Aktiengesellschaft, Weihenstephaner Str. 4, 85716 Unterschleißheim (im Folgenden auch: 

Baader Bank), als Bezugsstelle bestellt. Jeder Aktionär kann sein Bezugsrecht nur in der Weise ausü-

ben, dass er die Baader Bank beauftragt und ermächtigt, die Neuen Aktien, die er aufgrund seines Be-

zugsrechts beziehen möchte, im eigenen Namen aber für Rechnung des Aktionärs zu zeichnen.  Für die 

Berechnung der Anzahl der Bezugsrechte eines Aktionärs ist jeweils der Stand des betreffenden Depot-

kontos zum Ende des 30. November 2018 (record date) maßgeblich. Am 03. Dezember 2018 (Zahltag) 

werden die Bezugsrechte (ISIN: DE000A2NBP15; WKN: A2N BP1) von dem Wertpapierstand getrennt 

und in das bei der Depotbank gehaltende Depotkonto, automatisch eingebucht. Ab Beginn der Bezugsfrist 

am 29. November 2018 werden die Aktien der Gesellschaft "Ex-Bezugsrecht" gehandelt. 

Ein Bezugsrechtshandel ist seitens der Gesellschaft nicht vorgesehen, d.h. die Gesellschaft oder einer 

von ihr beauftragter Dritter wird keinen Antrag auf Handel der Bezugsrechte an einer Wertpapierbörse 

stellen. 

Den Aktionären soll ein Überbezug auf nicht bezogene Aktien angeboten werden, d.h. jeder Aktionär kann 

bereits bei Ausübung seines Bezugsrechts verbindliche Kaufanträge für weitere Neue Aktien abgeben 

(„Überbezug“). In diesem Fall können Mehrfachzeichnungen nicht ausgeschlossen werden. Eine Mehrzu-

teilungs- und Greenshoe-Option besteht nicht. 

Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos. 

Neue Aktien, die nicht aufgrund des Bezugsangebots oder im Rahmen des Überbezugs bezogen werden, 

werden ausgewählten Anlegern im Wege einer Privatplatzierung, nicht jedoch in Australien, Japan, Kana-

da und in den Vereinigten Staaten von Amerika nach Maßgabe der Regulation S unter dem U.S. Securiti-

es Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung, zu einem Preis, der nicht unterhalb des Bezugspreises 

liegt, angeboten. 

Bezugswünsche können während der Bezugsfrist ausschließlich über die Depotbanken der Aktionäre bei 

der Baader Bank Aktiengesellschaft (im Folgenden auch: Baader Bank) abgegeben werden. Eine unmit-
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telbare Bezugsausübung von Aktionären bei der Baader Bank ist nicht möglich. Hinsichtlich der Privat-

platzierung behält sich die Emittentin die konkrete Benennung der Zeichnungswege vor. 

Dem Angebot liegt eine Mandatsvereinbarung zwischen der Gesellschaft und der Baader Bank vom 22. 

Oktober 2018 zugrunde. Die Baader Bank hat sich in der Mandatsvereinbarung  gegenüber der Gesell-

schaft unter anderem dazu verpflichtet, die Neuen Aktien den Aktionären der Gesellschaft im Wege des 

mittelbaren Bezugsrechts während der Bezugsfrist entsprechend dem Bezugsverhältnis zum Bezug an-

zubieten und soweit diese bezogen werden, im eigenen Namen zu zeichnen und zu übernehmen und an 

die Aktionäre zu liefern. Das Angebot steht unter der Bedingung, dass die Durchführung der Kapitalerhö-

hung bis zum Ablauf des 28. Februar 2019 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wurde. 

Die Baader Bank wird die bezogenen und die im Rahmen der Privatplatzierung platzierten Neuen Aktien 

nach dem Ablauf der Bezugsfrist zur Zuteilung und wertpapierrechtlichen Abwicklung an die Aktionäre 

zeichnen und übernehmen.  

Am Tag der Zeichnung wird die Baader Bank für die bezogenen und die im Rahmen der Privatplatzierung 

platzierten Neuen Aktien ein Viertel des geringsten Ausgabebetrags von EUR 1,00, also EUR 0,25 je ge-

zeichneter Neuer Aktie auf das Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft einzahlen. Der Vorstand 

sowie der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft werden die Durchführung der Kapitalerhöhung zur 

Eintragung in das Handelsregister anmelden. Die verbleibenden drei Viertel des geringsten Ausgabebe-

trages in Höhe von EUR 0,75 je Neuer Aktie werden von der Baader Bank für die bezogenen und die im 

Rahmen der Privatplatzierung platzierten Neuen Aktien unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhö-

hung in das Handelsregister auf das Kapitalerhöhungskonto der Gesellschaft eingezahlt. Die Aktien wer-

den nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister durch Hinterlegung 

der Globalurkunde für die Neuen Aktien bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 

Eschborn, Deutschland, girosammelverwahrt und erhalten, da die Neuen Aktien ab dem 1. Januar 2018 

gewinnberechtigt sein sollen, die Wertpapierkennnummer (WKN) der alten Aktien (WKN: A0B9VV/ ISIN: 

DE000A0B9VV6).  

Die Baader Bank sowie die Gesellschaft können die abgeschlossene Mandatsvereinbarung bei Vorliegen 

eines wichtigen Grundes jederzeitkündigen. Im Falle der Kündigung der Mandatsvereinbarung oder wenn 

die Kapitalerhöhung nicht in das beim Amtsgericht Frankfurt am Main geführte Handelsregister der Ge-

sellschaft eingetragen wird, entfällt das Bezugsrecht und bereits erteilte Bezugserklärungen für Neue Ak-

tien werden unwirksam. Es erfolgt eine Rückabwicklung der Bezugsanmeldungen. 

4.2 Voraussichtlicher Zeitplan für das Angebot 

Datum Ablaufgestaltung des Angebots nebst Einbeziehung 

27. November 2018 Billigung des Prospektes durch die Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (nachstehend auch „BaFin“) 

Veröffentlichung des von der BaFin gebilligten Prospekts unter 
der Internetadresse der Gesellschaft (www.coreo.de) 

29. November 2018 Veröffentlichung des Bezugsangebotes im Bundesanzeiger 

29. November 2018 „Ex-Notierung“, d. h., die Aktien notieren „Ex-Bezugsrecht“ 

29. November 2018 Beginn der Bezugsfrist 

30. November 2018 Record Date 

03. Dezember 2018 Zahltag 

13. Dezember 2018 Ende der Bezugsfrist 

Spätester Zeitpunkt der Zahlung des Bezugspreises 

14. Dezember 2018 Zuteilung bezogener Neuer Aktien  

Durchführung Privatplatzierung und Zuteilung nicht bezogener 
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Neuer Aktien 

Zeichnung der bezogenen und der im Rahmen der Privatplat-
zierung platzierten Neuen Aktien durch die Baader Bank 

Zahlung eines Viertels des geringsten Ausgabebetrags 
(EUR 0,25 je Neuer Akte) auf das Kapitalerhöhungskonto der 
Gesellschaft 

Veröffentlichung des Ergebnisses des Bezugsangebots und 
der Privatplatzierung und des endgültigen Kapitalerhöhungsvo-
lumens 

17. Dezember 2018 Anmeldung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das 
Handelsregister 

19. Dezember 2018 Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Han-
delsregister 

20. Dezember 2018 Herstellen der Girosammelverwahrung der Neuen Aktien 
durch Hinterlegung der Globalurkunde für die Neuen Aktien 
bei der Clearstream Banking AG, Eschborn 

20. Dezember 2018 Einbeziehung der Neuen Aktien in die bestehende Notierung 
im Basic Board 

20. Dezember 2018 Buchmäßige Lieferung der Aktien 

4.3 Angaben über die Aktien der Gesellschaft 

4.3.1 Beschreibung der Art und Gattung der Wertpapiere 

Bei den angebotenen 10.000.000 Stück Aktien der Gesellschaft handelt es sich um auf den Inhaber lau-

tende Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag), jeweils mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 

EUR 1,00 und mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2018.  

Die Wertpapiere werden in Euro (EUR) angeboten. 

4.3.2 Nennwert, Form und Verbriefung der Aktien 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 9.360.000,00 und ist eingeteilt in 9.360.000 auf den Inha-

ber lautende Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 

EUR 1,00 je Aktie. Alle bestehenden Aktien sind voll eingezahlt. Die Aktien der Gesellschaft, einschließ-

lich der Neuen Aktien, unterliegen deutschem Recht. 

Über Form und Inhalt der Aktienurkunden und etwaiger Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine entschei-

det nach § 5 Abs. 2 der Satzung der Vorstand. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ihrer An-

teile und Gewinnanteile ist satzungsgemäß ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die Ge-

sellschaft ist berechtigt, Aktienurkunden auszustellen, die einzelne Aktien (Einzelaktie) oder mehrere Ak-

tien (Sammelaktie) verkörpern. 

Die bestehenden Aktien der Gesellschaft sind in einer Globalurkunde ohne Gewinnanteilschein verbrieft 

und bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, zum Zwecke 

der Herstellung der Girosammelverwahrung hinterlegt. Auch die Neuen Aktien der Gesellschaft sollen in 

einer Globalurkunde ohne Gewinnanteilschein oder durch eine neue Globalurkunde, die auch die bisheri-

gen Aktien mitverbrieft, verbrieft und bei der Clearstream Banking AG zum Zwecke der Herstellung der 

Girosammelverwahrung hinterlegt werden. 

4.3.3 Gewinnberechtigung und -verwendung 

Die Neuen Aktien sind mit voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2018 ausgestattet. 
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Über die Verwendung eines etwaigen Bilanzgewinns und damit über seine vollständige oder teilweise 

Ausschüttung an die Aktionäre beschließt die ordentliche Hauptversammlung. Vorstand und Aufsichtsrat 

haben einen Gewinnverwendungsvorschlag zu unterbreiten, an den die Hauptversammlung nicht gebun-

den ist. Einen Anspruch auf Dividendenzahlung hat der einzelne Aktionär nur im Falle eines entsprechen-

den Gewinnverwendungsbeschlusses der Hauptversammlung.  

4.3.4 Bezugsrechte 

Nach deutschem Aktienrecht stehen jedem Aktionär grundsätzlich Bezugsrechte auf die im Rahmen einer 

Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien (einschließlich Wandelschuldverschreibungen, Optionsanlei-

hen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen) im Verhältnis seiner Beteiligung am Grundkapi-

tal der Gesellschaft zu. Die Hauptversammlung kann das gesetzliche Bezugsrecht ausschließen. Sonstige 

Vorzugs- oder Vorkaufsrechte bestehen keine. 

4.3.5 Teilnahme am Liquidationserlös 

Im Falle einer Abwicklung der Gesellschaft haben die Aktionäre gemäß § 271 AktG Anspruch auf den 

nach Berichtigung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft verbleibenden Liquidationsüberschuss entspre-

chend ihrem rechnerischen Anteil am Grundkapital, d.h. das nach Begleichung der Verbindlichkeiten ver-

bleibende Vermögen wird unter den Aktionären entsprechend ihrer Beteiligung am Grundkapital verteilt. 

4.3.6 Dividendenrechte und Gewinnbeteiligung 

Nach den Regelungen des Aktienrechts bestimmt sich der Anteil eines Aktionärs an einer Dividendenaus-

schüttung nach seinem Anteil am Grundkapital. Werden Einlagen erst im Laufe eines Geschäftsjahres ge-

leistet, werden sie grundsätzlich nach dem Verhältnis der Zeit berücksichtigt, die seit der Leistung verstri-

chen ist (§ 60 Abs. 2 Satz 3 AktG).  

Über die Gewinnverwendung beschließt die Hauptversammlung. Vor dem Beschluss der Hauptversamm-

lung besteht ein Anspruch gegen die Gesellschaft auf Herbeiführung des Gewinnverwendungsbeschlus-

ses. Die Hauptversammlung ist berechtigt, im Beschluss über die Verwendung des Bilanz-gewinns über 

die aufgrund § 58 Abs. 1 und Abs. 2 AktG gebildeten Rücklagen hinaus weitere Beträge in Gewinnrückla-

gen einzustellen oder als Gewinn vorzutragen. 

Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende entsteht mit dem Wirksamwerden des Gewinnverwendungs-

beschlusses. Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende verjährt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in 

dem die Hauptversammlung den Gewinnverwendungsbeschluss gefasst und der Aktionär davon Kenntnis 

erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Verjährt der Anspruch auf Auszahlung 

der Dividende, ist die Gesellschaft berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Dividende an den Aktionär, des-

sen Anspruch verjährt ist, auszuzahlen. 

Es gibt weder Dividendenbeschränkungen noch ein besonderes Verfahren für gebietsfremde Wertpapie-

rinhaber. 

Die ordentliche Hauptversammlung legt in dem Gewinnverwendungsbeschluss auch die Höhe des Divi-

dendenanspruchs fest. Da Dividenden nur aus dem Bilanzgewinn gezahlt werden dürfen, stellt der in dem 

nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellten Jahresabschluss ausgewiesene Bilanzge-

winn den maximal ausschüttbaren Betrag dar. Die Aktionäre haben Anspruch auf den Bilanzgewinn, so-

weit er nicht nach Gesetz oder Satzung, durch Hauptversammlungsbeschluss oder als zusätzlicher Auf-

wand aufgrund des Gewinnverwendungsbeschlusses von der Verteilung an die Aktionäre ausgeschlossen 

ist. Der auf die einzelnen Aktien entfallende Betrag ergibt sich aus der Division des insgesamt gemäß des 

von der Hauptversammlung gefassten Gewinnverwendungsbeschlusses auszuschüttenden Betrages 

durch die Anzahl der im Zeitpunkt des Dividendenbeschlusses gewinnberechtigten Aktien. 
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4.3.7 Stimmrecht und Aktiengattungen 

Jede Aktie gewährt nach § 23 Abs. 3 der Satzung der Coreo AG in der Hauptversammlung der Gesell-

schaft eine Stimme. Beschränkungen des Stimmrechts bestehen nicht. Es gibt keine unterschiedlichen 

Stimmrechte für bestimmte Aktionäre der Gesellschaft. 

Es bestehen keine unterschiedlichen Aktiengattungen. Jede Aktie gewährt die gleichen Dividendenrechte. 

Es gibt keine Vorzugsrechte im Hinblick auf die Beteiligung der Aktionäre am Vermögen der Gesellschaft 

und im Hinblick auf Bezugsrechte auf neue Aktien. 

4.3.8 Übertragbarkeit der Aktien 

Die Aktien der Gesellschaft unterliegen keinen Veräußerungsbeschränkungen und sind frei übertragbar.  

4.3.9 Anteil am Liquiditätsüberschuss 

Die Gesellschaft kann, ausgenommen im Insolvenzfall, durch einen Beschluss der Hauptversammlung 

aufgelöst werden, der einer Mehrheit von mindestens drei Viertel des bei Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals bedarf. Das nach Berichtigung der Verbindlichkeiten verbleibende Vermögen der Gesell-

schaft (Liquidationsüberschuss) wird an die Aktionäre nach dem Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundka-

pital, also entsprechend der Stückzahl ihrer Aktien verteilt. Vorzugsaktien an der Gesellschaft bestehen 

nicht. 

 

4.4 Zeitpunkt und Umstand des Widerrufs oder der Aussetzung  

Die Gesellschaft behält sich vor, das Angebot bis zum Tag der Eintragung der Durchführung der Kapital-

erhöhung im Handelsregister zu widerrufen. Gründe für einen solchen Widerruf könnten unvorhersehbare 

Vorkommnisse sein, die drohen den Markt besonders negativ zu beeinträchtigen. Bereits gezahlte Zeich-

nungsbeträge werden an den Aktionär oder qualifizierten Anleger zurückerstattet. Ein Widerruf nach Ein-

tragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister und Einbeziehung der Neuen Aktien in 

die Notierung im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse kann nicht erfolgen. 

4.5 Einzelheiten der Bezugsrechtsausübung und Zeichnung 

4.5.1 Mindest- und/ oder Höchstbetrag 

Die Neuen Aktien können in Stückelungen ab einer Aktie nach Maßgabe der den Aktionären der Gesell-

schaft zustehenden Bezugsrechte gezeichnet werden. Darüber hinaus gibt es keine weiteren Limitierun-

gen hinsichtlich eines Mindest- oder Höchstbetrages des Erwerbs der Neuen Aktien. Eine Mindestzutei-

lung ist nicht vorgesehen.  

4.5.2 Rechtsgrundlage für die Ausgabe der Neuen Aktien 

Die Neuen Aktien werden nach den §§ 185 ff. AktG aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung 

der Gesellschaft vom 19. Juni 2018 auszugeben. 

Die Aktionäre der Gesellschaft haben in der Hauptversammlung vom 19. Juni 2018 beschlossen, das 

Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 10.000.000,00 gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis 

zu 10.000.000,00 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am 

Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie zu erhöhen.  

Die neuen Aktien werden zu einem durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichts-

rats festzulegenden Ausgabebetrag, mindestens zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie 

ausgegeben. Sie sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnberechtigt. 
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Die neuen Aktien sind den Aktionären gegen Bareinlagen zum Bezug anzubieten. Etwaige Spitzenbeträge 

sind vom Bezugsrecht ausgeschlossen. 

Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären in der Weise eingeräumt, dass die neuen Aktien von 

einem vom Vorstand zu bestimmenden und zu beauftragenden Kreditinstitut gezeichnet und mit der Ver-

pflichtung übernommen werden, sie den Aktionären zu einem durch den Vorstand der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden Ausgabebetrag, mindestens zum geringsten Ausgabebe-

trag von EUR 1,00 je Aktie, zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht) und die neuen Aktien in 

dem von den Bezugsberechtigten angenommenen Umfang zu übernehmen und zu zeichnen. Die Frist für 

die Annahme des Bezugsangebots endet frühestens zwei Wochen nach der Bekanntgabe des Bezugsan-

gebots. Die Bezugsrechte sind übertragbar. Ein börslicher Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Ein Be-

zugsrechtshandel wird auch weder von der Gesellschaft noch von dem Kreditinstitut organisiert werden. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapitaler-

höhung und ihrer Durchführung, insbesondere die weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Aktien, fest-

zulegen. Die Kosten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung trägt die Gesellschaft. 

Der Vorstand ist berechtigt, die Kapitalerhöhung in einer oder mehreren, maximal jedoch drei Tranchen, 

durchzuführen und zur Eintragung in das Handelsregister der Gesellschaft anzumelden. Die Durchfüh-

rungsfrist beträgt sechs Monate ab Eintragung dieses Kapitalerhöhungsbeschlusses. Der Aufsichtsrat 

wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Durchführung der Kapitalerhö-

hung jeweils zu ändern. 

4.5.3 Ausübung des Bezugsrechtsangebots 

Ein Auftrag zur Ausübung des Bezugsrechts zur Zeichnung von Angebotsaktien kann nur über die Depot-

bank des Aktionärs gestellt und ausgeführt werden und nur nach Absprache mit der Depotbank zurückge-

zogen werden.  

Aufträge für den Bezug der Neuen Aktien können je nach den Regelungen der Bank, über die sie ausge-

übt werden, jederzeit vor Ausführung des Auftrags zurückgezogen werden. 

4.5.4 Reduzierung der Zeichnung 

Aktionäre, die im Rahmen der Kapitalerhöhung ihr Bezugsrecht ausgeübt haben, sind an ihre Bezugser-

klärung mit Zugang bei der Bezugsstelle gebunden. Eine Reduzierung einer bei der Bezugsstelle zuge-

gangenen Bezugserklärung ist nicht möglich. 

Die Gesellschaft behält sich das Recht vor, bis zum letzten Tag der Bezugsfrist die Bezugsfrist zu verlän-

gern. Die Verlängerung der Bezugsfrist führt nicht zur Ungültigkeit bereits abgegebener Bezugserklärun-

gen.  

4.6 Kriterien der Zuteilung 

Die Zuteilung an bestehende Altaktionäre erfolgt entsprechend der durch diese ausgeübten Bezugsrech-

te. Ausgeübte Bezugsrechte werden voll bedient, die Zuteilung des Überbezugs erfolgt quotal zu den ein-

gereichten Überbezugswünschen. Ein Anspruch auf Zuteilung des Überbezugs besteht nicht. Eine Kür-

zung des Überbezugs kann ggf. auf Null erfolgen. Die Gesellschaft wird die endgültige Entscheidung über 

die Zuteilung von nicht bezogenen Aktien im Rahmen des von Altaktionären angemeldeten Überbezugs 

und der Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Abstimmung mit der Baader Bank treffen. Zuteilungen 

erfolgen unter Zugrundelegung der Qualität der einzelnen Aktionäre und qualifizierten Anleger und der 

einzelnen Aufträge sowie sonstiger in Abstimmung mit der Baader Bank festzulegender Zuteilungskrite-

rien. 
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4.7 Girosammelverwahrung der Neuen Aktien 

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt durch Hinterlegung der Globalurkunde 

für die bis zu 10.000.000 neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung in der Höhe zu der die Kapitalerhöhung 

tatsächlich durchgeführt wird bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, 

Deutschland, die Girosammelverwahrung der neuen Aktien. 

4.8 Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien 

Die Neuen Aktien werden den Aktionären in buchmäßiger Form geliefert. Die Lieferung erfolgt gegen Zah-

lung des Bezugspreises und der üblichen Effektenprovisionen unmittelbar nach der Girosammelverwah-

rung der Neuen Aktien, d. h. voraussichtlich am 20. Dezember 2018. Die Neuen Aktien werden dann dem 

Depot einer Bank bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, 

für Rechnung des Aktionärs gutgeschrieben. 

4.9 Interessen beteiligter Personen an dem Angebot 

Die Baader Bank steht als Abwicklungsstelle im Zusammenhang mit der wertpapiertechnischen Abwick-

lung des Angebots, des Bezugsrechts sowie der Herstellung der Girosammelverwahrung der Neuen Ak-

tien (nachfolgend auch die „Transaktion“) in einem vertraglichen Verhältnis mit der Gesellschaft gemäß 

der Mandatsvereinbarung vom 22. Oktober 2018. Für diese Tätigkeit erhält die Baader Bank als Abwick-

lungs- und Bezugsstelle eine Vergütung und hat daher ein geschäftliches Interesse an der Durchführung 

der Transaktion. 

Die Baader Bank erhält für die Abwicklung der Transaktion eine marktübliche fixe Vergütung sowie Auf-

wendungen im Zusammenhang mit der Koordination des Bezugsangebots an die Aktionäre und der wert-

papiertechnischen Abwicklung. 

Darüber hinaus sind der Gesellschaft keine, auch keine potentiellen, Interessenkonflikte mit an dem An-

gebot beteiligten Personen bekannt. 

4.10 Einbeziehung in den Handel 

4.10.1   Einbeziehung in den Handel und Handelbarkeit 

Die Aktien der Gesellschaft sind seit dem 6. Juni 2005 im Open Market an der Frankfurter Wertpapierbör-

se notiert. Bei dem Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelt es sich nicht um einen regulier-

ten Markt. Eine Zulassung der Aktien an regulierten oder gleichwertigen Märkten im In- oder Ausland be-

steht nicht und wird zum Datum des Prospekts auch nicht beabsichtigt. 

Die Neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der Aktien der Gesellschaft im Teilbereich Basic 

Board des Open Markets an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und ab dem Tag der 

Einbeziehung im Teilbereich Basic Board des Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Wertpapier-

börse handelbar sein. 

Der Handel der Aktien der Gesellschaft Basic Board des Open Market (Freiverkehr) unterliegt den rele-

vanten Vorschriften der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse und anderen Handelsregeln, 

insbesondere den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Freiverkehr an der Frankfurter Wertpa-

pierbörse. Ebenfalls unterliegt der Handel im Freiverkehr anderer deutscher Wertpapierbörsen den jeweils 

anwendbaren Handelsregeln dieser Börsen. 

4.10.2   ISIN/ WKN/ Common Code/ Börsenkürzel 

Die Neuen Aktien erhalten dieselbe Wertpapierkennnummer (WKN) wie die alten Aktien (WKN: A0B9VV/ 

ISIN: DE000A0B9VV6). Auch für die Neuen Aktien ist das Börsenkürzel NNS. 
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Die Bezugsrechte tragen die folgenden Kennziffern: 

ISIN: DE000A2NBP15 

WKN: A2N BP1 

4.10.3    Zahlstelle 

Zahlstelle ist die FinTech Group Bank AG über BankM – Repräsentanz der FinTech Group Bank AG, 

Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt am Main. 

4.10.4    Abwicklungsstelle 

Die Zeichnung der bezogenen Aktien und die wertpapiertechnische Abwicklung der Bezugsrechte und 

Kapitalerhöhung zur Schaffung der Neuen Aktien übernimmt aufgrund der Mandatsvereinbarung vom 22. 

Oktober 2018 die Baader Bank, Weihenstephaner Straße 4, 85716 Unterschleißheim, (nachfolgend auch 

„Abwicklungsstelle“). 

Die Abwicklungsstelle kann ihrerseits Dritte mit der Durchführung der Bezugsrechtsausübung als Bezugs-

stelle beauftragen. 

4.10.5    Designated Sponsor 

Um die Liquidität der Aktien zu stärken, den Aktienhandel sowie eine Kursstellung zu etablieren und um 

verbindliche Preise für den An- und Verkauf der Aktien zu stellen, zieht die Gesellschaft entsprechend den 

Vorschriften der Deutschen Börse die Leistung eines Designated Sponsors hinzu, wobei die Hauck & Auf-

häuser Privatbankiers AG, Frankfurt am Main, als Designated Sponsor agiert. Gegenstand der Zusam-

menarbeit ist die Betreuung der Aktien der Emittentin im Xetra-Handel und die Schaffung einer zusätzli-

chen Liquidität durch Stellen von Geld- und Briefkursen für die Nachfrage- und Angebotsseite, um die 

Kursentwicklung und Wahrnehmung der Aktien der Emittentin am Kapitalmarkt zu unterstützen. Der De-

signated Sponsor erhält für seine Leistungen eine fixe marktübliche Vergütung. 

 

4.10.6   Stabilisierung 

Stabilisierungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

4.11 Wertpapierinhaber mit Verkaufsposition 

Der Gesellschaft ist zum Datum des Prospektes nicht bekannt, dass Personen oder Institute Aktien der 

Gesellschaft zum Verkauf anbieten, die nicht Gegenstand des vorliegenden Angebots sind. 

4.12 Marktschutzvereinbarungen/ Lock-Up-Vereinbarungen 

Die Gesellschaft hat keine Marktschutzvereinbarung abgeschlossen. Es gibt zudem keine Lock-Up-

Vereinbarung. 

4.13 Verwässerung der Anteile und der Stimmrechte 

Das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Neuen Aktien gewährleistet, dass jeder Aktionär, sofern er sein 

Bezugsrecht ausübt, mindestens mit seinem ursprünglichen prozentualen Anteil an der Gesellschaft betei-

ligt bleibt. Sofern ein Aktionär sein Bezugsrecht nicht ausübt, würde sich sein Anteil am Grundkapital der 

Gesellschaft verringern und somit eine Verwässerung eintreten. 

Der Nettobuchwert der Emittentin entspricht dem bilanziellen Eigenkapital der Gesellschaft, ermittelt durch 

Abzug der Schulden von den Vermögenswerten. Dieser beträgt vor Durchführung der Kapitalerhöhung 
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zum Stichtag des letzten Zwischenabschlusses der Emittentin am 31. August 2018 EUR 16.291.025,02 

bzw.ca. EUR 1,74 je Aktie (verteilt auf 9.360.000 bestehende Aktien). 

Unter der Annahme, dass alle 10.000.000 Neuen Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 1,60 je Neuer 

Aktie im Zuge des Angebots verkauft werden, fließt der Emittentin ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 

ca. EUR 16.000.000,00 zu; abzüglich der geschätzten Gesamtkosten der Emission in Höhe von ca. EUR 

875.000,00 ergibt sich ein Nettoemissionserlös in Höhe von EUR 15.125.000,00. Der Nettobuchwert der 

Emittentin nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung beträgt in diesem Falle ca. EUR 

31.416.025,02 . Somit ergibt sich nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung (d.h. verteilt auf 

19.360.000 bestehende Aktien) ein Nettobuchwert je Aktie von ca. EUR 1,62. 

Hiernach ergibt sich zu Lasten der bisherigen Aktionäre, die bislang an der Emittentin beteiligt waren, im 

Vergleich zum Nettobuchwert der Emittentin nach vollständiger Durchführung der Kapitalerhöhung eine 

unmittelbare Verwässerung von ca. EUR 0,12 je Aktie bzw. ca. 6,9  % je Aktie. 

Aus Sicht der neuen Investoren, die bislang nicht an der Emittentin beteiligt waren und für die Neuen Ak-

tien einen Angebotspreis von EUR 1,60 je Aktie bezahlt haben ergibt sich dagegen durch das Angebot un-

ter Zugrundelegung der vorgenannten Annahmen eine unmittelbare Zunahme des Nettobuchwerts von 

ca. EUR 0,02 je Aktie bzw. ca. 1,25 % je Aktie. 

4.14 Verwendung des Prospekts durch Finanzintermediäre 

Es wurde keine Zustimmung zur Verwendung des Prospekts für die spätere Weiterveräußerung oder 

endgültige Platzierung von Aktien durch Finanzintermediäre erteilt. 

4.15 Zeichnung durch Hauptaktionäre, Organmitglieder oder durch andere Personen im Umfang 

von mehr als 5 % 

Nach Kenntnis der Emittentin beabsichtigen die Hauptaktionäre, die GfBk Gesellschaft für Börsenkom-

munikation mbH, die BF Holding GmbH sowie die Apeiron Investment Group Ltd., Malta, von ihrem Be-

zugsrecht teilweise Gebrauch zu machen.  

 

Im Übrigen ist der Emittentin nicht bekannt, dass sonstige Personen mehr als 5 % des Angebots zeichnen 

wollen. 
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5 Gründe für das Angebot, Verwendung des Emissionserlöses, Kosten der Emission 

5.1 Gründe für das Angebot 

Die Gesellschaft beabsichtigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Gewährung 

der Bezugsrechte für die Altaktionäre mit anschließender Privatplatzierung nicht bezogener Aktien. Der 

der Gesellschaft mit der Kapitalerhöhung zufließende Nettoemissionserlös führt zu einer Stärkung der Ei-

genkapitalausstattung. Die Gesellschaft plant, mit den ihr aus dem öffentlichen Angebot zufließenden Mit-

teln in der Hauptsache weitere Tochtergesellschaften zu gründen und/oder (Mehrheits-)Beteiligungen zu 

erwerben und diesen sowie ggf. den bestehenden Mehrheitsbeteiligungen durch Ausleihungen oder der 

Vergabe von Darlehen den Erwerb von entsprechenden Bestandsimmobilien, bebauten und unbebauten 

Grundstücken sowie die Errichtung von Gebäuden zu ermöglichen, um so das Gewerbe- und Wohnim-

mobilienportfolios auszubauen. Die jeweiligen Investitionssummen stehen derzeit noch nicht fest. Die der 

Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließenden Erlöse unterliegen keiner rechtlich verbindlichen 

Zweckbestimmung 

5.2 Emissionserlös und Kosten der Emission 

Die Gesellschaft erhält im Rahmen des Angebots den Bruttoemissionserlös aus dem Verkauf und der 

Platzierung der aus der Kapitalerhöhung stammenden Aktien abzüglich der von der Gesellschaft zu tra-

genden Vergütung der Baader Bank, weiterer Kosten der Emission und anteiliger Kosten aus dem Ver-

kauf und der Platzierung dieser Aktien. Auf Basis der Platzierung sämtlicher Neuer Aktien zu einem Preis 

von EUR 1,60 je Aktie schätzt die Gesellschaft, dass die von ihr zu tragenden Gesamtkosten des Ange-

bots bei einem angenommenen Bruttoemissionserlös der Gesellschaft in Höhe von ca. 

EUR 16.000.000,00 Mio. voraussichtlich rund EUR 875.000,00 betragen werden. Davon umfasst wird die 

Zahlung der fixen Vergütung für die Baader Bank für die Zuteilung und wertpapiertechnische Abwicklung 

der Neuen Aktien aus dem Angebot. Darüber hinaus werden der Baader Bank die ihr im Zusammenhang 

mit der wertpapiertechnischen Abwicklung entstehenden Kosten und Aufwendungen ersetzt. Die Kosten 

für die Prospekterstellung und Vorbereitung der außerordentlichen Hauptversammlung zur Beschlussfas-

sung über die Kapitalerhöhung sowie die Einbeziehung der Neuen Aktien in die Notierung im Basic Board 

der Frankfurter Wertpapierbörse werden durch das Angebot mitgetragen. Die weiteren Kosten bestimmen 

sich anhand der im Rahmen der Abwicklung des Angebots weiter entstehenden Aufwendungen. Die ge-

naue Höhe der Kosten kann erst nach Abschluss des Angebots und Beendigung aller im Zusammenhang 

mit dem Angebot stehenden Dienstleistungen und Maßnahmen ermittelt werden. Vorbehaltlich der oben 

genannten Unsicherheiten strebt die Gesellschaft unter dieser Annahme einen Nettoemissionserlös in der 

Größenordnung von ca. EUR 15.125.000,00 an. 

5.3 Verwendung des Emissionserlöses  

Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoemissionserlös aus der Platzierung der neuen Aktien unter der 

Voraussetzung eines ausreichenden Zuflusses aus dem Angebot den Beteiligungsgesellschaften zum 

Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilien im Value Add zu ermöglich bzw. Beteiligungsgesellschaften 

aus diesen Bereich zu erwerben. Bei der Auswahl der Immobilien bzw. Beteiligungsgesellschaften werden 

Mittelzentren in Deutschland bevorzugt, um langfristige Mieteinnahmen zu erzielen. Insbesondere beab-

sichtigt die Gesellschaft, den Nettoemissionserlös für den Erwerb Immobilienportfolien unter Berücksichti-

gung und Umsetzung der Unternehmensstrategie zu verwenden. Die Gesellschaft beabsichtigt selbst kei-

ne Immobilien zu erwerben. 

Solange und soweit der Nettoemissionserlös keiner der vorgenannten Verwendungen zugeführt worden 

ist, beabsichtigt die Gesellschaft die Mittel für allgemeine Gesellschaftszwecke, zur Absenkung des Ver-

schuldungsgrades, zur Rückzahlung von Darlehen oder als Bankguthaben zu verwenden. 

Die genaue Verwendung der Erträge, mithin konkrete Beteiligungsgesellschaften oder Immobilien, die von 

Beteiligungsgesellschaften erworben werden sollen, stehen derzeit noch nicht fest 
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6 Informationen über die Gesellschaft 

6.1 Gründung, Handelsregister, Firma, Sitz und Geschäftsanschrift 

Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. Die Gesellschaft ist unter der Firma Coreo AG im Handelsre-

gister Frankfurt am Main unter HRB 74535 eingetragen. Dies ist auch der kommerzielle Name der Gesell-

schaft. 

Die inländische Geschäftsadresse der Gesellschaft lautet Coreo AG, Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt 

am Main, Deutschland. Die Telefonnummer lautet +49 69 219396 0 und die Fax-Nr. +49 69 219396 150. 

Die Internet-Adresse lautet www.coreo.de. 

Die Gesellschaft ist eine in Deutschland gegründete Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Die Ge-

sellschaft wurde am 12. Dezember 2003 mit Sitz in Bayreuth gegründet. Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 24. Januar 2005, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main un-

ter HRB 74535 am 24. März 2005, wurde der Sitz der Gesellschaft nach Frankfurt am Main verlegt. 

Die Gesellschaft unterliegt als deutsche Aktiengesellschaft mit Sitz in Deutschland der Rechtsordnung der 

Bundesrepublik Deutschland, insbesondere dem deutschem Aktienrecht.  

Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

6.2 Satzung der Gesellschaft 

6.2.1 Gegenstand des Unternehmens 

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben von Immobiliengeschäften und damit zusammenhän-

gender Geschäfte jedweder Art, insbesondere der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, 

die Errichtung von Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwicklung, 

Erschließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und Grundstücken, deren Vermietung 

und kaufmännischer Verwaltung sowie deren sonstige Verwertung, die Beteiligung an Personen- und 

(börsennotierten und nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder einem ähnlichen 

Gegenstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen 

im Immobilienwesen, insbesondere die Vermietung und kaufmännische Verwaltung von Immobilien. Tä-

tigkeiten, welche die Gesellschaft zu einem Investmentvermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbu-

ches machen würden, werden nicht ausgeübt. Insbesondere hat die Gesellschaft nicht den Hauptzweck, 

ihren Aktionären durch Veräußerung ihrer Tochterunternehmen oder verbundenen Unternehmen eine 

Rendite zu verschaffen. 

Die Gesellschaft ist berechtigt, verwandte und alle sonstigen Geschäfte vorzunehmen und alle Maßnah-

men zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmen zusammenhängen und im unmittelbar oder 

mittelbar förderlich erscheinen.  

Die Gesellschaft kann gleichartige Unternehmen mit ähnlichem oder ergänzendem Zweck im In- und Aus-

land gründen, erwerben, sich an ihnen beteiligen, deren Geschäftsführung oder Vertretung übernehmen 

und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. 

6.2.2 Satzungsregelungen hinsichtlich Kapitalveränderungen 

Veränderungen im Hinblick auf das Grundkapital der Gesellschaft, insbesondere Kapitalerhöhung, Kapi-

talherabsetzung oder Schaffung eines Genehmigten oder Bedingten Kapitals, erfolgen entsprechend den 

geltenden gesetzlichen Bestimmungen durch einen Beschluss der Hauptversammlung. 

Beschlüsse der Hauptversammlung werden gemäß § 23 Abs. 1 der Satzung der Coreo AG mit einfacher 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder die Satzung der Gesellschaft keine 

größere Mehrheit zwingend vorschreiben. Soweit das Aktiengesetz außerdem zur Beschlussfassung eine 

Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals vorschreibt, genügt, soweit das Gesetz 
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keine größere Kapitalmehrheit zwingend vorschreibt, nach der Satzung der Gesellschaft die einfache 

Mehrheit des vertretenen Kapitals.  

Die Satzung und die Gründungsurkunde der Gesellschaft enthalten keine Vorschriften, die Veränderun-

gen im Hinblick auf das Grundkapital betreffen und strenger sind als die gesetzlichen Regelungen. 

6.2.3 Änderung der Rechte von Aktieninhabern 

Die Satzung der Gesellschaft enthält keine Regelungen hinsichtlich der Änderung der Rechte von Aktien-

inhabern, die von den gesetzlichen Bestimmungen abweichen. 

6.2.4 Wechsel in der Kontrolle der Gesellschaft 

Bestimmungen im Hinblick auf einen Wechsel in der Kontrolle der Gesellschaft enthält die Satzung der 

Gesellschaft nicht. 

6.2.5 Offenzulegende Schwellenwerte 

Die Satzung der Gesellschaft enthält in Bezug auf Anzeigepflichten für Anteilsbesitz keine eigenen Rege-

lungen.  

Die Aktien der Gesellschaft notieren im Teilbereich Basic Board des Open Market (Freiverkehr) der 

Frankfurter Wertpapierbörse. Beim Open Market (Freiverkehr) handelt es sich um keinen organisierten 

Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG, sodass die Gesellschaft nicht im Sinne des § 3 Abs. 2 AktG bör-

sennotiert ist. Aus diesem Grunde finden die Regelungen der §§ 21ff. WpHG hinsichtlich der Anzeige und 

Offenlegung von Anteilsbesitz gegenüber der Gesellschaft keine Anwendung. 

Die Mitteilungspflichten hinsichtlich des Aktienbesitzes an der Gesellschaft richten sich demzufolge nach 

§ 20 AktG. Danach hat ein Unternehmen, sobald ihm mehr als der vierte Teil der Aktien einer Aktienge-

sellschaft mit Sitz im Inland gehört, dies der Gesellschaft unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Für die Fest-

stellung, ob dem Unternehmen mehr als der vierte Teil der Aktien gehört, gilt § 16 Abs. 2 Satz 1 und 

Abs. 4 AktG. Zudem sind bestimmte Hinzurechnungstatbestände zu beachten. Ist das Unternehmen eine 

Kapitalgesellschaft, so hat es, sobald ihm ohne Hinzurechnungen mehr als der vierte Teil der Aktien ge-

hört, auch dies der Gesellschaft unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Eine Mitteilungspflicht tritt auch ein, 

wenn dem Unternehmen eine Mehrheitsbeteiligung im Sinne von § 16 Abs. 1 AktG gehört oder wenn die 

Beteiligung nicht mehr in einer mitteilungspflichtigen Höhe besteht. Die Gesellschaft hat das Bestehen ei-

ner ihr mitgeteilten Beteiligung bzw. die Mitteilung, dass die Beteiligung in der mitteilungspflichtigen Höhe 

nicht mehr besteht, unverzüglich in den Gesellschaftsblättern bekannt zu machen. 

6.3 Öffentliche Übernahmeangebote und Squeeze-Out 

Die Bestimmungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) finden gegenüber der Ge-

sellschaft keine Anwendung, da das Gesetz gemäß § 1 Abs. 1 WpÜG nur anzuwenden ist auf Angebote 

zum Erwerb von Wertpapieren, die zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind. Beim 

Freiverkehr handelt es sich um keinen organisierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 11 WpHG. 

Abgesehen davon bestehen derzeit keine freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebote bezüglich der Ak-

tien der Gesellschaft. Freiwillige öffentliche Übernahmeangebote bezüglich der Gesellschaft sind bisher 

auch nicht erfolgt. 

Hinsichtlich des möglichen Ausschlusses von Minderheitsaktionären („Squeeze-Out“) gelten die gesetzli-

chen Bestimmungen der §§ 327a ff. AktG sowie des § 62 Abs. 5 UmwG. 

6.4 Bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger, soweit das Gesetz nicht zwingend 

eine andere Bekanntmachungsform vorschreibt. Entsprechend den börsenrechtlichen Vorschriften wer-

den die die Aktien der Gesellschaft betreffenden Mitteilungen darüber hinaus in mindestens einem über-



58 

regionalen Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie, sofern nach der Börsenzulassungs-

Verordnung erforderlich, in der Druckversion des Bundesanzeigers veröffentlicht. Der Prospekt und etwa-

ige Nachträge zum Prospekt werden während der Dauer der jeweiligen Gültigkeit auf der Internetseite der 

Gesellschaft unter der Domain www.coreo.de zur Einsichtnahme bereitgestellt. Die Gesellschaft behält 

sich vor, diesen Prospekt und etwaige Nachträge daneben in weiteren Medien und/oder in sonstiger Wei-

se zu publizieren. 

Für die Dauer von 12 Monaten nach der Billigung dieses Prospekts durch die BaFin ist die BaFin gemäß 

§ 13 Abs. 4 WpPG verpflichtet, diesen Prospekt in elektronischer Form im Internet unter www.bafin.de zur 

Einsichtnahme vorzuhalten. 

Der Prospekt und etwaige Nachträge zum Prospekt werden von der Gesellschaft auf Verlangen in Papier-

form kostenlos zur Verfügung gestellt und können bei der Gesellschaft unter der Anschrift Grüneburgweg 

18, 60322 Frankfurt am Main, Deutschland, angefordert werden. 

6.5 Wichtige Ereignisse der Unternehmenshistorie 

 

12. Dezember 2003 Gründung der Gesellschaft unter der Firma „Nanostart AG“, eingetragen im Han-

delsregister des Amtsgerichts Bayreuth unter HRB 3931 am 4. März 2004. 

24. Januar 2005 Beschluss der Hauptversammlung zur Verlegung des Sitzes der Gesellschaft nach 

Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am 

Main unter HRB 74535 am 24. März 2005. 

31. Mai 2016 Beschluss der Hauptversammlung zur Umfirmierung der Gesellschaft unter der 

Firma „Coreo AG“ und zur Änderung des Unternehmensgegenstandes zur Umset-

zung des Immobiliengeschäftsmodells. 

2. November 2016 Öffentliches Angebot von 3.120.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stammak-

tien ohne Nennbetrag (Stückaktien).  

14. Dezember 2016 Eintragung der Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals um 

EUR 3.120.000,00.  

Mai 2017  Erwerb eines ersten Immobilienportfolios in Bad Köstritz zu einem Kaufpreis von 

EUR 2,8 Millionen durch die 100%-Tochter Erste Coreo Immobilien VVG mbH der 

Gesellschaft. 

Juni 2017  Erwerb eines zweiten Immobilienportfolios in Mannheim zu einem Kaufpreis von 

EUR 3,3 Millionen durch die 100%-Tochter Zweite Coreo Immobilien VVG mbH der 

Gesellschaft. 

August 2017 Erwerb einer Gewerbeimmobilie in Bruchsal zu einem Kaufpreis von EUR 3,9 Milli-

onen durch die 100%-Tochter Dritte Coreo Immobilien VVG mbH der Gesellschaft. 

September 2017 Die Vierte Coreo Immobilien VVG mbH wurde als Vorratsgesellschaft mit dem 

Zweck gegründet, zum Gründungszeitpunkt noch nicht bekannte Immobilien oder –

portfolien zu erwerben. Da die Gesellschaft bisher keine operativen Tätigkeiten 

ausübt ruht die Gewerbeanmeldung bis auf weiteres. 

Januar 2018 Begebung einer Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis zum 31. Januar 2022, 

die eine Kombination aus einer Anleihe im Volumen von EUR 20 Millionen mit ei-

nem Kupon von 10 % p. a. und 624.000 Optionen auf eine entsprechende Anzahl 

Aktien der Gesellschaft zu einem Ausübungspreis von EUR 2,50 je Option/Aktie 

beinhaltet. Die Optionsanleihe wurde vollständig bei Investoren der Serengeti Asset 

Management LP, einer bei der United States Securities and Exchange Commission 

(SEC) registrierten Investmentgesellschaft, platziert. 

http://www.bafin.de/
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März 2018 Die Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) wurde am 20. März 2018 mit 

dem Ziel gegründet, die Komplementärfunktion der Coreo Göttingen Residential 

UG & Co. KG ( vormals HS Wohnen GmbH & Co. KG) zu übernehmen. Darüber 

hinaus gehende operative Tätigkeiten werden nicht ausgeübt.  

April 2018 Erwerb von 94 % der Anteile an der HS Wohnen in Göttingen & Co. KG (später 

Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG), Quedlinburg  mit 

einem Wohnimmobilienportfolio in Göttingen und Umgebung zu einem Kaufpreis 

von EUR 9,3 Millionen. 

Die Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) und die Coreo Han AM UG (haf-

tungsbeschränkt) wurden im April 2018 gegründet und fungieren als reine Kom-

plementärgesellschaften für die Immobiliengesellschaften Coreo Solo UG (haf-

tungsbeschränkt) & Co. KG resp. Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

und üben darüber hinaus keine weiteren operativen Tätigkeiten aus. 

Mai 2018 Erwerb von zwölf Büro-, Wohn- und Geschäftshäusern an verschiedenen Standor-

ten in Deutschland zu einem Kaufpreis von EUR 20,6 Millionen durch die 100%-

Töchter Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG und Coreo Solo UG (haf-

tungsbeschränkt) & Co. KG.  

6.6 Corporate Governance 

Der im Februar 2002 verabschiedete Deutsche Corporate Governance Kodex in der derzeit geltenden 

Fassung vom 7. Februar 2017 gibt Empfehlungen und Anregungen zur Leitung und Überwachung deut-

scher börsennotierter Gesellschaften in Bezug auf Aktionäre und Hauptversammlung, Vorstand, und Auf-

sichtsrat, Transparenz, Rechnungslegung und Abschlussprüfung. Der Kodex enthält Empfehlungen (so 

genannte „Soll-Vorschriften“) und Anregungen (so genannte „Kann-Vorschriften“). Der Kodex kann un-

ter www.corporate-governance-code.de abgerufen werden. 

Das Aktienrecht verpflichtet Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft gemäß § 161 

AktG, jährlich entweder zu erklären, dass den Empfehlungen des Kodex entsprochen wurde und wird o-

der zu erklären, welche Empfehlungen nicht angewendet wurden oder werden. Auch nach der Einbezie-

hung der Aktien der Gesellschaft in den Open Market (Freiverkehr) und in den Teilbereich des Freiver-

kehrs (Basic Board) an der Frankfurter Wertpapierbörse ist die Gesellschaft mangels Zulassung zu einem 

geregelten Markt keine börsennotierte Gesellschaft im Sinne des Kodex und des Aktiengesetzes. Da die 

Gesellschaft nicht börsennotiert im Sinne des § 3 Abs. 2 AktG ist, ist diese gesetzlich nicht verpflichtet, die 

Regelungen des Kodex zu beachten und eine Entsprechenserklärung nach § 161 AktG abzugeben. 

Vorstand und Aufsichtsrat der Coreo AG haben daher bislang keine Entsprechenserklärung gemäß § 161 

AktG, auch nicht auf freiwilliger Basis, abgegeben und haben auch künftig nicht die Absicht, auf freiwilliger 

Basis Entsprechenserklärungen abzugeben. Die Coreo AG genügt im Übrigen nicht den Empfehlungen 

des Deutschen Corporate Governance Kodex und wendet diesen nicht an 

Die Gesellschaft folgt den Empfehlungen und Anregungen des Corporate Governance Kodex nicht, da 

der damit verbundene Aufwand insbesondere angesichts der Größe der Gesellschaft und der zurzeit noch 

nicht aufgenommenen Vertriebstätigkeit nicht sinnvoll erscheint. Vorstand und Aufsichtsrat identifizieren 

sich jedoch mit den Zielen des Kodex, eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung 

ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen zu fördern. 

6.7 Abschlussprüfer 

Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2016, 2017 und der Zwischenabschlüsse 

zum 31. August 2018, die Zwischenberichte der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG und der 

Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG jeweils für den Zeitraum vom 27. April 2018 bis 31. Au-

gust 2018 wurden durch die VOTUM AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, 

Guiollettstraße 54, 60325 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt 
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am Main unter HRB 55369 („VOTUM AG“) geprüft und jeweils mit dem in diesem Wertpapierprospekt 

wiedergegebenen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss der Coreo 

Göttingen Residential UG & Co. KG zum 31. Dezember 2017 wurde ebenfalls von der VOTUM AG geprüft 

und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

Die VOTUM AG ist Mitglied der deutschen Wirtschaftsprüferkammer.  

Weder in den Geschäftsjahren 2016 oder 2017, noch im laufenden Geschäftsjahr 2018, hat ein Wechsel 

des Abschlussprüfers stattgefunden. 

6.8 Dividendenpolitik 

Die Dividendenberechtigung der von diesem Angebot umfassten Aktien beginnt rückwirkend zum 

1. Januar 2018. 

Die Anteile der Aktionäre am auszuschüttenden Gewinn der Gesellschaft bestimmen sich nach ihren An-

teilen am Grundkapital. Bei Ausgabe neuer Aktien kann für diese nach der Satzung der Gesellschaft eine 

andere Gewinnanteilberechtigung als nach § 60 Abs. 2 Satz 3 AktG festgesetzt werden. 

Die Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende für ein Geschäftsjahr sowie ggf. deren Hö-

he und Zeitpunkt obliegt der ordentlichen Hauptversammlung, die in dem darauf folgenden Geschäftsjahr 

stattfindet. Die Hauptversammlung entscheidet auf Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats. Nach 

deutschem Recht darf eine Dividende nur aus dem Bilanzgewinn der Gesellschaft ausgeschüttet werden. 

Der Bilanzgewinn wird anhand des Jahresabschlusses der Gesellschaft errechnet, der nach Maßgabe der 

Bilanzierungsvorschriften des deutschen Handelsgesetzbuches aufgestellt wird. Bei der Ermittlung des 

zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Betrags ist der Jahresüberschuss der Gesellschaft um Ge-

winn- bzw. Verlustvorträge des Vorjahres sowie um Entnahmen aus bzw. Einstellungen in Rücklagen an-

zupassen. Bestimmte Rücklagen sind kraft Gesetzes zu bilden und müssen bei der Berechnung des für 

die Ausschüttung verfügbaren Bilanzgewinns abgezogen werden. 

Der Vorstand stellt den Jahresabschluss der Gesellschaft auf. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft stellt den 

Jahresabschluss fest, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung des Jahresab-

schlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Sie sind nach Aktiengesetz und der Satzung ermächtigt, 

bei der Feststellung des Jahresabschlusses einen Teil des Jahresüberschusses, der nach Abzug der in 

die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, höchstens jedoch 

die Hälfte, in andere Gewinnrücklagen einzustellen. 

Wenn sich Vorstand und Aufsichtsrat nicht auf die Feststellung des Jahresabschlusses einigen oder wenn 

Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststellung der Hauptversammlung zu überlassen, stellt die 

Hauptversammlung den Jahresabschluss fest. 

Die Aktien der Gesellschaft werden ausschließlich in einem Clearing-System verwahrt. Dividenden wer-

den daher nach den Regeln dieses Clearing-Systems ausgezahlt. Einzelheiten über etwaige von der 

Hauptversammlung beschlossene Dividenden und die von der Gesellschaft jeweils benannten Zahlstellen 

werden im elektronischen Bundesanzeiger und darüber hinaus in mindestens einem überregionalen 

Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse veröffentlicht. 

Dividendenzahlungen unterliegen der Kapitalertragsteuer (siehe ‘‘Besteuerung in der Bundesrepublik 

Deutschland - Besteuerung der Aktionäre - Besteuerung von Dividenden - Kapitalertragsteuer’’, Zif-

fer 14.2.1). 

Aufgrund der bisherigen Geschäftsentwicklung war es der Gesellschaft bislang nicht möglich, Dividen-

denzahlungen zu leisten. Die Gesellschaft verfügt derzeit über einen erheblichen Verlustvortrag, der sich 

kurz- und mittelfristig voraussichtlich noch erhöhen wird. Dieser Verlustvortrag lässt eine Dividendenzah-

lung auf absehbare Zeit als wenig wahrscheinlich erscheinen. Ein zukünftiger Jahresüberschuss ist zu-

nächst zur Reduzierung des Verlustvortrages einzusetzen. Erst wenn dieser ausgeglichen ist, ist eine Di-

videndenzahlung rechtlich überhaupt möglich.  
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Die Fähigkeit der Gesellschaft zur Zahlung künftiger Dividenden wird von den Gewinnen der Gesellschaft, 

ihrer wirtschaftlichen und finanziellen Lage und weiteren Faktoren abhängen. Hierzu gehört insbesondere 

der Liquiditätsbedarf der Gesellschaft, ihre Zukunftsaussichten, die Marktentwicklung, die gesetzgeberi-

schen, steuerlichen und sonstigen Rahmenbedingungen.  

Langfristig strebt die Gesellschaft eine ausgeglichene Dividendenpolitik an, die die Interessen der Gesell-

schaft und die der Aktionäre gleichermaßen berücksichtigt. 

Der zur Ausschüttung zur Verfügung stehende Bilanzgewinn berechnet sich anhand des Jahresabschlus-

ses der Gesellschaft. Bei der Ermittlung des zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Betrags ist der 

Jahresüberschuss um Gewinn-/Verlustvorträge des Vorjahres sowie um Entnahmen aus Rücklagen bzw. 

Einstellungen in Rücklagen zu korrigieren. Vorstand und Aufsichtsrat können Beträge bis zur Hälfte des 

Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einstellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere 

Beträge bis zu 100 % des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, solange und so-

weit die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht übersteigen und auch nach der Ein-

stellung nicht übersteigen würden. 

Die Dividendenberechtigung verfällt nicht. 

Es gibt weder Dividendenbeschränkungen noch ein besonderes Verfahren für gebietsfremde Wertpapie-

rinhaber. 

6.9 Struktur der Gesellschaft 

6.9.1 Darstellung der Gesellschaft 

Die Emittentin ist die Obergesellschaft. Als Obergesellschaft übt die Emittentin bestimmte Steuerungsauf-

gaben, bspw. in den Bereichen Strategie, Mergers & Acquisitions, Beteiligungs-controlling, Investor Rela-

tions, Steuern und Legal aus. Das operative Geschäft der Coreo-Gruppe wird ausschließlich durch die je-

weiligen unmittelbaren operativen Tochtergesellschaften der Emittentin durchgeführt. 

Die Gesellschaft ist als Obergesellschaft an den folgenden Gesellschaften direkt beteiligt:  

Verbundene Unternehmen: 

 mit 100 % an der Erste Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt a. M., Deutschland; Geschäftsgegen-

stand: Immobilienvermögensverwaltung; 

 mit 100 % an der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt a. M., Deutschland; Geschäftsge-

genstand: Immobilienvermögensverwaltung; 

 mit 100 % an der Dritte Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt a. M., Deutschland; Geschäftsgegen-

stand: Immobilienvermögensverwaltung 

 mit 100 % an der Vierte Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt a. M., Deutschland; Geschäftsge-

genstand: Immobilienvermögensverwaltung 

 mit 100 % an der Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) Frankfurt a. M., Deutschland; Ge-

schäftsgegenstand: Beteiligung an Handelsgesellschaften, Komplementärin der Coreo Göttingen 

Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (vormals: HS Wohnen in Göttingen GmbH & Co. KG) 

 mit 94 % an der Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt a. M., 

Deutschland; Geschäftsgegenstand: Errichtung, Verwaltung und gewerbliche Vermietung oder Ver-

pachtung der im Eigentum der Gesellschaft stehenden Grundstücke.  

 mit 100 % an der Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt a. M., Deutschland; Ge-

schäftsgegenstand: Beteiligung an Handelsgesellschaften Komplementärin der Coreo Solo UG & Co. 

KG. 
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 mit 100 % an der Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt a. M., Deutschland; Geschäfts-

gegenstand: Beteiligung an Handelsgesellschaften, Komplementärin der Coreo Solo UG & Co. KG. 

 mit 100 % an der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt a. M., Deutschland; Ge-

schäftsgegenstand: Vermietung, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien.  

 mit 100 % an der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt a. M., Deutschland; Ge-

schäftsgegenstand: Vermietung, Entwicklung und Verwaltung von Immobilien.  

 

 

 

 

Minderheitsbeteiligungen: 

 mit 21,4 % an der Lumiphore, Inc., Berkeley, Kalifornien, USA, Geschäftsgegenstand: Produktion 

und Vertrieb von biofunktionalen Chelatoren für medizinische Anwendungen; 

 mit 6,72 % an der MagForce AG, Berlin, Deutschland, Geschäftsgegenstand: Die nanobiotechnologi-

sche und medizintechnische Forschung und Entwicklung und Vermarktung von medizintechnischen 

Produkten sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte; 

 mit 0,3 % an der Nanosys, Inc., Milipitas, Kalifornien, USA; Geschäftsgegenstand: Herstellung, Ver-

marktung und Vertrieb von Quantum-Dot Materialien; 

 mit 1,12 % an der NanoDimension LP, Kaimaninseln;  NanoDimension (Fonds) ist ein Risikokapi-

talinvestor, der in Technologieunternehmen der Lebens- und Naturwissenschaften investiert. 
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Hauptaktionäre der Gesellschaft sind mit einem Anteil von derzeit 25,29 % am Grundkapital die BF Hol-

ding GmbH, Kulmbach, mit einem Anteil von 10,68 %die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation 

mbH, eine 100 % Tochtergesellschaft der BF Holding GmbH, und mit einem Anteil von derzeit 31,24 % 

am Grundkapital die Apeiron Investment Group Ltd., Malta. Die BF Holding GmbH wird maßgeblich durch 

ihren Gesellschafter Bernd Förtsch beherrscht, so dass dieser mittelbar an der Gesellschaft beteiligt ist. 

Die Aktien der Apeiron Investment Group Ltd. werden von Herrn Christian Angermayer, London, UK ge-

halten, so dass er mittelbar an der Gesellschaft beteiligt ist. Darüber hinaus bildet die Gesellschaft nicht 

Teil einer Gruppe und hält keine weiteren Beteiligungen. 

 

6.9.2 Darstellung der Beteiligungen 

Die Immobilien der Coreo-Gruppe werden ausschließlich von den Beteiligungsgesellschaften gehalten. 

Mit Ausnahme der Vierte Coreo Immobilien VVG mbH, die bisher nur als Vorratsgesellschaft dient, sind 

die Beteiligungsgesellschaften operativ tätig. Im Folgenden werden die Beteiligungen der Gesellschaft 

näher dargestellt: 

6.9.2.1 Erste Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Erste Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt am Main. Die Erste 

Coreo Immobilien VVG mbH wurde nach Gründung am 24. April 2017 am 2. Mai 2017 in das Handelsre-

gister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. 

Übersicht: Erste Coreo Immobilien VVG mbH 

Sitz Frankfurt am Main 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, 

HRB 108345 

Geschäftsgegenstand Erwerb von bebauten und unbebauten 

Grundstücken, die Errichtung von Gebäu-

den auf solchen Grundstücken, deren Nut-

zungsüberlassung, die Entwicklung, Er-

schließung, Sanierung und Belastung von 

solchen Gebäuden und Grundstücken, 

deren Vermietung und Verwaltung sowie 

deren sonstige Verwertung, die Beteiligung 

an Personen- und (börsennotierten und 
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nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften 

mit dem gleichen oder einem ähnlichen 

Gegenstand und deren Veräußerung sowie 

die Erbringung von Dienstleistungen für 

diese Unternehmen im Immobilienwesen, 

insbesondere die Vermietung und Verwal-

tung von Immobilien. Tätigkeiten gemäß § 

34 c GewO werden nicht ausgeführt. 

Geschäftsführer Marin N. Marinov 

Stammkapital: EUR 25.000,00 

Jahresüberschuss zum 31.12.2017: EUR 16.140,15 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Erste Coreo Immobilien VVG mbH zum 

31.08.2018: 

EUR 1.176.833,37 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Erste Coreo Immobilien VVG 

mbH zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 

6.9.2.2 Zweite Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt am Main. Die Zweite 

Coreo Immobilien VVG mbH wurde nach Gründung am 11. Mai 2017 am 23. Mai 2017 in das Handelsre-

gister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. 

Übersicht: Zweite Coreo Immobilien VVG mbH 

Sitz Frankfurt am Main 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, 

HRB 108541 

Geschäftsgegenstand Erwerb von bebauten und unbebauten 

Grundstücken, die Errichtung von Gebäu-

den auf solchen Grundstücken, deren Nut-

zungsüberlassung, die Entwicklung, Er-

schließung, Sanierung und Belastung von 

solchen Gebäuden und Grundstücken, 

deren Vermietung und Verwaltung sowie 

deren sonstige Verwertung, die Beteiligung 

an Personen- und (börsennotierten und 

nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften 

mit dem gleichen oder einem ähnlichen 

Gegenstand und deren Veräußerung sowie 

die Erbringung von Dienstleistungen für 

diese Unternehmen im Immobilienwesen, 

insbesondere die Vermietung und Verwal-

tung von Immobilien. Tätigkeiten gemäß § 

34 c GewO werden nicht ausgeführt. 

Geschäftsführer Marin N. Marinov 

Stammkapital: EUR 25.000,00 
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Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017: EUR 4.364,90 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH 

zum 31.08.2018: 

EUR 279.583,37 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Zweite Coreo Immobilien VVG 

mbH zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 

6.9.2.3 Dritte Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Dritte Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt am Main. Die Dritte 

Coreo Immobilien VVG mbH wurde nach Gründung am 11. Mai 2017 am 23. Mai 2017 in das Handelsre-

gister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. 

Übersicht: Dritte Coreo Immobilien VVG mbH 

Sitz Frankfurt am Main 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, 

HRB 108542 

Geschäftsgegenstand Erwerb von bebauten und unbebauten 

Grundstücken, die Errichtung von Gebäu-

den auf solchen Grundstücken, deren Nut-

zungsüberlassung, die Entwicklung, Er-

schließung, Sanierung und Belastung von 

solchen Gebäuden und Grundstücken, 

deren Vermietung und Verwaltung sowie 

deren sonstige Verwertung, die Beteiligung 

an Personen- und (börsennotierten und 

nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften 

mit dem gleichen oder einem ähnlichen 

Gegenstand und deren Veräußerung sowie 

die Erbringung von Dienstleistungen für 

diese Unternehmen im Immobilienwesen, 

insbesondere die Vermietung und Verwal-

tung von Immobilien. Tätigkeiten gemäß § 

34 c GewO werden nicht ausgeführt. 

Geschäftsführer Marin N. Marinov 

Stammkapital: EUR 25.000,00 

Jahresüberschuss zum 31.12.2017 EUR 10.946,27 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Dritte Coreo Immobilien VVG mbH zum 

31.08.2018: 

EUR 1.504.966,66 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Dritte Coreo Immobilien VVG 

mbH zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 
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6.9.2.4 Vierte Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Vierte Coreo Immobilien VVG mbH, Frankfurt am Main. Die Vierte 

Coreo Immobilien VVG mbH wurde nach Gründung am 5. September 2017 am 13. September 2017 in 

das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. 

Übersicht: Vierte Coreo Immobilien VVG mbH 

Sitz Frankfurt am Main 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, 

HRB 109557 

Geschäftsgegenstand Erwerb von bebauten und unbebauten 

Grundstücken, die Errichtung von Gebäu-

den auf solchen Grundstücken, deren Nut-

zungsüberlassung, die Entwicklung, Er-

schließung, Sanierung und Belastung von 

solchen Gebäuden und Grundstücken, 

deren Vermietung und Verwaltung sowie 

deren sonstige Verwertung, die Beteiligung 

an Personen- und (börsennotierten und 

nicht börsennotierten) Kapitalgesellschaften 

mit dem gleichen oder einem ähnlichen 

Gegenstand und deren Veräußerung sowie 

die Erbringung von Dienstleistungen für 

diese Unternehmen im Immobilienwesen, 

insbesondere die Vermietung und Verwal-

tung von Immobilien. Tätigkeiten gemäß § 

34 c GewO werden nicht ausgeführt. 

Geschäftsführer Marin N. Marinov 

Stammkapital: EUR 25.000,00 

Jahresfehlbetrag zum 31.12.2017 EUR 1.808,68 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Vierte Coreo Immobilien VVG mbH 

zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Vierte Coreo Immobilien VVG 

mbH zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 

6.9.2.5 Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt am Main. 

Die Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) wurde nach Gründung am 21. März 2018 am 10. April 

2018 in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main eingetragen. 

Übersicht: Coreo Göttingen AM UG 

Sitz Frankfurt am Main 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, 

HRB 111490 

Geschäftsgegenstand Beteiligung an Handelsgesellschaften sowie 

die Übernahme der persönlichen Haftung 
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und der Geschäftsführung bei Handelsge-

sellschaften, insbesondere an der Coreo 

Göttingen Residential UG (haftungsbe-

schränkt) & Co. KG (vormals: HS Wohnen 

in Göttingen GmbH & Co. KG).    

Geschäftsführer Marin N. Marinov 

Stammkapital: EUR 2.000,00 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Coreo Göttingen AM UG zum 

31.08.2018: 

EUR 0,00 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Coreo Göttingen AM UG zum 

31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 

6.9.2.6 Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Die Gesellschaft hält 94,00 % an der Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, 

Frankfurt a. M.. Die Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (vormals: HS Woh-

nen in Göttingen GmbH & Co. KG, Quedlinburg) wurde am 3. April 2018 erworben. 

Übersicht: Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Sitz Frankfurt a. M. 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 50357 

Geschäftsgegenstand Errichtung, Verwaltung und gewerbliche 

Vermietung oder Verpachtung der im Ei-

gentum der Gesellschaft stehenden Grund-

stücke. Die Gesellschaft ist zu allen Ge-

schäften und Maßnahmen berechtigt, die 

zur Erreichung des genannten Gesell-

schaftszwecks notwendig und nützlich er-

scheinen. 

Geschäftsführer Coreo Göttingen AM UG (haftungsbe-

schränkt) 

Stammkapital: EUR 10.000,00 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Coreo Göttingen Residential UG (haf-

tungsbeschränkt) & Co. KG zum 

31.08.2018: 

EUR 4.411.474,18 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Coreo Göttingen Residential UG 

(haftungsbeschränkt) & Co. KG zum 

31.08.2018: 

EUR 5.000,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 
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6.9.2.7 Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt a. M. Die 

Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) wurde am 16. April 2018 gegründet. 

Übersicht: Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 

Sitz Frankfurt a. M. 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, 

HRB 111655 

Geschäftsgegenstand Beteiligung an Handelsgesellschaften sowie 

die Übernahme der persönlichen Haftung 

und der Geschäftsführung bei Handelsge-

sellschaften, insbesondere an der Coreo 

Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. 

Geschäftsführer Marin N. Marinov 

Stammkapital: EUR 2.000,00 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Coreo Solo AM UG (haftungsbe-

schränkt) zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Coreo Solo AM UG (haftungsbe-

schränkt) zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 

6.9.2.8 Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt), Frankfurt a. M. Die 

Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) wurde am 16. April 2018 gegründet. 

Übersicht: Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 

Sitz Frankfurt a. M. 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 

111654 

Geschäftsgegenstand Beteiligung an Handelsgesellschaften sowie 

die Übernahme der persönlichen Haftung 

und der Geschäftsführung bei Handelsge-

sellschaften, insbesondere an der Coreo 

Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. 

Geschäftsführer Marin N. Marinov 

Stammkapital: EUR 2.000,00 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Coreo Han AM UG (haftungsbe-

schränkt) zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Coreo Han AM UG (haftungsbe-

schränkt) zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 
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6.9.2.9 Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt a. M.. 

Die Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG wurde am 27. April 2018 gegründet. 

Übersicht: Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Sitz Frankfurt a. M. 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 50185 

Geschäftsgegenstand Vermietung, Entwicklung und Verwaltung 

von Immobilien. Die Gesellschaft ist berech-

tigt, alle mit dem Unternehmensgegenstand 

unmittelbar oder mittelbar zusammenhän-

genden Handlungen und Geschäfte mit 

Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte 

vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen 

zu lassen. Die Gesellschaft kann sich an 

Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem 

Unternehmensgegenstand beteiligen oder 

solche Unternehmen gründen. Sie kann 

Zweigniederlassungen errichten. 

Geschäftsführer Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 

Stammkapital: EUR 1.000,00 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & 

Co. KG zum 31.08.2018: 

EUR 5.711.828,87 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Coreo Solo UG (haftungsbe-

schränkt) & Co. KG zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 

6.9.2.10 Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Die Gesellschaft hält 100,00 % an der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt a. M. Die 

Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG wurde am 27. April 2018 gegründet. 

Übersicht: Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Sitz Frankfurt a. M. 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Frankfurt am Main, HRA 50184 

Geschäftsgegenstand Vermietung, Entwicklung und Verwaltung 

von Immobilien. Die Gesellschaft ist berech-

tigt, alle mit dem Unternehmensgegenstand 

unmittelbar oder mittelbar zusammenhän-

genden Handlungen und Geschäfte mit 

Ausnahme erlaubnispflichtiger Geschäfte 

vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen 

zu lassen. Die Gesellschaft kann sich an 

Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem 

Unternehmensgegenstand beteiligen oder 

solche Unternehmen gründen. Sie kann 

Zweigniederlassungen errichten. 
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Geschäftsführer Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 

Stammkapital: EUR 1.000,00 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & 

Co. KG zum 31.08.2018: 

EUR 9.176.090,11 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Coreo Han UG (haftungsbe-

schränkt) & Co. KG zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter 1 (einschließlich Geschäftsführer) 

6.9.2.11 Lumiphore, Inc. 

Die Gesellschaft hält 21,4 % an der Lumiphore Inc., Berkeley, Kalifornien USA. 

Übersicht: Lumiphore, Inc. 

Sitz Richmond, USA 

Register und Register-Nr. State of Delaware, Registernummer 

3412834 

Geschäftsgegenstand Produktion und Vertrieb von biofunktionalen 

Chelatoren für medizinische Anwendungen     

(Biofunctional chelators in bio medical ap-

plications) 

Chief Executive Officer Kenneth Raymond 

Kennzahlen zum 31.12.2017  

Grundkapital: USD* 1.619.640,37 

Jahresfehlbetrag: USD -100.665,48 

Höhe der Rücklagen: keine 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Lumiphore, Inc. zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Lumiphore, Inc. zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 4 (einschließlich Vorstand) 

*USD= US Dollar  

6.9.2.12 MagForce AG 

Die Gesellschaft hält 6,72 % an der MagForce AG, Berlin. 

Übersicht: MagForce AG 

Sitz Berlin 

Registergericht und Register-Nr. Amtsgericht Charlottenburg, HRB 98748 B 

Geschäftsgegenstand Die nanobiotechnologische und medizin-

technische Forschung und Entwicklung und 

Vermarktung von medizintechnischen Pro-

dukten sowie alle damit im Zusammenhang 
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stehenden Geschäfte. 

Vorstand Dr. Ben J. Lipps (Vorstandsvorsitzender) 

Christian von Volkmann 

Prof. Dr. Hoda Tawfik 

Kennzahlen zum 30.12.2017  

Grundkapital: EUR 25.622.711,00 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-

trag: 

EUR 0,00 

Jahresfehlbetrag: EUR 7.465.164,86 

Höhe der Rücklagen: EUR 43.264.400,10 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der MagForce AG zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der MagForce AG zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 25 (einschließlich Vorstandsmitglieder) 

6.9.2.13 Nanosys, Inc. 

Die Gesellschaft hält 0,3 % an der Nanosys Inc., Milpitas, Kalifornien USA. 

Übersicht: Nanosys, Inc. 

Sitz Milpitas, Kalifornien USA 

Register und Register-Nr. State of Delaware, Registernummer 

3413195 

Geschäftsgegenstand Herstellung, Vermarktung und Vertrieb von 

Quantum-Dot Materialien (Manufacture, 

market and sale of quantum dot materials) 

Chief Executive Officer Jason Hartlove 

Kennzahlen zum 31.12.2017  

Grundkapital: USD* 175.750.000 

Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbe-

trag: 

0,00 

Jahresfehlbetrag: USD 11.200.000,00 

Forderungen der Gesellschaft gegenüber 

der Nanosys, Inc. zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über der Nanosys, Inc. zum 31.08.2018: 

EUR 0,00 

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt 97 (einschließlich Vorstand) 

*USD= US-Dollar 
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6.9.2.14 NanoDimension LP 

Die Gesellschaft ist mit 500.050,00 EUR in den Fonds NanoDimension (Gesamtvolumen 44,55 Mio. EUR) 

mit einer Laufzeit bis 15. November 2018 investiert. Am 15. November 2018 beginnt die Liquidationsperi-

ode, die bis zum 15. November 2020 andauern könnte. 

Übersicht: NanoDimension LP 

Sitz George Town, Kaimaninseln 

Geschäftsgegenstand Risikokapitalinvestor, der in Technologieun-

ternehmen der Lebens- und Naturwissen-

schaften investiert. Das Hauptaugenmerk 

liegt auf Investitionen in Nanotechnologie-

firmen. 

Kennzahlen:  

Coreo Kapitalbestand zum 30.06.2018: EUR 289.803,00 

Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegen-

über NanoDimension: 

EUR 0,00 

  

6.9.3 Eigentumsverhältnisse der Tochtergesellschaften 

Die Immobilien befinden sich derzeit ausschließlich im Eigentum der Beteiligungsgesellschaften. Die 

nachfolgende Übersicht zeigt, welche Beteiligungsgesellschaft welche konkrete Immobilie(n) hält:  

 

Gesellschaft Immobilien 

Erste Coreo Immobilien VVG mbH 07586 Bad Köstritz, Rosa-Luxemburg-Ring 1 - 14 

Zweite Coreo Immobilien VVG mbH 68159 Mannheim, Güterhallenstr. 1-25 (ungerade 
Nummern) 

Dritte Coreo Immobilien VVG mbH 76646 Bruchsal, Im Wendelroth 11 

Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbe-
schränkt) & Co. KG 

34414 Wormeln, Klostergut 3 - 8 

37073 Göttingen, Groner Landstraße 9 - 9 a 

37073 Göttingen, Maschmühlenweg 4 - 6 

37073 Göttingen, Untere-Masch-Straße 13 

37081 Göttingen, Hagenweg 20 - 20 a 

37081 Göttingen, Sollingstraße 3 

37085 Göttingen, Am Weißen Steine 1 a 

37085 Göttingen, Ruhstrathöhe 16 - 20 a 

37191 Katlenburg, Bornstraße 26 

37520 Osterode, Aegidienstraße 13, 17 

37520 Osterode, Hauptstraße 107 

38678 Clausthal-Zellerfeld, Sorge 6 

Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

 

 

33607 Bielefeld, Heeper Straße 205 

24937 Flensburg, Rathausstraße 4 

54290 Trier, Simeonstraße 58 
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41747 Viersen, Bahnhofstraße 1 b 

58791 Werdohl, Neustadtstraße 1 

35037 Marburg, Bahnhofstraße 2 

Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 35576 Wetzlar, Karl-Kellner-Ring 35 

64283 Darmstadt, Rheinstraße 34 

60313 Frankfurt, Berger Straße 124 b 

35390 Gießen, Johannesstraße 17 

63450 Hanau, Herrnstraße 1 

24103 Kiel, Willestraße 8 - 10 

 

6.9.4 Erwerb eigener Aktien durch die Gesellschaft 

Die Gesellschaft hält zum Datum dieses Wertpapierprospekts keine eigenen Aktien. Der Vorstand der 

Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2018 ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Be-

schlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft oder - falls dieser Wert geringer ist - des 

zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der 

Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 19. 

Juni 2018 wirksam und gilt bis zum 18. Juni 2023. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, 

einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Sie kann auch durch Konzernunternehmen oder durch Dritte 

ausgeübt werden, die für Rechnung der Gesellschaft oder eines Konzernunternehmens handeln. Auf die 

erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die Gesellschaft bereits erworben 

hat und noch besitzt oder die ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr 

als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Gesellschaft darf die Ermächtigung nicht zum 

Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausnutzen. 
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7 Geschäftstätigkeit 

7.1 Tätigkeitsbereich 

7.1.1 Tätigkeitsschwerpunkt 

7.1.1.1 Frühere Tätigkeit der Gesellschaft 

Die Gesellschaft war früher als Beteiligungsgesellschaft von Nanotechnologie-Unternehmen tätig, von de-

nen sie nur mehr einige wenige hält. Die Gesellschaft versucht die verbliebenen Beteiligungen zu veräu-

ßern und sich vollends auf ihre neue Haupttätigkeit als Beteiligungsgesellschaft von Immobiliengesell-

schaften zu konzentrieren. In diesem Zusammenhang wurden im Geschäftsjahr 2017 sämtliche Anteile an 

der New Asia Investments Pte. Ltd. sowie 553.473 Anteile an der MagForce AG veräußert. In dem derzei-

tigen Gesellschafts-Portfolio befinden sich aus dem vormaligen Tätigkeitsbereich der Gesellschaft noch 

die die unter Ziffern 6.9.2.11 bis 6.9.2.14 dieses Wertpapierprospektes aufgelisteten Technologieunter-

nehmen. 

 

7.1.1.2 Haupttätigkeit der Gesellschaft. 

Jetzt ist die Haupttätigkeit der Gesellschaft der Aufbau eines Gewerbe- und Wohnimmobilienbeteiligungs-

portfolios, dessen Beteiligungsgesellschaften in entsprechende Bestandsimmobilien bebaute und unbe-

baute Grundstücke investieren und/oder entsprechende Gebäude errichten. Zudem plant die Gesellschaft 

den Erwerb von weiteren Beteiligungen an Immobilienunternehmen. Es ist das Ziel der Gesellschaft, sich 

als Bestandshalter für renditestarke Gewerbe- und Wohnimmobilien im deutschen Markt zu positionieren. 

Die maßgebliche kaufmännische Verwaltung der von Tochtergesellschaften bereits erworbenen Bestand-

teile des Immobilienportfolios soll dabei ebenso durch die Gesellschaft selbst erfolgen wie die Beteiligun-

gen an Immobilienunternehmen.  

Die maßgebliche kaufmännische Verwaltung des neu zu schaffenden Immobilienportfolios und der Betei-

ligungen an Immobilienunternehmen soll dabei durch die Gesellschaft selbst erfolgen.  

Die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung auf den Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilien, 

bebauten und unbebauten Grundstücken, die Errichtung von Gebäuden durch die Beteiligungsgesell-

schaften sowie den Erwerb von Beteiligungen an Immobilienunternehmen zum Aufbau eines umfassen-

den und rentablen Gewerbe- und Wohnimmobilienportfolios liegen die folgenden Schlüsselannahmen zu-

grunde: 

Zum Erwerb von rentablen Gewerbe- und Wohnimmobilienportfolios durch die Beteiligungsgesellschaften 

benötigt die Gesellschaft weiteres Kapital. Geplant ist der Erwerb von langfristig vermieteten Objekten mit 

einer gewichteten durchschnittlichen verbleibenden Laufzeit der Mietverträge von mehr als 5 Jahren, die 

an wenige (1-3) bonitätsstarke Mieter vermietet sind Die Fremdkapitalfinanzierung soll hierzu langfristig 

mit einer Laufzeit von mindestens der gewichteten durchschnittlichen verbleibenden Laufzeit der Mietver-

träge aufgenommen werden. Damit die Beteiligungsgesellschaften Gewerbe- und Wohnimmobilienportfo-

lios erwerben können, beabsichtigt die Gesellschaft den Beteiligungsgesellschaften Darlehen auszu-

reichen. 

 

7.1.1.3 Haupttätigkeit der Beteiligungsgesellschaften 

Durch aktive Bestandshaltung und Entwicklung der Objekte sollen sowohl laufende Mieteinnahmen als 

auch attraktive Verkaufserlöse erwirtschaftet werden, um das jeweilige Beteiligungsunternehmen langfris-

tig als eine profitable und erfolgreiche Immobiliengesellschaft zu etablieren. 

Im Mai 2017 hat die 100 % Tochter Erste Coreo Immobilien VVG mbH ein erstes Immobilienportfolio in 

Bad Köstritz zu einem Kaufpreis von EUR 2,8 Mio. im Rahmen einer Zwangsversteigerung erworben. 
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Im Juli 2017 hat die 100 % Tochter Zweite Coreo Immobilien VVG mbH der Gesellschaft ein weiteres Im-

mobilienportfolio in Mannheim zu einem Kaufpreis von insgesamt EUR 3,05 Mio. erworben. 

Im August 2017 hat die 100 % Tochter Dritte Coreo Immobilien VVG mbH eine Gewerbeimmobilie in 

Bruchsal zu einem Kaufpreis von EUR 3,68 Mio. erworben. 

Im April 2018 wurde die Gesellschaft Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

(vormals firmierend unter HS Wohnen in Göttingen GmbH & Co. KG) mit einem Wohnimmobilienportfo-

liobestand von 430 nahezu voll vermieteten Mikroapartments in und um Göttingen für EUR 9,3 Mio. er-

worben. Für rund EUR 20,6 Mio. wurden schließlich im Mai 2018 zwölf Büro-, Wohn- und Geschäftshäu-

ser in Top-Innenstadtlagen von Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein 

gekauft. 

Wertgutachten für die bisher erworbenen Immobilienportfolios sind diesem Prospekt auf den Seiten F1 ff. 

beigefügt.. 

7.1.2 Abhängigkeit von limitierter Anzahl von Kunden oder Zulieferern 

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit weder von einer limitierten Anzahl von Kunden noch 

von einer limitierten Anzahl von Zulieferern abhängig.  

7.1.3 Abhängigkeit von notwendigen Anlagen für die Produktion, die nicht der Coreo AG gehören 

Die Gesellschaft ist nicht von notwendigen Anlagen für die Produktion abhängig, die nicht in ihrem Eigen-

tum stehen.  

7.2 Trendinformationen 

7.2.1 Entwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2018 

Das laufende Geschäftsjahr 2018 war bisher im Wesentlichen gekennzeichnet durch die weitere Akquisi-

tion von Immobilienobjekten. Demnach hat sich die Gesellschaft auf die wesentlichen Schritte für eine er-

folgreiche Umsetzung der Immobilienstrategie konzentriert.  

Die Coreo AG beabsichtigt, durch den Erwerb von Gewerbe- und Wohnimmobilien, bebauten und unbe-

bauten Grundstücken, die Errichtung von Gebäuden sowie den Erwerb von Beteiligungen an Immobilien-

unternehmen ein umfassendes und rentables Immobilienportfolio aufzubauen. Durch aktive Bestandshal-

tung und umsichtige Entwicklung der Objekte sollen sowohl laufende Mieteinnahmen als auch attraktive 

Verkaufserlöse erwirtschaftet werden, um das Unternehmen langfristig als eine profitable und erfolgreiche 

Immobiliengesellschaft zu etablieren. Die maßgebliche kaufmännische Verwaltung des Immobilienportfo-

lios und der Beteiligungen an Immobilienunternehmen erfolgt dabei durch die Gesellschaft selbst. 

Kernpunkte der Neuausrichtung und der geänderten Unternehmensstrategie sind: 

 der Aufbau eines nachhaltigen Bestandsportfolios an Immobilien; 

 die Akquisition von renditestarken Beteiligungen an Immobilienunternehmen;  

 der Erwerb, die Vermietung und kaufmännische Verwaltung gegebenenfalls die gewinnbringende 

Weiterveräußerung von Einzelimmobilien und Immobilienportfolien sowohl im Gewerbeimmobilien- 

als auch im Wohnimmobiliensektor. 

7.2.2 Entwicklung von Produktion, Umsatz und Vorräten des Unternehmens 

Im Geschäftsjahr 2018 bis zum Datum des Prospekts produzierte die Gesellschaft keine Waren und hielt 

keine Vorräte vor. Der unter Ziffer 7.2.1 beschriebene Strategiewechsel ist vollzogen. Der Aufbau eines 

größeren Bestandsportfolios soll mit Investitionen aus dem Nettomissionserlös dieses Angebots erfolgen. 

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2018 und bis zum Datum des Prospekts noch keine nennens-
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werten Umsatzerlöse. Die Tochtergesellschaften der Coreo werden ihre Umsätze vor allem durch 

Mieteinnahmen und Verkäufe von Immobilien generieren. Coreo selbst erzielt Umsätze durch die Leistung 

als Assetmanager und Zinserträge durch ausgereichte Darlehen an Tochtergesellschaften. 

7.3 Grundbesitz 

Die Gesellschaft selbst verfügt über keinen Grundbesitz. Die Geschäftsräume der Gesellschaft befinden 

sind in zu ortsüblichen Konditionen angemieteten Räumlichkeiten. 

7.4 Regulatorische Vorschriften und Erlaubnisse 

Die Gesellschaft unterliegt der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Damit unterliegt sie ins-

besondere auch dem Recht der Europäischen Union. Hinsichtlich solcher rechtlichen Belange der Gesell-

schaft, auf die nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland das Landesrecht des jeweiligen Bundes-

landes anzuwenden ist, unterliegt die Gesellschaft dem Recht des Landes Hessen, soweit sich nicht aus 

den Umständen des Einzelfalles ein anderes ergibt. Am Sitz der Gesellschaft gilt das jeweilige Verord-

nungsrecht. 

Besondere regulatorische Vorschriften gelten für die Gesellschaft nicht. Auch bedarf es keiner Erlaubnis-

se für die Tätigkeit der Gesellschaft. 

7.5 Investitionen 

7.5.1 Die wichtigsten Investitionen in der Vergangenheit 

Wichtigste Investitionen der Gesellschaft 

Mit Vertrag vom 24. April 2017 wurde die Erste Coreo Immobilien VVG mbH gegründet. Das Stammkapi-

tal der Gesellschaft beträgt TEUR 25. Die Coreo AG hält unmittelbar 100 % der Anteile an der Gesell-

schaft. Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, die 

Errichtung von Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwicklung, Er-

schließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und Grundstücken, deren Vermietung und 

Verwaltung, die Beteiligung an Personen- und Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder ähnlichen Ge-

genstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen im 

Immobilienwesen.  

Die Coreo AG hat im Jahr 2017 mit Darlehensvertrag vom 27. April 2017 der Erste Coreo Immobilien 

VVG mbH ein Rahmendarlehen in Höhe von insgesamt TEUR 3.150 zur Kaufpreisfinanzierung der Im-

mobilie in Bad Köstritz zur Verfügung gestellt. Das Darlehen wurde von der Erste Coreo Immobilien VVG 

mbH in Höhe von TEUR 3.045 abgerufen. Der Darlehensvertrag vom 27. April 2017 wurde durch den Dar-

lehensvertrag vom 1. Oktober 2017 vollständig ersetzt. Die Laufzeit des Darlehens ist gekoppelt an die 

Tilgung des Darlehens der Erste Coreo Immobilien VVG mbH bei der Sparkasse Gera (Laufzeit bis 30. 

August 2022). Der Zinssatz beträgt 3,5 % p.a. Die Zinsen sind endfällig zu zahlen. Am 2. Oktober 2017 

wurde durch Aufnahme eines Darlehens bei der Sparkasse Gera (TEUR 2.000) das von der Coreo AG 

gewährte Darlehen in Höhe von TEUR 1.895 getilgt. Von diesem Rahmendarlehen hat die Erste Coreo 

Immobilien VVG mbH derzeit TEUR 1.150 in Anspruch genommen. 

Mit Vertrag vom 11. Mai 2017 wurde die Zweite Coreo Immobilien VVG mbH gegründet. Das Stammkapi-

tal der Gesellschaft beträgt TEUR 25. Die Coreo AG hält unmittelbar 100 % der Anteile an der Gesell-

schaft. Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, die 

Errichtung von Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwicklung, Er-

schließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und Grundstücken, deren Vermietung und 

Verwaltung, die Beteiligung an Personen- und Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder ähnlichen Ge-

genstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen im 

Immobilienwesen.  
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Mit Vertrag vom 11. Mai 2017 wurde die Dritte Coreo Immobilien VVG mbH gegründet. Das Stammkapital 

der Gesellschaft beträgt TEUR 25. Die Coreo AG hält unmittelbar 100 % der Anteile an der Gesellschaft. 

Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, die Errich-

tung von Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwicklung, Erschlie-

ßung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und Grundstücken, deren Vermietung und Ver-

waltung, die Beteiligung an Personen- und Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder ähnlichen Gegen-

stand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen im Im-

mobilienwesen.  

Mit Vertrag vom 5. September 2017 wurde die Vierte Coreo Immobilien VVG mbH gegründet. Das 

Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 25. Die Coreo AG hält unmittelbar 100 % der Anteile an der 

Gesellschaft. Gegenstand der Gesellschaft sind der Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken, 

die Errichtung von Gebäuden auf solchen Grundstücken, deren Nutzungsüberlassung, die Entwicklung, 

Erschließung, Sanierung und Belastung von solchen Gebäuden und Grundstücken, deren Vermietung 

und Verwaltung, die Beteiligung an Personen- und Kapitalgesellschaften mit dem gleichen oder ähnlichen 

Gegenstand und deren Veräußerung sowie die Erbringung von Dienstleistungen für diese Unternehmen 

im Immobilienwesen. 

Mit Vertrag vom 21. März 2018 wurde die Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) gegründet. Das 

Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 2. Die Coreo hält unmittelbar 100 % der Anteile an der Ge-

sellschaft. Gegenstand der Gesellschaft ist die Beteiligung an Handelsgesellschaften sowie die Übernah-

me der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere an der 

Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt a. M. (vormals: HS Wohnen in 

Göttingen GmbH & Co. KG). 

Mit Vertrag vom 4. April 2018 hat die Coreo AG 94 % der Geschäftsanteile der  Coreo Göttingen Residen-

tial UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt a. M (vormals: HS Wohnen in Göttingen GmbH & Co. 

KG) mit einem Kaufpreis in Höhe von EUR 9,3 Mio erworben. Gegenstand der Gesellschaft ist die Errich-

tung, Verwaltung und gewerbliche Vermietung oder Verpachtung der im Eigentum der Gesellschaft ste-

henden Grundstücke. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Errei-

chung des genannten Gesellschaftszwecks notwendig und nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist Ei-

gentümerin eines Wohnungsportfolios mit Einheiten in Göttingen, Osterrode, Clausthal-Zellerfeld, War-

burg und Gillersheim („Grundbesitz“). 

Mit Vertrag vom 16. April 2018 wurden die Gesellschaften Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) und 

Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) gegründet. Das Stammkapital beträgt bei beiden Gesellschaften 

je TEUR 2. Die Coreo hält jeweils unmittelbar 100 % der Anteile der Gesellschaften. Gegenstand beider 

Gesellschaften ist die Beteiligung an Handelsgesellschaften sowie die Übernahme der persönlichen Haf-

tung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften. 

Mit Vertrag vom 27. April 2018 wurden die Gesellschaften Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

und Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG mit einem Stammkapital von TEUR 1 gegründet. Die 

Coreo AG ist jeweils zu 100 % Kommanditist beider Gesellschaften, Komplementär und Geschäftsführer 

ist die Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) bei der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

und die Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) bei der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG.  

Darüber hinaus hat Coreo keine weiteren wesentlichen Investitionen in materielle oder immaterielle Wirt-

schaftsgüter getätigt. Die sonstigen Gesamtinvestitionen in das Anlagevermögen beliefen sich auf unter 

TEUR 26. 

 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über Investitionen in den laufenden Geschäftsbetrieb der 

Coreo AG in den letzten zwei Geschäftsjahren wieder, die weder der Finanzierung von Tochtergesell-

schaften noch dem Erwerb von Anteilen an Immobilienunternehmen dienten: 
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Abweichungen zu den geprüften Jahresabschlüssen der Gesellschaft ergeben sich aus Rundungsdifferenzen bei 

arithmetischer Rundung auf TEUR. 

 

Wichtigste Investitionen der Beteiligungsgesellschaften: 

Die Erste Coreo Immobilien VVG mbH hat im Mai 2017 ein Immobilienportfolio, bestehend aus vier Mehr-

familienhäusern mit einer vermietbaren Fläche von 6.078 Quadratmeter, in zentraler Lage von Bad Köst-

ritz erworben. Das Grundstück umfasst 10.948 Quadratmeter. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft 

sich auf EUR 3,1 Mio. 

Die Zweite Coreo Immobilien VVG mbH hat im Juni 2017 ein Gewerbeobjekt in Mannheim für rund EUR 

3,3 Mio. erworben, das überwiegend aus Lager- und Bürogebäuden sowie einigen Entwicklungsflächen 

besteht. Das rund 30.000 Quadratmeter große Grundstück befindet sich etwa 1,5 Kilometer westlich des 

Stadtzentrums von Mannheim, im Stadtteil Mühlauhafen, der durch seine Mischnutzung aus Industrie, 

Gewerbe und Wohnen geprägt ist. Die Liegenschaft befindet sich in der Güterhallenstraße und besteht 

aus mehreren Gebäuden. Die aktuell vermietbare Fläche beträgt knapp 24.000 Quadratmeter. 

Die Dritte Coreo Immobilien VVG mbH hat im August 2017 eine Gewerbeliegenschaft in Bruchsal (Baden-

Württemberg) zu einem Kaufpreis von rund EUR 3,9 Mio. erworben. Das Objekt mit etwas über 5.800 

Quadratmeter Mietfläche ist vollständig an das Großhandelsunternehmen METRO Cash & Carry (METRO 

GASTRO) vermietet. 

Mit Vertrag vom 8. Mai 2018 haben die Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG und die Coreo 

Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG das sogenannte „Hydra“-Immobilienportfolio, bestehend aus 

zwölf Büro-, Wohn- und Geschäftshäusern an verschiedenen Standorten von Hessen, Nordrhein-

Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, erworben. Der Kaufpreis hierfür betrug ca. EUR 22,5 

Mio. 

 

Zeitraum 01.01.2018- 

31.08.2018 

TEUR 

HGB 

(ungeprüft) 

01.01.2017- 

31.12.2017 

TEUR 

HGB 

(ungeprüft) 

01.01.2016- 

31.12.2016 

TEUR 

HGB 

(ungeprüft) 

    

Betriebs- und Ge-

schäftsausstattung 

5 7 10 

Technische Anlagen 

und Maschinen 

0 0 0 

Anzahlungen auf Anla-

gen im Bau 

0 0 0 

Immaterielle Vermö-

gensgegenstände 

14 19 17 

    

GESAMT 19 26 27 
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7.5.2 Die wichtigsten laufenden Investitionen 

Wichtige laufende Investitionen bestehen keine. 

7.5.3 Die wichtigsten künftigen Investitionen 

Die genaue Art und Höhe zukünftiger Investitionen steht zum Zeitpunkt der Prospekterstellung nicht fest. 

Es werden jedoch laufend Immobilienangebote analysiert und bewertet. Soweit diese den Investitionskri-

terien entsprechen werden diese eingehender geprüft. Inwieweit es in der Folge zu Kaufverhandlungen- 

und -abschlüssen kommen wird, ist von verschiedenen Faktoren, auf die die Coreo AG zum Teil keinen 

Einfluss hat, abhängig und kann daher nicht hinreichend genau abgeschätzt werden. Investitionen würden 

überwiegend im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland getätigt werden. Die Finanzierung dieser Investi-

tionen würde dann zumindest in Teilen aus den Emissionserlösen aus diesem Angebot erfolgen. 

7.6 Umweltrelevante Fragen hinsichtlich der Sachanlagen 

Die Beteiligungsgesellschaften der Emittentin, aber auch die Emittentin selbst, sofern diese eigene 

Immobilien hält, unterliegen umfangreichen regulatorischen Rahmenbedingungen, die hinsichtlich der 

Sachanlagen auch Schutzvorschriften vor Einflüssen der Natur bzw. Schutzvorschriften zugunsten 

des Umweltschutzes beinhalten. Bei Neu- oder Ausbauten ist je nach Größe der Immobilie gegebe-

nenfalls zusätzlich eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig.  

7.7 Versicherungen 

Der Versicherungsschutz der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus folgenden Versicherungsverträ-

gen: 

 

Art des Versicherungsschutzes Versicherungsträger Versicherungssumme 

in TEUR 

   

Betriebshaftpflichtversicherung AIG 5.500 

D&O-Versicherung AIG 15.000 

Sachinhaltsversicherung (F, ED, LW, 
ST/H, Elementar) 

AIG 50 

KFZ-Haftpflichtversicherung Helvetia 100.000 

KFZ-Kaskoversicherung Helvetia Vollkasko 

Rechtsschutzversicherung und D&O-
Vertrag Rechtschutzversicherung 

ROLAND  2.000 

Dienstreiseversicherung ERV  

- Krankenversicherung  unbegrenzt 

- Reisegepäck  5 

- Unfalltod  100 

- Invalidität  200 
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7.8 Gewerbliche Schutzrechte 

7.8.1 Markenrechte 

Die Gesellschaft hat die folgenden Markenanmeldungen und Marken für die angegebenen Län-

der/Regionen: 

Marke Art Länder/ Regionen
1)

 

“Nanostart” Wortmarke DE 

“Nanostart” Wortmarke USA 

“Nanostart”  Wortmarke JP 

“Nanostart” Komplettes Logo, inkl. 
„Investments AG“ und Schriftzug 
„making nanotechnology possible“ 

Wort-/ Bildmarke DE 

““Nanostart” Buntes Logo ohne weite-
ren Schriftzug 

Wort-/ Bildmarke DE 

„nanoequity“ Wort-/ Bildmarke JP 

„nano webtalk“ Wort-/ Bildmarke DE 

„Coreo“ Gemeinschaftsmarke EU 
1) 

gemäß WIPO Two-Letter-Code for Representation of States, other Entities and Intergovernmental Or-

ganizations 

7.8.2 Domains 

Die Gesellschaft hat folgende Domains in ihrem Namen registriert: 

 nanostart.de; 

 coreo.de, 

 coreo-re.de; 

 coreo-re.com; 

 coreo-ag.com; 

 coreoag.com 

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft basiert nicht wesentlich auf den vorgenannten gewerblichen 

Schutzrechten, sie ist von diesen also nicht abhängig.  

7.8.3 Arbeitnehmererfindungen 

Patentfähige Ideen, Entwicklungen und Erfindungen, die von Arbeitnehmern der Gesellschaft getätigt 

werden, fallen unter das deutsche „Gesetz über Arbeitnehmererfindungen“, das die Anrechte des Arbeit-

gebers sowie die Vergütungsansprüche des Arbeitnehmers für Erfindungen regelt, die ein Arbeitnehmer 

im Rahmen seiner Anstellung tätigt. Die rechtlichen Regelungen umfassen sowohl die Rechte des Arbeit-

gebers, eine Erfindung eines Arbeitnehmers zu beanspruchen, die sich auf seine Arbeit für den Arbeitge-

ber beziehen, und die Rechte des Arbeitnehmers, nach Aufnahme der kommerziellen Benutzung einer 

beanspruchten Erfindung eine angemessen Vergütung zu erhalten. Das Gesetz über Arbeitnehmererfin-

dungen ist nicht anwendbar auf Mitglieder des Vorstands. 

7.8.4 Forschung und Entwicklung, Abhängigkeit von Schutzrechten oder Verträgen 

Die Gesellschaft betreibt weder Forschung noch Entwicklung. Sie verfügt auch über keine eigenen Paten-

te und Lizenzen (mit Ausnahme der unter 7.8.1 genannten Markenrechte). Die Geschäftstätigkeit der 
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Coreo AG ist auch nicht von Patenten oder Lizenzen, Industrie-, Handels- oder Finanzierungsverträgen 

oder neuen Herstellungsverfahren abhängig. 

7.9 Gerichts- und Schiedsverfahren 

Zwei Aktionäre der Gesellschaft hatten vor dem LG Frankfurt a. M. (Az. 3-05 O 86/17) Anfechtungsklagen 

gegen zwei Beschlüsse der Hauptversammlung der Gesellschaft vom 30. August 2017 (TOP 2: Be-

schlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 und TOP 3: Beschlussfas-

sung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016) eingelegt. Die Anfechtungsklagen 

wurden zwischenzeitlich zurückgenommen. Die Verfahren haben sich damit erledigt. 

Darüber hinaus sind weder der Gesellschaft, noch einem ihrer Beteiligungsgesellschaft staatliche Inter-

ventionen, Gerichts- oder Schiedsgerichtsverfahren (einschließlich derjenigen Verfahren, die nach Kennt-

nis der Emittentin noch anhängig sind oder eingeleitet werden könnten), die im Zeitraum der mindestens 

12 letzten Monate bestanden/abgeschlossen wurden, und die sich erheblich auf die Finanzlage oder die 

Rentabilität der Coreo AG oder ihrer Beteiligungsgesellschaften ausgewirkt haben oder sich in Zukunft 

auswirken könnten, bekannt. 

7.10 Wesentliche Verträge 

7.10.1 Optionsanleihe 

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Coreo AG wurde am 30. Januar 2018 eine Anleihe ausge-

geben. Die Anleihe hat ein Volumen von TEUR 20.000 sowie 624.000 Optionen auf eine entsprechende 

Anzahl Aktien der Gesellschaft und ist mit einem Kupon von 10 % p. a. ausgestattet und in Teilbeträge 

von TEUR 100 gestückelt, denen jeweils 3.120 Optionsscheine anhängen. Eine Mindestwartezeit besteht 

nicht, d.h. die Optionsscheine können sofort eingetauscht werden. Die Optionsscheine können von der 

Anleihe getrennt und separat gehandelt und ausgeübt werden. Dabei berechtigt jeder Optionsschein zum 

Bezug einer Aktie zu einem Bezugspreis von EUR 2,50. Die Anleihe wurde vollständig bei Investoren der 

Serengeti Asset Management LP, einer bei der United States Securities and Exchange Commission 

(SEC) registrierten Investmentgesellschaft, platziert. Die Anleihe ist zwar an einer Börse notiert, ein Han-

del findet aber nicht statt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2022, kann allerdings nach ei-

nem Jahr vollständig zurückgezahlt werden. Die Auszahlung der Anleihe durch den Investor ist derzeit in 

Höhe von EUR 18,0 Mio. erfolgt.  Die Auszahlungen sind an ein entsprechendes Immobilieninvestment 

geknüpft. Aktienoptionen wurden bisher nicht ausgeübt. Die bis zum 31. August 2018 aufgelaufenen und 

noch nicht gezahlten kurzfristigen Zinsen betragen TEUR 167. Zur Absicherung der Anleihe wurden die 

von der Gesellschaft an der MagForce AG gehaltenen Anteile verpfändet. Des Weiteren wurden folgende 

Geschäftsanteile verpfändet: 

- Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Wird die Anleihe nicht oder nicht ordnungsgemäß bedient, besteht das Risiko, dass die verpfändeten Be-

teiligungen und/oder Aktien bei einer Zwangsverwertung unter Wert verwertet werden. Zudem kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass es bei einer Verwertung der Anteile auch zu einem Verkauf, ggf. auch un-

ter Wert, der jeweils gehaltenen Immobilien kommt, mithin die von den Beteiligungsunternehmen gehalte-

nen Immobilien mittelbar als Sicherheit für die Anleihegläubiger dienen. 
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7.10.2       Patronatserklärung für die Dero Bank  

Die Dero Bank AG hat gemäß Darlehensvertrag vom 14. Juli 2017 der Tochtergesellschaft Zweite Coreo 

Immobilien VVG mbH zur Finanzierung des Erwerbs des Grundstücks in der Güterhallenstraße in Mann-

heim ein Darlehen in Höhe von EUR 3.050.000,00 gewährt. Die Coreo AG hat mit Datum vom 14. Juli 

2017 eine Patronatserklärung gegenüber der Dero Bank AG abgegeben. Gemäß dieser Patronatserklä-

rung wird die Coreo AG, solange die genannte Geschäftsverbindung zwischen der Dero Bank AG und der 

Zweite Coreo Immobilien VVG mbH besteht bzw. sie Forderungen hieraus gegen die Zweite Coreo Im-

mobilien VVG mbH hat, die Beteiligung an der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH in unveränderter Höhe 

aufrechterhalten. Die Coreo AG übernimmt unwiderruflich die uneingeschränkte Verpflichtung, dass die 

Zweite Coreo Immobilien VVG mbH bis zur vollständigen Rückzahlung aller Zahlungsverpflichtungen aus 

dem Darlehen in der Weise geleitet und finanziell ausgestattet wird, dass sie jederzeit in der Lage ist, ihre 

gegenwärtigen und künftigen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag gegenüber der Dero Bank AG 

fristgerecht nachzukommen. 

Mit Beschluss vom 14. März 2018 hat das Amtsgericht München über das Vermögen der Dero Bank AG 

das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Insolvenzverfahren ist noch nicht beendet, so dass derzeit keine 

Aussage zu etwaigen Forderungen seitens des Insolvenzverwalters gemacht werden kann. 

7.10.3 Patronatserklärung Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG 

Die Coreo AG hat mit Datum vom 8. August 2018 für die Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

gegenüber der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG zur Absicherung der Darlehensverbindlichkeiten in 

Höhe von TEUR 10.000 aus der Finanzierung der Immobilienanschaffung eine Patronatserklärung abge-

geben. Darin verpflichtet sich die Coreo AG gegenüber der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG ihre Toch-

tergesellschaft Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG in der Zeit, in der diese ihre Verpflichtun-

gen nicht vollständig zurückgezahlt hat, in der Weise zu leiten und finanziell auszustatten, dass sie stets in 

der Lage ist, ihren Verbindlichkeiten fristgerecht nachzukommen. Die Laufzeit der Ankaufsfinanzierung ist 

derzeit befristet bis 30. August 2021. 

7.10.4      Darlehensverträge mit Tochtergesellschaften 

Die Gesellschaft hat einigen Tochtergesellschaften Darlehen u.a. für den Kauf von Immobilien ausge-

reicht. Diese Darlehen sind unter Ziffer 11.1.1 näher dargestellt. 

7.11 Marktumfeld 

Die Coreo AG hat ihre strategische Neuausrichtung in der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 be-

schlossen und begonnen, diese ab dem Jahr 2017 umzusetzen. Seitdem ist die Coreo AG auf dem deut-

schen Markt für Gewerbe- und Wohnimmobilien tätig. Dieser Markt wird sowohl von der gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung als auch von einzelnen, spezifischeren Faktoren, die unter Ziffer 7.11.1 näher be-

schrieben werden, bestimmt. Die Emittentin beabsichtigt ausschließlich auf dem deutschen Markt für Ge-

werbe- und Wohnimmobilien tätig zu werden. 

Die deutsche Wirtschaft dürfte nach Einschätzung des DIW Berlin in diesem Jahr um 1,8 % und im kom-

menden Jahr um 1,7 % wachsen. (abrufbar unter: 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.597651.de/18-36-3.pdf) Die Prognose wird da-

mit im Vergleich zur Ausgabe 11-2018 für dieses Jahr um 0,6 Prozentpunkte und für kommendes Jahr um 

0,2 Prozentpunkte gesenkt. Die für 2018 und 2019 zu erwartenden Lohnsteigerungen (Stundenlöhne wie 

Lohnsummen) sollten zusammen mit der in Aussicht gestellten Rücknahme des Beitragssatzes zur Ar-

beitslosenversicherung also auch des Entfalls des Solidaritätszuschlags  in einen spürbaren Anstieg der 

verfügbaren Einkommen und in der Folge der Konsumausgaben der privaten Haushalte münden. Dane-

ben sind im Koalitionsvertrag zusätzliche investive Ausgaben des Bundes – etwa für den Breitbandaus-

bau, für Forschung und Entwicklung, sowie für den sozialen Wohnungsbau – vorgesehen, die zusätzlich 

Konjunktur unterstützend wirken dürften. Konjunkturpolitisch zwingend erforderlich sind diese Impulse je-

doch nicht. So expandiert die deutsche Wirtschaft auch im Herbst 2018 weiter, wenn auch mit etwas re-
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duzierten Wachstumsraten. Entsprechend wird für die Entwicklung der Arbeitslosenquote bis zum Jahr 

2020 ein Rückgang von 5,2 Prozent auf deutlich unter fünf Prozent erwartet. Dieser Trend spricht eben-

falls für eine anhaltende Zunahme der Erwerbseinkommen und der privaten Konsumausgaben. 

Die grundsätzlich günstigen wirtschaftlichen Perspektiven werden allerdings durch Risiken überschattet. 

So sind der jüngst an Schärfe gewinnende Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie protektio-

nistische Tendenzen, wie sie etwa in Form der Brexit-Entscheidung, aber auch in den Programmen der 

siegreich aus den Wahlen in Italien hervorgegangenen Parteien gesehen werden können, aus Freihan-

delssicht und damit im Besonderen für eine stark vom Export abhängige Volkswirtschaft wie die deutsche 

besorgniserregend. Sollten derartige Maßnahmen den internationalen Güteraustausch maßgeblich beein-

trächtigen, so dürfte dies auch die deutsche Exportwirtschaft in Mitleidenschaft ziehen.  

Die Unternehmen hingegen weiteten ihre Investitionstätigkeit dennoch aus. Dass sich die Ausrüstungsin-

vestitionsdynamik nach dem starken Jahresauftakt im zweiten Quartal trotzdem deutlich abgekühlte, be-

gründet sich in der Zurückhaltung der öffentlichen Hand bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge, Maschi-

nen und Geräte.  

Anders stellt sich das Bild für die Bautätigkeit dar, die zu Jahresbeginn, vor allem durch Investitionen des 

Staates getragen als äußerst rege zu bezeichnen war. Gebremst wurde die Dynamik der Bautätigkeit im 

zweiten Quartal durch die Wohnungsbauinvestitionen als auch die Investitionen in gewerblich genutzte 

Gebäude, nachdem zu Jahresbeginn in diesen beiden Bereichen noch erheblich mehr investiert wurde. 

Die hervorragende Stimmung der Bauunternehmen,  sowohl bei der Beurteilung ihrer Geschäftslage als 

auch ihrer Geschäftsaussichten, spricht allerdings für eine Fortsetzung der guten Baukonjunktur auf ab-

sehbare Zeit. 

 

Zusätzliche Risiken erwachsen aus dem geldpolitischen Umfeld, gerade im Euroraum: Ein schnellerer als 

hier unterstellter Anstieg der Zinsen könnte die in einigen Ländern immer noch schwierige finanzielle Situ-

ation der Banken verschärfen und zu einem Wiederaufflammen der Finanzkrise im Euroraum führen, de-

ren konjunkturelle Folgen auch die deutsche Wirtschaft beeinträchtigen könnten. Die Inflationsrate liegt 

seit Mai, vor allem von steigenden Preisen für Energie- und Nahrungsmittel getrieben, wieder knapp über 

zwei Prozent.  

Die Bundesregierung hat in ihrer Frühjahrsprojektion 2018  ein Wachstum des Bruttoinlandproduktes in 

Deutschland von 2,3 % gegenüber dem Vorjahr angenommen und geht mit einer Schätzung von +2,1% 

für das BIP 2019 von einem Anhalten der positiven wirtschaftlichen Entwicklung aus (Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie, Monatsbericht 08/2018, abrufbar unter: 

http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/2018-08-teil-III-

1.pdf?__blob=publicationFile&v=6). 

7.11.1         Beschreibung der wichtigsten Märkte 

Markt für Gewerbeimmobilien 

Die Rahmenbedingungen für den deutschen Gewerbeimmobilien-Investmentmarkt waren auch 2017 

durchweg positiv. Neben den nach wie vor niedrigen Zinsen haben eine florierende Wirtschaft und starke 

Vermietungsmärkte für eine lebhafte Nachfrage nach Anlageprodukten gesorgt. Das Transaktionsvolu-

men auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt hat mit einem Volumen von rund EUR 56,8 Mrd. den 

nur zwei Jahre alten Rekord aus dem Jahr 2015 nicht nur erreicht, sondern um EUR 1,7 Mrd. sogar über-

troffen. Gegenüber 2016 entspricht dies einem Plus von 7 %. Die Jones Lang LaSalle Inc. (auch 

"JLL")rechnet für 2018 mit einem Transaktionsvolumen in ähnlicher Größenordnung wie 2017 (JLL, In-

vestmentmarktüberblick - 2. Quartal 2018, abrufbar über http://www.jll.de/germany/de-

de/research/682/investmentmarktueberblick).  

Bei der „Beliebtheitsskala“ in Bezug auf die Assetklassen hat sich im abgelaufenen Jahr nur wenig geän-

dert. Büroimmobilien bleiben nach wie vor auf Platz 1, mit einem Anteil von konstant 44 % gegenüber 

dem Vorjahr. Knapp EUR 25 Mrd. entfielen auf diese Assetklasse, Einzelhandelsimmobilien bleiben auf 

Platz 2, ihr Anteil hat sich aber auf etwas über 20 % reduziert. Demgegenüber hat die starke Nachfrage 
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nach Logistikimmobilien auch 2017 angehalten. Insbesondere der weiter wachsende E-Commerce-

Handel sorgt für eine expansive Nutzernachfrage und lässt diese Assetklasse vermehrt in den Fokus der 

Investoren rücken. 2017 wurden rund EUR 8,7 Mrd. in Logistikimmobilien investiert (15 % des Transakti-

onsvolumens). Darüber hinaus entstehen insbesondere in den zentralen Lagen der Städte mehr und mehr 

sogenannte urbane Quartiere und Gebäude mit einem Nutzungsmix. Dies spiegelt sich auch in den 

Transaktionszahlen wider. Knapp EUR 5,4 Mrd. (9 %) wurden in solche gemischt genutzte Immobilien in-

vestiert. (JLL, Investmentmarktüberblick - 2. Quartal 2018, abrufbar über http://www.jll.de/germany/de-

de/research/682/investmentmarktueberblick). 

Die COREO AG wird den Markt innerhalb dieser Assetklassen nach Objekten mit einem entsprechenden 

Value-Add-Profil selektiv sondieren. Insbesondere stehen dabei Immobilien in der Größenordnung zwi-

schen EUR 3-10 Mio. EUR, die durch Portfoliobereinigungen auf dem Markt kommen und u.a. dem An-

kaufsprofil der Coreo AG entsprechen, im Fokus, da dieses Preissegment regelmäßig zwischen den be-

vorzugten Investitionssummen von institutioneller Investoren auf der einen und Privatanlegern auf der an-

deren Seite liegt. Im Logistiksegment erscheint in den Bereichen b2c (business to consumer) und b2b 

(business to business), der Bereich zwischen Groß- und Einzelhändler sowie der Bereich zwischen Ein-

zelhändler und Verbraucher derzeit noch unterrepräsentiert zu sein. Auch im Segment Einzelhan-

del/Fachmarktzentren sehen wir durchaus Chancen für Objektankäufe innerhalb unserer Renditevorstel-

lungen. Aufgrund der erwarteten Stärkung der Binnennachfrage durch die Entlastung der privaten Haus-

halte sehen wir auch Potenzial bei der Neuvermietung bisher vakanter Flächen.  

In den Städten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart, mithin den 

Städten mit den größten Wachstumspotential in Deutschland, liegt die durchschnittliche Spitzenrendite im 

ersten Quartal 2018 für Büroimmobilien bei 3,26 % und damit 29 Basispunkte unter dem Jahresendwert 

2016. Per Ende des zweiten Quartals blieb der Wert mit 3,24% nahezu unverändert (JLL, Investment-

überblick, Juli 2018, abrufbar unter: http://www.jll.de/germany/de-

de/Research/Investmentmarktueberblick-Germany-JLL.pdf?54f2bb13-701e-4758-b578-79c33c29ce8f). 

Berlin bleibt dabei mit 2,9% seit Ende letzten Jahres unter der Schallmauer von 3%). 

Auch die Netto-Anfangsrenditen für einzelne Fachmärkte und auch für Shopping Center gaben zum Ende 

des Jahres noch einmal leicht nach und lagen bei 5,30 % bzw. 3,90 %.  

Gut positionierte Fachmarktzentren mit einem signifikanten Anteil an Lebensmittelmietern stehen nach 

wie vor weit oben auf der Einkaufsliste von Investoren. Deshalb sank die Spitzenrendite auch hier noch 

einmal um 10 Basispunkte auf 4,60 %. Der stärkste Rückgang der Renditen lässt sich allerdings für Lo-

gistikimmobilien beobachten. Hier sanken die Spitzenrenditen binnen der letzten 12 Monate um 60 Basis-

punkte auf aktuell nur noch 4,50 %.  

Die Aussichten für 2018 sind aus heutiger Sicht durchgängig positiv. Die prognostizierten und erst jüngst 

angehobenen gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten geben die richtigen Vorzeichen für weiteres Wachs-

tum. Die Wirtschaft wächst aus heutiger Sicht auch 2018 weiter, demnach bleiben auch die Vermie-

tungsmärkte stabil und stützen Investitionsentscheidungen.  

Markt für Wohnimmobilien 

Das Transaktionsvolumen für Wohnimmobilien lag laut dem Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 

2018 der Ernst & Young Real Estate GmbH (abrufbar unter: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-trendbarometer-immobilien-investmentmarkt-2018-real-

estate/$FILE/ey-trendbarometer-immobilien-investmentmarkt-2018.pdf) im vergangenen Jahr 2017 bei 

etwa EUR 15,6 Mrd. und bei 118,2 % des Vorjahres. Insgesamt wurden 2017 etwa 129.200 Wohnungen 

gehandelt (JLL Investmentmarktüberblick Deutschland, 4. Quartal 2017).  

Auch wenn im Jahr 2017 einige größere Portfolios gehandelt wurden, bestimmen maßgeblich kleine 

Transaktionen den Gesamtmarkt und sind damit Treiber des Marktgeschehens. Insgesamt standen zwar 

10 Transaktionen mit über 2.000 Wohnungen mit EUR 2,7 Mrd. für 17 % des Gesamtvolumens. Das be-

deutet aber auch, dass 83 % des Umsatzes mit Portfolios mit weniger als 2.000 Einheiten generiert wur-

de. In Folge dieser immer kleineren Losgrößen hat die durchschnittliche Transaktionsgröße gegenüber 

dem Vorjahr weiter abgenommen. Im Mittel wurden knapp 300 Wohneinheiten pro Transaktion gehandelt. 
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Das ist nur noch die Hälfte des Mittels der letzten 5 Jahre. Die Ursache dafür ist, dass andere Portfolio-

Strategien als in den Vorjahren vorherrschen. Zielgruppen der auf dem Markt angebotenen Portfolios und 

Objekte sind in großem Maßstab spezialisierte Asset- und Fondsmanager, die diese Portfolios hinsichtlich 

ihres Ertrages weiter optimieren. Dies führt zu Portfoliobereinigungen und Portfoliofokussierungen, was 

der COREO AG für den Bestandsaufbau im Wohnsegment eher entgegenkommt. 

Die Mietpreise für Wohnimmobilien bundesweit sind seit dem Jahr 2010 kontinuierlich gestiegen 

(https://de.statista.com/statistik/daten/studie/70132/umfrage/mietindex-fuer-deutschland-1995-bis-2007/). 

Der Wohnungsmietindex für Deutschland der Statista (abrufbar un-

ter:https://de.statista.com/statistik/daten/studie/609521/umfrage/monatlicher-mietindex-fuer-deutschland/) 

hat im August mit einem Wert von 111,8 einen neuen historischen Höchststand erreicht..  

Die Coreo AG geht davon aus, dass sich diese Entwicklung auch im Jahr 2018 und in den Folgejahren 

fortsetzt. Wohnimmobilien sind als Bestandteil wichtig und tragen wesentlich zur Stabilität eines jeden 

Immobilienportfolios bei. Aus diesem Grund setzt sie im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung auf 

gut instandgehaltene, gut vermietete Objekte des mittleren Preissegments, die sie für einen längeren Zeit-

raum halten wird. Darüber hinaus wird die Gesellschaft versuchen, in Ballungsgebieten Opportunitäten z. 

B. im Bereich Wohnraumschaffung durch Konversion oder durch Portfoliobereinigungen zu nutzen, um 

durch Revitalisierung eine Mietsteigerung und dadurch einen Wertzuwachs zu erzielen.  

Jones Lang LaSalle erwartet für 2018, dass die großen Marktteilnehmer aufgrund der kleineren Losgrö-

ßen in den Portfolien entweder in andere europäische Märkte ausweichen oder andere Marktteilnehmer 

übernehmen. Das Transaktionsvolumen für 2018 wird bei etwa EUR 14-15 Mrd. erwartet. (Jones Lang 

LaSalle Inc., Investmentmarktüberblick - 2. Quartal 2018, abrufbar über http://www.jll.de/germany/de-

de/research/682/investmentmarktueberblick).  

Markt für Nanotechnologie 

Die Coreo AG ist derzeit noch an unterschiedlichen Nanotechnologieunternehmen weltweit beteiligt. Es ist 

vorgesehen, diese Beteiligungen kurz- oder mittelfristig zu veräußern und die Erlöse daraus in den Strate-

giewechsel zu investieren. Die Erlöse werden dabei auch von der Entwicklung der Nanotechnologieunter-

nehmen und des Nanotechnologiemarktes beeinflusst werden.  

Ca. 1.100 Unternehmen in Deutschland sind laut dem aktuellen Aktionsplan Nanotechnologie 2020 des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung (abrufbar unter: 

https://www.bmbf.de/pub/Aktionsplan_Nanotechnologie.pdf) derzeit mit dem Einsatz der Nanotechnologie 

in Bereichen der Forschung und Entwicklung sowie der Vermarktung kommerzieller Produkte und Dienst-

leistungen bei einem KMU-Anteil (kleinere und mittlere Unternehmen) von 75 % befasst.  

In den nächsten Jahren werden für viele Teilbereiche der Nanotechnologie hohe Wachstumsraten hin-

sichtlich der weltweiten Marktvolumina prognostiziert: Der Gesamtmarkt von Nanomaterialien (Nanoparti-

kel, -hohlkörper, -fasern, -komposite, -beschichtungen) soll bis 2025 auf ca. USD 173,95 Mrd. bei einer 

jährlichen Wachstumsrate von 18,1 % ansteigen (Quelle: IndustryARC report: "Nanotechnology Market - 

By Type (Nanocomposites, Nanofibers, Nanoceramics, Nanomagnetics); By Application (Medical diagno-

sis, Energy, ICT, Nano-EHS); By End-Users (Electronics, Pharmaceuticals, Biotechnology, Textile, Milita-

ry) - Forecast (2016-2021)", Oktober 2016).  

Der Markt für Nanotools (u.a. Nanomanipulatoren, Nahfeldoptiken, Nanoimprint, Nanolithografie (ohne 

klassische Halbleiterlithografie)) soll bis 2017 auf USD 11,4 Mrd. Ansteigen (Quellen: BCC 2012: „Nano-

technology: A Realistic Market Assessment“, Marktreport BCC, September 2012, IndustryARC report: 

"Nanotechnology Market - By Type (Nanocomposites, Nanofibers, Nanoceramics, Nanomagnetics); By 

Application (Medical diagnosis, Energy, ICT, Nano-EHS); By End-Users (Electronics, Pharmaceuticals, 

Biotechnology, Textile, Military) - Forecast (2016-2021)", Oktober 2016). 

In Deutschland sind gemäß des Datenbestandes des Nanotechnologie-Kompetenzatlas aktuell 53 Kapi-

talbeteiligungsgesellschaften im Bereich der Nanotechnologie engagiert (Bundesministerium für Bildung 

und Forschung, Nanokarte: Forschung und Innovation, abrufbar un-

ter:http://www.werkstofftechnologien.de/service/nano-map/#/?se=u27uzmqc2yde&types 
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=%5B%2247f72adb-7920-2033-5099-ea5c9e65e312%22%5D).  

Nanotechnologie spielt in der chemischen Industrie bei der Herstellung und Verarbeitung von Nanomate-

rialien eine wichtige wirtschaftliche Rolle. Als Innovationsbarriere bei der Kommerzialisierung von Nano-

materialien kann sich die Unsicherheit bezüglich weiterer regulatorischer Restriktionen sowie möglicher 

zusätzlicher Kosten bei der Anmeldung und Registrierung von Nanomaterialien auswirken. 

Im Elektronikbereich gehen die Miniaturisierung der Strukturen und die damit verbundene Erhöhung der 

Integrationsdichte unvermindert weiter, sodass grundlegende Komponenten wie Transistoren längst na-

noskalige Dimensionen erreicht haben. Nanotechnologie verbessert jedoch nicht nur integrierte Schalt-

kreise, sondern eröffnet auch neue Potenziale u.a. in der Datenspeicherung und bei biegbaren Displays. 

Wirtschaftliche Attraktivität erlangt dies vor dem Hintergrund, dass der weltweite Markt für Touchscreens 

um USD 4 Mrd. auf USD 5 Mrd. im Jahr 2019 wachsen soll (Quelle: Wintergreen 2013: „Touch Panel 

Transparent Conductive Film Market Shares, Strategy, and Forecasts Worldwide, Nanotechnology, 2013 

to 2019“, Marktreport abstract). 

Der Elektronikbereich ist laut Branchenverbandsangaben in erheblichem Umfang von einem Fachkräfte-

mangel betroffen, der sich in Zukunft noch weiter verschärfen wird, infolgedessen sich der derzeitige Be-

darf an Fachkräften zu einem Wachstumshemmnis zu entwickeln droht. 

Der Energiesektor in Deutschland ist durch die Energiewende geprägt, die eine wachsende Versorgung 

aus regenerativen Quellen vorsieht. Nanotechnologie bietet als Schlüssel- und Querschnittstechnologie 

Optimierungspotenziale, um regenerativen Energien zum Durchbruch zu verhelfen. Weiter ist der wach-

sende Bedarf an ressourcen- und umweltschonenden Technologien ein starker Treiber für nanotechnolo-

gische Entwicklungen.  

7.11.2 Beeinflussung der Geschäftstätigkeit und des Marktumfelds durch außergewöhnliche Fakto-

ren 

Das Immobilienmarktumfeld wird noch immer durch die Flüchtlingskrise beeinflusst. Insbesondere im 

Wohnimmobilienmarkt verringern sich durch die Flüchtlingsmigration die Leerstandsquoten, wodurch wie-

derum die Mietpreise für Wohnungen, insbesondere in den Ballungszentren steigen. Zur Bewältigung des 

Wohnraummangels wurden die den Ländern für den Bereich Wohnraumförderung zugewiesenen Kom-

pensationsmittel des Bundes für die Jahre 2016 bis 2019 um jeweils EUR 500 Millionen erhöht.  

Von Januar bis Juli 2018 wurde in Deutschland der Bau von insgesamt 203.300 Wohnungen genehmigt. 

Die Genehmigungen galten sowohl für Baumaßnahmen von neuen Gebäuden als auch für solche an be-

reits bestehenden Gebäuden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, waren das 1,9 

% oder 3.900 Baugenehmigungen mehr als im Vorjahreszeitraum (Statitistisches Bundesamt vom Juli 

2018, abrufbar unter 

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bauen/Querschnitt/Bauwirtschaft1020210181074.p

df?__blob=publicationFile.  

In neu errichteten Gebäuden wurden in den ersten sieben Monaten des Jahres 2018 180.300 Wohnungen 

genehmigt. Dies waren 2,6 % oder 4.500 Wohnungen mehr als im Vorjahreszeitraum. Dieser Anstieg ist 

ausschließlich auf die Zunahme der Baugenehmigungen für Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zurück-

zuführen (+7,6 %). Dagegen ist die Zahl der Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser um 0,2 % und für 

Zweifamilienhäuser um 2,8 % zurückgegangen (Statitistisches Bundesamt vom Juli 2018, abrufbar un-

ter:https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bauen/Querschnitt/Bauwirtschaft102021018107

4.pdf?__blob=publicationFile.  

Gleichzeitig werden immer mehr genehmigte Projekte nicht begonnen. So gab es nach Angaben des Sta-

tistischen Bundesamts 2017 einen Überhang von mehr als 650 000 Wohnungen, die zwar genehmigt, 

aber noch nicht fertiggestellt waren - das ist der höchste Wert seit 1999 (abrufbar unter: 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/wohnungsmarkt-warum-bauen-so-kompliziert-ist-und-was-sich-

aendern-muss-1.4136113). Der Deutsche Mieterbund und der GdW-Bundesverband der Wohnungswirt-

schaft forderten die künftige Bundesregierung auf, unter anderem mit Steueranreizen für mehr Woh-

nungsbau zu sorgen. Denn um die große Nachfrage zu decken, müssen pro Jahr nach unterschiedlichen 
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Einschätzungen aus Politik und Bauwirtschaft 350.000 bis 400.000 Wohnungen in Deutschland, vornehm-

lich in Ballungsgebieten, entstehen. Im vergangenen Jahr wurden allerdings nur knapp 285.000 Wohnun-

gen gebaut.  

Die Baupreise dürften weiterhin kräftig zulegen. Diese Entwicklung wird sowohl durch höhere Materialkos-

ten als auch durch steigende Arbeitskosten getrieben. Die vom ifo Institut befragten Unternehmen der 

Bauwirtschaft erwarten ebenfalls eine weitere Teuerung ihrer Leistungen. Für das laufende Jahr ist mit ei-

ner Preissteigerung von 4,5 Prozent, für das Jahr 2019 von 4,1 Prozent und für das Jahr 2020 von 3,5 

Prozent zu rechnen (abrufbar unter: 

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.597651.de/18-36-3.pdf). 

Die Coreo AG geht außerdem davon aus, dass eine spürbare Zinswende in den nächsten Monaten nicht 

stattfinden wird. Diese Einschätzung wird auch vom Trendbarometer Immobilien-Investmentmarkt 

Deutschland 2018 von der Ernst & Young Real Estate GmbH gestützt (abrufbar unter: 

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-trendbarometer-immobilien-investmentmarkt-2018-real-

estate/$FILE/ey-trendbarometer-immobilien-investmentmarkt-2018.pdf). Zwar hat die Europäische Zent-

ralbank zwischenzeitlich bekanntgegeben, ihr monatliches Anleiheankaufsvolumen ab September von 

EUR 30 Mrd. auf EUR 15 Mrd. zu senken bevor es am Jahresende ganz eingestellt wird, jedoch soll der 

Leitzins bis über den Sommer 2019 hinaus stabil gehalten werden (abrufbar unter: 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/europaeische-zentralbank-belaesst-leitzins-bei-null-prozent-a-

1220324.html). 

Das heißt zum einen, die Zinsen werden nach Einschätzung der Coreo AG auch in nächster Zeit nicht 

spürbar ansteigen, und zum anderen, dass die Immobilienpreise in absehbarer nicht, zumindest aber 

nicht nachhaltig durch steigende Zinsen beeinflusst werden. 

Der größte Trend in der Immobilienwirtschaft bleibt weiterhin die Binnenwanderung. Die in der Folge wei-

ter anziehende Wohnraumnachfrage in Ballungsräumen steigenden Wohnraummieten in Ballungsgebie-

ten sowie das Anwachsen von Single-Haushalten führen dazu, dass zunehmend Forderungen nach staat-

lichen Eingriffen in den Wohnungsmarkt laut werden. Neben restriktiven Maßnahmen, wie einer Verschär-

fung der Mietpreisbremse, Einschränkungen im Bereich der Modernisierungsumlagemöglichkeiten zählen 

hierzu auf der anderen Seite u.a. auch Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau oder die Baukindergeld. 

Einen weiteren nachhaltigen Trend stellt der zunehmende Bedarf an altersgerechten Wohnungen dar. 

 

7.12 Wettbewerbssituation 

Der Wettbewerb in Bezug auf Immobilien ist sowohl bei deren Erwerb als auch bei deren Vermietung ins-

besondere in den großen Wirtschaftszentren und den Großstädten Deutschlands sehr hoch. Neben den 

Mietpreisen sind die Entwicklungen des Arbeitsmarktes und die demographischen Entwicklungen an den 

Immobilienstandorten wettbewerbsbestimmend.  

Beim Erwerb von Immobilien und Beteiligungen an Immobilienunternehmen sind lokale, nationale und in-

ternationale Unternehmen, aber auch vermögende Privatpersonen Wettbewerber der Coreo AG. Deutsch-

land liegt als Investitionsmarkt, insbesondere in den Ballungs- und Wirtschaftszentren, im Fokus internati-

onaler Investoren.  

In der von der Coreo AG angestrebten Zielgröße für Immobilien-Akquisitionen/ Verkäufen und Vermietun-

gen wird die Coreo AG vor allem mit Family Offices, vermögenden Privatanlegern als auch institutionellen 

Investoren konkurrieren.  

7.13 Trends, Unsicherheiten, Anfragen, Verpflichtungen oder Vorfälle 

Wichtige Trends in jüngster Vergangenheit 

Im laufenden Geschäftsjahr sind die erzielten Miethöhen in den von den Tochtergesellschaften gehalte-

nen Immobilien konstant geblieben. Die Leerstandsquoten sind unter marktüblichen Fluktuationen eben-



88 

falls relativ unverändert geblieben. Spürbar angestiegen sind im selben Zeitraum hingegen die Mietrück-

stände der Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG. Auf diese Entwicklung wurde 

bereits mit der Kündigung der entsprechenden Hausverwaltungsgesellschaft reagiert, so dass aktuell von 

keiner Fortschreibung dieses Trends ausgegangen werden kann. Der in der Übernahme des Hydraportfo-

lios und der Objekt- und Mietbuchhaltung für die Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & 

Co. KG bedingte erhöhte Arbeitsanfall lässt bis zum Jahresende eine moderate Ausweitung des Perso-

nalstamms mit den entsprechenden Auswirkungen auf die laufenden Kosten erwarten. 

Mit den in 2018 erfolgten Ankäufen des Hydraportfolios und den  Anteilen an der HS Wohnen in Göttingen 

GmbH & Co. KG konnte das Immobilienvermögen der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Wachs-

tumsstrategie erneut ausgebaut werden. Hinsichtlich der am Markt angebotenen und den Investitionspa-

rametern der Gesellschaft entsprechenden Objekte und Portfolien ist es aus Sicht der Gesellschaft im 

laufenden Jahr bisher zu keiner nennenswerten Veränderung gekommen. Auch für den Rest des Ge-

schäftsjahres wird unveränderten Marktverhältnissen ausgegangen. Bisher sind die Tochtergesellschaften 

der Coreo AG nicht als Immobilienverkäufer am Markt in Erscheinung getreten. Bis zum Jahresende sol-

len jedoch erste Teilverkäufe des Immobilienbestands der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

erfolgen. 

Bekannte Trends im laufenden Geschäftsjahr und in den kommenden Monaten 

Bis zum Jahresende geht die Gesellschaft von unveränderten Rahmenbedingungen bei der Aufnahme 

von Fremdkapital zur Finanzierung weiterer Immobilienkäufe aus. 

Darüber hinaus bestehen nach Kenntnis der Gesellschaft derzeit keine Trends, Unsicherheiten, Anfragen, 

Verpflichtungen oder Vorfälle, die geeignet sind, die Geschäftsaussichten der Gesellschaft im laufenden 

Geschäftsjahr wesentlich zu beeinflussen.  

7.14 Beeinträchtigung durch staatliche, wirtschaftliche, steuerliche, monetäre oder politische Stra-

tegien oder Faktoren 

Die derzeitige Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland und der Europäi-

schen Union sowie die noch nicht absehbaren Folgen des Brexit haben erhebliche Auswirkungen auf den 

deutschen und europäischen Immobilienmarkt. Zurzeit bewirkt diese Unsicherheit vergleichsweise hohe 

Bewertungen von Büro-, Einzelhandels- und Wohn-Immobilienportfolios in Deutschland und manchen 

Mitgliedsstaaten der Europäischen Union und ein vorteilhaftes Niedrigzinsumfeld. Ein Zinsanstieg oder ei-

ne Verschlechterung der Wirtschaftslage könnte erhebliche nachteilige Auswirkungen auf den deutschen 

Immobilienmarkt und die Beteiligungen der Coreo AG haben. Darüber hinaus bestehen nach Kenntnis der 

Gesellschaft derzeit keine staatlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen, monetären oder politischen Strate-

gien, die die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft beeinträchtigt haben oder beeinträchtigen könnten.  
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8 Organe der Gesellschaft 

8.1 Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung 

Die Organe der Gesellschaft sind der Vorstand, der Aufsichtsrat und die Hauptversammlung. Die Kompe-

tenzen dieser Organe sind im Aktiengesetz, der Satzung sowie in Geschäftsordnungen des Vorstands 

und Aufsichtsrats geregelt.  

8.1.1 Vorstand 

Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Die Bestellung stellvertre-

tender Mitglieder ist zulässig. 

Die Bestellung und der Widerruf der Bestellung erfolgt durch den Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat bestimmt 

auch die Zahl der Mitglieder des Vorstandes. 

Der Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach den Gesetzen und der Satzung sowie nach einer 

Geschäftsordnung zu führen, die ihm der Aufsichtsrat gibt. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden und 

einen oder mehrere stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes ernennen. 

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt es die Gesellschaft allein. Sind mehrere Vorstandsmitglie-

der bestellt, wird die Gesellschaft durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vor-

standes in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 

Prokura wird vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats in der Weise erteilt, dass der Prokurist die 

Gesellschaft nur in Gemeinschaft mit einem Mitglied des Vorstandes oder einem anderen Prokuristen ver-

tritt. 

Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis erteilen. Er kann Vorstandsmitglie-

dern gestatten, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst als Vertreter eines Dritten, der nicht Vorstand 

der Gesellschaft ist, Rechtsgeschäfte vorzunehmen. § 112 AktG bleibt unberührt. 

 

Der Vorstand besteht derzeit aus: 

Name Mitglied seit bestellt bis Zuständigkeit 

    
Marin N. Marinov 15. Mai 2016 30. Juni 2019 CEO 

 

Herr Marin N. Marinov, geboren am 01. Mai 1966, wurde mit Beschluss des Aufsichtsrats vom 13. Mai 

2016 mit Wirkung ab dem 15. Mai 2016 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt. Er ist Diplom-Ingenieur 

und hat seine Karriere im Konzern der Deutsche Bank AG und im Finanzbereich von Andersen Consulting 

(heute: accenture) begonnen. Danach wechselte er in die Immobilienwirtschaft und hat in mehr als 20 

Jahren verschiedene Führungspositionen in namhaften Unternehmen wie DTZ, Vivico Real Estate (heute: 

CA Immo), Hudson Advisors Germany und JLL bekleidet. Sein Verantwortungsspektrum umfasste Aktivi-

täten in den Bereichen Real Estate Investment und Real Estate Asset Management. Während dieser Zeit 

war Herr Marinov für die Akquisition, das Asset Management und den Verkauf von Immobilien und Immo-

bilienportfolien mit einem Gesamtvolumen von mehreren Milliarden Euro verantwortlich.  

Herr Marinov war in den letzten fünf Jahren nicht als Mitglied eines Verwaltungs-, Management- oder Auf-

sichtsratsorgans, als persönlich haftender Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, als 

Gründer oder als Mitglied des oberen Managements an einer Insolvenz, einer Insolvenzverwaltung oder 

Liquidation beteiligt. 

Gegen Herrn Marinov ist in den vergangenen fünf Jahren kein Schuldspruch in Bezug auf betrügerische 

Straftaten ergangen. Gegen ihn gab es in den vergangenen fünf Jahren keine öffentliche Anschuldigun-
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gen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen Behörden oder der Regulierungsbehörden (ein-

schließlich designierter Berufsverbände). Herr Marinov wurde niemals von einem Gericht für die Mitglied-

schaft in einem Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorgan einer emittierenden Gesellschaft 

als untauglich angesehen. Er wurde während der letzten fünf Jahre von keinem Gericht für die Tätigkeit 

im Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen.  

 

Das Mitglied des Vorstands ist unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft erreichbar. 

 

Vergütung und sonstige Leistungen an Vorstandsmitglieder 

Der Vorstand, Herr Marin N. Marinov, erhält eine feste Jahresvergütung von brutto EUR 170.000,00 sowie 

einen Dienstwagen, Zuschuss zur Sozialversicherung und eine erfolgsabhängige jährliche Vergütung von 

bis zu EUR 1.000.000,00.  

Herr Marin N. Marinov erhielt im Geschäftsjahr 2017 insgesamt eine Vergütung in Höhe von brutto EUR 

216.159,68. Diese bestand aus brutto EUR 206.629,68 erfolgsunabhängiger Vergütung und brutto EUR 

9.530,00 erfolgsabhängiger Vergütung. Der Vorstand der Gesellschaft hat im laufenden Geschäftsjahr 

ausschließlich kurzfristig fällige Vergütungen in Höhe von bisher TEUR 104 erhalten. 

 

Aktienbesitz und Aktienoptionsprogramm von Vorstandsmitgliedern 

Aktuell wurden 295.000 Aktienoptionen (von möglichen 485.000) zum Bezugspreis von EUR 2,00 ausge-

geben. Der Alleinvorstand hält 250.000 Aktienoptionen an der Gesellschaft. Die Bezugsrechte aus diesen 

Optionen können bei Erreichen bestimmter Erfolgsziele ausgeübt werden. Sie können zu einem bestimm-

ten Prozentsatz ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs der Aktien der Gesellschaft während der Zeit 

vom Ausgabetag bis zum Ablauf von zwei Jahren nach dem Ausgabetag (der „Referenzzeitraum I“) um 

einen bestimmten Prozentsatz steigt (das „Erfolgsziel I“). Der Anteil der ausübbaren Optionen bei Errei-

chen des jeweiligen Erfolgsziels I ergibt sich aus folgender Tabelle: 

 

Anstieg im Referenzzeitraum I Anteil der ausübbaren Optionen 

  

50% 50% 

60% 60% 

80% 80% 

100% 100% 

 

Darüber hinaus können die Bezugsrechte aus den Optionen auch ausgeübt werden, wenn der Börsenkurs 

der Aktien der Gesellschaft während der Zeit vom Ausgabetag bis zum Ablauf von drei Jahren nach dem 

Ausgabetag (der „Referenzzeitraum II“) um einen bestimmten Prozentsatz steigt (das „Erfolgsziel II“). 

Der Anteil der ausübbaren Optionen bei Erreichen des jeweiligen Erfolgsziels II ergibt sich aus folgender 

Tabelle: 

Anstieg im Referenzzeitraum II Anteil der ausübbaren Optionen 

  

75% 50% 

100% 60% 

125% 80% 

150% 100% 
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Werden sowohl ein Erfolgsziel I als auch ein Erfolgsziel II erreicht, können zusätzlich zu dem für das Er-

folgsziel I maßgeblichen Umfang ausübbarer Bezugsrechte weitere Bezugsrechte in Höhe der Zahl aus-

geübt werden, um die der für das Erfolgsziel II maßgebliche Umfang ausübbarer Bezugsrechte den für 

das Erfolgsziel I maßgeblichen Umfang ausübbarer Bezugsrechte ggf. übersteigt. 

 

Aktien an der Gesellschaft hält der Alleinvorstand momentan keine. 

 

Potentielle Interessenskonflikte 

Es bestehen keine potenziellen Interessenskonflikte in Bezug auf Verpflichtungen der Vorstandsmitglieder 

gegenüber der Gesellschaft einerseits sowie deren privaten Interessen oder sonstigen Verpflichtungen 

andererseits. Insbesondere die Aktienoptionen, die der Alleinvorstand derzeit hält, führen nicht zu Interes-

senkonflikten, da sie gerade dazu dienen, die Interessen von Gesellschaft und Vorstand gleichzuschalten.  

 

Geschäftsordnung für den Vorstand 

Der Vorstand unterliegt einer Geschäftsordnung vom 11. Mai 2006. 

8.1.2 Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat besteht aus 3 Mitgliedern. Die von der Hauptversammlung zu bestellenden Aufsichts-

ratsmitglieder werden bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über die Entlastung für das 

vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit schließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, 

wird nicht mitgerechnet. Ausscheidende Mitglieder sind wieder wählbar. 

Jedes Aufsichtsratsmitglied ist befugt, sein Amt jederzeit auch ohne wichtigen Grund durch Erklärung ge-

genüber dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats niederzulegen. 

Scheidet ein Mitglied des Aufsichtsrats vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat aus und wird eine 

Ersatzwahl vorgenommen, so beschränkt sich die Amtszeit des neu gewählten Mitglieds auf den Rest der 

Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds, sofern die Hauptversammlung nichts anderes beschließt. 

Der Aufsichtsrat wählt in seiner Sitzung, die ohne besondere Einladung im Anschluss an die Hauptver-

sammlung, in der die Wahl erfolgte, stattfindet, aus seiner Mitte für die Dauer der Wahlperiode den Vor-

sitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden. 

Der Aufsichtsrat hat nach den gesetzlichen Vorschriften den Vorstand bei seiner Geschäftsführung zu 

überwachen. 

Alle Angelegenheiten, mit denen der Vorstand die Hauptversammlung befassen will, sind zuvor dem Auf-

sichtsrat zu unterbreiten. 

Der Aufsichtsrat wird vom Vorsitzenden oder in dessen Auftrag vom Vorstand unter Angabe der Tages-

ordnung, des Ortes und der Zeit der Sitzung schriftlich einberufen. In dringenden Fällen genügt die münd-

liche, fernmündliche oder Einberufung per E-Mail. 

Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn sämtliche Mitglieder eingeladen und an der Beschlussfassung 

teilnehmen. 

Ein Aufsichtsratsmitglied, das verhindert ist, an einer Aufsichtsratssitzung teilzunehmen, ist berechtigt, 

durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied zu bestimmten Tagesordnungspunkten eine schriftliche Stimm-

abgabe überreichen zu lassen. 

Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern nicht das Gesetz 

eine andere Stimmenmehrheit zwingend vorschreibt. Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so hat 

jedes Mitglied des Aufsichtsrats das Recht, noch in derselben Sitzung eine erneute Abstimmung zu ver-

langen. Hierbei hat der Aufsichtsratsvorsitzende zwei Stimmen, wenn diese zweite Abstimmung Stim-

mengleichheit ergibt. 
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Die Art der Abstimmung bestimmt der Vorsitzende. 

Über Verhandlungen und Beschlüsse des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsit-

zende zu unterzeichnet hat. 

Der Aufsichtsrat kann Beschlüsse auch durch schriftliche oder fernmündliche Stimmabgabe fassen, wenn 

der Vorsitzende des Aufsichtsrates es anordnet und kein Mitglied des Aufsichtsrates diesem Verfahren 

widerspricht. 

Die Bestimmungen über die mündliche Stimmabgabe finden entsprechende Anwendung. 

Willenserklärungen des Aufsichtsrates werden in dessen Namen vom Vorsitzenden des Aufsichtsrates 

abgegeben. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, zu denen auch die auf ihre 

Bezüge entfallende Umsatzsteuer gehört, eine feste Vergütung, die sich für das einzelne Mitglied auf EUR 

5.000,00, für den Vorsitzenden auf das Zweifache sowie für seinen Stellvertreter auf das Eineinhalbfache 

dieses Betrages beläuft. Zusätzlich zu dieser Vergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates für jede 

Sitzung, an der sie teilnehmen, maximal jedoch für sechs Sitzungen pro Geschäftsjahr, ein pauschales 

Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500,00, im Falle einer telefonischen Sitzungsteilnahme EUR 750,00. Die 

Aufsichtsratsvergütung und das Sitzungsgeld sind jeweils am Ende eines jeden Geschäftsjahres zur Zah-

lung fällig. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden in eine im Interesse der Gesellschaft von dieser in angemesse-

ner Höhe unterhaltende Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (sog. D&O- Versicherung) für Orga-

ne und bestimmte Führungskräfte einbezogen, soweit eine solche besteht. Die Prämien hierfür entrichtet 

die Gesellschaft. 

 

Derzeitige Mitglieder des Aufsichtsrats der Coreo AG 

Der Aufsichtsrat der Coreo AG setzt sich derzeit aus folgenden drei Mitgliedern zusammen: 

 

Stefan Schütze (Aufsichtsratsvorsitzender) 

Herr Stefan Schütze absolvierte von 1991 - 1996 an der Martin Luther Universität Halle-Wittenberg ein 

Studium der Rechtswissenschaften, das er mit dem 1. Staatsexamen abschloss. 1999 schloss er das 2. 

Staatsexamen ab und war ab 2000 als Rechtsanwalt zugelassen. Von 2003 bis 2004 absolvierte Herr 

Schütze an der Westfälischen Wilhelms-Universität den Masterstudiengang "merger and aquisition" und 

erwarb dabei den Titel Master of Laws "LL.M.". Herr Schütze arbeitete von 1/2000 bis 6/2004 in der 

Rechtsabteilung der bmg AG, Berlin.  

Herr Stefan Schütze war während der letzten fünf Jahre Mitglied eines Verwaltungs-, Managements- oder 

Aufsichtsorgans bzw. Partner folgender weiterer Gesellschaften und Unternehmen: 

 seit 07/2001 Mitglied des Aufsichtsrats der artec technologies AG 

 seit 07/2006 Mitglied des Aufsichtsrats der VCH Investment Group AG 

 seit 05/2013 Vorstand der FinLab AG 

 seit 11/2012 Geschäftsführer der Patriarch Multimanager GmbH 

 seit 07/2015 Mitglied des Aufsichtsrats der Consortia Vermögensverwaltung AG 

 seit 01/2017 Mitglied des Aufsichtsrats der Kapilendo AG 

 seit 10/2017 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Cyan AG 

 seit 04/2018 Mitglied des Aufsichtsrats der ATAI Life Science AG 

 von 05/2016 – 10/2016 Vorstand der Venturate AG 
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 von 05/2016 – 10/2016 Geschäftsführer der Investment Pooling UG (haftungsbeschränkt) 

 von 2008 – 2/2016 sowie von 08/2016 – 12/0217 Mitglied des Aufsichtsrats der JDC Group AG 

 von 01/2014 – 02/2018 Mitglied des Aufsichtsrats der UET United Electronics Technologies AG 

 von 12/2011 – 2016 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Assona Holding SE 

 von 05/2013 – 01/2014 Mitglied des Aufsichtsrats der ViTrade AG 

 von 2010 – 12/2015 Mitglied des Aufsichtsrats der Systraquandt AG 

 von 12/2012 – 12/2013 Vorsitzender des Aufsichtsrats der Arbitrage AG 

 

Mit Ausnahme der Mitgliedschaften bei der Venturate AG, der Investment Pooling UG (haftungsbe-

schränkt), der JDC Group AG, der UET United Electronics Technologies AG, der Assona Holding SE, der 

ViTrade AG, der Systraquandt AG sowie der Arbitrage AG bestehen diese Mitgliedschaften zum Datum 

dieses Prospekts weiterhin. 

Herr Schütze wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 20. August 2015 bis zur Beendigung 

der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäfts 2019 

bestimmt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. Seit 16. März 2016 ist er Vorsitzender 

des Aufsichtsrates der Coreo AG. 

 

Axel-Günter Benkner (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender) 

Herr Axel-Günter Benkner, absolvierte von 1973 – 1980 an der Hochschule Giessen ein Studium der 

Wirtschaftswissenschaften, das er als Diplom-Oeconom und Diplom-Kaufmann abschloss. Von 1980 – 

2009 arbeitete Herr Benkner für die DWS Investment GmbH zunächst als Fondsmanager, ehe er in die 

Geschäftsführung aufstieg. Neben seiner Tätigkeit war er unter anderem Global Head Fund Business im 

Deutsche Bank Konzern und lehrte an verschiedenen Universitäten und berufsständischen Vereinigungen 

zu den Bereichen Börse und Asset Management. Seit 11/2011 ist Herr Benkner Direktor der Consortia 

Vermögensverwaltung AG.  

Herr Axel-Günter Benkner war während der letzten fünf Jahre Mitglied eines Verwaltungs-, Managements- 

oder Aufsichtsorgans bzw. Partner folgender weiterer Gesellschaften und Unternehmen: 

 seit 04/2002 stellvertretender Vorsitzender des Anlageausschusses des DWS Stiftungsfonds 

 seit 01/2004 Mitglied des Kuratoriums der Senckenberg Stiftung 

 seit 01/2005 Mitglied der Fachkommission Europäische Finanz-und Währungspolitik des CDU 

Wirtschaftsrats 

 seit 05/2007 Vorsitzender des Vorstands der Axel Benkner-DWS-Sozialstiftung 

 seit 07/2011 Vorsitzender des Aufsichtsrats der FinLab AG 

 seit 11/2011 Direktor der Consortia Vermögensverwaltung AG 

 seit 11/2012 Mitglied des Kuratoriums der Bürgerstiftung 

 seit 10/2014 Mitglied des Anlageausschusses bei Voigt und Collegen 

 seit 01/2018 stellvertretender Vorsitzender im Regionalverband Eder-Diemel e. V. 

 von 01/2007 bis 12/2016 Mitglied des Beirats der Deutsche Vermögensberatung AG (DVAG) 

Mit Ausnahme der Mitgliedschaft bei der Deutsche Vermögensberatung AG bestehen die Mitgliedschaften 

zum Datum dieses Prospekts weiterhin. 
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Herr Axel-Günther Benkner wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Ge-

schäfts 2020 bestimmt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. 

 

Dr. Friedrich Schmitz (Mitglied des Aufsichtsrats) 

Herr Dr. Friedrich Schmitz absolvierte ein Studium der Rechtswissenschaften. Nach seinem Abschluss 

promovierte er in Paris und Mainz und erlangte dabei den Titel "Dr. jur". Von 1986 – 2000 arbeitete Herr 

Dr. Schmitz bei der Deutschen Bank AG und hatte dort unterschiedliche Positionen inne, u.a. war er Filial-

leiter, Leiter Trading & Sales sowie  Bereichsvorstand. von 2000 – 2007 war Herr Dr. Schmitz Konzernlei-

ter des Global Asset Management bei der Commerzbank AG. Derzeit ist Herr Dr. Schmitz Senior Advisor 

der Hèrens AG und Gesellschafter der Quant Capital GmbH, Düsseldorf, sowie der Zerotwonine GmbH, 

Frankfurt am Main. 

Herr Dr. Friedrich Schmitz war während der letzten fünf Jahre Mitglied eines Verwaltungs-, Managements- 

oder Aufsichtsorgans bzw. Partner folgender weiterer Gesellschaften und Unternehmen: 

 seit 07/2008 Mitglied des Aufsichtsrat der Barmenia Versicherungen AG 

 seit 09/2010 Mitglied des Aufsichtsrat der HMO AG 

 seit 07/2011 Mitglied des Aufsichtsrat der FinLab AG 

 seit 04/2013 Mitglied des Aufsichtsrat der Deutsche Invest Immobilien GmbH 

Alle diese Mitgliedschaften bestehen zum Datum dieses Prospekts weiterhin. 

Herr Dr. Friedrich Schmitz wurde durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 bis zur Be-

endigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Ge-

schäfts 2020 bestimmt, zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft gewählt. 

Kein Mitglied des Aufsichtsrats war in den letzten fünf Jahren als Mitglied eines Verwaltungs-, Manage-

ment- oder Aufsichtsratsorgans, als persönlich haftender Gesellschafter bei einer Kommanditgesellschaft 

auf Aktien, als Gründer oder als Mitglied des oberen Managements an einer Insolvenz, einer Insolvenz-

verwaltung oder Liquidation beteiligt. 

Gegen keines der Mitglieder des Aufsichtsrats sind in den vergangenen fünf Jahren Schuldsprüche in Be-

zug auf betrügerische Straftaten ergangen. Gegen keines der Aufsichtsratsmitglieder gab es in den ver-

gangenen fünf Jahren öffentliche Anschuldigungen und/oder Sanktionen von Seiten der gesetzlichen Be-

hörden oder der Regulierungsbehörden (einschließlich designierter Berufsverbände). Keines der Auf-

sichtsratsmitglieder wurde jemals von einem Gericht für die Mitgliedschaft in einem Verwaltungs-, Ge-

schäftsführungs- oder Aufsichtsorgan einer emittierenden Gesellschaft als untauglich angesehen. Keines 

der Aufsichtsratsmitglieder wurde während der letzten fünf Jahre von einem Gericht für die Tätigkeit im 

Management oder für die Führung der Geschäfte eines Emittenten als untauglich angesehen. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind unter der Geschäftsadresse der Gesellschaft erreichbar. 

 

Aktienbesitz von Aufsichtsratsmitgliedern 

Derzeit hält kein Mitglied des Aufsichtsrats Aktien oder Aktienoptionen an der Gesellschaft.  

 

Potentielle Interessenkonflikte 

Es bestehen keine potenziellen Interessenkonflikte in Bezug auf die Verpflichtungen der Aufsichtsratsmit-

glieder gegenüber der Gesellschaft einerseits sowie deren privaten Interessen oder sonstigen Verpflich-

tungen andererseits. 
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Vergütung, Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-Versicherung) 

Den Aufsichtsratsmitgliedern werden ihre im Interesse der Gesellschaft in Bar getätigten Auslagen erstat-

tet. Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen, zu denen auch die auf ih-

re Bezüge entfallende Umsatzsteuer gehört, eine feste Vergütung, die sich für das einzelne Mitglied auf 

EUR 5.000,00, für den Vorsitzenden auf das Zweifache sowie für seinen Stellvertreter auf das Eineinhalb-

fache dieses Betrages beläuft. Zusätzlich zu dieser Vergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrates 

für jede Sitzung, an der sie teilnehmen, maximal jedoch für sechs Sitzungen pro Geschäftsjahr, ein pau-

schales Sitzungsgeld in Höhe von EUR 1.500,00, im Falle einer telefonischen Sitzungsteilnahme EUR 

750,00. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates beliefen sich im Geschäftsjahr 2017 auf EUR 42.000,00. 

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden bis 31. August 2018 Aufsichtsratvergütungen in Höhe von 28 

TEUR als Aufwand erfasst. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in die Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (D&O-

Versicherung) der Gesellschaft für ihre Organmitglieder einbezogen.  

 

Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 14. April 2005 eine Geschäftsordnung beschlossen. 

8.2 Praktiken der Leitungs- und Überwachungsorgane 

8.2.1 Sonstige Dienstleistungsverträge mit Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern 

Es bestehen keine Dienstleistungsverträge mit Vorstands- oder Aufsichtsratsmitgliedern, die bei Beendi-

gung des Mandatsverhältnisses Leistungen vorsehen. 

8.2.2 Ausschüsse des Aufsichtsrats 

Es bestehen derzeit aufgrund der geringen Größe der Gesellschaft keine Ausschüsse. 

8.3 Ergänzende Informationen 

8.3.1 Verwandtschaftliche Beziehungen 

Es bestehen weder zwischen den Mitgliedern des Vorstands, noch zwischen den Mitgliedern des Auf-

sichtsrats oder zwischen den Mitgliedern des Vorstands und Mitgliedern des Aufsichtsrats verwandt-

schaftliche Beziehungen. 

8.3.2 Entsende- und Bestellungsrechte 

Es bestehen keine Vereinbarungen oder Abmachungen mit Hauptaktionären, Kunden, Lieferanten oder 

sonstigen Personen hinsichtlich der Bestellung eines Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieds. 

8.3.3 Pensionsansprüche 

Es bestehen keine Pensionsansprüche der Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrats gegen die 

Gesellschaft. Daher wurden weder vom Emittenten noch von seiner Tochtergesellschaft Reserven oder 

Rückstellungen für Pensions- und Rentenzahlungen oder ähnliche Leistungen gebildet. 

8.3.4 Kontrollwechsel 

Die Satzung und die Gründungsurkunde der Gesellschaft enthalten keine Bestimmungen, die u. U. eine 

Verzögerung, einen Aufschub oder sogar die Verhinderung eines Wechsels in der Kontrolle der Gesell-
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schaft bewirken können. Weitere Statuten oder sonstige Satzungen, die solche Regelungen enthalten, 

existieren nicht. 

8.4 Oberes Management 

Aufgrund der Größe und des Alters der Gesellschaft sind derzeit alle maßgeblichen Leitungsfunktionen im 

Vorstand der Gesellschaft verankert. Bei der Gesellschaft gibt es daher keine leitenden Angestellten, die 

über eine abschließende Ressortzuständigkeit verfügen. In der Gesellschaft hat es sich vielmehr bewährt, 

die Verantwortung bei den Vorstandsmitgliedern zu verorten und dafür Sorge zu tragen, dass Mitarbeiter 

mit Führungs- und Bereichsverantwortung überwiegend unmittelbar an den Vorstand berichten. Auf diese 

Weise gelingt es der Gesellschaft, die Entscheidungswege kurz zu halten und Reibungsverluste zu mini-

mieren. Dies hat zur Folge, dass ein oberes Management bei der Gesellschaft nicht existiert. 

8.5 Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet innerhalb der ersten acht Monate des Geschäftsjahres am 

Sitz der Gesellschaft oder in einer Stadt des Bundesgebietes statt, die Sitz einer Wertpapierbörse ist. 

Die Hauptversammlung ist, soweit keine kürzere Frist zulässig ist, mindestens dreißig Tage vor dem Tag, 

bis zu dessen Ablauf die Anmeldung der Aktionäre zugegangen sein muss, einzuberufen. Der Tag der 

Einberufung und der letzte Tag der Anmeldefrist sind nicht mitzurechnen. 

Bei Fristen und Terminen, die von der Hauptversammlung zurückberechnet werden, ist der Tag der 

Hauptversammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder ei-

nem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. 

Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. 

Die Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 AktG und § 128 AktG wird auf den Weg elektronischer 

Kommunikation beschränkt. Der Vorstand ist — ohne dass hierauf ein Anspruch besteht — berechtigt, 

Mitteilungen auch in Papierform zu versenden. 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre be-

rechtigt, die sich vor der Hauptversammlung unter Vorlage eines Berechtigungsnachweises angemeldet 

haben. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse in 

Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache mindestens sechs Tage vor der Hauptver-

sammlung zugehen. In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in Tagen zu bemes-

sende Frist für den Zugang der Anmeldung vorgesehen werden. 

Die Aktionäre müssen die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des 

Stimmrechts nachweisen. Hierfür ist ein in Textform (§ 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache 

erstellter Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut erforderlich. Der Nachweis muss 

sich auf den hierzu für börsennotierte Gesellschaften gesetzlich bestimmten Zeitpunkt beziehen und der 

Gesellschaft oder einer der sonst in der Einberufung hierfür bezeichneten Stellen mindestens sechs Tage 

vor der Hauptversammlung zugehen. In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine kürzere, in 

Tagen zu bemessende Frist für den Zugang des Nachweises des Anteilsbesitzes nach vorgesehen wer-

den. In Bezug auf solche Aktien, die zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht in einem bei einem Kreditinstitut 

geführten Aktiendepot verwahrt werden, kann die Bescheinigung nach auch von der Gesellschaft, einem 

Notar, einer Wertpapiersammelbank oder einem Kreditinstitut innerhalb der Europäischen Union ausge-

stellt werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der Hauptversammlung auch ohne Anwesen-

heit an deren Ort und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte 

ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Der 

Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. Diese werden mit der Einberu-

fung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne selbst oder durch einen 

Vertreter an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation ab-
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geben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand ist auch ermächtigt, die Einzelheiten zum Verfahren zu treffen. 

Diese werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr 

Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 

126 b BGB). In der Einberufung der Hauptversammlung kann eine Erleichterung der Form bestimmt wer-

den. § 135 AktG bleibt unberührt. Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesell-

schaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Die Gesellschaft benennt einen oder mehrere Stimmrechtsvertreter für die Ausübung des Stimmrechts 

der Aktionäre nach deren Weisung. Vollmachten an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft können in 

schriftlicher Form, per Telefax oder unter Nutzung elektronischer Medien auf eine vom Vorstand jeweils 

näher zu bestimmende Weise erteilt werden. Die Einzelheiten, insbesondere zu Form und Fristen für die 

Erteilung und den Widerruf der Vollmachten, werden zusammen mit der Einberufung der Hauptversamm-

lung bekannt gemacht. 

Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Falle seiner Ver-

hinderung ein von den Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner mit Mehrheit hierzu gewähltes Mitglied. 

Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände 

sowie die Art der Abstimmung. 

Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich angemessen beschränken und 

Näheres hierzu bestimmen. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder wäh-

rend ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversammlungsverlauf, für 

einzelne Tagesordnungspunkte oder für den einzelnen Redner festzulegen. 

Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, die auszugsweise oder vollständige Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung in einer von ihm näher zu bestimmenden Weise zuzulassen. 

Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, 

soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertre-

tenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz oder die Satzung zwingend etwas anderes vorschreiben. 

Entfällt bei Wahlen auf niemanden die Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so findet eine engere Wahl 

unter den Personen statt, denen die beiden größten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei Stimmengleich-

heit entscheidet das Los. 

Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 
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9 Beschäftigte 

Zum Jahresende 2016 beschäftigte die Gesellschaft 2 Mitarbeiter (ohne Vorstand).  

Zum Jahresende 2017 beschäftigte die Gesellschaft 3 Mitarbeiter (ohne Vorstand).  

Im Jahr 2018 hat sich die Mitarbeiterzahl um 2 erhöht. Die Gesellschaft beschäftigt derzeit 5 Mitarbeiter 

(ohne Vorstand). Die Belegschaft besteht zu 60 % aus Frauen. Sämtliche Mitarbeiter sind in Deutschland 

beschäftigt. Die Gesellschaft beschäftigt derzeit keine Zeitarbeiter. Keine Mitarbeiter/innen befinden sich 

derzeit in Mutterschutz/Elternzeit. Die Mitarbeiter sind allesamt am Sitz der Gesellschaft tätig. Die Tätig-

keitsschwerpunkte schlüsseln sich in Immobilienspezialist (derzeit 2), Finanzierungsmanager, Teamassis-

tenz und Immobilienbuchhaltung auf. 

 

Mitarbeiterbeteiligungsprogramme 

Die Gesellschaft hat in den vergangenen Jahren Aktienoptionsprogramme für Mitarbeiter, inklusive Vor-

stand, verabschiedet. Diese sind unter Ziffer 12.7 ausführlich dargestellt. Die auf den Vorstand entfallenen 

Optionen sind zusätzlich gesondert unter Ziffer 8.1 dargestellt. 

Mit Ausnahme dieser Aktienoptionsprogramme gibt es derzeit keine weiteren Mitarbeiterbeteiligungspro-

gramme. 
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10 Aktionärsstruktur 

10.1 Hauptaktionäre der Gesellschaft  

Als nicht börsennotiertes Unternehmen unterliegt die Gesellschaft, mit Ausnahme der §§ 20, 21 AktG, 

keinen Meldepflichten hinsichtlich der Beteiligungsverhältnisse. Aus diesem Grund hat die Gesellschaft 

zum Datum dieses Wertpapierprospekts keine genaue Kenntnis über die konkrete Aktionärsstruktur. Die 

in der folgenden Tabelle wiedergegebenen Daten beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft von ihren 

Aktionären gemacht wurden. Weitere Aktionäre sind der Gesellschaft nicht bekannt. Die BF Holding 

GmbH wird maßgeblich durch ihren Gesellschafter Bernd Förtsch beherrscht, so dass dieser mittelbar an 

der Coreo AG beteiligt ist. Die Aktien der Apeiron Investment Group Ltd. werden von Herrn Christian An-

germayer gehalten, so dass er mittelbar an der Gesellschaft beteiligt ist. 

Übersicht der Aktionärsstruktur 

Aktionär 

Anzahl der gehaltenen bzw. 

zuzurechnenden Aktien bzw. 

Stimmrechte 

Stimmrechtsanteil 

Direkt gehalten 

BF Holding GmbH 2.367.069 ca. 25,29 % 

*GfBk Gesellschaft für Börsen-
kommunikation mbH 

1.000.000 ca. 10,68 % 

Apeiron Investment Group Ltd. 2.924.281 ca. 31,24 % 

**Freefloat 3.068.650 ca. 32.78 % 

Gesamt 9.360.000 ca. 100 % 

*Die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH ist eine 100 %-Tochtergesellschaft der BF Hol-
ding GmbH. 
**Dem Freefloat gemäß den Bestimmungen in Ziff. 2.3 des Leitfadens zu den Aktienindizes der Deut-
sche Börse AG in der zuletzt veröffentlichten Version 8.2.2 von Mai 2018 sind die Aktien von allen Aktio-
nären zuzurechnen, die jeweils weniger als 5 % des Grundkapitals der Emittentin halten. 

 

Der Coreo AG sind mit Ausnahme der bereits genannten Aktionäre, keine Aktionäre bekannt, die mehr als 

3 % der Anteile an der Coreo AG halten. 

10.2 Stimmrechte der Aktionäre 

Jede Aktie der Gesellschaft gewährt satzungsgemäß eine Stimme. Unterschiedliche Stimmrechte beste-

hen bei der Gesellschaft nicht. 

10.3 Beherrschungsverhältnisse 

Nach Kenntnis der Gesellschaft bestehen derzeit folgende Beherrschungsverhältnisse: Die BF Holding 

GmbH hält ca. 25,29 % an der Coreo AG. Die GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH, eine 

100 % Tochtergesellschaft der BF Holding GmbH, hält ca. 10,68 % an der Coreo AG. Die BF Holding 

GmbH hält somit unmittelbar und mittelbar insgesamt ca. 35,97 % der Coreo AG. Sie wird maßgeblich 

durch ihren Gesellschafter Bernd Förtsch beherrscht, so dass dieser mittelbar an der Gesellschaft betei-

ligt ist. Die Apeiron Investment Group Ltd.hält ca. 31,24 % der Aktien der Gesellschaft. Die Aktien der 

Apeiron Investment Group Ltd. werden von Herrn Christian Angermayer, London, UK gehalten, so dass er 

mittelbar an der Gesellschaft beteiligt ist. 

Sowohl die BF Holding GmbH als auch die Apeiron Investment Group Ltd verfügen damit jeweils für sich 

über eine Anzahl von Stimmrechten, die ihnen einen beherrschenden Einfluss auf die Gesellschaft ermög-

licht. Der beherrschende Einfluss kann insbesondere durch das Verhindern von Beschlüssen in der 
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Hauptversammlung im Rahmen der Ausübung des Stimmrechts ausgeübt werden. Eine Möglichkeit, das 

Stimmrecht in der Hauptversammlung einzuschränken, besteht grundsätzlich nicht. 

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die Regelungen des deutschen Gesellschaftsrechts, insbesondere 

des Aktiengesetzes, und des Kapitalmarktrechts zur Verhinderung eines Missbrauchs der Kontrolle aus-

reichend sind. Besondere Maßnahmen wurden diesbezüglich seitens der Gesellschaft nicht getroffen. 

Weder zwischen der BF Holding GmbH noch zwischen der Apeiron Investment Group Ltd. und der Ge-

sellschaft besteht oder bestand ein Beherrschungsvertrag oder ein Ergebnisabführungsvertrag. Sämtliche 

Geschäftsbeziehungen zwischen der BF Holding GmbH und der Gesellschaft erfolgten während der Dau-

er des beherrschenden Einflusses der BF Holding GmbH zu Bedingungen, wie sie zwischen fremden Drit-

ten üblich sind.  

Darüber hinaus ist der Gesellschaft nicht bekannt, welche unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligungen 

oder Beherrschungsverhältnisse an ihr bestehen, oder wer diese Beteiligungen hält bzw. diese Beherr-

schung ausübt und welcher Art die Beherrschung ist. 

10.4 Zukünftige Veränderung der Kontrollverhältnisse 

Der Gesellschaft sind keine Vereinbarungen bekannt, die zukünftig zu einer Veränderung bei den Kon-

trollverhältnissen führen können. 
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11 Geschäfte mit verbundenen Parteien und nahestehenden Personen 

11.1 Geschäfte mit verbundenen Parteien  

Es. bestehen folgende wesentliche Geschäfte der Emittentin mit verbundenen Parteien: 

11.1.1 Darlehensverträge mit Tochterunternehmen 

Die Gesellschaft hat einigen Tochtergesellschaften die nachfolgend aufgelistete Darlehen ausgereicht. Si-

cherheiten für die Darlehen mit den Tochterunternehmen wurden keine bestellt. 

Langfristiges Darlehen für die Erste Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Coreo AG hat im Jahr 2017 der Erste Coreo Immobilien VVG mbH ein langfristiges Rahmendarlehen 

in Höhe von insgesamt TEUR 3.150 zur Kaufpreisfinanzierung der Immobilie in Bad Köstritz ausgereicht. 

Die Laufzeit des Darlehens ist gekoppelt an die Tilgung des Darlehens der Erste Coreo Immobilien VVG 

mbH bei der Sparkasse Gera (Laufzeit bis 30. August 2022). Der Zinssatz beträgt 3,5 % p. a. Die Zinsen 

sind endfällig zu zahlen. Von diesem Rahmendarlehen hat die Erste Coreo Immobilien VVG mbH TEUR 

1.150 zum 31. August 2018 in Anspruch genommen. 

Darlehen für die Zweite Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Coreo AG hat im Jahr 2017 der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH gemäß Darlehensvertrag vom 1. 

August 2017 ein Rahmendarlehen in Höhe von TEUR 500 zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine 

Laufzeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von 

einer Partei fristgerecht gekündigt wird. Die Verzinsung beläuft sich seit 2018 auf  10 % p. a. Die Zinsen 

sind quartalsweise im Nachhinein zu zahlen. Von der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH wurde per 31. 

August 2018 ein Betrag von TEUR 280 nebst Zinsen abgerufen. 

Darlehen für die Dritte Coreo Immobilien VVG mbH 

Mit Darlehensvertrag vom 15. August 2017 hat die Coreo AG der Dritte Coreo Immobilien VVG mbH ein 

Rahmendarlehen in Höhe von TEUR 1.500 zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von ei-

nem Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von einer Partei 

fristgerecht gekündigt wird. Die Verzinsung beläuft sich seit 2018 auf 4 % p. a. Die Zinsen sind quartals-

weise im Nachhinein zu zahlen. Die Dritte Coreo Immobilien VVG mbH hat zum 31. August 2018 einen 

Betrag nebst Zinsen in Höhe von TEUR 1.505 abgerufen.  

Darlehen für die Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Mit Darlehensvertrag vom 3. Mai 2018 hat die Coreo AG der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. 

KG ein Rahmendarlehen in Höhe von TEUR 17.000 zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine Lauf-

zeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von ei-

ner Partei fristgerecht gekündigt wird. Die Verzinsung beläuft sich auf 11 % p. a., wobei der erste Zinsfäl-

ligkeitstermin der 31. Dezember 2018 ist, danach sind diese im Nachhinein halbjährlich zu entrichten. Im 

Mai 2018 wurden zwei Tranchen in Höhe von TEUR 1.600 sowie TEUR 100 abgerufen. Im Juli 2018 wur-

de eine weitere Tranche in Höhe von TEUR 718 und im August 2018 eine weitere Tranche in Höhe von 

rund TEUR 6.512 ausgezahlt. Die Darlehensforderung nebst Zinsen beläuft sich zum 31. August 2018 auf 

insgesamt ca. TEUR 9.021. Das Darlehen wurde für den Kauf des Immobilienportfolios „Hydra“ verwen-

det. 

Darlehen für die Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Mit Darlehensvertrag vom 3. Mai 2018 hat die Coreo AG der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. 

KG ein Rahmendarlehen in Höhe von TEUR 5.500 zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine Laufzeit 

von einem Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von einer 

Partei fristgerecht gekündigt wird. Die Verzinsung beläuft sich auf 11 % p. a., wobei der erste Zinsfällig-

keitstermin der 31. Dezember 2018 ist, danach sind diese im Nachhinein halbjährlich zu entrichten. Im 
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Mai 2018 wurden zwei Tranchen in Höhe von TEUR 400 sowie TEUR 100 abgerufen. Im August 2018 

wurden zwei weitere Tranchen in Höhe von insgesamt rund TEUR 5.151 ausgereicht. Die Darlehensforde-

rung beläuft sich zum 31. August 2018 auf insgesamt ca. TEUR 5.683. Das Darlehen wurde für den Kauf 

des Immobilienportfolios „Hydra“ verwendet. 

Mit  Nachtrag vom 21. August 2018 wurde der Kreditrahmen auf EUR 6.000.000,00 erhöht. 

Darlehen für die Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Mit Darlehensvertrag vom 5. April 2018 und vom 23. April 2018 wurden an die Coreo Göttingen Residen-

tial UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 2.900, TEUR 2.050 

und TEUR 235 gewährt. Die Darlehen dienten dabei der Belegung des ausstehenden Restkaufpreises für 

die von der HS Wohnen in Göttingen GmbH & Co. KG erworbenen Immobilien, die Übernahme eines im 

Zuge der Anzahlung auf den Kaufpreis durch einen Vorgesellschafter gewährten Gesellschafterdarlehens 

sowie der Begleichung der im Zuge des Erwerb der Immobilien durch die HS Wohnen in Göttingen GmbH 

& Co. KG entstandene Grunderwerbsteuerforderung. Die Darlehen werden mit 10 % p. a. verzinst. 

11.1.2   Immobilienverwaltungsverträge mit Tochterunternehmen 

 

Immobilienverwaltungsvertrag mit der Erste Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Coreo AG hat am 01. August 2017 mit der Erste Coreo Immobilien VVG mbH einen Immobilienver-

waltungsvertrag abgeschlossen. Die Emittentin hat sich in diesem Vertrag verpflichtet, die Liegenschaft 

des Objektes Bad Köstritz, Rosa-Luxemburg-Ring 1-14 sowohl in technischer als auch in kaufmännischer 

Hinsicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu bewirtschaften. Dabei ist die Emittentin unter 

anderem befugt umlagefähige Reparaturen im Einzelfall bis zu EUR 10.000,- ohne vorherige Rückspra-

che durchzuführen. Die Emittentin erhält pro Wohneinheit eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 264 

zzgl. USt. für die allgemeine Verwaltung, Buchhaltung, Vermietungs- sowie Forderungsmanagement und 

weitere EUR 96 zzgl USt. für allgemeines Hausbetreuungsmanagement, jeweils unabhängig davon, ob 

die Wohneinheit vermietet ist oder leer steht. 

Der Vertrag hat eine Festlaufzeit von 2 Jahren und kann bei einer Pflichtverletzung einer der Vertragspar-

teien durch die andere Vertragspartei gekündigt werden. 

Mit Nachtrag vom 29. März 2018 wurde der Vertrag dahingehend erweitert, dass zu den Sonderleistungen 

der Emittentin die Finanzierungsvermittlung zählt, wofür die Emittentin eine von der Höhe des Darlehens 

abhängige Vergütung erhalten sollen. 

 

Immobilienverwaltungsvertrag mit der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Coreo AG hat am 01. September 2017 mit der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH einen Immobilien-

verwaltungsvertrag abgeschlossen. Die Emittentin hat sich in diesem Vertrag verpflichtet, die Liegenschaft 

des Objektes Mannheim, Güterhallenstr. 1-25 sowohl in technischer als auch in kaufmännischer Hinsicht 

mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu bewirtschaften. Dabei ist die Emittentin unter anderem 

befugt umlagefähige Reparaturen im Einzelfall bis zu EUR 10.000,- ohne vorherige Rücksprache durchzu-

führen. Die Emittentin erhält ein monatliches Honorar in Höhe von 4 % der Monatsnettokaltmiete zzgl. USt 

für die allgemeine Verwaltung, Buchhaltung, Vermietungs- sowie Forderungsmanagement und weitere 2 

% der Monatsnettokaltmiete für allgemeines Hausbetreuungsmanagement. 

Der Vertrag hat eine Festlaufzeit von 2 Jahren und kann bei einer Pflichtverletzung einer der Vertragspar-

teien durch die andere Vertragspartei gekündigt werden. 

Mit Nachtrag vom 26. Juni 2018 wurde der Vertrag dahingehend erweitert, dass zu den Sonderleistungen 

der Emittentin die Finanzierungsvermittlung zählt, wofür die Emittentin eine von der Höhe des Darlehens 

abhängige Vergütung erhalten sollen. 
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Immobilienverwaltungsvertrag mit der Dritte Coreo Immobilien VVG mbH 

Die Coreo AG hat am 01. Oktober 2017 mit der Dritte Coreo Immobilien VVG mbH einen Immobilienver-

waltungsvertrag abgeschlossen. Die Emittentin hat sich in diesem Vertrag verpflichtet, die Liegenschaft 

des Objektes Bruchsal, Im Wendelrot 11 sowohl in technischer als auch in kaufmännischer Hinsicht mit 

der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu bewirtschaften. Dabei ist die Emittentin unter anderem be-

fugt umlagefähige Reparaturen im Einzelfall bis zu EUR 10.000,- ohne vorherige Rücksprache durchzu-

führen. Die Emittentin erhält ein monatliches Honorar in Höhe von 2 % der Monatsnettokaltmiete zzgl. USt 

für die allgemeine Verwaltung, Buchhaltung, Vermietungs- sowie Forderungsmanagement und weitere 2 

% der Monatsnettokaltmiete für allgemeines Hausbetreuungsmanagement, jeweils unabhängig davon, ob 

die Wohn- und Gewerbeeinheit vermietet ist oder leer steht.. 

Der Vertrag hat eine Festlaufzeit von 2 Jahren und kann bei einer Pflichtverletzung einer der Vertragspar-

teien durch die andere Vertragspartei gekündigt werden. 

Mit Nachtrag vom 26. Juni 2018 wurde der Vertrag dahingehend erweitert, dass zu den Sonderleistungen 

der Emittentin die Finanzierungsvermittlung zählt, wofür die Emittentin eine von der Höhe des Darlehens 

abhängige Vergütung erhalten sollen. 

 

11.2 Geschäfte mit nahestehenden Personen 

Der Vorstand Marin N. Marinov hat mit der Gesellschaft vertreten durch den Aufsichtsrat mit Wirkung ab 

15. Mai 2016 einen bis zum 30. Juni 2019 befristeten Vorstandsdienstvertrag geschlossen. Hiernach er-

hält der Vorstand Herr Marin N. Marinov eine jährliche erfolgsunabhängige Vergütung von 

EUR 170.000,00 sowie eine erfolgsabhängige jährliche Vergütung von bis zu EUR 1.000.000,00.  
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12 Angaben über das Kapital der Gesellschaft 

Die nachfolgende Übersicht enthält Informationen über das in Aktien eingeteilte Grundkapital der Gesell-

schaft und dessen Entwicklung sowie über Satzungsbestimmungen und Vorschriften des deutschen 

Rechts, dem die Gesellschaft und ihre Aktien unterliegen. Die Übersicht bezieht sich ausschließlich auf 

die bei Veröffentlichung dieses Prospekts maßgebende Rechtslage in der Bundesrepublik Deutschland. 

12.1 Aktuelles Grundkapital und Aktien 

Das in das Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 74535 eingetragene Grund-

kapital der Gesellschaft beträgt EUR 9.360.000,00. Es ist eingeteilt in 9.360.000 auf den Inhaber lautende 

Stückaktien (Aktien ohne Nennwert), die auf Grundlage des deutschen Aktiengesetzes geschaffen wur-

den und alle voll eingezahlt sind. Die Gesellschaft hat nur eine Gattung von Aktien ausgegeben. Der auf 

die einzelnen Aktien entfallende rechnerische Anteil am Grundkapital beträgt EUR 1,00.  

Die Aktien der Gesellschaft werden im Freiverkehr gehandelt. Damit liegt keine Börsennotierung i.S.d. § 3 

Abs. 2 AktG vor. 

Die Aktien der Gesellschaft sind in einer oder mehreren Globalurkunden ohne Gewinnanteilscheine ver-

brieft und bei der Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, als Wertpapiersam-

melbank hinterlegt. Die Inhaber der Stückaktien der Gesellschaft haben Miteigentumsanteile an den je-

weiligen Globalurkunden. Die Aktien der Gesellschaft sind frei übertragbar. Es bestehen keine Veräuße-

rungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit der Aktien der Gesellschaft.  

Sämtliche Aktien der Coreo AG sind Bestandteil des Eigenkapitals der Gesellschaft. 

12.2 Entwicklung des Grundkapitals seit Gründung der Gesellschaft 

Das Grundkapital der Gesellschaft hat sich seit der Gründung der Gesellschaft bis zum Datum dieses 

Prospektes wie folgt entwickelt: 

Eintra-

gungs-

datum Ereignis 

Anzahl  

der 

Aktien 

Erhöhungs- 

betrag 

Grund- 

kapital 

04.03.2004 Gründung 100.000 - 100.000,00 

11.08.2004 
Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen 2.000.000 1.900.000,00 2.000.000,00 

24.03.2005 

Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlage durch vollständige 
Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2004/ I 3.000.000 1.000.000,00 3.000.000,00 

24.05.2005 

Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlage durch vollständige 
Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2005/ I 4.500.000 1.500.000,00 4.500.000,00 

29.06.2005 
Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen 4.750.000 250.000,00 4.750.000,00 

20.10.2005 

Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen durch teilweise 
Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2005/ II 5.000.000 250.000,00 5.000.000,00 

18.06.2007 

Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen durch teilweise 
Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2005/ II 5.250.000 250.000,00 5.250.000,00 

26.01.2009 
Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen durch teilweise 5.610.000 360.000,00 5.610.000,00 
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Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2007/ I 

30.03.2010 

Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen durch teilweise 
Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2007/ I 5.940.000 330.000,00 5.940.000,00 

02.10.2012 

Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen durch teilweise 
Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2010/ I 6.240.000 300.000,00 6.240.000,00 

14.12.2016 

Kapitalerhöhung gegen Bar-
einlagen durch teilweise 
Ausnutzung des Genehmig-
ten Kapitals 2013 9.360.000 3.120.000,00 9.360.000,00 

 
Grundkapital  

  
9.360.000,00 

 

12.3 Eigene Aktien 

Die Gesellschaft hält zum Datum dieses Wertpapierprospekts keine eigenen Aktien.  

Der Vorstand der Gesellschaft ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2018 ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10 % des zum Zeit-

punkt der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft oder - falls dieser Wert geringer 

ist - des zum Zeitpunkt der jeweiligen Ausübung der vorliegenden Ermächtigung bestehenden Grundkapi-

tals der Gesellschaft zu erwerben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 

am 19. Juni 2018 wirksam und gilt bis zum 18. Juni 2023. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträ-

gen, einmal oder mehrmals ausgeübt werden. Sie kann auch durch Konzernunternehmen oder durch Drit-

te ausgeübt werden, die für Rechnung der Gesellschaft oder eines Konzernunternehmens handeln. Auf 

die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die Gesellschaft bereits erwor-

ben hat und noch besitzt oder die ihr nach den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 

mehr als 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Gesellschaft darf die Ermächtigung nicht 

zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausnutzen. 

12.4 Genehmigtes Kapital 

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 

6. Februar 2022 einmalig oder mehrmals in Teilbeträgen um bis zu insgesamt EUR 4.680.000,00 gegen 

Bar- und/oder Sacheinlagen (einschließlich gemischter Sacheinlagen) durch Ausgabe von bis zu 

4.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-

tal 2017). Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Aus-

gabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzge-

winns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Den Aktionären ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. 

Die Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung übernommen 

werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der Vorstand ist jedoch 

ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre in folgenden 

Fällen auszuschließen: 

- für Spitzenbeträge; 

- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen erfolgt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebe-

nen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Beim Gebrauchmachen 

von dieser Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der 

Ausschluss des Bezugsrechts aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer oder entsprechen-

der Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichtigen; 



106 

- bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zur Gewährung von Aktien zum Zweck des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen (einschließlich der Erhö-

hung bestehender Beteiligungen) oder von Forderungen gegen die Gesellschaft. 

Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Ka-

pital 2017 und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchfüh-

rung der Erhöhung des Grundkapitals aus dem Genehmigten Kapital 2017 entsprechend dem Umfang 

der Kapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2017 oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist an-

zupassen. 

 

12.5 Bedingtes Kapital 

Bedingtes Kapital 2013/I 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 624.000,00 durch Ausgabe von bis zu 624.000 neuen, auf den Inha-

ber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2013/1). Die bedingte Kapitalerhöhung wird 

nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wand-

lung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Ge-

sellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 28. Au-

gust 2013 bis zum 27. August 2018 ausgegeben werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Ge-

brauch machen oder, soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur 

Wandlung/Optionsausübung erfüllen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in 

dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- 

bzw. Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Be-

zugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Sat-

zung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächti-

gungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2013/I nach Ablauf der Fris-

ten für die Ausübung von Options-oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. 

Optionspflichten. 

 

Bedingtes Kapital 2009/II 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 139.000,00 durch Ausgabe von bis zu 139.000 

Stück auf den Inhaber lautende nennwertlose Aktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 

2009/II). Die bedingte Kapitalerhöhung dient der Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen, die 

aufgrund der durch die Hauptversammlung vom 19. August 2009 unter Tagesordnungspunkt 8.1 be-

schlossenen Ermächtigung im Rahmen des Aktienoptionsplans 2009 ausgegeben werden. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie von den Bezugsrechten aus Aktienoptionen Ge-

brauch gemacht wird und die Gesellschaft die Bezugsrechte aus Aktienoptionen nicht im Wege einer Bar-

zahlung ablöst oder durch Gewährung eigener Aktien erfüllt. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des 

Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der 

Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Auf-

sichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung aus 

dem Bedingten Kapital 2009/II zu ändern. 
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Bedingtes Kapital 2016 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 485.000,00 durch Ausgabe von bis zu 485.000 neu-

en, auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2016). Das 

Bedingte Kapital 2016 dient ausschließlich der Sicherung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächti-

gung der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 im Rahmen des Aktienoptionsprogramms 2016 in der 

Zeit bis einschließlich zum 30. Mai 2021 an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft 

sowie an Mitglieder der Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Un-

ternehmen ausgegeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie Be-

zugsrechte ausgegeben werden und deren Inhaber von ihrem Bezugsrecht auf Aktien der Gesellschaft 

Gebrauch machen, und die Gesellschaft nicht in Erfüllung der Bezugsrechte eigene Aktien gewährt oder 

Barausgleich leistet. Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeit-

punkt der Ausgabe der neuen Aktien noch kein Beschluss der Hauptversammlung über die Verwendung 

des Bilanzgewinns gefasst worden ist, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Soweit der Vorstand betroffen ist, ist der Aufsichtsrat entsprechend ermächtigt. Der Aufsichtsrat ist des 

Weiteren ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des bedingten 

Kapitals anzupassen. 

 

Bedingtes Kapital 2018 

Das Grundkapital ist um bis zu EUR 3.432.000,00 durch Ausgabe von bis zu 3.432.000 neuen, auf den 

Inhaber lautenden Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2018). Die bedingte Kapitalerhöhung 

wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die zur Wand-

lung/Optionsausübung Verpflichteten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der Ge-

sellschaft aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch Hauptversammlungsbeschluss vom 19. Juni 

2018 bis zum 18. Juni 2023 ausgegeben werden, von ihren Options- bzw. Wandlungsrechten Gebrauch 

machen oder, soweit sie zur Wandlung/Optionsausübung verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Wand-

lung/Optionsausübung erfordern. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des Geschäftsjahres an, in dem 

sie aufgrund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. bei Erfüllung von Wandlungs- bzw. 

Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausgabe der Be-

zugsaktien anzupassen sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Anpassungen der Sat-

zung vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt im Falle der Nichtausnutzung der 

Ermächtigung zur Ausgabe von Options- oder Wandelschuldverschreibungen nach Ablauf des Ermächti-

gungszeitraumes sowie im Falle der Nichtausnutzung des Bedingten Kapitals 2018 nach Ablauf der Fris-

ten für die Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. für die Erfüllung von Wandlungs- bzw. 

Optionspflichten 

12.6 Satzungsregelungen hinsichtlich Kapitalveränderungen 

Veränderungen im Hinblick auf das Grundkapital der Gesellschaft, insbesondere Kapitalerhöhung, Kapi-

talherabsetzung oder Schaffung eines genehmigten oder bedingten Kapitals, erfolgen entsprechend den 

dargestellten Regelungen in der Satzung sowie den geltenden gesetzlichen Bestimmungen durch einen 

Beschluss der Hauptversammlung, der mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst wird. Soweit 

das Gesetz außerdem zur Beschlussfassung eine Kapitalmehrheit vorschreibt, genügt die einfache Mehr-

heit des bei der Beschlussfassung vertretenen Kapitals, soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

Die Satzung und die Gründungsurkunde der Gesellschaft enthalten keine Vorschriften, die Veränderun-

gen im Hinblick auf das Grundkapital betreffen und strenger sind als die gesetzlichen Regelungen 
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12.7 Wandelbare, umtauschbare oder mit Optionsscheinen ausgestattete Wertpapiere 

Mit Beschluss der Hauptversammlung vom 31. Mai 2016 wurde der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats bis zum 30. Mai 2021 einmalig oder mehrmals Bezugsrechte auf Aktien der Gesell-

schaft auszugeben, die zum Bezug von bis zu 485.000 auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesell-

schaft berechtigen. 

Am 07. Oktober 2016 wurden 265.000 Aktienoptionen an Mitarbeiter zum Bezugspreis in Höhe von EUR 

2,00 pro Aktie ausgegeben. Am 15. Juli 2018 wurden weitere 30.000 Aktienoptionen an Mitarbeiter zum 

Bezugspreis in Höhe von EUR 2,00 pro Aktie ausgegeben. 

Die Mindestwartelaufzeit der 265.000 Aktienoptionen läuft am 07. Oktober 2020, die der 30.000 Aktienop-

tionen am 15. Juli 2022 ab.  

Berechtigt zum Erwerb von Bezugsrechten sind ausschließlich Mitglieder des Vorstands und Arbeitneh-

mer der Gesellschaft sowie Mitglieder von Geschäftsführungen und Arbeitnehmer von mit der Gesell-

schaft verbundenen Unternehmen („Berechtigte Personen“). Der genaue Kreis der berechtigten Personen 

sowie der Umfang der ihnen jeweils zu gewährenden Bezugsrechte werden durch den Vorstand der Ge-

sellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats festgelegt. Soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft 

Bezugsrechte erhalten sollen, obliegt diese Festlegung ausschließlich dem Aufsichtsrat der Gesellschaft. 

Das Gesamtvolumen der Bezugsrechte verteilt sich auf die berechtigten Personengruppen wie folgt: 

 An die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sollen höchstens 75 % der Bezugsrechte aus-

gegeben werden.  

 An die Mitglieder von Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen 

sollen höchstens 2,5 % der Bezugsrechte ausgegeben werden.  

 An Arbeitnehmer der Gesellschaft sollen höchstens 20 % der Bezugsrechte ausgegeben werden.  

 An Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen sollen höchstens 2,5 % der 

Bezugsrechte ausgegeben werden. 

Die Bezugsrechte können nach Wahl der Gesellschaft auch im Wege eines Barausgleichs erfüllt oder ge-

gen Barausgleich gekündigt werden. Einzelheiten regeln die Optionsbedingungen.  

Die Bezugsrechte können den Berechtigten Personen jeweils nur innerhalb eines Zeitraums von 15 Bank-

arbeitstagen beginnend mit dem 4. Bankarbeitstag nach der ordentlichen Hauptversammlung und dem 

4. Bankarbeitstag nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts der Gesellschaft zum Bezug angeboten 

werden. An Bezugsberechtigte, die erstmals einen Dienst- oder Anstellungsvertrag mit der Gesellschaft 

bzw. einem verbundenen Unternehmen („Anstellungsverhältnis“ oder „Anstellungsvertrag“) abschlie-

ßen, dürfen auch innerhalb von drei Monaten ab Beginn des Anstellungsverhältnisses oder ab Ablauf ei-

ner Probezeit Bezugsrechte ausgegeben werden. Das Angebot kann von den Bezugsberechtigten inner-

halb angemessener vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. im Falle von Vorstandsmitglie-

dern nur vom Aufsichtsrat festgelegter Annahmefrist angenommen werden. Den individuellen Vertei-

lungsplan bestimmt der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats.  

Die Ausübung der Bezugsrechte setzt voraus, dass 

 die Wartezeit von vier Jahren für die jeweiligen Bezugsrechte abgelaufen ist; 

 die Ausübung innerhalb eines festgelegten Ausübungszeitraumes erfolgt, und 

 das Erfolgsziel gemäß nachfolgendem Absatz erfüllt ist. 

Die Bezugsrechte können nur im folgenden Umfang und nur bei Erfüllung der folgenden Erfolgsziele aus-

geübt werden: 

(a) Erfolgsziele I 

 Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 50 % seiner Bezugsrechte ausüben, wenn der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft während der Zeit vom Ausgabetag bis zum Ablauf von zwei Jahren nach dem 
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Ausgabetag („Referenzzeitraum I“) um mindestens 50 % gestiegen ist. 

 Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 60 % seiner Bezugsrechte ausüben, wenn der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft während des Referenzzeitraums I um mindestens 60 % gestiegen ist. 

 Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 80 % seiner Bezugsrechte ausüben, wenn der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft während des Referenzzeitraums I um mindestens 80 % gestiegen ist. 

 Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 100 % seiner Bezugsrechte ausüben, wenn der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft während des Referenzzeitraums I um mindestens 100 % gestiegen ist. 

(b) Erfolgsziele II 

Wenn kein Erfolgsziel I erreicht wird, können Bezugsrechte dennoch im folgenden Umfang und bei Erfül-

lung der folgenden Erfolgsziele II ausgeübt werden:  

 Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 50 % seiner Bezugsrechte ausüben, wenn der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft während der Zeit vom Ausgabetag bis zum Ablauf von drei Jahren nach dem 

Ausgabetag („Referenzzeitraum II“) um mindestens 75 % gestiegen ist. 

 Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 60 % seiner Bezugsrechte ausüben, wenn der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft während des Referenzzeitraums II um mindestens 100 % gestiegen ist. 

 Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 80 % seiner Bezugsrechte ausüben, wenn der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft während des Referenzzeitraums II um mindestens 125 % gestiegen ist. 

 Jeder Bezugsberechtigte kann bis zu 100 % seiner Bezugsrechte ausüben, wenn der Börsenkurs der 

Aktie der Gesellschaft während des Referenzzeitraums II um mindestens 150 % gestiegen ist. 

Werden sowohl ein Erfolgsziel I als auch ein Erfolgsziel II erreicht, können zusätzlich zu dem für das Er-

folgsziel I maßgeblichen Umfang ausübbarer Bezugsrechte weitere Bezugsrechte in Höhe der Zahl aus-

geübt werden, um die der für das Erfolgsziel II maßgebliche Umfang ausübbarer Bezugsrechte den für 

das Erfolgsziel I maßgeblichen Umfang ausübbarer Bezugsrechte ggf. übersteigt. 

Falls es bei der Anwendung der Prozentsätze zu Bruchteilen kommt, ist die Anzahl ausübbarer Bezugs-

rechte auf den nächsten vollen Betrag abzurunden. 

Zur Ermittlung des Anstiegs des Börsenkurses der Aktie der Gesellschaft ist der Börsenkurs der Aktie der 

Gesellschaft am Ausgabetag mit dem Börsenkurs am Tag nach Ablauf des Referenzzeitraums I bzw. II zu 

vergleichen. Dabei berechnet sich der Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft am Ausgabetag bzw. am 

Tag nach Ablauf des Referenzzeitraums I bzw. II (jeweils: „Stichtag“) nach dem gewichteten Mittel der 

Schlusskurse für eine Aktie der Gesellschaft im XETRA-Handelssystem (oder einem vergleichbaren 

Nachfolgesystem) während der letzten 30 Börsenhandelstage vor dem Stichtag. 

Bezugsrechte, die nach Ablauf des Referenzzeitraums II nach Maßgabe der vorstehenden Erfolgsziele 

nicht ausübbar sind, verfallen entschädigungs- und ersatzlos. 

Nicht nach den Optionsbedingungen verfallene oder gekündigte Bezugsrechte können auch vorzeitig, je-

doch nicht vor Ablauf der gesetzlichen Mindestwartezeit von vier (4) Jahren nach Erwerb des jeweiligen 

Bezugsrechts und vorbehaltlich der Erfolgsziele, innerhalb eines oder mehrerer festzulegender Zeiträume 

ausgeübt werden, sobald eine Change of Control eingetreten ist („Vorzeitige Ausübbarkeit“). Change of 

Control ist der Erwerb von Aktien der Gesellschaft, die mehr als 50 % der Stimmrechte verleihen, durch 

eine Person oder mehrere gemeinsam handelnde Personen (jeweils ein „Dritter“ bzw. gemeinsam han-

delnd „Dritte“) oder Erwerb eines beherrschenden Einflusses auf die Gesellschaft durch einen Dritten o-

der mehrere Dritte auf sonstige Weise. 

Der Bezugspreis beträgt EUR 2,00 je Aktie. 
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Für den Fall einer Verschmelzung der Gesellschaft auf eine andere Gesellschaft, einer sonstigen Um-

wandlung der Gesellschaft, einer Neueinteilung des Grundkapitals der Gesellschaft oder vergleichbarer 

Maßnahmen, welche die Bezugsrechte durch Untergang oder Veränderung der den Bezugsrechten unter-

liegenden Aktien nach diesen Optionsbedingungen beeinträchtigen (jeweils: „Strukturmaßnahme“), tritt 

anstelle des Bezugsrechts das Recht, zum Bezugspreis jeweils diejenige Anzahl von Aktien, Geschäftsan-

teilen oder sonst an die Stelle der Aktien der Gesellschaft tretenden Beteiligungsrechte an der Gesell-

schaft oder deren Rechtsnachfolgerin zu erwerben, deren Wert dem Verkehrswert der Aktien der Gesell-

schaft im Zeitpunkt einer solchen Strukturmaßnahme entspricht.  

Ist die Gesellschaft nicht an einer Börse notiert, bestimmt sich der Verkehrswert durch die Bewertung der 

Aktien, wie sie sich aus der letzten Finanzierungsrunde im Zusammenhang mit einer Kapitalerhöhung o-

der aus der letzten, der Gesellschaft bekannt gewordenen Kaufpreiszahlung eines Dritten oder der Ge-

währung von Anteilen im Rahmen eines Anteilstausches durch einen Dritten vor der Strukturmaßnahme 

ergibt; maßgeblich ist jeweils das zuletzt eingetretene Ereignis. 

Ist die Gesellschaft an einer Börse notiert, bestimmt sich der Verkehrswert nach dem arithmetischen Mit-

tel der Schlusskurse für eine Aktie der Gesellschaft während der letzten fünf Börsenhandelstage vor der 

Strukturmaßnahme. Es gelten die Kurse an der Wertpapierbörse, an welcher die Aktien der Gesellschaft 

zuerst eingeführt wurden. Der Bezugspreis darf in keinem Fall weniger als den geringsten Ausgabebetrag 

gemäß § 9 Abs. 1 AktG betragen. Im Übrigen bleiben diese Optionsbedingungen uneingeschränkt an-

wendbar. 

Sämtliche nach den Optionsbedingungen nicht verfallbaren, nicht verfallenen und nicht gekündigten Be-

zugsrechte können, vorbehaltlich der Ausübungsvoraussetzungen frühestens nach Ablauf einer Wartezeit 

von vier (4) Jahren nach dem Erwerb des jeweiligen Bezugsrechts („Wartezeit“) bis zum Ablauf der Lauf-

zeit in den Ausübungszeiträumen ausgeübt werden. Im Einzelfall oder generell kann der Vorstand mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates bzw. der Aufsichtsrat (gegenüber Vorstandsmitgliedern) längere Wartezei-

ten festlegen und/ oder festlegen, dass nur ein Teil der Bezugsrechte aus einer Tranche gleichzeitig an-

gebotener Bezugsrechte erst nach Ablauf eines oder mehrerer weiterer bestimmter Zeiträume ausübbar 

werden. 

Ein Bezugsrecht darf nach Ablauf der Wartezeit und Erfüllung des Erfolgszieles nur innerhalb eines Zeit-

raums von jeweils 15 Bankarbeitstagen, beginnend am vierten Bankarbeitstag 

 nach der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, oder  

 nach der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts oder einer Zwischenmitteilung ausgeübt 

werden („Ausübungszeiträume“). 

Die Optionsbedingungen können Einschränkungen hinsichtlich der Veräußerung der Bezugsaktien nach 

Ausübung der Bezugsrechte vorsehen, sofern diese dem Schutz berechtigter Interessen der Gesellschaft 

an einer angemessenen Kurspflege dienen.  

Das Recht zur Ausübung der Bezugsrechte endet spätestens nach Ablauf von zehn Jahren nach dem 

Angebotstag. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen ersatzlos.  

Die Bezugsrechte können nur durch die berechtigte Person selbst ausgeübt werden. Die Verfügung über 

die Bezugsrechte ist ausgeschlossen, insbesondere sind sie nicht übertragbar. Die Bezugsrechte sind je-

doch vererblich. Die Optionsbedingungen können vorsehen, dass die Bezugsrechte verfallen, soweit das 

Anstellungsverhältnis der Berechtigten mit der Gesellschaft oder mit einem verbundenen Unternehmen 

vor Ablauf der für die jeweiligen Bezugsrechte geltenden Wartezeit endet, wenn nicht die Gesellschaft im 

Einzelfall mit dem Berechtigten etwas anderes vereinbart. Die Bezugsrechte, für die die jeweilige Warte-

frist abgelaufen ist, sind grundsätzlich unverfallbar, wenn nicht die Optionsbedingungen ausdrücklich et-

was anderes bestimmen. Insbesondere für den Todesfall, den Fall der Erwerbs- und Berufsunfähigkeit, 

den Fall der Pensionierung oder der Beendigung des Anstellungsverhältnisses können in den Optionsbe-

dingungen Sonderregelungen vorgesehen werden, insbesondere die Pflicht zur Ausübung der Bezugs-

rechte innerhalb eines bestimmten Zeitraumes. 
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Zudem gibt es noch alte Mitarbeiteroptionen, für die die Mindestwartezeit bereits abgelaufen ist. Diese 

stellen sich wie folgt dar: 

 

Anzahl Optionen Ausgabetag Bezugspreis in EUR 

550 19. September 2009 16,99 

1.000 30. Juli 2010 22,21 

1.500 05. September 2011 9,02 

2.500 20. August 2012 3,90 

 

 

Des Weiteren wurde zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Coreo AG am 30. Januar 2018 eine 

Anleihe ausgegeben. Die Anleihe hat ein Volumen von TEUR 20.000 sowie 624.000 Optionen auf eine 

entsprechende Anzahl Aktien der Gesellschaft und ist mit einem Kupon von 10 % p. a. ausgestattet und in 

Teilbeträge von TEUR 100 gestückelt, denen jeweils 3.120 Optionsscheine anhängen. Die Optionsschei-

ne können von der Anleihe getrennt und separat gehandelt und ausgeübt werden. Dabei berechtigt jeder 

Optionsschein zum Bezug einer Aktie zu einem Bezugspreis von EUR 2,50. Die Anleihe wurde vollständig 

bei Investoren der Serengeti Asset Management LP, einer bei der United States Securities and Exchange 

Commission (SEC) registrierten Investmentgesellschaft, platziert. Die Anleihe ist zwar an einer Börse no-

tiert, ein Handel findet aber nicht statt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2022, kann aller-

dings nach einem Jahr vollständig zurückgezahlt werden. Die Auszahlung der Anleihe durch den Investor 

ist derzeit in Höhe von EUR 18,0 Mio. erfolgt.  Die Auszahlungen sind an ein entsprechendes Immobili-

eninvestment geknüpft. Aktienoptionen wurden bisher nicht ausgeübt. Die bis zum 31. August 2018 auf-

gelaufenen und noch nicht gezahlten kurzfristigen Zinsen betragen TEUR 167. Zur Absicherung der An-

leihe wurden die von der Gesellschaft an der MagForce AG gehaltenen Anteile verpfändet. Des Weiteren 

wurden folgende Geschäftsanteile verpfändet: 

- Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Wird die Anleihe nicht oder nicht ordnungsgemäß bedient, besteht das Risiko, dass die verpfändeten Be-

teiligungen und/oder Aktien bei einer Zwangsverwertung unter Wert verwertet werden. Zudem kann nicht 

ausgeschlossen werden, dass es bei einer Verwertung der Anteile auch zu einem Verkauf, ggf. auch un-

ter Wert, der jeweils gehaltenen Immobilien kommt, mithin die von den Beteiligungsunternehmen gehalte-

nen Immobilien mittelbar als Sicherheit für die Anleihegläubiger dienen. 
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13 Angaben zu den Finanzinformationen 

13.1 Ausgewählte Finanzinformationen 

13.1.1 Ausgewählte Finanzinformationen der Gesellschaft 

 

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember eines Jahres. 

Die nachfolgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen wurden aus dem geprüften Jahresab-

schluss der Gesellschaft (nach HGB) zum 31. Dezember 2016, zum 31. Dezember 2017 und dem Zwi-

schenabschluss zum 31. August 2018 entnommen. Die ausgewählten historischen Finanzinformationen 

zum 31. August 2017 stammen aus der internen Buchhaltung und sind ungeprüft. 

Die vorstehend genannten geprüften Dokumente können in Papierform während der üblichen Geschäfts-

zeiten bei der Coreo AG, Grüneburgweg 18, 60322 Frankfurt am Main, eingesehen oder elektronisch auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter www.coreo.de eingesehen und gespeichert werden.  

Die nachfolgenden ausgewählten historischen Finanzinformationen sollten in Verbindung mit diesen ge-

prüften Jahresabschlüssen einschließlich des jeweiligen Anhangs für das Geschäftsjahr 2016 und 2017 

sowie dem Zwischenabschluss zum 31. August 2018 und den Erläuterungen der Finanzinformationen für 

das Geschäftsjahr 2016 und 2017 sowie dem Zwischenabschluss zum 31. August 2018 in dieser Zif-

fer 13.1 gelesen werden, in denen auch eine Beschreibung und Analyse einzelner Kennzahlen enthalten 

ist, wobei die Finanzinformationen gerundet angegeben sind. Die ausführliche Erläuterung dieser ausge-

wählten Finanzinformationen erfolgt unter Ziffer 13.5.  

Der nach HGB erstellte Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2016 und zum 31. Dezem-

ber 2017 sowie der Zwischenabschluss zum 31. August 2018 wurden von der Votum AG, Frankfurt am 

Main, geprüft. Die entsprechenden Bestätigungsvermerke sind dem Prospekt auf den Seiten 147, 159 

und 172 beigefügt. 

Zeitraum 

 

01.01.2018 - 

31.08.2018 
(in TEUR) 

(geprüft) 

01.01.2017 - 

31.08.2017 
(in TEUR) 

(ungeprüft)** 

01.01.2017- 

31.12.2017 
(in TEUR)  
(geprüft) 

01.01.2016- 

31.12.2016 
(in TEUR)  
(geprüft) 

Umsatzerlöse 316 19 59 0† 

Sonstige betriebliche 
Erträge 

74 96 4.101 
25 

Erträge aus Anteilsver-
käufen‡ 

0 1.351 1.380
*
 

0 

Personalaufwand -467 -234 -370 -297 

Abschreibungen -11 -6 -10 -7 

Sonstige betriebliche 
Aufwendungen 

-1.090 -412 -821 
-2.267 

Finanz- und Beteili-
gungsergebnis*** 

-792 20 33 
-4.720 

Ergebnis nach Steuern -1.970 833 2.992 -7.265 

Jahresfehlbetrag (-)/  -1.970 833 2.991  

                                                      
*
 Die Kennzahlen zu den Erträgen aus Anteilsverkäufen für das Geschäftsjahr 2017 sind von der internen Buchhaltung aus dem Jah-
resabschluss 2017 ermittelt worden und ungeprüft.  
† Soweit die Kennzahlen mit "0" angegeben wurden, sind den geprüften Abschlüssen keine Finanzkennzahlen zu entnehmen. Es han-
delt sich somit um ungeprüfte Kennzahlen. 
**Die Zahlen für den Zeitraum 01.01.2017 – 31.08.2017 stammen aus der internen Buchhaltung und sind ungeprüft. 
‡Erträge aus Anteilsverkäufen sind dem Jahresabschluss zum 31.12.2016 sowie dem Zwischenabschluss zum 31. August 2018 nicht 
zu entnehmen, weshalb diese mit 0 angegeben werden. Es handelt sich somit um ungeprüfte Kennzahlen. 
*** Die Kennzahlen zu dem Finanz- und Beteiligungsergebnis stammen aus der internen Buchhaltung und sind ungeprüft. 
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Jahresüberschuss -7.265 

Stichtag 

 

zum 31.08.2018 
(in TEUR) 
(geprüft) 

zum 31.08.2017 
(in TEUR) 

(ungeprüft)**** 

zum 31.12.2017 
(in TEUR)  
(geprüft) 

zum  31.12.2016 
(in TEUR)  
(geprüft) 

Anlagevermögen 13.089 11.597 12.232 10.696 

Forderungen und sonsti-
ge Vermögensgegen-
stände 

21.477 767 1.855 
8 

Kassenbestand, Bun-
desbankguthaben,  
Guthaben bei Kreditinsti-
tuten, Schecks 

324 3.979 4.489 

 
4.778 

Eigenkapital 16.291 16.103 18.261 15.270 

Verbindlichkeiten 
18.291 57 94 

 
64 

Rückstellungen 330 183 242 175 

Bilanzsumme 34.912 16.343 18.597 15.508 

Abweichungen zu den geprüften Jahresabschlüssen/Zwischenabschluss der Gesellschaft ergeben sich aus Rundungsdifferenzen 

bei arithmetischer Rundung auf TEUR. 

**** Die Zahlen zum 31.08.2017 stammen aus der internen Buchhaltung und sind ungeprüft. 

13.1.2   Ausgewählte Finanzinformationen der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, der  

Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG sowie der  Coreo Göttingen Residential  UG 

(haftungsbeschränkt) & Co. KG 

Die nachfolgenden ausgewählten Finanzinformationen wurden aus dem geprüften Zwischenabschluss der 

Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG sowie der  Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

zum 31. August 2018 und dem geprüften Jahresabschluss der Coreo Göttingen Residential UG (haf-

tungsbeschränkt) & Co. KG zum 31. Dezember 2017 entnommen, wobei die Finanzinformationen gerun-

det angegeben sind. 

Der nach HGB erstellte Zwischenabschluss der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG sowie der  

Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG zum 31. August 2018 wurden von der Votum AG, Frank-

furt am Main, geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. 

Der Jahresabschluss der Coreo Göttingen Residential UG & Co. KG zum 31. Dezember 2017 wurde 

ebenfalls von der VOTUM AG geprüft und mit einem eingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Die 

VOTUM AG begründet die Einschränkung des Bestätigungsvermerk wie folgt: Die Gesellschaft weist un-

ter dem Bilanzposten "Sonstige Vermögensgegenstände" Forderungen aus Mietkaution gegen ihre Haus-

verwaltung in Höhe von TEUR 21 aus. Darüber hinaus weist die Gesellschaft unter dem Bilanzposten 

"Sonstige Verbindlichkeiten" in diesem Zusammenhang stehende Verbindlichkeiten an Mieter aus Miet-

kaution in Höhe von TEUR 21 aus. Aus den der VOTUM AG vorliegenden Unterlagen konnte diese nicht 

mit hinreichend sicherer Wahrscheinlichkeit die Höhe und die Vollständigkeit der genannten Forderungen 

und Verbindlichkeiten beurteilen. Demzufolge konnte die VOTUM AG in diesem Punkt keine hinreichende 

Prüfsicherheit erlangen. Die VOTUM AG konnte daher nicht ausschließen, dass der  Jahresabschluss der 

Coreo Göttingen Residential UG & Co. KG insoweit fehlerhaft ist. 
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Zeitraum 

    

Coreo Han UG 

(haftungsbe-

schränkt) & Co. 

KG  

27. April 2018- 

31. August 2018 

(in TEUR) 

(geprüft) 

Coreo Solo UG (haf-

tungsbeschränkt) & 

Co. KG  

27. April 2018- 

31. August 2018 

(in TEUR) 

(geprüft) 

Coreo Göttingen Re-

sidential UG (haf-

tungsbeschränkt) & 

Co. KG  

13. Juni 2017-

31. Dezember 2017 

(in TEUR) 

(geprüft) 

Umsatzerlöse* 0 0 846 

Sonstige betriebliche Er-
träge

* 
0 0 

0 

Erträge aus Anteilsverkäu-
fen* 

0 0 
0 

Personalaufwand* 0 0 0 

Abschreibungen* 0 0 -59 

Sonstige betriebliche Auf-
wendungen 

-45 -16 
-494 

Zinsen und ähnliche Auf-
wendungen 

-310 -85 
-55 

Ergebnis nach Ertrags-
steuern 

-355 -101 
238 

Jahresfehlbetrag (-)/  

Jahresüberschuss 
-355 -101 

 216 

Stichtag 

    

–zum 31. August 

2018 (in TEUR) 

(geprüft) 

zum 31. August 

2018 

(in TEUR)  

(geprüft) 

zum 31  Dezember 

2017  

(in TEUR)  

(geprüft) 

Anlagevermögen* 16.724  0  8.329  

Forderungen und sonstige 
Vermögensgegenstände 

1.679  419  
735  

Kassenbestand, Bundes-

bankguthaben,  

Guthaben bei Kreditinstitu-
ten, Schecks 

18  15  

106  

Eigenkapital -354  -100  10  

Verbindlichkeiten 18.931  5.730  9.059  

Rückstellungen 94  44  8  

Bilanzsumme 18.670  5.674  9.178  

  *Soweit die Kennzahlen mit "0" angegeben wurden, sind den geprüften Abschlüssen keine Finanzkennzahlen zu 

entnehmen. Es handelt sich somit um ungeprüfte Kennzahlen. 
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Abweichungen zu den geprüften Jahresabschluss/Zwischenabschlüssen der Gesellschaft ergeben sich aus Run-

dungsdifferenzen bei arithmetischer Rundung auf TEUR. 

13.2 Eigenkapitalausstattung der Gesellschaft 

In der nachfolgenden Übersicht ist der Vermögens- und Kapitalaufbau der Gesellschaft (ungeprüft) an-

hand der nach Liquiditätsgesichtspunkten zusammengefassten Bilanz dargestellt, wobei diese Angaben 

aus eigener buchhalterischer Auswertung ermittelt wurden und ungeprüft sind. Dabei werden alle inner-

halb von 12 Monaten nach dem Bilanzstichtag fällige Teilbeträge der Forderungen und Verbindlichkeiten 

als kurzfristig behandelt, alle übrigen als langfristig. 

 

Vermögensstruktur  

 
 31.08.2018   31.12.2017   +/-  

  TEUR   %   TEUR   %   TEUR  

Immaterielle Vermögensgegenstände  14   0,0   19   0,1   -5  
Sachanlagen  5   0,0   7   0,0   -2  
Finanzanlagen  13.070   37,4   12.206   65,6   864  

Langfristig gebundenes Vermögen  13.089   37,4   12.232   65,7   857  
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  7   0,0   0   0,0   7  
Forderungen im Verbundbereich  21.084   60,4   1.771   9,5   19.313  
Sonstige Vermögensgegenstände  386   1,2   83   0,6   303  
Rechnungsabgrenzungsposten  23   0,1   22   0,1   1  

Kurzfristig gebundenes Vermögen  21.500   61,7   1.876   10,2   19.624  

Liquide Mittel  324   0,9   4.489   24,1   -4.165  

  34.913   100,0   18.597   100,0   16.316  

 

 

Kapitalstruktur 

 
 31.08.2018   31.12.2017   +/-  

  TEUR   %   TEUR   %   TEUR  

Gezeichnetes Kapital  9.360   26,8   9.360   50,3  0 
Rücklagen  32.371   92,7   32.371   174,1             0 
Bilanzverlust     -25.440   -72,9   -23.470  -126,2  -1.970  

Eigenkapital  16.291   46,6   18.261   98,2   -1.970 
Anleihen  18.000   51,6   0   0,0   18.000  

Mittelfristiges Fremdkapital  18.000   51,6   0   0,0   18.000  
Kurzfristige Sonstige Rückstellungen  330   0,9   242   1,3   88  
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  106   0,3   81   0,4   25  
Kurzfristige Verbindlichkeiten im Verbundbereich  5   0,0   0   0,0   5  
Übrige Verbindlichkeiten und  
Rechnungsabgrenzungsposten  181  0,6  13   0,1   168  

Kurzfristiges Fremdkapital  622   1,8   336   1,8   286  

  34.913   100,0   18.597   100,0   16.316  

 

 

13.3 Kapitalflussrechnung der Gesellschaft 

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung (ungeprüft) zeigt Mittelzufluss und -abfluss nach Art der Tätigkeit 

(Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Positive Beiträge (+) bedeuten Mittel-

zufluss, negative Beiträge (-) stehen für Mittelabfluss.  
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31.08.2018  2017  
 

 

 TEUR  

 

 TEUR  

 

 TEUR  

 
 Periodenergebnis  -1.970      2.991  
+ / - Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des 

Anlagevermögens  11     -2.609  
+ Zunahme der Rückstellungen  88      68  
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge  -56      0  
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferun-

gen und Leistungen sowie anderer Aktiva (die nicht 
der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzu-
ordnen sind)  -19.288      -1.844  

+ Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva (die nicht der In-
vestitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen 
sind)  30      31  

- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anla-
gevermögens  0      -1.380  

+ / - Zinsaufwendungen/Zinserträge  792      -48  
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

 

   

 

 -20.393  

 

 -2.791  

 
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle An-

lagevermögen  0      -9  
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever-

mögen  -4      -1  
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des 

Finanzanlagevermögens  0      3.723  
- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage-

vermögen  -848      -1.250  
+ Erhaltene Zinsen  120      39  
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit 

 

   

 

 -732  

 

 2.502  

 
+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der 

Aufnahme von (Finanz-)Krediten  18.000      0  
- Gezahlte Zinsen  -1.040   0 
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit 

 

   

 

 16.960 

 

 0  

 
 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittel-

fonds     -4.165   -289  
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode  4.489      4.778  
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 

 

   

 

 324  

 

 4.489  

 
     

Die Zahlen der vorstehenden Tabelle sind dem internen Rechnungswesen entnommen. 

Die im Vorjahr ausgewiesenen Zuschreibungen in Höhe von TEUR 2.609 betreffen nahezu vollständig im 

Finanzanlagevermögen ausgewiesene Wertpapiere. Im aktuellen Geschäftsjahr kam es zu keinen derar-

tigen Geschäftsvorfällen. 

Der im Vorjahr ausgewiesene Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens in Hö-

he von TEUR 1.380 resultiert aus Veräußerungen von Wertpapieren des Finanzanlagevermögens. Im ak-

tuellen Geschäftsjahr kam es zu keinen derartigen Geschäftsvorfällen. 

Die Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva zum 

31.08.2018 in Höhe von TEUR 19.288 betrifft im Wesentlichen ausgegebene kurzfristige Darlehen an 

Tochtergesellschaften. Die entsprechende Liquidität konnte die Coreo AG durch die Ausgabe einer Anlei-
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he einnehmen. Die entsprechenden Einzahlungen aus der Anleihe sind in Höhe von TEUR 18.000 im 

Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit wiedergegeben.  

Der Anstieg der gezahlten Zinsen auf TEUR 1.040 betrifft ebendiese Anleihe. 

Die im Vorjahr ausgewiesenen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermö-

gens in Höhe von TEUR 3.723 resultieren aus der bereits beschriebenen Veräußerung von Wertpapieren 

des Finanzanlagevermögens. Im aktuellen Geschäftsjahr kam es zu keinen derartigen Einzahlungen. 

Die Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (TEUR 848) betrifft in Höhe von TEUR 

840 den Erwerb der Anteile an der Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (vor-

mals HS Wohnen in Göttingen GmbH & Co. KG). 

13.4 Erläuterung der Zwischenabschlüsse der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG und 

der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG für den Zeitraum 27. April 2018 bis 31. Au-

gust 2018 und des Einzelabschlusses Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) 

& Co. KG für das Geschäftsjahr 2017 

 

Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG: 

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 27.04.2018 gegründet. Dementsprechend handelt 

es sich bei vorliegenden Abschluss zum 31.08.2018 um einen Zwischenabschluss innerhalb des Rumpf-

geschäftsjahrs 2018. Entsprechende Vorjahresbeträge sind somit nicht vorhanden. 

Die Gesellschaft weist im Sachanlagevermögen geleistete Anzahlungen auf erworbene Immobilien in Hö-

he von TEUR 16.540 aus. Der wirtschaftliche Übergang erfolgte im September 2018 und somit nach dem 

Abschlussstichtag des Zwischenabschlusses. Die Gesellschaft beabsichtigt die Immobilien längerfristig zu 

halten. Dementsprechend erfolgte die Bilanzierung dieser im Sachanlagevermögen. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen insbesondere aus für den Erwerb der Immobilien auf ein 

Notar-Anderkonto gezahlte Sicherheitsleistungen in Höhe von TEUR 1.600. 

Zur Finanzierung der Immobilien erhielt die Gesellschaft ein kurzfristiges Gesellschafterdarlehen von der 

Coreo AG, welches zum Abschlussstichtag 31.08.2018 auf TEUR 9.020 valutiert. Das Darlehen wird im 

kurzfristigen Fremdkapital ausgewiesen. Darüber hinaus erfolgte die Finanzierung des Erwerbs der Im-

mobilien durch zwei Bankdarlehen welche, sich zum Abschlussstichtag 31.08.2018 auf insgesamt TEUR 

9.437 belaufen. 

Die entsprechenden Zinsaufwendungen für die beschriebenen Darlehen stellen mit TEUR 310 die we-

sentliche Position der Ertragslage dar. Im Ergebnis erwirtschaftete die Gesellschaft vom 27.04. bis zum 

31.08.2018 einen Fehlbetrag in Höhe von TEUR 355. 

 

Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG: 

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 27.04.2018 gegründet. Dementsprechend handelt 

es sich bei dem vorliegenden Abschluss zum 31.08.2018 um einen Zwischenabschluss innerhalb des 

Rumpfgeschäftsjahrs 2018. Entsprechende Vorjahresbeträge sind somit nicht vorhanden. 

Innerhalb der Vermögensstruktur werden im Vorratsvermögen im Geschäftsjahr 2018 geleistete Anzah-

lungen auf erworbene Immobilien in Höhe von TEUR 5.240 ausgewiesen. Der wirtschaftliche Übergang 

erfolgte im September 2018 und somit nach dem Abschlussstichtag des Zwischenabschlusses. Die Im-

mobilien werden im Vorratsvermögen ausgewiesen, da die Gesellschaft beabsichtigt diese kurzfristig wie-

der zu veräußern. 
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Die sonstigen Vermögensgegenstände bestehen insbesondere aus für den Erwerb der Immobilien auf ein 

Notar-Anderkonto gezahlte Sicherheitsleistungen in Höhe von TEUR 400. 

Zur Finanzierung der Immobilien erhielt die Gesellschaft ein kurzfristiges Gesellschafterdarlehen von der 

Coreo AG, welches zum Abschlussstichtag 31.08.2018 auf TEUR 5.683 valutiert. Das Darlehen wird im 

kurzfristigen Fremdkapital ausgewiesen. 

Die entsprechenden Zinsaufwendungen stellen mit TEUR 85 die wesentliche Position der Ertragslage dar. 

Im Ergebnis erwirtschaftete die Gesellschaft vom 27.04. bis zum 31.08.2018 einen Fehlbetrag in Höhe 

von TEUR 101. 

 

 Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG: 

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 13. Juni 2017 gegründet. Die Hafteinlage betrug 

zum Gründungszeitpunkt TEUR 10. Weitere Vermögenswerte und Schulden hatte die Gesellschaft zum 

Gründungszeitpunkt nicht. Es handelt sich folglich um ein Rumpfgeschäftsjahr, sodass kein Vorjahresver-

gleich erfolgt. 

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf TEUR 9.178. 

Das Sachanlagevermögen in Höhe von TEUR 8.329 betrifft ein im August 2017 erworbenes Immobilien-

portfolio in Göttingen und Umgebung. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen Forderungen gegen die Hausverwal-

tung aus Mieten und Mietkautionen sowie aus Instandhaltungsrücklagen. 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beinhalten mit TEUR 7.000 in erster Linie den bis 

zum Abschlussstichtag noch nicht gezahlten Kaufpreis aus dem Erwerb des Immobilienportfolios. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beinhaltet in erster Linie mit TEUR 1.042 ein von der 

Gesellschafterin Seeliger Immobilien GmbH & Co. KG gegebenes Darlehen, inklusive bis zum Abschluss-

stichtag aufgelaufener Zinsen 

Die Umsatzerlöse im Rumpfgeschäftsjahr 2017 betreffen Mieteinnahmen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen in erster Linie mit TEUR 320 Raumkosten, mit 

TEUR 42 Hausverwaltungskosten sowie mit TEUR 53 Haftungsvergütungen. 

13.5 Diskussion der wesentlichen Veränderungen der Finanzzahlen im Jahresabschluss zum Ge-

schäftsjahr 2016 und 2017 sowie im Zwischenabschluss zum 31. August 2018 der Coreo AG 

 

Wesentliche Veränderungen im Geschäftsjahr 2016 

Das Geschäftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresfehlbetrag nach HGB in Höhe von TEUR -7.265 abge-

schlossen. Die Zahlen spiegeln die seit Ende 2015 eingeleitete Umstrukturierungsphase der Gesellschaft 

wider. So wurde das Ergebnis hauptsächlich durch Wertberichtigungen von Finanzanlagen des Altportfo-

lios der Gesellschaft sowie durch Buchverluste aus der Veräußerung von Anteilen an Beteiligungen belas-

tet.  

Die Bilanzsumme reduzierte sich im Berichtszeitraum von TEUR 19.533 im Vorjahr um TEUR 4.025 auf 

TEUR 15.508 zum 31. Dezember 2016. Der Rückgang der Finanzanlagen von TEUR 18.317 um TEUR 

7.648 auf TEUR 10.669 resultiert in erster Linie aus außerplanmäßigen Abschreibungen aufgrund voraus-

sichtlich dauerhafter Wertminderungen in Höhe von TEUR 4.792 auf die Beteiligungen MagForce AG, 

Nanosys, Inc. und Lumiphore, Inc.. Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2016 sämtliche Anteile an 

der ItN Nanovation AG an einen chinesischen Investor sowie Anteile an der MagForce AG veräußert. Die 

MagForce-Aktien stellen frei veräußerbare Wertpapiere dar. 
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Die liquiden Mittel erhöhten sich im Geschäftsjahr 2016 von TEUR 1.179 im Vor-jahr um TEUR 3.599 auf 

TEUR 4.778 im Wesentlichen aus Zahlungseingängen durch die Veräußerung der Aktien an der ItN Na-

novation AG und MagForce AG (TEUR 1.372) sowie der Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Aus-

nutzung des Genehmigten Kapitals 2013 in Höhe von TEUR 3.120. 

Die Veränderungen des Eigenkapitals auf TEUR 15.270 verglichen mit TEUR 19.415 im Vorjahr resultie-

ren aus der Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2013 in 

Höhe von TEUR 3.120 sowie aus dem Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2016.  

Im Geschäftsjahr 2016 wurden Verluste aus dem Verkauf von Finanzanlagen in Höhe von TEUR 1.484 

erwirtschaftet, die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten sind. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 2.267 (im Vorjahr. TEUR 2.210) haben 

sich gegenüber dem Vorjahr leicht um TEUR 57 erhöht. Die Veränderung der sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus höheren Rechts- und Beratungskosten, deutlich gestiege-

nen Verlusten aus dem Verkauf von Finanzanlagen (ItN TEUR 1.297 und MagForce TEUR 187) sowie 

gegenläufig aus der Umgliederung der außerordentlichen Aufwendungen des Vorjahres an das GuV-

Gliederungsschema nach BilRUG (TEUR 1.745). Die im Vorjahr unter der GuV-Position außerordentli-

chen Aufwendungen ausgewiesenen Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.745 aus der Verschmelzung 

der VentureTech Equity-Partners GmbH und der Nanostart Russia Holding GmbH auf die Nanostart AG 

(nun Coreo AG) wurden in die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umgegliedert. Die Vorjahresposition 

wurde insoweit an das Gliederungsschema nach Inkrafttreten des BilRUG angepasst. Der Betrag ist folg-

lich nicht mit dem Vorjahr vergleichbar, da die GuVPositionen zu den außer-ordentlichen Aufwendungen 

und Erträgen nach Inkrafttreten des BilRUG wegge-fallen sind. 

 

Wesentliche Veränderungen im Geschäftsjahr 2017 

Coreo hat das Geschäftsjahr 2017 nach deutschem Handelsrecht (HGB) mit einem Ergebnis in Höhe von 

TEUR 2.992 (Vorjahr TEUR -7.265) abgeschlossen. Der Anstieg ist mit TEUR 2.619 in erster Linie auf die 

Zuschreibung der Anteile an der MagForce AG, aufgrund des Wegfalls der dauerhaften Wertminderung 

der Anteile, zurückzuführen. Das Eigenkapital der Gesellschaft nach HGB beträgt TEUR 18.261 (Vorjahr: 

TEUR 15.270). Das Gesamtvermögen (Bilanzsumme) der Gesellschaft erhöhte sich im Berichtszeitraum 

um TEUR 3.089 von TEUR 15.508 im Vorjahr auf TEUR 18.597 zum 31. Dezember 2017. Bei den Fi-

nanzanlagen ist ein Anstieg um rund TEUR 1.536 gegenüber dem Vorjahr (TEUR 10.696) auf TEUR 

12.232 zu verzeichnen. Der Anstieg der Finanzanlagen von TEUR 10.669 um TEUR 1.537 auf TEUR 

12.206 resultiert aus diversen Sachverhalten die im Folgenden erläutert werden. Im Geschäftsjahr 2017 

erfolgte eine Zuschreibung der Anteile an der MagForce AG von TEUR 2.619 auf die historischen An-

schaffungskosten in Höhe von TEUR 10.445, da der Grund für die dauerhafte Wertminderung der Anteile 

nicht mehr besteht. Gegenläufig wurden in 2017 Anteile an der MagForce AG veräußert. Darüber hinaus 

wurden in 2017 die Anteile an der New Asia Investments veräußert. Die Erträge aus Anteilsverkäufen ent-

halten die Gewinne aus der Veräußerung von MagForce Aktien (TEUR 1.040) sowie aus der Veräußerung 

der Beteiligung an der New Asia Investments (TEUR 340).Die MagForce Aktien stellen frei veräußerbare 

Wertpapiere dar, bei denen die grundsätzliche Absicht einer langfristigen Haltedauer besteht. Im Ge-

schäftsjahr 2017 erfolgte durch die Neuausrichtung der Coreo AG auf den Immobiliensektor, insbesonde-

re durch die Gründung von vier Gesellschaften mit einem Stammkapital von jeweils TEUR 25 (Erste bis 

Vierte Coreo Immobilien VVG mbH). Die Coreo AG hält an allen Gesellschaften 100 % der Anteile. An die 

Tochtergesellschaft Erste Coreo Immobilien VVG mbH wurde im Geschäftsjahr ein langfristiges Rahmen-

darlehen zur Kaufpreisfinanzierung der Immobilie in Bad Köstritz in Höhe von insgesamt TEUR 3.150 

ausgereicht. Von diesem Rahmendarlehen hat die Erste Coreo Immobilien VVG mbH zum 31. Dezember 

2017 TEUR 1.150 in Anspruch genommen. Die Forderungen im Verbundbereich in Höhe von TEUR 1.771 

betreffen im Wesentlichen kurzfristige Darlehensforderungen gegen die Zweite (TEUR 275) und Dritte 

Coreo Immobilien VVG mbH (TEUR 1.495).  

Die Veränderungen des Eigenkapitals resultieren ausschließlich aus dem Jahresüberschuss des aktuel-

len Geschäftsjahres. Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 

2.696 auf insgesamt TEUR 2.721 (Vj. TEUR 25) erhöht. Der Anstieg ist mit TEUR 2.619 in erster Linie auf 
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die Zuschreibung der Anteile an der MagForce AG, aufgrund des Wegfalls der dauerhaften Wertminde-

rung der Anteile, zurückzuführen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 821 (i. 

Vj. TEUR 2.267) haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um TEUR 1.446 vermindert. Der Rückgang 

der sonstigen betrieblichen Aufwendungen begründet sich in erster Linie durch den im Vorjahr erzielten 

Verlust aus dem Verkauf von Finanzanlagen (hauptsächlich ItN). Das Finanz- und Beteiligungsergebnis 

erhöhte sich deutlich von TEUR -4.720 um TEUR 4.753 auf TEUR 33. Der Anstieg im Vergleich zum Vor-

jahr begründet sich hauptsächlich durch die im Vorjahr berücksichtigten Abschreibungen auf Finanzanla-

gen aufgrund voraussichtlich dauerhafter Wertminderungen in Höhe von TEUR 4.792, die im Geschäfts-

jahr 2017 nicht angefallen sind. 

 

Entwicklung vom 01. Janaur 2018 bis 31. August 2018 

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich zum 31. August 2018 um TEUR 16.316 auf TEUR 

34.913. 

Der Anstieg der Finanzanlagen von TEUR 12.206 um TEUR 864 auf TEUR 13.070 resultiert mit TEUR 

840 aus dem Erwerb von 94% der Anteile an der Coreo Göttingen Residential UG & Co. KG (vormals HS 

Wohnen GmbH & Co. KG), die das Immobilienportfolio in Göttingen und Umgebung hält. Der rechtliche 

und wirtschaftliche Übergang der Anteile an der Gesellschaft erfolgte Anfang Juli 2018. 

Darüber hinaus wurden im Geschäftsjahr 2018 fünf Gesellschaften gegründet. Die Coreo AG hält an allen 

neu gegründeten Gesellschaften 100% der Anteile. Die Beteiligungsbuchwerte betragen insgesamt TEUR 

8. 

An die Tochtergesellschaft Erste Coreo Immobilien VVG mbH wurde im Geschäftsjahr 2017 ein langfristi-

ges Rahmendarlehen zur Kaufpreisfinanzierung der Immobilie in Bad Köstritz in Höhe von insgesamt 

TEUR 3.150 ausgereicht. Von diesem Rahmendarlehen hat die Erste Coreo Immobilien VVG mbH zum 

31. August 2018 TEUR 1.150 in Anspruch genommen. 

Die Forderungen im Verbundbereich in Höhe von TEUR 21.084 betreffen im Wesentlichen kurzfristige 

Darlehensforderungen nebst Zinsen gegen die Zweite Coreo Immobilien VVG mbH (TEUR 280), Dritte 

Coreo Immobilien VVG mbH (TEUR 1.505) sowie im Jahr 2018 gegebene kurzfristige Darlehen nebst 

Zinsen an die Coreo Göttingen Residential UG & Co. KG (TEUR 4.411), Coreo Solo UG & Co. KG (TEUR 

5.683) und Coreo Han UG & Co. KG (TEUR 9.021). 

Der Rückgang der liquiden Mittel um TEUR 4.165 auf TEUR 324 hängt in erster Linie mit der Bereitstel-

lung liquider Mittel an die Tochtergesellschaften zum Erwerb der Immobilienportfolios zusammen. 

Die Veränderungen des Eigenkapitals resultieren ausschließlich aus dem Jahresfehlbetrag des aktuellen 

Geschäftsjahres. 

Zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Coreo AG wurde am 30. Januar 2018 eine Anleihe ausge-

geben. Die Anleihe besteht aus einer Anleihe im Volumen von EUR 20,0 Mio. mit einem Kupon von 10% 

p. a. sowie 624.000 Optionen auf eine entsprechende Anzahl Aktien der Gesellschaft zu einem Aus-

übungspreis von EUR 2,50 je Option/Aktie. Die Optionen können unabhängig von der Anleihe ausgeübt 

werden. Die Anleihe wurde vollständig bei Investoren der Serengeti Asset Management LP, einer bei der 

United States Securities and Exchange Commission (SEC) registrierten Investmentgesellschaft, platziert. 

Die Anleihe ist zwar an einer Börse notiert, ein Handel findet aber nicht statt. Die Anleihe hat eine Laufzeit 

bis zum 31. Januar 2022, kann allerdings nach einem Jahr vollständig zurückgezahlt werden. Die Auszah-

lung der Anleihe durch den Investor ist derzeit in Höhe von EUR 18,0 Mio. erfolgt. 

Die Auszahlungen sind an ein entsprechendes Immobilieninvestment geknüpft. Aktienoptionen wurden 

bisher nicht ausgeübt. Zur Absicherung der Anleihe wurden die von der Gesell-schaft an der MagForce 

AG gehaltenen Aktien verpfändet. Des Weiteren wurden folgende Geschäftsanteile verpfändet: 

- Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) 

- Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 
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- Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

- Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

 

Die Erträge aus Anteilsverkäufen im Vorjahr enthalten die Gewinne aus der Veräußerung von MagForce 

Aktien (TEUR 1.040) sowie aus der Veräußerung der Beteiligung an der New Asia Investments (TEUR 

340). 

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 2.647 auf insgesamt 

TEUR 74 (Vj. TEUR 2.721) vermindert. Die Verminderung ist mit TEUR 2.619 auf die im Vorjahr erfolgte 

Zuschreibung auf die Anteile an der MagForce AG, aufgrund des Wegfalls der dauerhaften Wertminde-

rung der Anteile, zurückzuführen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.090 (i. Vj. TEUR 822) haben sich gegen-

über dem Vorjahr um TEUR 268 erhöht. Dieser Anstieg hängt im Wesentlichen mit Aufwendungen, die im 

Zusammenhang mit der Vermittlung der Anleihe stehen, zusammen. 

Das Finanz- und Beteiligungsergebnis verminderte sich von TEUR 33 um TEUR -825 auf TEUR -792. Der 

Rückgang im Vergleich zum Vorjahr begründet sich hauptsächlich durch die im Geschäftsjahr aufgelaufe-

nen Zinsaufwendungen in Höhe von TEUR 1.167 auf die Anleihe. Gegenläufig haben sich die Zinserträge 

aufgrund an Tochtergesellschaften ausgereichte Darlehen um TEUR 368 auf TEUR 416 erhöht. 

13.6 Diskussion der gruppeninternen Zahlungsströme 

Zahlungsströme im Geschäftsjahr 2016 

Im Geschäftsjahr 2016 wurden sämtliche Anteile an der ItN Nanovation AG mit einem Buchwert von 

TEUR 2.029 zu einem Gesamtpreis von TEUR 700 an einen chinesischen Investor veräußert. Anteile an 

der MagForce AG mit einem Buchwert von TEUR 827 wurden in 2016 zu einem Gesamtpreis von TEUR 

640 veräußert. Die MagForce-Aktien stellen frei veräußerbare Wertpapiere dar. Die liquiden Mittel erhöh-

ten sich im Geschäftsjahr 2016 von TEUR 1.179 im Vorjahr um TEUR 3.599 auf TEUR 4.778 im Wesent-

lichen aus Zahlungseingängen durch die Veräußerung der Aktien an der ItN Nanovation AG und Mag-

Force AG (TEUR 1.372) sowie der Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Ausnutzung des Genehmig-

ten Kapitals 2013 in Höhe von TEUR 3.120. 

 

Zahlungsströme im Geschäftsjahr 2017 

In 2017 wurden Anteile an der MagForce AG mit einem Buchwert von TEUR 2.143 zu einem Gesamtpreis 

in Höhe von TEUR 3.183 veräußert. Darüber hinaus wurden in 2017 die Anteile an der New Asia Invest-

ments mit einem Buchwert von TEUR 200 zu einem Gesamtpreis in Höhe von TEUR 540 veräußert. Die 

liquiden Mittel haben sich im Jahr 2017 mit einer Verringerung von TEUR -289 auf TEUR 4.489 wenig 

verändert. 

Im Geschäftsjahr 2017 erfolgte die Neuausrichtung der Coreo AG auf den Immobiliensektor, insbesonde-

re durch die Gründung von vier Gesellschaften mit einem Stammkapital von jeweils TEUR 25 (Erste bis 

Vierte Coreo Immobilien VVG mbH). Die Coreo AG hält an allen Gesellschaften 100 % der Anteile. 

Mit Vertrag vom 24. April 2017 wurde die Erste Coreo Immobilien VVG mbH gegründet. An die Tochter-

gesellschaft Erste Coreo Immobilien VVG mbH wurde im Geschäftsjahr ein langfristiges Rahmendarlehen 

vom 27. April 2017 zur Kaufpreisfinanzierung der Immobilie in Bad Köstritz in Höhe von insgesamt TEUR 

3.150 ausgereicht. Der Darlehensvertrag vom 27. April 2017 wurde durch den Darlehensvertrag vom 1. 

Oktober 2017 vollständig ersetzt. Der Zinssatz beträgt 3,5 % p.a. Die Zinsen sind endfällig zu zahlen. 

Am 2. Oktober 2017 wurde durch Aufnahme eines Darlehens bei der Sparkasse Gera (TEUR 2.000) das 

von der Coreo AG gewährte Darlehen in einem Umfang von von TEUR 1.895 getilgt. Die Laufzeit des 

Rahmendarlehens ist gekoppelt an die Tilgung des Darlehens der Erste Coreo Immobilien VVG mbH bei 

der Sparkasse Gera (Laufzeit bis 30. August 2022). Von diesem Rahmendarlehen hat die Erste Coreo 

Immobilien VVG mbH zum 31. Dezember 2017 TEUR 1.150 in Anspruch genommen.  
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Mit Vertrag vom 11. Mai 2017 wurde die Zweite Coreo Immobilien VVG mbH gegründet. Die Coreo AG 

hat im Jahr 2017 der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH gemäß Darlehensvertrag vom 1. August 2017 

ein Rahmendarlehen in Höhe von TEUR 500 zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 

einem Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von einer Partei 

fristgerecht gekündigt wird. Die Dero Bank AG hat gemäß Darlehensvertrag vom 14. Juli 2017 der Toch-

tergesellschaft Zweite Coreo Immobilien VVG mbH zur Finanzierung des Erwerbs des Grundstücks in der 

Güterhallenstraße in Mannheim ein Darlehen in Höhe von TEUR 3.050 gewährt. Die Coreo AG hat mit 

Datum vom 14. Juli 2017 eine Patronatserklärung gegenüber der Dero Bank AG abgegeben.  

Mit Vertrag vom 11. Mai 2017 wurde die Dritte Coreo Immobilien VVG mbH gegründet. Mit Darlehensver-

trag vom 15. August 2017 hat die Coreo AG der Dritte Coreo Immobilien VVG mbH ein Rahmendarlehen 

in Höhe von TEUR 1.500 zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von einem Jahr und ver-

längert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von einer Partei fristgerecht gekün-

digt wird.  

 

Zahlungsströme vom 01. Januar 2018 bis 31. August 2018 

Im Geschäftsjahr 2018 wurden fünf neue Gesellschaften gegründet. Die Coreo AG hält an allen neu ge-

gründeten Gesellschaften 100 % der Anteile. Die Beteiligungsbuchwerte betragen insgesamt TEUR 8.  

Mit Vertrag vom 21. März 2018 wurde die Coreo Göttingen AM UG (haftungsbeschränkt) gegründet. Das 

Stammkapital der Gesellschaft beträgt TEUR 2. Mit Vertrag vom 4. April 2018 hat die Coreo AG 94 % der 

Geschäftsanteile der Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG, Frankfurt a. M 

(vormals: HS Wohnen in Göttingen GmbH & Co. KG) zu einem Kaufpreis in Höhe von EUR 9,3 Mio. er-

worben. Die Gesellschaft ist Eigentümerin eines Wohnungsportfolios mit Einheiten in Göttingen, Osterro-

de, Clausthal-Zellerfeld, Warburg und Gillersheim („Grundbesitz“). Mit Darlehensverträgen vom 5. und 23. 

April 2018 wurden der Coreo Göttingen Residential UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG (vormals HS 

Wohnen in Göttingen GmbH & Co. KG) Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 2.900, TEUR 2.050 

und TEUR 235 gewährt. Die Darlehen dienten dabei der Belegung des ausstehenden Restkaufpreises für 

die von der HS Wohnen in Göttingen GmbH & Co. KG erworbenen Immobilien, der Rückführung eines im 

Zuge der Anzahlung auf den Kaufpreis durch einen Vorgesellschafter gewährten Gesellschafterdarlehens 

sowie der Begleichung der im Zuge des Erwerb der Immobilien durch die HS Wohnen in Göttingen GmbH 

& Co. KG entstandene Grunderwerbsteuerforderung. 

Mit Vertrag vom 16. April 2018 wurden die Gesellschaften Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) und 

Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) gegründet. Das Stammkapital ist vollständig eingezahlt, darüber 

hinaus sind keine weiteren Zahlungen an die beiden Gesellschaften erfolgt. 

Mit Vertrag vom 27. April 2018 wurden die Gesellschaften Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

und Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG mit einem Stammkapital von jeweils TEUR 1 gegrün-

det. Die Coreo AG ist jeweils zu 100 % Kommanditist beider Gesellschaften, Komplementär und Ge-

schäftsführer ist die Coreo Solo AM UG (haftungsbeschränkt) bei der Coreo Solo UG (haftungsbe-

schränkt) & Co. KG und die Coreo Han AM UG (haftungsbeschränkt) bei der Coreo Han UG (haftungsbe-

schränkt) & Co. KG. Die Coreo AG hat mit Datum vom 8. August 2018 für die Coreo Han UG (haftungs-

beschränkt) & Co. KG gegenüber der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG zur Absicherung der Darle-

hensverbindlichkeiten in Höhe von TEUR 10.000 aus der Finanzierung der Immobilienanschaffung eine 

Patronatserklärung abgegeben.  

Mit Darlehensvertrag vom 3. Mai 2018 hat die Coreo AG der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. 

KG ein Rahmendarlehen in Höhe von TEUR 17.000 zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine Lauf-

zeit von einem Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von ei-

ner Partei fristgerecht gekündigt wird. Die Verzinsung beläuft sich auf 11 % p. a., wobei der erste Zinsfäl-

ligkeitstermin der 31. Dezember 2018 ist, danach sind diese im Nachhinein halbjährlich zu entrichten. Im 

Juli 2018 wurde eine weitere Tranche in Höhe von TEUR 718 und im August 2018 eine weitere Tranche in 

Höhe von rund TEUR 6.512 ausgezahlt. Die Darlehensforderung nebst Zinsen beläuft sich zum 31. Au-

gust 2018 auf insgesamt ca. TEUR 9.021. Das Darlehen wurde für den Kauf eines Teils des Immobilien-

portfolios „Hydra“ verwendet.  
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Mit Darlehensvertrag vom 3. Mai 2018 hat die Coreo AG der Coreo Solo UG (haftungsbeschränkt) & Co. 

KG ein Rahmendarlehen in Höhe von TEUR 5.500 zur Verfügung gestellt. Das Darlehen hat eine Laufzeit 

von einem Jahr und verlängert sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, sofern es nicht von einer 

Partei fristgerecht gekündigt wird. Die Verzinsung beläuft sich auf 11 % p. a., wobei der erste Zinsfällig-

keitstermin der 31. Dezember 2018 ist, danach sind diese im Nachhinein halbjährlich zu entrichten. Im 

August 2018 wurden zwei weitere Tranchen in Höhe von insgesamt rund TEUR 5.151 ausgereicht. Die 

Darlehensforderung beläuft sich zum 31. August 2018 auf insgesamt ca. TEUR 5.683. Das Darlehen wur-

de für den Kauf des nicht von der Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG erworbenen Teils des 

Immobilienportfolios „Hydra“ verwendet.  

Die Mittel zur Ausreichung der Gesellschafterdarlehen an die Töchter entstammen zu einem großen Teil 

aus dem Emissionserlös einer von der Coreo AG am 30. Januar 2018 zur Finanzierung des weiteren 

Wachstums begebenen Optionsanleihe. .  

Die Anleihe mit Laufzeit bis zum 31. Januar 2022 hat ein Volumen von TEUR 20.000 und ist mit einem 

Kupon von 10 % p. a. ausgestattet und in Teilbeträge von TEUR 100 gestückelt denen jeweils 3.120 Opti-

onsscheine anhängen. Die Optionsscheine können von der Anleihe getrennt und separat gehandelt und 

ausgeübt werden. Dabei berechtigt jeder Optionsschein zum Bezug einer Aktie zu einem Bezugspreis von 

Euro 2,50. Die Anleihe wurde vollständig bei Investoren der Serengeti Asset Management LP, einer bei 

der United States Securities and Exchange Commission (SEC) registrierten Investmentgesellschaft, plat-

ziert. Die Auszahlung der Anleihe durch den Investor ist in Höhe von EUR 18,0 Mio. erfolgt. 

 

Der Rückgang der liquiden Mittel von TEUR 4.489 um TEUR 4.165 auf TEUR 324 hängt in erster Linie mit 

der Bereitstellung liquider Mittel an die Tochtergesellschaften zum Erwerb der Immobilienportfolios zu-

sammen. 

13.7 Geschäftskapital, Kapitalisierung und Verschuldung 

13.7.1   Erklärung zum Geschäftskapital 

Die Coreo AG verfügt zum Zeitpunkt des Datums dieses Prospekts über ausreichendes Geschäftskapital, 

um den gegenwärtigen, innerhalb der kommenden zwölf Monate fällig werdenden Zahlungsverpflichtun-

gen nachzukommen.  

13.7.2 Beschränkungen hinsichtlich des Rückgriffs auf die Eigenkapitalausstattung 

Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Rückgriffs auf die Eigenkapitalausstattung, die die 

Geschäfte der Coreo AG direkt oder indirekt wesentlich beeinträchtigt haben oder beeinträchtigen könn-

ten. 

13.7.3   Kapitalisierung und Verschuldung 

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Kapitalisierung und Verschuldung der Gesellschaft 

zum 31. August 2018. Die Zahlen stammen aus der Finanzbuchhaltung der Gesellschaft zum 31. August  

2018.  

 

Kapitalisierung 

31.08.2018 

HGB 
(in TEUR) 
(ungeprüft) 

  



124 

Kurzfristige Verbindlichkeiten
*
 621 

davon:  
- garantiert durch Dritte 0 
- besichert 167 
- nicht durch Dritte garantiert/besichert 454 
  
Langfristige Verbindlichkeiten

†
 18.000 

davon:  
- garantiert durch Dritte 0 
- besichert 18.000 
- nicht durch Dritte garantiert/besichert 0 
  
Eigenkapital 16.291 
davon:  
- Gezeichnetes Kapital 9.360 
- Kapitalrücklage 19.826 
- Gewinnrücklage (gesetzliche Rücklage) 12.545 
- Bilanzverlust (Verlustvortrag)     -25.440 
  
Gesamtsumme der Kapitalisierung 34.912 

 

 

Nettoverschuldung 

31.08.2018 

HGB 
(in TEUR) 
(ungeprüft) 

  
A. Zahlungsmittel 324 
B. Zahlungsmitteläquivalente 0 
C. Wertpapiere im Handelsbestand 0 
D. Flüssige Mittel (A.) + (B.) + (C.) 324 
  
E. Kurzfristige Finanzforderungen 21.477 
  
F. Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 
G. Anteil kurzfristig fälliger Finanzschulden der langfristigen Finanz-
schulden 

167 

H. Sonstige kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten 454 
I. Kurzfristige finanzielle Verbindlichkeiten (F.) + (G.) + (H.) 621 
  
J. Kurzfristige Netto-Finanzverbindlichkeiten (I.) – (E.) – (D.) -21.180 
  
K. Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0 
L. Anleihen 18.000 
M. Sonstige langfristige Finanzverbindlichkeiten 0 
N. Langfristige Finanzverbindlichkeiten (K.) + (L.) + (M.) 18.000 
  

                                                      
*
 Die kurzfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus den Zinsen der Ende Januar ausgegebenen Anleihe (TEUR 167 – 
besichert), sonstigen kurzfristigen Rückstellungen (TEUR 330 - unbesichert), Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 
106 - unbesichert), sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 13 – unbesichert), Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 
(TEUR 5 - unbesichert). 
†
 Die langfristigen Verbindlichkeiten setzen sich zusammen aus der Ende Januar begebenden Anleihe und sind vollständig besichert. 
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O. Nettofinanzverschuldung (J.) + (N.) -3.180 
 

13.7.4  Eventualverbindlichkeiten 

Bei der Gesellschaft bestehen zum 31. August 2018 die folgenden Eventualverbindlichkeiten: 

Die Dero Bank AG hat gemäß Darlehensvertrag vom 14. Juli 2017 der Tochtergesellschaft Zweite Coreo 

Immobilien VVG mbH zur Finanzierung des Erwerbs des Grundstücks in der Güterhallenstraße in Mann-

heim ein Darlehen in Höhe von EUR 3.050.000,00 gewährt. Die Coreo AG hat mit Datum vom 14. Juli 

2017 eine Patronatserklärung gegenüber der Dero Bank AG abgegeben. Gemäß dieser Patronatserklä-

rung wird die Coreo AG, solange die genannte Geschäftsverbindung zwischen der Dero Bank AG und der 

Zweite Coreo Immobilien VVG mbH besteht bzw. sie Forderungen hieraus gegen die Zweite Coreo Im-

mobilien VVG mbH hat, die Beteiligung an der Zweite Coreo Immobilien VVG mbH in unveränderter Höhe 

aufrechterhalten. Die Coreo AG übernimmt unwiderruflich die uneingeschränkte Verpflichtung, dass die 

Zweite Coreo Immobilien VVG mbH bis zur vollständigen Rückzahlung aller Zahlungsverpflichtungen aus 

dem Darlehen in der Weise geleitet und finanziell ausgestattet wird, dass sie jederzeit in der Lage ist, ihre 

gegenwärtigen und künftigen Verpflichtungen aus dem Darlehensvertrag gegenüber der Dero Bank AG 

fristgerecht nachzukommen. 

Mit Beschluss vom 14. März 2018 hat das Amtsgericht München über das Vermögen der Dero Bank AG 

das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Insolvenzverfahren ist noch nicht beendet, so dass derzeit keine 

Aussage zu etwaigen Forderungen seitens des Insolvenzverwalters gemacht werden kann. 

Die Coreo AG hat mit Datum vom 8. August 2018 für die Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG 

gegenüber der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG zur Absicherung der Darlehensverbindlichkeiten in 

Höhe von 10.000 TEUR aus der Finanzierung der Immobilienanschaffung eine Patronatserklärung abge-

geben. Darin verpflichtet sich die Coreo AG gegenüber der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg eG ihre Toch-

tergesellschaft Coreo Han UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG in der Zeit, in der diese ihre Verpflichtun-

gen nicht vollständig zurückgezahlt hat, in der Weise zu leiten und finanziell auszustatten, dass sie stets in 

der Lage ist, ihren Verbindlichkeiten fristgerecht nachzukommen. Die Laufzeit der Ankaufsfinanzierung ist 

derzeit befristet bis 30. August 2021. 

13.8 Bedeutende Veränderungen in der Finanzlage oder der Handelsposition der Emittentin 

Seit dem 31. August 2018 sind bei der Gesellschaft oder einem ihrer Beteiligungsunternehmen keine we-

sentliche Veränderungen der Finanzlage oder Handelsposition eingetreten. 

13.9 Sonstige geprüfte Angaben 

In diesem Prospekt sind mit Ausnahme der Angaben, die den in Abschnitt 16 „Finanzinformationen“ die-
ses Prospekts abgedruckten, geprüften  Zwischen- und Jahresabschlüssen entnommen wurden, keine 
weiteren Angaben enthalten, die von den gesetzlichen Abschlussprüfern geprüft wurden und über die ein 
Bestätigungsvermerk erstellt wurde. In diesem Prospekt enthaltene nicht geprüfte Finanzangaben wurden 
jeweils von der Coreo AG selbst ermittelt und sind als ungeprüfte Angaben gekennzeichnet. 
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14 Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland 

14.1 Besteuerung der Gesellschaft  

Die Gesellschaft unterliegt mit ihrem zu versteuernden Einkommen grundsätzlich in Deutschland der Kör-

perschaftsteuer in Höhe des einheitlichen Satzes von 15 % für einbehaltene oder ausgeschüttete Gewin-

ne zuzüglich eines Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % auf die Körperschaftsteuerschuld (insgesamt 

15,825 %). 

Dividenden oder andere Gewinnanteile, die die Gesellschaft von inländischen oder ausländischen Kapi-

talgesellschaften bezieht, sind grundsätzlich von der Körperschaftsteuer befreit. Dies gilt nicht für Ge-

winnanteile, die den Gewinn der zahlenden Gesellschaft gemindert haben. Diese unterliegen in vollem 

Umfang der Körperschaft- und Gewerbesteuer nach allgemeinen Grundsätzen. 5 % der jeweiligen steuer-

freien Einnahmen gelten jedoch pauschal als nicht abziehbare Betriebsausgaben und unterliegen deshalb 

der Körperschaftsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Damit beschränkt sich die Steuerbefreiung im 

Ergebnis auf 95 % der Gewinnanteile. Gleiches gilt für Gewinne der Gesellschaft aus der Veräußerung 

von Anteilen an einer anderen inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaft. Veräußerungsverlus-

te sind steuerlich nicht abziehbar. 

Die Steuerbefreiung gem. 8b Abs. 1 Satz 1 KStG gilt für Dividenden und andere Bezüge (z. B. vGA) nicht, 

wenn die unmittelbare Beteiligung zu Beginn des Kalender-jahres weniger als 10 % des Nennkapitals be-

trägt (sog. Streubesitzbeteiligung). Entsprechend kommt auch die oben erwähnte 5 %-Pauschale in Be-

zug auf die nicht abziehbaren Betriebsausgaben nicht zur Anwendung. 

Zusätzlich unterliegen Kapitalgesellschaften mit ihrem in inländischen Betriebsstätten erzielten Gewerbe-

ertrag der Gewerbesteuer. Zur Ermittlung der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage wird der für 

körperschaftsteuerliche Zwecke in den inländischen Betriebsstätten ermittelte Gewinn insbesondere um 

ein Viertel der Entgelte für Schulden sowie um ein Viertel der Finanzierungsanteile in Miet- und Pachtzin-

sen, Leasingraten und Lizenzgebühren erhöht, soweit die Summe dieser Entgelte mehr als EUR 

100.000,00 beträgt. Die Gewerbesteuer ist auf Ebene der Gesellschaft nicht mehr als Betriebsausgabe 

abziehbar, d.h. die Gewerbesteuer mindert weder die Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer 

noch ihre eigene Bemessungsgrundlage. 

Die Höhe der Gewerbesteuer hängt von den Gemeinden ab, in denen die Gesellschaft Betriebsstätten un-

terhält. Sie beträgt in der Regel effektiv ca. 10 % bis 17 % des Gewerbeertrags, je nach Hebesatz der 

Gemeinde. 

Für Zwecke der Gewerbesteuer werden von inländischen und ausländischen Kapitalgesellschaften bezo-

gene Gewinnanteile sowie Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen an inländischen und ausländi-

schen Kapitalgesellschaften grundsätzlich in gleicher Weise behandelt wie für Zwecke der Körperschafts-

teuer. Allerdings sind von inländischen oder ausländischen Kapitalgesellschaften bezogene Gewinnanteile 

nur dann im Ergebnis zu 95 % steuerbefreit, wenn die Gesellschaft zu Beginn bzw. seit Beginn des maß-

geblichen Erhebungszeitraumes ununterbrochen zu mindestens 15 % am Kapital der anderen Kapitalge-

sellschaft beteiligt war (gewerbesteuerliches Schachtelprivileg). Für die Gewinnanteile von außerhalb der 

EU ansässigen Kapitalgesellschaften gelten zusätzliche Einschränkungen. Bei im EU-Ausland ansässigen 

Kapitalgesellschaften greift das gewerbesteuerliche Schachtelprivileg bereits ab einer Beteiligungsquote 

von 10 % bei Beginn des jeweiligen Veranlagungszeitraums. 

Aufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital können bei der Ermittlung des steuerlichen Gewinns 

der Gesellschaft in Höhe des Zinsertrags und darüber hinaus nur noch bis zur Höhe von 30 % des steuer-

lich modifizierten EBITDA (steuerlicher Gewinn bereinigt um Zinsaufwendungen, Zinserträge und be-

stimmte Abschreibungs- und Minderungsbeträge) abgezogen werden, falls der Nettozinsaufwand (Saldo 

der Zinsaufwendungen und Zinserträge eines Wirtschaftsjahres) EUR 3 Mio. oder mehr beträgt und keine 

sonstigen Ausnahmetatbestände greifen. Im Hinblick auf die Überlassung von Fremdkapital durch Gesell-

schafter gelten zusätzlich besondere Regelungen. Zinsaufwendungen, die nicht abgezogen werden kön-

nen, sind ohne zeitliche Beschränkung in die folgenden Wirtschaftsjahre der Gesellschaft vorzutragen 
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(Zinsvortrag). Das verrechenbare EBITDA, das den Nettozinsaufwand übersteigt, kann in die folgenden 

fünf Wirtschaftsjahre vorgetragen werden. 

Steuerliche Verlustvorträge können nur bis zur Höhe von EUR 1 Mio. zum vollen Ausgleich eines positiven 

körperschaftsteuerpflichtigen Einkommens bzw. des Gewerbeertrags herangezogen werden. Übersteigt 

das Einkommen bzw. der Gewerbeertrag diesen Betrag, ist der Verlustausgleich auf 60 % des überstei-

genden Betrags begrenzt. Die verbleibenden 40 % müssen versteuert werden (sogenannte Mindestbe-

steuerung). Nicht genutzte steuerliche Verlustvorträge können aber grundsätzlich ohne zeitliche Be-

schränkung vorgetragen und im Rahmen der Mindestbesteuerung von zukünftigen steuerpflichtigen Ein-

kommen bzw. Gewerbeerträgen abgezogen werden. 

Zinsvorträge oder nicht genutzte Verluste (Verlustvorträge und laufende Verluste) der Gesellschaft gehen 

vollständig unter, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 50 % des gezeichneten Kapitals, der Mitglied-

schaftsrechte, Beteiligungsrechte oder Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar auf einen Erwerber oder 

diesem nahestehende Personen übertragen werden oder ein vergleichbarer Sachverhalt vorliegt (schädli-

cher Beteiligungserwerb). Als ein Erwerber gilt auch eine Gruppe von Erwerbern mit gleichgerichteten In-

teressen. Bei Übertragungen im vorstehenden Sinn von mehr als 25 % bis zu 50 % können Zinsvorträge 

oder nicht genutzte Verluste anteilig nicht mehr genutzt werden. Die Verluste gehen nicht unter, soweit 

nicht genutzte Verluste und Zinsvorträge durch die im Inland steuerpflichtigen stillen Reserven der Ver-

lustgesellschaft gedeckt sind. Die Verrechnung im Inland steuerpflichtiger stiller Reserven mit Zinsvorträ-

gen hat Nachrang gegenüber der Verrechnung mit nicht genutzten Verlusten. 

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 29. März 2017 entschieden, dass die Regelung in 

§ 8c Abs.1 S. 1 KStG (i. d. F. des UntStRefG 2008), wonach der Verlustvortrag einer Kapitalgesellschaft 

anteilig wegfällt, wenn innerhalb von fünf Jahren mehr als 25 % und bis zu 50 % der Anteile übertragen 

werden (schädlicher Beteiligungserwerb), mit dem Gleichheitssatz (Art. 3 GG) unvereinbar ist. Gleiches 

gilt für die wortlautidentische Regelung in § 8c Abs. 1 Satz 1 KStG in ihrer nachfolgenden bis 31. Dezem-

ber 2015 geltenden Fassung. Der Gesetzgeber muss bis 31. Dezember 2018 rückwirkend für die Zeit 

vom 01. Januar 2008 bis 31. Dezember 2015 eine Neuregelung treffen. Kommt der Gesetzgeber dieser 

Verpflichtung nicht nach, tritt am 01. Januar 2019 rückwirkend zum 1. Januar 2008 die Nichtigkeit des § 

8c Abs. 1 S. 1 KStG ein.  

Auf Beteiligungserwerbe ab dem 1. Januar 2016 ist nach der Regelung des § 8d KStG die Mantelkauf-

Regelung auf Antrag nicht anzuwenden, wenn die Körperschaft seit ihrer Gründung oder zumindest seit 

dem Beginn des dritten Veranlagungszeitraums, der dem Veranlagungszeitraum des Mantelkaufs voraus-

geht (Beobachtungszeitraum) ausschließlich denselben Geschäftsbetrieb unterhält und in diesem Zeit-

raum bis zum Schluss des Veranlagungszeitraums des schädlichen Beteiligungserwerbs kein schädliches 

Ereignis stattgefunden hat. Hierfür wird ein fortführungsgebundener Verlustvortrag festgestellt, der zur 

Verrechnung mit künftigen Gewinnen genutzt werden kann. Ob die neue Regelung des § 8d KStG die 

Verfassungswidrigkeit ab dem Veranlagungszeitraum 2016 beseitigt, ist vom Bundesverfassungsgericht 

noch nicht entschieden worden. 

 

14.2 Besteuerung der Aktionäre 

Aktionäre unterliegen der Besteuerung insbesondere im Zusammenhang mit dem Halten der Aktien (Be-

steuerung von Dividenden), der Veräußerung von Aktien und der Veräußerung von Bezugsrechten (Be-

steuerung von Veräußerungsgewinnen) sowie der unentgeltlichen Übertragung von Aktien und Bezugs-

rechten (Erbschaft- und Schenkungsteuer). 

 

14.2.1  Besteuerung von Dividenden 

Kapitalertragssteuer 

Die Gesellschaft muss bei der Auszahlung von Dividenden grundsätzlich Kapitalertragsteuer in Höhe von 

25 % und einen auf die Kapitalertragsteuer erhobenen Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % (insgesamt 
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26,375 %) sowie gegebenenfalls Kirchensteuer einbehalten und abführen. Sind die Aktien zur Sammel-

verwahrung durch eine Wertpapiersammelbank zugelassen und dieser zur Sammelverwahrung im Inland 

anvertraut, erfolgt eine Sonderverwahrung oder werden die Erträge gegen Aushändigung der Dividenden-

scheine ausgezahlt oder gutgeschrieben, ist die Kapitalertragsteuer von der auszahlenden Stelle einzube-

halten und abzuführen. Auszahlende Stelle ist ein inländisches Kreditinstitut, ein inländisches Finanz-

dienstleistungsinstitut (einschließlich der inländischen Niederlassung eines ausländischen Instituts), ein in-

ländisches Wertpapierhandelsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank, welche die 

Aktien verwahrt oder verwaltet oder gegen Aushändigung der Dividendenscheine auszahlt oder gut-

schreibt oder die Kapitalerträge einer ausländischen Stelle gutschreibt. Bemessungsgrundlage für die Ka-

pitalertragsteuer ist die von der Hauptversammlung beschlossene Dividende. 

Einbehaltung und Abführung der Kapitalertragsteuer sind grundsätzlich unabhängig davon, in welcher Hö-

he die Dividendenzahlung beim Anteilseigner steuerlich zu berücksichtigen ist und ob dieser innerhalb o-

der außerhalb Deutschlands ansässig ist. 

Bei Dividenden, die an eine in einem anderen Mitgliedstaat der EU ansässige Gesellschaft i.S.d. Art. 3 

Abs. 1 Buchstabe a der sog. Mutter-Tochter-Richtlinie der EU (Richtlinie Nr. 90/435/EWG des Rates vom 

23. Juli 1990 in der derzeit gültigen Fassung) ausgeschüttet werden, wird bei Vorliegen weiterer Voraus-

setzungen auf Antrag von einer Einbehaltung der Kapitalertragsteuer abgesehen oder die einbehaltene 

Kapitalertragsteuer erstattet. Das gilt auch für Dividenden, die an eine in einem anderen Mitgliedstaat der 

EU gelegene Betriebsstätte einer solchen Muttergesellschaft oder einer in Deutschland unbeschränkt 

steuerpflichtigen Muttergesellschaft ausgeschüttet werden, sofern die Beteiligung an der Gesellschaft tat-

sächlich zum Betriebsvermögen dieser Betriebsstätte gehört. 

Dividendenzahlungen an sonstige ausländische Aktionäre unterfallen einer ermäßigten Kapitalertragsteu-

er, wenn zwischen Deutschland und dem Herkunftsstaat des Aktionärs ein entsprechendes Doppelbe-

steuerungsabkommen besteht, der Aktionär Abkommensschutz genießt, er nach deutschem nationalen 

Steuerrecht zur Inanspruchnahme der Abkommensvorteile berechtigt ist und er die Aktien nicht über eine 

inländische Betriebsstätte oder feste Einrichtung oder in einem Betriebsvermögen hält, für das im Inland 

ein ständiger Vertreter bestellt ist. Die Ermäßigung wird in der Regel dadurch gewährt, dass der Diffe-

renzbetrag zwischen der in der gesetzlich vorgeschriebenen Höhe einbehaltenen Kapitalertragsteuer (ein-

schließlich des Solidaritätszuschlags) und der nach Maßgabe des einschlägigen Doppelbesteuerungsab-

kommens geschuldeten Kapitalertragsteuer (in der Regel 15 %) auf Antrag vom Bundeszentralamt für 

Steuern erstattet wird. Die entsprechenden Antragsformulare sind beim Bundeszentralamt für Steuern, 

Hauptdienstsitz Bonn-Beuel, An der Küppe 1, 53225 Bonn, Deutschland (www.bzst.bund.de) sowie deut-

schen Botschaften und Konsulaten erhältlich. 

Im Fall von Dividendenzahlungen an eine ausländische in Deutschland beschränkt steuerpflichtige Kör-

perschaft werden dieser grundsätzlich zwei Fünftel der einbehaltenen und abgeführten Kapitalertragsteuer 

erstattet. Der Anspruch auf eine weitergehende Erstattung oder Freistellung auf Grund der Mutter-

Tochter-Richtlinie oder von Doppelbesteuerungsabkommen bleibt unberührt. Die Freistellung oder Erstat-

tung von deutscher Kapitalertragsteuer setzt im Fall von ausländischen Gesellschaften die Erfüllung wei-

terer Voraussetzungen nach deutschem Recht voraus. 

 

14.2.2  Besteuerung der in Deutschland ansässigen Aktionäre 

Privatvermögen 

Für natürliche Personen, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sind (in der Regel Personen, de-

ren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sich in Deutschland befinden) und die die Aktien im Privat-

vermögen halten, hat die Kapitalertragsteuer grundsätzlich abgeltende Wirkung, d.h. mit dem Steuerab-

zug ist die Einkommensteuerschuld des Aktionärs insoweit abgegolten und die Dividenden müssen in der 

Jahressteuererklärung des Aktionärs nicht mehr erklärt werden (sog. Abgeltungssteuer). Der Abzug der 

tatsächlichen Werbungskosten ist ausgeschlossen und wird ersetzt durch den Sparer-Pauschbetrag in 

Höhe von EUR 801,00 (EUR 1.602,00 bei zusammen veranlagten Ehegatten), der für die gesamten Ein-

künfte aus Kapitalvermögen gilt. 
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Auf Antrag des Aktionärs können die Dividendeneinkünfte anstelle der Abgeltungsbesteuerung nach den 

allgemeinen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkommensteuer veranlagt werden, wenn dies für 

ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. Auch in diesem Fall ist der Werbungskostenabzug ausge-

schlossen und es kann nur der Sparerpauschbetrag in Höhe von EUR 801,00 (EUR 1.602,00 bei zusam-

men veranlagten Ehegatten) abgezogen werden. 

Betriebsvermögen 

Werden die Aktien im Betriebsvermögen gehalten, so richtet sich die Besteuerung danach, ob der Aktio-

när eine Körperschaft, ein Einzelunternehmer oder eine Personengesellschaft ist. Bei Aktien, die dem Be-

triebsvermögen eines Aktionärs zuzuordnen sind, hat die grundsätzlich auf die Dividenden nach den oben 

dargestellten Grundsätzen einzubehaltende Kapitalertragsteuer keine Abgeltungswirkung. Vielmehr wer-

den die einbehaltene Kapitalertragsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag auf die Einkommen- bzw. 

Körperschaftsteuerschuld und den Solidaritätszuschlag des Aktionärs angerechnet bzw. bei einem Über-

hang erstattet. 

Ist der Aktionär eine im Inland ansässige Körperschaft, sind die Dividendenzahlungen grundsätzlich von 

der Körperschaftsteuer befreit. Jedoch gelten 5 % der steuerfreien Dividendeneinnahmen als Ausgaben, 

die steuerlich nicht als Betriebsausgaben abgezogen werden dürfen. Somit unterliegen 5 % der Dividen-

den im Ergebnis der Besteuerung (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Im Gegenzug ist die Abzugsfähigkeit 

der Betriebsausgaben, die im Zusammenhang mit den Aktien stehen, grundsätzlich nicht eingeschränkt. 

Steuerfreie Dividendeneinnahmen sind für die Ermittlung der gewerbesteuerlichen Bemessungsgrundlage 

wieder hinzuzurechnen, es sei denn, die Aktionärin ist zu Beginn des Erhebungszeitraums zu mindestens 

15 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Im letztgenannten Fall sind allerdings 5 % der Dividende, 

die als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben gelten, gewerbesteuerpflichtig, wobei unmittelbar mit den 

Dividenden in Zusammenhang stehende Betriebsausgaben bis zur Höhe der freigestellten Dividendenein-

künfte nicht abzugsfähig sind. 

Bei Einzelunternehmern (natürliche Personen), die die Aktien im Betriebsvermögen halten, werden 60 % 

der Dividendenzahlungen dem jeweiligen progressiven Einkommensteuersatz (zuzüglich Solidaritätszu-

schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) unterworfen. Entsprechend sind auch nur 60 % der mit den Di-

videndeneinnahmen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben (vorbehaltlich 

sonstiger Abzugsbeschränkungen) steuerlich abzugsfähig (Teileinkünfteverfahren). Das sog. Teilein-

künfteverfahren gilt auch, soweit natürliche Personen Aktien an der Gesellschaft mittelbar über eine Per-

sonengesellschaft halten (mit Ausnahme von Privatpersonen, die über vermögensverwaltende Personen-

gesellschaften beteiligt sind). Gehören die Aktien zu einer in Deutschland unterhaltenen Betriebsstätte ei-

nes Gewerbebetriebs des Aktionärs, so unterliegen die Dividendeneinkünfte (nach Abzug der mit ihnen in 

wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben) zusätzlich zur Einkommensteuer in voller 

Höhe der Gewerbesteuer, es sei denn, der Aktionär war zu Beginn des maßgeblichen Erhebungszeit-

raums zu mindestens 15 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt. Die Gewerbesteuer wird jedoch im 

Wege eines pauschalisierten Anrechnungsverfahrens auf die persönliche Einkommensteuer des Aktio-

närs angerechnet. 

Werden die Aktien von einer Personengesellschaft gehalten, fällt Einkommen- oder Körperschaftsteuer 

lediglich auf der Ebene deren Gesellschafter an. Bei körperschaftsteuerpflichtigen Gesellschaftern ist die 

Dividendenzahlung zu 95 % steuerbefreit (siehe oben). Unterliegt der Gesellschafter hingegen der Ein-

kommensteuer, so werden 60 % der Dividende mit Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag und gege-

benenfalls Kirchensteuer belastet (siehe oben). Zusätzlich unterliegen die Dividenden bei Zurechnung der 

Aktien zu einer inländischen Betriebsstätte eines Gewerbebetriebs der Personengesellschaft bei dieser 

der Gewerbesteuer, und zwar grundsätzlich in voller Höhe. Wenn der Gesellschafter der Personengesell-

schaft eine natürliche Person ist, wird die von der Personengesellschaft gezahlte, auf seinen Anteil entfal-

lende Gewerbesteuer grundsätzlich nach einem pauschalisierten Verfahren auf seine persönliche Ein-

kommensteuer angerechnet. War die Personengesellschaft zu Beginn des Erhebungszeitraums zu min-

destens 15 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt, unterliegen die Dividenden nicht der Gewerbe-

steuer. Soweit Körperschaften an der Personengesellschaft beteiligt sind, fällt allerdings auf 5 % der Divi-

dende, die als nicht abzugsfähige Betriebsausgaben gelten, Gewerbesteuer an. Unmittelbar mit den Divi-
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denden in Zusammenhang stehende Betriebsausgaben sind bis zur Höhe der freigestellten Dividenden-

einkünfte nicht abzugsfähig.  

Besondere Regelungen gelten für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen so-

wie Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds (siehe unten). 

 

14.2.3  Im Ausland ansässige Aktionäre 

Hält ein ausländischer Aktionär (natürliche Personen und Körperschaften) seine Aktien im Betriebsver-

mögen einer Betriebsstätte oder festen Einrichtung in Deutschland oder in einem Betriebsvermögen, für 

das ein ständiger Vertreter in Deutschland bestellt ist, gelten hinsichtlich der Besteuerung dieselben Be-

dingungen wie für in Deutschland ansässige Aktionäre (siehe oben). 

In allen sonstigen Fällen ist die Steuerpflicht mit der Einbehaltung der Kapitalertragsteuer abgegolten. Ei-

ne Ermäßigung der Kapitalertragsteuer im Wege der Erstattung oder Freistellung findet nur in den oben 

unter Ziffer 14.2.1 – „Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland – Besteuerung von Dividenden – 

Kapitalertragsteuer“ beschriebenen Fällen statt. 

 

14.3 Besteuerung von Veräußerungsgewinnen 

Im Inland ansässige Aktionäre 

Privatvermögen 

Gewinne aus der Veräußerung von Aktien unterliegen grundsätzlich der Besteuerung mit dem einheitli-

chen Steuersatz von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Verluste 

dürfen nur mit Gewinnen aus der Veräußerung von Aktien / Bezugsrechten im laufenden oder in einem 

späteren Jahr ausgeglichen werden. Der Werbungskostenabzug ist ausgeschlossen, lediglich der Spa-

rerpauschbetrag in Höhe von EUR 801,00 (EUR 1.602,00 bei zusammen veranlagten Ehegatten), der für 

die gesamten Einkünfte aus Kapitalvermögen gilt, steht zur Verfügung. 

Werden die Aktien durch ein inländisches Kreditinstitut, ein inländisches Finanzdienstleistungsinstitut (ein-

schließlich der inländischen Niederlassung eines ausländischen Instituts), ein inländisches Wertpapier-

handelsunternehmen oder eine inländische Wertpapierhandelsbank verwahrt oder verwaltet sowie die 

Kapitalerträge ausgezahlt, wird im Fall der Veräußerung die grundsätzlich abgeltende Kapitalertragsteuer 

in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) von dem entspre-

chenden Institut bzw. Unternehmen einbehalten. Wurden die Aktien bei dem entsprechenden Institut bzw. 

Unternehmen seit Erwerb verwahrt oder verwaltet, bemisst sich der Steuerabzug nach der Differenz zwi-

schen dem Veräußerungsbetrag nach Abzug der Aufwendungen, die im unmittelbaren Zusammenhang 

mit dem Veräußerungsgeschäft stehen und dem Entgelt für den Erwerb der Aktien. Hat sich die Verwahr-

stelle seit dem Erwerb der Aktien geändert und sind die Anschaffungskosten nicht nachgewiesen bzw. ist 

ein solcher Nachweis nicht zulässig, ist die Kapitalertragsteuer in Höhe von 25 % (zuzüglich Solidaritäts-

zuschlag sowie gegebenenfalls Kirchensteuer) auf 30 % der Einnahmen aus der Veräußerung der Aktien 

zu erheben. 

Auf Antrag des Aktionärs können die Gewinne aus der Veräußerung der Aktien / Bezugsrechte anstelle 

der Abgeltungsbesteuerung nach den allgemeinen Regelungen zur Ermittlung der tariflichen Einkom-

mensteuer veranlagt werden, wenn dies für ihn zu einer niedrigeren Steuerbelastung führt. Auch in die-

sem Fall ist der Werbungskostenabzug ausgeschlossen und es kann nur der Sparerpauschbetrag in Hö-

he von EUR 801,00 (EUR 1.602,00 bei zusammen veranlagten Ehegatten) abgezogen werden. 

Gewinne aus der Veräußerung von Beteiligungen zu weniger als 1 % des Gesellschaftskapitals sind steu-

erfrei, wenn die Beteiligung vor dem 1. Januar 2009 erworben wurde. Soweit der Steuerpflichtige oder im 

Fall eines unentgeltlichen Erwerbs ein Rechtsvorgänger zu irgendeinem Zeitpunkt während den der Ver-

äußerung vorangegangenen fünf Jahren zu mindestens 1 % unmittelbar oder mittelbar am Grundkapital 

der Gesellschaft beteiligt war, erzielt der Steuerpflichtige bei Veräußerung der Aktien Einkünfte aus Ge-

werbebetrieb. Diese Einkünfte unterliegen nicht der Abgeltungssteuer, sondern es kommt der individuelle 
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Einkommensteuertarif zur Anwendung. Es gilt auch hier das Teileinkünfteverfahren, d. h. nur 60 % des 

Veräußerungserlöses unterliegen der Besteuerung und nur 60 % der mit den Veräußerungserlösen in 

wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Aufwendungen sind steuerlich abzugsfähig. 

Vorstehendes gilt gleichermaßen für Gewinne aus der Veräußerung von Bezugsrechten. Der für die Be-

steuerung zu berücksichtigende Veräußerungserlös entspricht dem Börsenkurs des Bezugsrechts im 

Zeitpunkt der Annahme des Bezugsrechtsangebots. Die Bemessung der Kapitalertragsteuer richtet sich 

nach dem Veräußerungserlös. 

Betriebsvermögen 

Auch Gewinne aus der Veräußerung von Aktien/Bezugsrechten, die im Betriebsvermögen einer natürli-

chen Person bzw. einer Körperschaft gehalten werden, unterliegen der Kapitalertragsteuer in Höhe von 

25 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer), wenn die Aktien von einer inlän-

dischen auszahlenden Stelle verwahrt oder verwaltet werden oder ihre Veräußerung durch eine inländi-

sche auszahlende Stelle durchgeführt wird. Der Kapitalertragssteuerabzug hat allerdings keine abgeltende 

Wirkung. 

Werden die Aktien im Betriebsvermögen gehalten, so richtet sich die Besteuerung des Gewinns aus der 

Veräußerung von Aktien danach, ob der Aktionär eine Körperschaft, ein Einzelunternehmer oder eine 

Personengesellschaft ist. 

Für im Inland ansässige Körperschaften sind Gewinne aus der Veräußerung von Aktien grundsätzlich un-

abhängig von der Beteiligungshöhe und der Haltedauer der Aktien von der Körperschaftsteuer (ein-

schließlich Solidaritätszuschlag) und der Gewerbesteuer befreit. Jedoch gelten 5 % des Veräußerungs-

gewinns als nicht abziehbare Betriebsausgaben, sodass sie im Ergebnis der Besteuerung unterliegen. 

Damit beschränkt sich die Steuerbefreiung im Ergebnis auf 95 %. Im Gegenzug ist die Abzugsfähigkeit 

unmittelbar in wirtschaftlichem Zusammenhang stehender Betriebsausgaben grundsätzlich nicht einge-

schränkt. Veräußerungsverluste können ebenso wie Teilwertabschreibungen auf die Aktien steuerlich 

nicht berücksichtigt werden. 

Sofern die Aktien von Einzelunternehmern (natürlichen Personen) gehalten werden, werden 60 % der 

Veräußerungsgewinne mit der tariflichen Einkommensteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebe-

nenfalls Kirchensteuer belastet. Entsprechend können nur 60 % der mit solchen Veräußerungsgewinnen 

wirtschaftlich in Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben sowie 60 % eventueller Veräußerungsver-

luste oder Teilwertabschreibungen auf die Aktien steuerlich berücksichtigt werden. Sind die Aktien einer 

inländischen Betriebsstätte eines Gewerbebetriebs des Aktionärs zuzuordnen, so unterliegen 60 % der 

Veräußerungsgewinne zusätzlich der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuer wird im Wege eines pauschali-

sierten Verfahrens auf die persönliche Einkommensteuer des Aktionärs angerechnet. 

Werden die Aktien von einer Personengesellschaft gehalten, fällt Einkommen- oder Körperschaftsteuer 

lediglich auf der Ebene deren Gesellschafter an. Bei körperschaftsteuerpflichtigen Gesellschaftern sind 

die Veräußerungsgewinne zu 95 % steuerbefreit (siehe oben). Unterliegt der Gesellschafter hingegen der 

Einkommensteuer, so werden 60 % der Veräußerungsgewinne mit Einkommensteuer und Solidaritätszu-

schlag und gegebenenfalls Kirchensteuer belastet (siehe oben). Zusätzlich unterliegen die Gewinne aus 

der Veräußerung von Aktien / Bezugsrechten, die einer inländischen Betriebsstätte eines Gewerbebe-

triebs der Personengesellschaft zuzuordnen sind, der Gewerbesteuer auf Ebene der Personengesell-

schaft. In diesem Fall unterliegen die Gewinne aus der Veräußerung von Aktien der Gewerbesteuer 

grundsätzlich zu 60 %, soweit natürliche Personen an der Personengesellschaft beteiligt sind und grund-

sätzlich zu 5 %, soweit Körperschaften beteiligt sind. Hinsichtlich der Abziehbarkeit von mit Veräuße-

rungsgewinnen wirtschaftlich in Zusammenhang stehenden Betriebsausgaben und Veräußerungsverlus-

ten gilt für körperschaftsteuerpflichtige Gesellschafter und für einkommensteuerpflichtige Gesellschafter 

das oben Ausgeführte. Wenn der Gesellschafter der Personengesellschaft eine natürliche Person ist, wird 

die von der Personengesellschaft gezahlte, auf seinen Anteil entfallende Gewerbesteuer grundsätzlich 

nach einem pauschalisierten Verfahren auf seine persönliche Einkommensteuer angerechnet. 

Die steuerliche Behandlung der Veräußerung von Bezugsrechten, die im Betriebsvermögen gehalten 

werden, ist zurzeit nicht abschließend geklärt. Gewinne, die von Kapitalgesellschaften erzielt werden, sind 

nach Auffassung der Finanzverwaltung und jüngster Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs voll steuer-
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pflichtig. Dies gilt möglicherweise ebenso für entsprechende Gewinne von Einzelunternehmen und Perso-

nengesellschaften. 

Besondere Regelungen gelten für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunternehmen so-

wie Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds (siehe unten). 

Im Ausland ansässige Aktionäre 

Veräußerungsgewinne aus Aktien oder Bezugsrechten von im Ausland ansässigen Aktionären, die ihre 

Aktien nicht über eine inländische Betriebsstätte oder feste Einrichtung oder in einem Betriebsvermögen 

halten, für das im Inland ein ständiger Vertreter bestellt ist, unterliegen der deutschen Steuer grundsätz-

lich nur, wenn der veräußernde Aktionär oder im Fall eines unentgeltlichen Erwerbs ein Rechtsvorgänger 

zu einem beliebigen Zeitpunkt innerhalb von fünf Jahren vor der Veräußerung unmittelbar oder mittelbar 

zu mindestens 1 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt war. 

Die meisten von der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen se-

hen eine vollständige Freistellung von der deutschen Besteuerung vor und weisen das Besteuerungsrecht 

dem Ansässigkeitsstaat des Aktionärs zu. 

Für Gewinne aus der Veräußerung von Aktien, die über eine inländische Betriebsstätte oder feste Einrich-

tung oder in einem Betriebsvermögen, für das im Inland ein ständiger Vertreter bestellt ist, gehalten wer-

den, gilt das oben für im Inland ansässige Aktionäre Dargestellte grundsätzlich entsprechend. 

 

14.4 Besondere Regelungen für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute, Finanzunterneh-

men sowie Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen und Pensionsfonds 

Für Aktien, die bei Kreditinstituten oder Finanzdienstleistungsinstituten gemäß § 1a Kreditwesengesetz ih-

rem Handelsbuch zuzurechnen sind, findet die für Kapitalgesellschaften geltende Steuerbefreiung bzw. 

das Teileinkünfteverfahren sowohl auf Dividendeneinnahmen als auch auf Veräußerungsgewinne bzw. –

verluste keine Anwendung, d. h. Dividendeneinnahmen und Veräußerungsgewinne unterliegen in vollem 

Umfang der Körperschaftsteuer (zuzüglich Solidaritätszuschlag) und der Gewerbesteuer. Das gleiche gilt 

für Aktien, die von Finanzunternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes mit dem Ziel der kurzfristigen 

Erzielung eines Eigenhandelserfolges erworben wurden. Dies gilt ebenso für Kreditinstitute, Finanzdienst-

leistungsinstitute und Finanzunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Ge-

meinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens für Aktien, die über eine inländische 

Betriebsstätte gehalten werden sowie für Aktien, die bei Lebens- und Krankenversicherungsunternehmen 

sowie Pensionsfonds den Kapitalanlagen zuzurechnen sind. Für körperschaftsteuerpflichtige Aktionäre, 

die ihren Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat haben, gelten bestimmte Ausnahmen, wenn die Mutter-

Tochter-Richtlinie der EU in der derzeit gültigen Fassung Anwendung findet. Soweit Kreditinstitute oder 

Finanzdienstleistungsinstitute Bezugsrechte veräußern, dürfte der Veräußerungsgewinn grundsätzlich un-

abhängig davon, ob die den Bezugsrechten zugrunde liegenden Aktien dem Handelsbuch zuzurechnen 

sind, in vollem Umfang der Körperschaft- und Gewerbesteuer unterliegen. 

 

14.5 Verantwortung für die Einbehaltung der Steuern an der Quelle 

Die Gesellschaft muss bei der Auszahlung von Dividenden grundsätzlich Kapitalertragsteuer in Höhe von 

25 % und einen auf die Kapitalertragsteuer erhobenen Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 % (insgesamt 

26,375 %) sowie gegebenenfalls Kirchensteuer einbehalten und abführen. Sind die Aktien zur Sammel-

verwahrung durch eine Wertpapiersammelbank zugelassen und dieser zur Sammelverwahrung im Inland 

anvertraut, erfolgt eine Sonderverwahrung oder werden die Erträge gegen Aushändigung der Dividenden-

scheine ausgezahlt oder gutgeschrieben, ist die Kapitalertragsteuer von der auszahlenden Stelle einzube-

halten und abzuführen. 
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Die Aktien sind zur Sammelverwahrung durch eine Wertpapiersammelbank zugelassen, die Gesellschaft 

übernimmt daher keine Verantwortung für die Einbehaltung der Kapitalertragsteuer und des Solidaritäts-

zuschlags an der Quelle. 

 

14.6 Erbschaft- und Schenkungsteuer 

Die Übertragung von Aktien von Todes wegen oder durch Schenkung unterliegt grundsätzlich der deut-

schen Erbschaft- bzw. Schenkungsteuer, wenn 

(i) der Erblasser, der Schenker, der Erbe, der Beschenkte oder ein sonstiger Begünstigter zur Zeit des 

Vermögensübergangs seinen Wohnsitz, seinen gewöhnlichen Aufenthalt, seine Geschäftsleitung 

oder seinen Sitz in Deutschland hat oder sich als deutscher Staatsangehöriger nicht länger als fünf 

Jahre dauernd im Ausland aufgehalten hat, ohne im Inland einen Wohnsitz zu haben, oder 

(ii) die Aktien beim Erblasser oder Schenker zu einem Betriebsvermögen gehörten, für das in Deutsch-

land eine Betriebsstätte unterhalten wurde oder ein ständiger Vertreter bestellt war, oder 

(iii) der Erblasser oder Schenker zum Zeitpunkt des Erbfalls oder der Schenkung entweder allein oder 

zusammen mit anderen ihm nahe stehenden Personen unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 

10 % am Grundkapital der Gesellschaft beteiligt war. 

Die wenigen gegenwärtig in Kraft befindlichen Doppelbesteuerungsabkommen zur Erbschaft- und Schen-

kungsteuer sehen üblicherweise vor, dass deutsche Erbschaft- oder Schenkungsteuer nur in der Fallge-

staltung (i) und mit gewissen Einschränkungen auch in der Fallgestaltung (ii) erhoben wird. Sonderrege-

lungen gelten für bestimmte außerhalb Deutschlands lebende deutsche Staatsangehörige und ehemalige 

deutsche Staatsangehörige. 

 

14.7 Andere Steuern 

Beim Erwerb, bei der Veräußerung oder anderen Formen der Übertragung von Aktien fallen keine deut-

sche Kapitalverkehrsteuer, Umsatzsteuer, Stempelsteuer oder ähnliche Steuer an. Ein Unternehmer kann 

jedoch für grundsätzlich steuerbefreite Umsätze mit Aktien zur Umsatzsteuer optieren, wenn der Umsatz 

an einen anderen Unternehmer für dessen Unternehmen ausgeführt wird. Vermögensteuer wird in 

Deutschland derzeit nicht erhoben. 
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15 Glossar 

AG Aktiengesellschaft 

AktG Aktiengesetz 

BaFin 

DIW 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e.V. 

Emittentin Coreo AG 

EUR Euro 

Gesellschaft Coreo AG 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

IT Informationstechnologie 

JLL Jones Lang LaSalle 

Lock-up-

Vereinbarung 

Mittelzentrum 

 

 

Record Date 

Vereinbarung, die die Parteien verpflichtet, Aktien nicht oder nur unter be-

stimmten Bedingungen zu veräußern. 

Ein Mittelzentrum ist ein Ort mittlerer Zentralitätsstufe innerhalb eines 

räumlich bestimmten Mittelbereichs, in dem für die Bevölkerung Waren und 

Dienste des gehobenen, über die Grundversorgung hinausgehenden Be-

darfs angeboten werden sollen. 

Das Record Date ist ein Stichtag, der in Deutschland 21 Tage vor der 

Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft liegt. Er bezieht sich auf das 

Recht, Stimmrechte auf der Hauptversammlung auszuüben, auch falls die 

Anteilsscheine noch vor der Hauptversammlung verkauft werden. 

Regulation S U.S. Verordnung aus dem Jahr 1990 

Securities Act United States Securities Act of 1933, in der jeweils gültigen Fassung 

TEUR 

u.a. 

Tausend Euro 

unter anderem 

UmwG Umwandlungsgesetz 

US United States 

USD US Dollar 

USA 

Value Add 

 

 

Vj. 

United States of America 

Mit dem Begriff „Value Added“ wird eine Risikoklasse im Immobilien-

Investment bezeichnet, deren Renditeerwartungen bei vergleichsweise 

großem Ausfallrisiko ein hohes Niveau erreichen. 

Vorjahr 

WpHG Wertpapierhandelsgesetz 

WpPG Wertpapierprospektgesetz 
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WpÜG Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz 
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